
10749 

Stenographisches Protokoll 
122. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich 

XVI. Gesetzgebungsperiode 

Tagesordnung 

1. Bericht über den Antrag 801 A der Abgeordneten 
Dr. Graff und Genossen über ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz vom 26. Juni 1958 
betreffend das Finanzstrafrecht und das 
Finanzstrafverfahrensrecht (Finanz strafgesetz 
- FinStrG), BGBL Nr. 129, geändert wird 
(Finanzstrafgesetznovelle 1984), und über die 
Regierungsvorlage: Bundesgesetz, mit dem das 
Finanzstrafgesetz geändert wird (Finanzstraf­
gesetznovelle 1985) 

2. Einspruch des Bundesrates betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Einkommensteuerge­
setz 1972, das Gewerbesteuergesetz 1953, das 
Umsatzsteuergesetz 1972, das Alkoholabgabege­
setz 1973, das Investitionsprämiengesetz, das 
Gebührengesetz 1957, das Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetz 1955, das Grunder­
werbsteuergesetz 1955, die Bundesabgabenord­
nung, das Strukturverbesserungsgesetz, das 
Bundesgesetz, mit dem eine Sonderabgabe von 
Kreditunternehmungen erhoben wird, und das 
Bundesgesetz, mit dem eine Sonderabgabe von 
Erdöl erhoben wird, geändert werden (Abgaben­
änderungsgesetz 1985) 

3. Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956 
(44. Gehaltsgesetz-Novelle), die Reisegebühren­
vorschrift 1955, das Nebengebührenzulagenge­
setz und das Bundestheaterpensionsgesetz 
geändert werden 

4. Bundesgesetz, mit dem das Vertragsbedienste­
tengesetz 1948 (36. Vertragsbedienstetengesetz­
Novelle) und die Bundesforste-Dienstordnung 
geändert werden 

5. Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienst­
rechtsgesetz 1979 (BDG-Novelle 1985) und das 
Richterdienstgesetz geändert werden 

6. 2. Kunst- und Kulturgutbereinigungsgesetz 

7. Nullkuponfondsgesetz 

8. Bundesgesetz über die Veräußerungen von 
unbeweglichem Bundesvermögen 

9. Bundesgesetz, mit dem das Fernwärmeförde­
rungsgesetz geändert wird 

10. Bundesgesetz, mit dem das Fernmeldeinvesti­
tionsgesetz geändert wird (FMIG-Novelle 1985) 

11. Notenwechsel zwischen der Republik Öster­
reich und den Europäischen Gemeinschaften 
über die vorläufige Weiteranwendung von mit 

Freitag, 13. Dezember 1985 

31. Dezember 1985 außer Kraft tretenden 
Abkommen und Vereinbarungen· zwischen 
Österreich und Portugal beziehungsweise Spa­
nien 

12. Abkommen, durch welches das Befristete 
Abkommen zwischen Österreich und der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft über eine 
gemeinsame Disziplin betreffend den gegensei­
tigen Handel mit Käse verlängert wird, samt 
Notenwechsel 

13. Bericht des Immunitätsausschusses über das 
Ersuchen des Landesgerichtes für Strafsachen 
Wien um Zustimmung zur behördlichen Verfol­
gung des Abgeordneten zum Nationalrat Dr. 
Wendelin Ettmayer 

Inhalt 

Personalien 

Krankmeldungen (S. 10752) 

Entschuldigung (S. 10752) 

Geschäftsbehandlung 

Hinweis des Prä s i den t e n auf die Bestim­
mungen der Geschäftsordnung betreffend tat­
sächliche Berichtigung (S. 10811) 

Tatsächliche Berichtigung 

Dr. H ö c h t 1 (S.10811) 

Fragestunde (86.) 

Handel, Gewerbe und Industrie (S.10752) 

Dkfm. DDr. König (660/M); Eigruber, Köck, 
Karas 

Karas (661/M); Haigermoser, Strache, Dkfm. 
DDr. König 

Dr. Ettmayer (662/M); Bergmann 

Bergmann (663/M); Dr. Ettmayer 

Dr. Heindl (670/M); Dkfm. DDr. König, Alois 
Huber, Teschl 

745 

122. Sitzung NR XVI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 1 von 89

www.parlament.gv.at



10750· Nationalrat XVI. GP - 122. Sitzung - 13. Dezember 1985 

Resch (672/M); Dr. Helga Rabl-Stadler, Probst, 
Dipl.-Vw. Tieber 

Grabher-Meyer (673/M); Dr. Heindl, Dkfm. 
DDr. König, Haigermaser 

Verhandlungen 

(1) Bericht des Finanz- und Budgetausschusses 
über den Antrag 80/A der Abgeordneten Dr. 
Graff und Genossen über ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz vom 26. Juni 1958 
betreffend das Finanzstrafrecht und das 
Finanzstrafverfahrensrecht (Finanzstrafge­
setz - FinStrG), BGBL Nr. 129, geändert 
wird (Finanzstrafgesetznovelle 1984), und 
über die Regierungsvorlage (668 d. B.): Bun­
desgesetz, mit dem das Finanzstrafgesetz 
geändert wird (Finanzstrafgesetznovelle 
1985) (809 d. B.) 

Berichterstatter: Ku b a (S. 10768) 

Redner: 
Dr. G r a f f (5. 10769), 
Dr. R i e der (S. 10774), 
Mag. K a b a s (S. 10776), 
Dr. Sc h ü s sei (S.10779), 
Kap p e n s t ein e r (S. 10783) und 
Dr. Er mac 0 r a (S.10784) 

Annahme (S. 10786) 

(2) Bericht des Finanz- und Budgetausschusses 
über den Einspr\lch des Bundesrates (787 
d. B.) gegen den Gesetzesbeschluß des Natio­
nalrates vom 6. November 1985 betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommen­
steuergesetz 1972, das Gewerbesteuergesetz 
1953, das Umsatzsteuergesetz 1972, das Alko­
holabgabegesetz 1973, das Investitionsprä­
miengesetz, das Gebührengesetz 1957, das 
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 
1955, das Grunderwerbsteuergesetz 1955, die 
Bundesabgabenordnung, das Strukturver­
besserungsgesetz, das Bundesgesetz, mit 
dem eine Sonderabgabe von Kreditunter­
nehmungen erhoben wird, und das Bundes­
gesetz, mit dem eine Sonderabgabe von 
Erdöl erhoben wird, geändert werden (Abga­
benänderungsgesetz 1985) (810 d. B.) 

Berichterstatter: Te s chi (S. 10786) 

Redner: 
Dr. K ei m el (S.10787). 
Elfriede Kar I (S. 10789), 
Kap pe n s te i n e r (S. 10791), 
G ra b her - M e y er (S.10793), 
Dr. Fe urs te i n (5. 10796), 
Sc hol ger (S. 10798), 
Bundesminister Dr. V r a n i t z k y 
(S. 10799) und 
Franz S t 0 c k e r (S. 10801) 

Beharrungsbeschluß (S. 10803) 

Gemeinsame Beratung über 

(3) Bericht des Finanz- und Budgetausschus­
ses über die Regierungsvorlage (782 d. B.): 
Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 
1956 (44. Gehaltsgesetz-Novelle), die Reise­
gebührenvorschrift 1955, das Nebengebüh­
renzulagengesetz und das Bundestheater-

pensionsgesetz geändert werden (811 
d. B.) 

(4) Bericht des Finanz- und Budgetausschus­
ses über die Regierungsvorlage (783 d. B.): 
Bundesgesetz, mit dem das Vertragsbe­
dienstetengesetz 1948 (36. Vertragsbedien­
stetengesetz-Novelle) und die Bundesfor­
ste-Dienstordnung geändert werden (812 
d. B.) 

Berichterstatter: Ku b a (S. 10804) 

(5) Bericht des Verfassungsausschusses über 
die Regierungsvorlage (784 d. B.); Bundes­
gesetz, mit dem das Beamten-Dienst­
rechtsgesetz 1979 (BDG-Novelle 1985) und 
das Richterdienstgesetz geändert werden 
(794 d. B.) 

Berichterstatter: Dr. Kap a u n (S. 10805) 

Redner: 
Dr. Li c hai (S. 10805 und S. 10813), 
P öde r (S. 10808 und S. 10812) und 

Dr. H ö c h tl (5. 10811) (tatsächliche 
Berichtigung), 

Annahme der drei Gesetzentwürfe 
(S.10814) 

(6) Bericht des Finanz- und Budgetausschusses 
über die Regierungsvorlage (790 d. B.): Bun­
desgesetz über die Herausgabe und Verwer­
tung ehemals herrenlosen Kunst- und Kul­
turgutes, das sich im Eigentum des Bundes 
befindet (2. Kunst- und Kulturgutbereini­
gungsgesetz) (813 d. B.) 

Berichterstatter: Ku b a (S. 10814) 

Redner: 
Dr. 5 c h w im m e r (5. 10815) und 
Mag. Brigitte E der e r (S. 10816) 

Annahme (S. 10817) 

(7) Bericht des Finanz- und Budgetausschusses 
über die Regierungsvorlage (737 d. B.): Bun­
desgesetz zur Schaffung eines Fonds zur 
Verwaltung der Rückstellungen für Zinsen 
bei Nullkuponfinanzschulden des Bundes 
(Nullkuponfondsgesetz) (808 d. B.) 

Berichterstatter: Ve let a (S.10817) 

Redner: 
Dr. S te i d I (S. 10817) und 
Dr. No w 0 t n y (S. 10819) 

Annahme (S. 10819) 

(8) Bericht des Finanz- und Budgetausschusses 
über die Regierungsvorlage (758 d. B.): Bun­
desgesetz über die Veräußerungen von unbe­
weglichem Bundesvermögen (814 d. B.) 

Berichterstatter: Ku b a (S. 10819) 

Annahme (S. 10820) 

(9) Bericht des Handelsausschusses über die 
Regierungsvorlage (759 d. B.); Bundesgesetz, 
mit dem das Fernwärmeförderungsgesetz 
geändert wird (817 d. B.) 

122. Sitzung NR XVI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)2 von 89

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVI. GP - 122. Sitzung - 13. Dezember 1985 10751 

Berichterstatter: H ö 11 (8. 10820) 

Redner: 
Dkfm. DDr. K ö n i g (S. 10821), 
Res c h (8. 10822), 
G r a b her - M e y e r (S. 10825), 
Staatssekretär Dr. 8 c h m i d t (8. 10826), 
Sc heu c her (8. 10827) und 
Dr. Fr i z be r g (S.10829) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Res c h, Dkfm. DDr. K ö n i g, G r a·b her­
M e y e r und Genossen betreffend legisti­
sche Neuordnung des Gas- und Fernwärme­
rechtes (8. 10823) Annahme E 52 
(8.10831) 

Annahme (8. 10831) 

(10) Bericht des Verkehrsausschusses über die 
Regierungsvorlage (709 d. B.): Bundesgesetz, 
mit dem das Fernmeldeinvestitionsgesetz 
geändert wird (FMIG-Novelle 1985) (830 
d. B.) 

stete Abkommen zwischen Österreich und 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
über eine gemeinsame Disziplin betreffend 
den gegenseitigen Handel mit Käse verlän­
gert wird, samt Notenwechsel (837 d. B.) 

Berichterstatter: P fe i f e r (8.10836) 

Genehmigung (S. 10836) 

(13) Bericht des Immunitätsausschusses über 
das Ersuchen des Landesgerichtes für Straf­
sachen Wien um Zustimmung zur behördli­
chen Verfolgung des Abgeordneten zum 
Nationalrat Dr. Wendelin Ettmayer (791 
d. B.) 

Berichterstatter: Aue r (S. 10836) 

Annahme des Ausschußantrages (S. 10836) 

Eingebracht wurden 

Berichterstatter: 
(S. 10831) 

B ren n s t ein e r Anfragen der Abgeordneten 

Redner: 
Dkfm. DDr. K ö n i g (S. 10831), 
Helmuth S t 0 c k e r (S. 10832), 
Hin t e r m a y e r (S. 10834) und 
Bundesminister Dkfm. L a ein a 
(S.10834) 

Annahme (S. 10835) 

(11) Bericht des Ausschusses für wirtschaftliche 
Integration über die Regierungsvorlage (831 
d. B.): Notenwechsel zwischen der Republik 
Österreich und den Europäischen Gemein­
schaften über die vorläufige Weiteranwen­
dung von mit 31. Dezember 1985 außer Kraft 
tretenden Abkommen und Vereinbarungen 
zwischen Österreich und Portugal bezie­
hungsweise Spanien (836 d. B.) 

Berichterstatter: E i g r u b e r (S. 10835) 

Genehmigung (S. 10835) 

(12) Bericht des Ausschusses für wirtschaftliche 
Integration über die Regierungsvorlage (805 
d. B.): Abkommen, durch welches das Befri-

Mag. Schäffer, Dr. Steidl, Schwar­
zen be r ger, Dr. Helga Ra b 1- S t a die r 
und Genossen an den Bundesminister für 
Unterricht, Kunst und Sport betreffend "Fall 
Schwanda" (1784/J) 

Dr. Khol, Dr. Ermacora, Dr. Keimel, 
Dipl.-Ing.Dr. Lei t ne r und Genossen an den 
Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung betreffend die Verwaltung an der Uni­
versität Innsbruck (1785/J) 

Dr. Er mac 0 r a, Kr a f t, Dr. Maria Ho s p 
und Genossen an den Bundesminister für Lan­
desverteidigung betreffend Sanitätskonzept 
(1786/J) 

P r a n c k h, L u ß man n und Genossen an den 
Bundesminister für Bauten und Technik betref­
fend Ausbau der B 75 (Glattjochbundesstraße) 
von Niederwölz nach Oberwölz (1787/J) 

Dr. G u ger bau e r, Hin t e r m a y e r, Alois 
Hub e r und Genossen an den Bundesmini­
ster für Land- und Forstwirtschaft betreffend 
"Verbands spannen" der Molkereiverbände 
(1788/J) 

746 

122. Sitzung NR XVI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 3 von 89

www.parlament.gv.at



10752 Nationalrat XVI. GP - 122. Sitzung - 13. Dezember 1985 

Beginn der Sitzung: 10 Uhr 15 Minuten 

Vor s i t zen d e: Präsident Benya, Zweiter 
Präsident Mag. Minkowitsch, Dritter Präsi­
dent Dr. Stix. 

Präsident: Die Sitzung ist er ö f f ne t. 

K r cl n k gemeldet sind die Frau Abgeord­
neten Partik-Pable und Hieden sowie die Her­
ren Abgeordneten Kowald und Veselsky. 

E n t s c h u I d i g t hat sich Abgeordneter 
Türtscher. 

Fragestunde 

Präsident: Wir gelangen zur Fragestunde. 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie 

Präsident: 1. Anfrage: Dr. König (ÖVP) an 
den Herrn Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie. 

660/M 
Für welche weiteren Kraftwerke an der Donau treten 

Sie ein? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehr­
ter Herr Abgeordneter! Sie haben mich 
gefragt, für welche weiteren Kraftwerke an 
der Donau ich eintrete. Ich trete grundsätz­
lich für die energetische Nutzung der Donau 
östlich von Greifenstein ein. 

Präsident: Eine weitere Frage. 

Abgeordneter Dkfm. DDr. König: Herr Bun­
desminister! In Ihrem Energieprogramm 
kommt dem Ausbau der Wasserkraft beson­
dere Bedeutung zu. In der ganzen Legislatur­
periode beziehungsweise in Ihrer Zeit als 
Energieminister hingegen gibt es keinen ein­
zigen Baubeschluß für ein größeres Wasser­
kraftwerk. 

In Ihrem Energieprogramm treten Sie für 
die Senkung der Importabhängigkeit ein, 
doch in Ihrer Zeit ist die Importabhängigkeit 
Österreichs entscheidend gesteigert worden, 
insbesondere die Ostabhängigkeit. 

In Ihrem Regierungsprogramm haben Sie 
das Donaukraftwerk Hainburg, und heute 
weiß kein Mensch, was eigentlich geschehen 
soll. 

Ich frage daher ganz konkret: Welcher 
Kraftwerksbeschluß bezüglich östlich von 
Hainburg wird in dieser Legislaturperiode 
von Ihrer Regierung gefaßt werden? 

Präsident: Herr Minister. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Sie sind bekannt dafür, daß Sie 
in Ihren Vereinfachungen schon dazu führen, 
daß ein falscher Eindruck entsteht. (Zwi­
schenrufe bei der ÖVP.) 

Sie haben zum Beispiel weggelassen, daß 
der Verwaltungsgerichtshof eine einstweilige 
Verfügung erlassen hat, wonach Rodungsbe­
willigungen zu unterbleiben haben. 

Das heißt, ein Höchstgericht hat die Ent­
scheidung getroffen, daß derzeit keine Bau­
maßnahmen durchgeführt werden dürfen. Die 
Zwischenzeit hat die Bundesregierung 
genützt, um in ihrem ll-Punkte-Programm in 
zwei Richtungen neue Überlegungen einset­
zen zu lassen: einerseits ökologische Überle­
gungen, anderseits ökonomische. 

Selbstverständlich kann die endgültige 
Schlußfolgerung nicht gezogen werden, bevor 
die Endberichte sowohl der Ökologiekommis­
sion als auch des Regierungsbeauftragten 
vorliegen. 

Es ist aber überhaupt kein Zeitdruck gege­
ben, weil sowieso keine Baumaßnahme mög­
lich wäre, solange die Entscheidung des Ver­
waltungsgerichtshofs so vorhanden bleibt, 
nämlich daß Baumaßnahmen nicht möglich 
sind. 

Präsident: Eine weitere Frage. 

Abgeordneter Dkfm. DDr. König: Herr Bun­
desminister! Der Bundeslastverteiler, der ja 
der Regierungskoalition nahesteht, hat 
erklärt, es gelte aufzuzeigen, wie sehr das von 
der E-Wirtschaft vorgelegte und aufgrund der 
hohen Stromverbrauchszuwachsraten als not­
wendig erachtete koordinierte Ausbaupro­
gramm und die tatsächlich realisierbaren Pro­
jekte bereits auseinanderklaffen, es sei zu 
hoffen, daß sich die Verantwortlichen durch 
dieses Memorandum der Gefahren bewußt 

122. Sitzung NR XVI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)4 von 89

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVI. GP - 122. Sitzung - 13. Dezember 1985 10753 

Dkfm. DDr. König 

werden, die auf Österreichs Energieversor­
gung zukommen könnten. 

Die Ökologiekommission hat ihren Bericht 
gelegt. 

Meine Frage, Herr Bundesminister, ist: 
Sind Sie sich der Gefahren im Sinne der 
Äußerung des Bundeslastverteilers bewußt, 
jener Gefahren, die auf uns zukommen könn­
ten, wenn Sie die Entscheidungen weiter hin­
ausschieben? 

Präsident: Herr Minister. 

Vizekanzler Dr. Steger: Herr Abgeordneter! 
Es haben einige Ihrer Kollegen gelacht, als 
ich gesagt habe, Ihre Vereinfachungen führen 
zu unwahren Schlußfolgerungen. - Die Ver­
einfachung bestand darin, daß die Importe 
angeblich so stark zugenommen haben. 

Es ist tatsächlich so, daß man aus den 
Importen selbstverständlich nicht Schlußfol­
gerungen darauf ziehen kann, wie sich der 
Verbrauch entwickelt hat. 

Der Gesamtenergieverbrauch hat im ersten 
Halbjahr 1985 um 1,9 Prozent zugenommen. 
Sie werden an dieser Steigerungszahl sofort 
sehen, daß sie geringer ist, als etwa das Wirt­
schaftswachstum zugenommen hat, daß 
daher die Entkoppelung Wirtschaftswachs­
tum und Energieverbrauch auch im heurigen 
Jahr fortgesetzt werden konnte. 

Unabhängig davon gibt es stärkere 
Zuwachsraten beim Elektrizitätsverbrauch. 
Also beim Gesamtenergieverbrauch wurde 
die Entkoppelung fortgesetzt, beim Elektrizi­
tätsverbrauch gibt es stärkere Zuwachsraten. 
Bei der Elektrizität ist aber festzuhalten, daß 
im heurigen Jahr die Erzeugungskapazität 
stärker zugenommen hat als der Verbrauch 
und daß tatsächlich die Nettoimporttangente 
im ersten Halbjahr abgenommen hat. 

Selbstverständlich bleibe ich aber dabei, 
daß wir in Zukunft weitere Kraftwerke benö­
tigen werden, weil eben tatsächlich unsere 
Elektrizitätserwartungen eine Steigerung 
annehmen lassen. (Abg. Dr. K ö n i g: Keine 
Antwort!) 

Präsident: Weitere Frage: Herr Abgeordne­
ter Eigruber. 

Abgeordneter Eigruber (FPÖ): Sehr geehr­
ter Herr Vizekanzler! Es ist ja bekannt, daß 
sich Österreich bei einem Kraftwerksprojekt 
in Ungarn finanziell beteiligen wird. Ich 

glaube, diese Beteiligungen wirken sich sehr 
gut für die österreichischen Klein- und Mittel­
betriebe, vor allem für die Zulieferer, aus. 

Ich frage Sie daher: Welchen gesamtwirt­
schaftlichen Stellenwert hat die österreichi­
sche Beteiligung am ungarischen Kraftwerk 
Nagymaros? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Es ist eine elektrizitätspoli­
tisch sinnvolle Maßnahme, nach der einen 
Ost-West-Schiene, die über die Tschechoslo­
wakei nach Westeuropa über Österreich geht, 
auch eine zweite auszubauen. Das ergibt sich 
als Möglichkeit im Zusammenhang mit dem 
Bau des Kraftwerkes Nagymaros, wobei 
selbstverständlich auch eine 400 KV-Leitung 
und ein weiteres Umspannwerk mit einer ent­
sprechenden Kupplung in Wien gebaut wer­
den müßten. Dadurch wird die Versorgungs si­
cherheit Österreichs weiter gehoben werden. 

Wenn Herr Abgeordneter Dr. König festge­
stellt hat, er habe keine Antwort bekommen, 
dann habe ich festzuhalten, daß selbstver­
ständlich der Nachweis, daß die Elektrizitäts­
erzeugung größer war als die Zunahme des 
Verbrauches, die Antwort auf seine Frage 
war, wieweit die Versorgungssicherheit gege­
ben war. 

Präsident: Weitere Frage: Herr Abgeordne­
ter Köck. 

Abgeordneter Köck (SPÖ): Herr Vizekanz­
ler! Ich glaube, es ist ja nicht unbekannt, daß 
es nicht zuletzt das Können und das Wissen 
österreichischer Techniker und Fachleute 
war und ist, daß es zu dieser Beteiligung an 
der Errichtung des Kraftwerkes Nagymaros 
in Ungarn gekommen ist. 

Ich als Zentralbetriebsratsobmann der 
Donaukraftwerke sage das mit einem leisen 
Anflug von Wehmut, weil man daraus schlie­
ßen kann, daß das Wissen und das Können 
dieser österreichischen Arbeiter und Ange­
stellten offensichtlich im Ausland höher 
geschätzt wird als in Österreich. (Abg. Dr. 
K ö ni g: Sehr richtig!) Ich möchte nur kurz 
"Hainburg" dazusagen. 

Aber, Herr Vizekanzler, zur konkreten 
Frage: In welchem Zusammenhang steht die 
österreichische Beteiligung an der Errichtung 
eines Kraftwerkes bei Nagymaros in Ungarn 
mit den Bestrebungen zur Intensivierung des 
Stromverbundes zwischen Ost und West? 
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Köck 

Präsident: Herr Minister. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Ich kann mich Ihren Schlußfol­
gerungen anschließen, nämlich daß im Aus­
land die Arbeit bei der Erzeugung von derarti­
gen Kraftwerken besonders geschätzt wird. 
Wir haben ja nicht nur mit Ungarn jetzt einen 
derartigen Vertrag abschließen können, son­
dern auch in einigen anderen Ländern der 
Welt gibt es sehr konkrete Vertragsverhand­
lungen. Ich darf sagen, daß wir vom Handels­
ministerium her wirklich mit vollem Einsatz 
hier auch mitgeholfen haben, natürlich auch 
deswegen, weil es gerade die gewissen 
Schwierigkeiten beim weiteren Donauausbau, 
die sich in Österreich ergeben haben, notwen­
dig machen, dieses Know-how nicht brachlie­
gen zu lassen, sondern anderswo sinnvoll für 
Österreich einzusetzen. 

Wir können damit rechnen, daß ab 1. Jän­
ner 1996 aus Ungarn die Stromlieferungen 
beginnen, die dann bis zumindest 31. 12.2015 
jährlich einen Umfang von etwa 1200 Giga­
wattstunden haben werden, wobei zwei Drit­
tel davon auf das Winterhalbjahr kommen. 
Damit kann man, grob gesagt, feststellen, daß 
wir uns ein kalorisches Kraftwerk, das wir 
jetzt zusätzlich hätten bauen müssen, um es 
dann zu haben, dadurch ersparen können. Es 
ist also ein sinnvoller weiterer Beitrag zu den 
Stromaustauschverträgen. 

Präsident: Weitere Frage: Herr Abgeordne­
ter Karas. 

Abgeordneter Karas (ÖVP): Herr Bundes­
minister! Ich möchte vorweg einige Dinge 
feststellen. 

Zum ersten: Sie haben die Frage des Herrn 
Abgeordneten König leider nicht beantwortet. 

Zum zweiten: Ich muß schon feststellen, 
daß ich mir von einem ... 

Präsident: Herr Abgeordneter! Sie haben 
Ihre Frage zu stellen, bitte. 

Abgeordneter Karas (fortsetzend): Zu der 
Frage. Ich muß feststellen, daß Sie als Ener­
gieminister kein Ausbauprogramm bezüglich 
östlich von Wien bekanntgeben können. Ich 
muß feststellen - das ist ein Vorlauf zu mei­
ner Frage -, daß Sie den Bericht der Ökolo­
giekommission nicht einhalten. 

Ich frage Sie daher, Herr Bundesminister: 
Wann werden Sie der österreichischen Bevöl­
kerung einen Ihren allgemeinen Ausführun-

gen entsprechenden konkreten Ausbauplan 
vorlegen? 

Präsident: Herr Minister. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Ich bin nicht so sicher, ob Sie 
mit Ihrem Fachwissen in Elektrizitäts- und 
Energiebereichen dazu in der Lage sind, fest­
zustellen, ob ich eine Frage im Elektrizitäts­
bereich beantwortet habe. Denn bisher habe 
ich bei Ihren Diskussionsbeiträgen immer 
nur bemerkt, daß Sie gegen alle Kraftwerke 
auftreten, und das ist halt nicht das Fachwis­
sen, das man benötigt, um das alles beurteilen 
zu können. (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Ich kann Ihnen nur sagen, daß die Ökolo­
giekommission ihr Ergebnis vorgelegt hat. 
Darin wird gefordert, daß ein Nationalpark 
geschaffen wird. Das Land Niederösterreich, 
das nach der Verfassung dafür zuständig ist, 
hat leider bis heute keinen einzigen konkre­
ten Vorschlag vorgelegt, wie ein derartiger 
Nationalpark ausschauen soll. Selbstver­
ständlich ist aber - das weiß ich vom Herrn 
Bundeskanzler - die Bundesregierung jeder­
zeit zu Gesprächen mit dem Land Nieder­
österreich bereit. Wir erwarten derartige Vor­
schläge. 

Den konkreten Kraftwerksausbau zwi­
schen Greifenstein und der Grenze kann man 
sinnvollerweise erst dann zu Fixierungen vor­
anbringen, wenn der dazu eingesetzte Regie­
rungsbeauftragte seinen Bericht vorgelegt 
hat. Da dieser Bericht, was Ihnen wahrschein­
lich bis jetzt nicht bekannt war, noch nicht 
vorliegt, ist daher auch die Schlußfolgerung 
aus diesem Bericht noch nicht möglich. 

Präsident: Wir kommen zur Anfrage 2: Herr 
Abgeordneter Karas (ÖVP) an den Herrn 
Minister. 

66I/M 
Wie ist ein Nationalpark Donau-March-Thaya-Auen 

aufgrund Ihrer Kraftwerkspläne realisierbar? 

Präsident: Bitte, Herr Ministe_r. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sie haben mich 
gefragt, wie ein Nationalpark Donau-March­
Thaya-Auen aufgrund der Kraftwerkspläne 
realisierbar ist. Ich darf Ihnen sagen: er ist 
realisierbar. 

Präsident: Weitere Frage. 

Abgeordneter Karas: Herr Bundesminister! 
Sie haben laut "Parlamentskorrespondenz" 
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vom 19. November 1985 erklärt, es wäre - so 
die persönliche Auffassung des Ministers -
unverantwortlich, würden zwischen der Ost­
grenze Österreichs und Wien keine weiteren 
Donaukraftwerke gebaut werden. 

Inwieweit ist diese Feststellung mit den 
Absichten vereinbar, daß in einem National­
park Donau-March-Thaya-Auen kein Kraft­
werk gebaut werden soll? 

Präsident: Herr Minister. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Wie immer dieser National­
park ausschaut: Nicht einmal in den Vorschlä­
gen der Ökologiekommission reicht er bis 
Greifenstein. Daher sind selbstverständlich 
weitere Kraftwerke östlich von Greifenstein 
möglich. 

Präsident: Weitere Frage. 

Abgeordneter Karas: Herr Bundesminister! 
Ich muß wirklich noch einmal sagen, daß Ihre 
Antworten unbefriedigend sind, weil sie keine 
Antworten sind und weil Sie in aggressive 
Auswüchse flüchten und den Fragesteller 
angreifen. Wir fragen ja, weil wir Antworten 
erhalten wollen. 

Ich stelle Ihnen daher die Frage, Herr Bun­
desminister: Wann werden Sie als der zustän­
dige Minister konkrete Schritte setzen, damit 
wir nicht laufend von einem Kraftwerk zum 
nächsten geschubst werden, sondern einen 
konkreten Ausbauplan in Vereinbarung mit 
Nationalparks vorfinden? 

Präsident: Herr Minister. 

Vizekanzler Dr. Steger: Ich darf zum drit­
tenmal die Antwort hier wiederholen, die ich 
schon gegeben habe, und ohne jede Aggressi­
vität. 

Erstens: Es liegt ein Erkenntnis des Verwal­
tungsgerichtshofes vor, eine einstweilige Ver­
fügung, wonach keine Rodungen stattfinden 
dürfen. Solange das vorliegt und noch dazu 
das Erkenntnis fehlt, ob der Bescheid recht­
mäßig zustande gekommen ist, kann also die­
ses Kraftwerk Hainburg nicht weiter verwirk­
licht werden .. 

Zweitens: Die Ökologiekommission hat 
einen Bericht vorgelegt. Dieser Bericht bein­
haltet, daß bei Hainburg ein Nationalpark 
errichtet werden soll. (Präsident Mag. Mi n -
k 0 w i t sc h übernimmt den Vorsitz.) 

Drittens: Der Regierungsbeauftragte für 
den Donauausbau östlich von Greifenstein 
hat die gesamten Kraftwerksmodellberech­
nungen noch nicht vorgelegt. Solange diese 
Berechnungen noch nicht vorliegen, kann 
nicht endgültig gesagt werden, an welchen 
Standorten wirklich Kraftwerke gebaut wer­
den sollen. 

Unabhängig davon bleibe ich aber bei mei­
ner Feststellung, daß es wirtschaftspolitischer 
Wahnsinn wäre, östlich von Greifenstein 
keine Kraftwerke zu bauen. 

Ich bin daher ganz sicher, daß einige Kraft­
werke - ich bleibe bei der Mehrzahl: einige 
Kraftwerke - östlich von Greifenstein an der 
Donau noch gebaut werden. (Beifall bei FPÖ 
und SPÖ.) 

Präsident Mag. Minkowitsch: Nächste 
Zusatzfrage: Herr Abgeordneter Haigermo­
ser, bitte. 

Abgeordneter Haigermoser (FPÖ): Herr 
Bundesminister! Die Einsetzung der Ökolo­
giekommission hat nicht nur national, son­
dern auch international Zustimmung erfah­
ren. Es ergibt sich aus dieser Einsetzung die 
Frage, als welche Komponente und in welcher 
Weise künftig die Ökologie bei Kraftwerks­
bauten eingebaut wird, gesehen wird, nicht 
nur im Hinblick auf die geplanten Donau­
kraftwerke, sondern insgesamt österreich­
weit. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Das ist tatsächlich eine neue 
Linie der Bundesregierung, deswegen hat es 
die Novelle zum Energieförderungsgesetz 
bereits gegeben, wonach in Hinkunft auch 
derartige Fragen von vornherein während der 
Planung Berücksichtigung finden müssen. 

Wir wollen Zustände, wie sie bei der Pla­
nung von Hainburg aufgetreten sind mit De­
facto-Auseinandersetzungen, die in mancher 
Berichterstattung bis an die Grenze dessen 
gehen, was wir vom Ausland gewohnt sind, 
nicht in Österreich haben. Daher gibt es jetzt 
den Auftrag an die Elektrizitätswirtschaft, in 
Hinkunft bei der Planung bereits Umweltge­
sichtspunkte verstärkt zu berücksichtigen. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Zusatzfrage: 
Herr Abgeordneter Strache, bitte. 

Abgeordneter Strache (SPÖ): Herr Vize-
747 
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kanzler! Rechnen Sie damit daß das Bun­
desland Niederösterreich die Absicht der Bun­
desregierung, einen Nationalpark Donau­
March-Thaya-Auen zu gründen, unterstützt? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Es ist für mich schwer, beim 
Bundesland Niederösterreich mit irgend 
etwas zu rechnen. Denn bei der gesamten 
Hainburg-Diskussion war das Land Nieder­
österreich mit Ausnahme eines Landesrates 
aus der Diskussion weggetreten. Der Herr 
Landeshauptmann hat nie eine Erklärung 
dazu abgegeben, weder positiv noch negativ. 
(Zwischenruf des Abg. B r a n d s t ä t t e r.) 
Ich habe zum Nationalpark auch bis heute 
noch keine Erklärung des Landes Nieder­
österreich gehört, daher ist es für mich sehr 
schwierig, zu sagen, womit ich beim Land Nie­
derösterreich rechnen soll. 

Ich hoffe jedenfalls, daß es möglich sein 
wird, den Herrn Landeshauptmann von Nie­
derösterreich demnächst auch dazu zu brin­
gen, daß er eine Erklärung zu einem allfälli­
gen Nationalpark in dieser Region abgeben 
wird. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Weitere 
Zusatzfrage: Herr Abgeordneter König, bitte. 

Abgeordneter Dkfm. DDr. König (ÖVP): 
Herr Bundesminister! Ich darf darauf hinwei­
sen, daß es im Landtag von Niederösterreich 
einen gemeinsamen Beschluß aller Fraktio­
nen gegeben hat. Bitte, bleiben Sie bei dieser 
Wahrheit! Das Land Niederösterreich kann 
nicht an Stelle der Bundesregierung handeln. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Ich möchte Sie aber jetzt daran erinnern, 
daß Sie im Budgetausschuß nicht davon 
gesprochen haben, daß Sie ein Kraftwerk zwi­
schen Greifenstein und der Grenze für not­
wendig erachten, sondern Sie haben sich ganz 
eindeutig dafür ausgesprochen, daß neben 
dem Kraftwerk Wien und einem möglichen 
Kraftwerk an der Grenze - "Parlamentskor­
respondenz" , bitte - auch dazwischen ein 
Kraftwerk errichtet wird, ob das Hainburg, 
Petronell oder wie immer heißt. 

Meine konkrete Frage: Halten Sie die 
Errichtung eines solchen Kraftwerkes mit 
einem Nationalpark für vereinbar oder nicht? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Zunächst noch einmal: Auch da 
war kein Widerspruch zwischen dem, was Sie 
mir jetzt vorgehalten haben, und dem, was ich 
gesagt habe. Ein Beschluß des Landtags ist 
keine Erklärung des Landeshauptmannes! 
(Zwischenrufe bei der ÖVP.) Ich habe gesagt, 
daß der Landeshauptmann bis heute keine 
Erklärung dazu abgegeben hat. 

Aber zu Ihrer konkreten Frage. Ich bin der 
Meinung, daß es miteinander vereinbar ist, 
daß es zwischen der Grenze und Wien ein wei­
teres Kraftwerk geben kann und soll und daß 
trotzdem ein Nationalpark errichtet wird. 

Es ist eben für mich das Wesen des Kom­
promisses, daß man sowohl das Ökologische 
als auch das Ökonomische ernst nimmt. Nur 
eines von beiden für wichtig zu halten, das ist 
für mich keine sinnvolle Zukunftsentschei­
dung für Österreich. (Beifall bei FPÖ und 
SPÖ.) 

Präsident Mag. Minkowitsch: Wir gelangen 
zur Anfrage 3: Abgeordneter Dr. Ettmayer 
(ÖVP) an den Herrn Bundesminister. 

662/M 
Wieviel hat die Werbebroschüre für Ex-Außenmini­

ster Pahr den österreichischen Steuerzahler gekostet? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Darf ich bit­
ten, Herr Vizekanzler. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Sie haben mich gefragt, wieviel 
die Werbebroschüre für den Ex-Außenmini­
ster Pahr für seine WTO-Funktion gekostet 
hat. Unabhängig davon, daß ja die erfolgrei­
che Wahl mittlerweile über die Bühne gegan­
gen ist: Diese Broschüre hat über 300000 S 
gekostet, und es wurde noch nicht endgültig 
zugewiesen, aus welchem Budgettopf sie letz­
tendlich abgerechnet werden wird. Wenn es 
aus der ÖFW, also aus Mitteln der Österrei­
chischen Fremdenverkehrswerbung bezahlt 
wird, die das Ganze durchgeführt hat, dann 
hieße das, daß 60 Prozent aus dem Bundes­
budget, 20 Prozent von der Bundeswirt­
schaftskammer und 20 Prozent von den Bun­
desländern bezahlt werden. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Zusatzfrage, 
bitte. 

Abgeordneter Dr. Ettmayer: Herr Vizekanz­
ler! Ich frage mich dennoch, warum Sie diese 
unheimlich teure Broschüre, die zehn Seiten 
umfaßt, also pro Seite 30 000 S gekostet hat 
und auf jeden Fall vom österreichischen 
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Steuerzahler bezahlt werden muß, überhaupt 
mit diesem Aufwand in Auftrag gegeben 
haben. Immerhin hat der Herr Ex-Bundesmi­
nister Dr. Pahr erst unlängst wieder erklärt: 
Ich brauche nichts mehr von Österreich. 

Ich frage Sie daher, Herr Vizekanzler: 
Warum werfen Sie 300 000 S für einen Mann 
hinaus, der nichts mehr von Österreich 
braucht? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vize kanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Die Welttourismusorganisation 
ist die wichtigste Vereinigung, die es im Tou­
rismus überhaupt gibt. Es wurden an alle Mit­
glieder dieser Welttourismusorganisation und 
an die erweiterten Delegationsmitglieder in 
sechs Sprachen derartige Prospekte verteilt. 

Sie haben die Gesamtsumme durch die 
Anzahl der Seiten dividiert. Ich darf Ihnen 
leicht helfen: Sie müssen zumindest davon 
ausgehen, daß es in sechs Sprachen gedruckt 
wurde, und zwar in Deutsch, Englisch, Fran­
zösisch, Spanisch, Russisch und Arabisch, 
und zwar deswegen, weil man damit eine 
höchstrangige Tourismuswerbung für Öster­
reich machen wollte. 

Wenn Sie sich die Broschüre im Detail 
anschauen, werden Sie merken, daß es nicht 
primär nur eine Werbebroschüre für den ehe­
maligen Außenminister Dr. Pahr war, son­
dern eine Werbebroschüre für das Land 
Österreich, in der auch die Bundesländer ent­
sprechend mit dargestellt wurden. Eine Wer­
bebroschüre, die den Erfolg gehabt hat, daß 
Dr. Pahr einstimmig in diese internationale 
Organisation gewählt wurde, was ein schöner 
Beweis für das Ansehen Österreichs im Welt­
tourismus ist, und auch den Erfolg gehabt hat, 
daß einige Tourismuskongresse der interna­
tionalen Szene in den nächsten Jahren nach 
Österreich kommen wollen. 

Ich sage Ihnen, dieses Geld ist also ver­
gleichsweise gut angelegt, denn in den 
schwierigen Tourismuszeiten, die wir derzeit 
erleben, werden wir es notwendig haben, daß 
wir verstärkt Tourismusveranstalter und Tou­
rismusverantwortliche nach Österreich brin­
gen. Infolgedessen kommen dann automa­
tisch auch wieder mehr Touristen nach Öster­
reich. (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Präsident Mag. Minkowitsch: Weitere 
Zusatzfrage, bitte. 

Abgeordneter Dr. Ettmayer: Herr Vizekanz­
ler! Diese Broschüre ist ein einziges Jubel­
blatt. Ich möchte nur einen einzigen Satz 
zitieren, wo es eben heißt: "Die einzelnen Sta­
tionen seines Lebensweges jedoch lagen noch 
im Dunkeln der Zukunft verborgen, als Willi­
bald Pahr am 5. Juni 1930 in Wien geboren 
wurde." (Zwischenruf bei der SPÖ.) Ich 
glaube, der Herr ist in der Nacht geboren wor­
den, ich weiß nicht, warum man das über­
haupt in dieser Breite hier angeführt hat. 
(Abg. Par ni gon i: Das entspricht dem Stil 
der ÖVPl) 

Ich frage Sie aber folgendes, Herr Vize­
kanzler: Das monatliche Salär des Herrn 
Generalsekretärs Dr. Pahr wird 150000 S 
betragen. Offensichtlich wird dieses Gehalt 
über die Mitgliedsbeiträge bezahlt. Wie groß 
ist der jährliche Mitgliedsbeitrag Österreichs 
für die Welttourismusorganisation? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vize kanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! An die hundert Länder sind 
Mitglieder in dieser Organisation, Sie können 
sich vorstellen, daß die Beträge nur sehr 
gering sein müssen, um so ein Gehalt finan­
zieren zu können. Aber meines Wissens ist 
dieses Gehalt jedenfalls wesentlich niedriger 
als das Gehalt des Generalsekretärs der Ver­
einten Nationen. 

Ich bitte, in solchen Fällen nicht mit Neid­
komplexen zu arbeiten. Dr. Pahr ist derzeit 
der höchstrangige Vertreter Österreichs in 
einer internationalen Organisation. Der Neid­
komplex scheint mir falsch angebracht zu 
sein. JBeifall bei FPÖ und SPÖ. - Rufe bei 
der OVP: Steuergeldverschwendung! - ... 
Salzamt!) Was, wollen Sie sagen: Der frühere 
Generalsekretär war auch Geldverschwen­
dung? "Salzamt" bei einer internationalen 
Organisation, das sind alles Sätze, die Sie hier 
gebrauchen; ich gebrauche sie nicht gerade 
wenige Minuten nach einer Debatte für die 
Vereinten Nationen. 

Ich sage Ihnen dazu nur: Generalsekretär 
Dr. Pahr ist in Österreich sehr mickrig behan­
delt worden, man hat getan, als wäre er ein 
Verbrecher, aber nur deswegen, weil er für 
eine internationale Funktion vorgeschlagen 
wurde. Mittlerweile ist das Verfahren einge­
stellt worden. Ich würde mir eigentlich erwar­
ten, daß Sie sagen, daß Sie bedauern, daß er 
vorher so behandelt worden ist, nur um seine 
Wahl im internationalen Bereich zu verhin­
dern. 
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Dr. Pahr ist ein Ehrenmann. Er hat sein 
Leben lang für Österreich gearbeitet und 
arbeitet jetzt in einer internationalen Organi­
sation. Ich hoffe, daß seine Verärgerung über 
dieses Aufbauschen eines Strafprozesses 
gegen ihn, den es nie gegeben hat, wieder 
abklingen wird. Er wird für Österreich in die­
ser Organisation noch gute Dienste leisten 
können. (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Präsident Mag. Minkowitsch: Eine weitere 
Zusatzfrage: Herr Abgeordneter Bergmann, 
bitte. 

Abgeordneter Bergmann (ÖVP): Herr Vize­
kanzler! Ich hätte mir gewünscht, daß Sie 
diese Einstellung vorhin bei der Debatte auch 
mitgebracht hätten und daß die beiden ande­
ren Fraktionen des Hauses auch einen klei­
nen Anerkennungsapplaus für einen Mann 
beibringen hätten können, der immerhin 
zehn Jahre an der Spitze der Weltorganisa­
tion gestanden ist. Das haben Sie nicht über 
die Lippen gebracht. (Beifall bei der ÖVP. -
Abg. Dr. Sc h ra n z: Dank der Regierung 
Kreisky!) 

Herr Vizekanzler! Sie haben erklärt, dies 
sei eine so kostbare Broschüre, daß man sie in 
mehrere Sprachen übersetzen muß. Sie haben 
folgenden weittragenden und weitgreifenden 
Satz in sechs Sprachen der Welt angeboten, 
und zwar bis zum Arabischen: 

"Gerade die Jahre seines Wirkens als 
Außenminister der Republik Österreich 
festigten in Dr. Willibald Pahr die Überzeu­
gung, daß der Welttourismus und dessen wei­
tere Entwicklung einen wichtigen Beitrag für 
die Wirtschaft aller Länder, insbesondere 
aber auch für die wirtschaftliche Entwicklung 
der Länder der Dritten Welt darstellt." 

Das ist eine Banalität der Sonderklasse. 
Wie viele solche "Verschwendungsleichen" 
haben Sie denn noch in Ihrem Keller? (Ruf 
bei der SPÖ: Ein Stil ist das! - Abg. Dr. 
Sc h ra n z: Das ist Ihr KonversationsstiJ!) 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vize kanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Sie haben offensichtlich über­
sehen, daß weder der frühere Generalsekre­
tär in einem internationalen Bereich noch der 
jetzige in der WTO, der der ranghöchste 
Österreicher in einer internationalen Organi­
sation ist, politisch irgendwo meiner Partei 
nahestehen. Trotzdem werden Sie nicht fin­
den, daß ich gegen einen dieser Exponenten 

im internationalen Bereich je derart Negati­
ves gesagt habe, wie das ständig in Ihren Rei­
hen gegenüber ganz bestimmten internatio­
nalen Exponenten Österreichs getan wird, 
weil ich nämlich glaube und davon überzeugt 
bin, daß dieses kleine Österreich gut beraten 
wäre, seine oft wirklich kleinlichen Streitig­
keiten nicht noch über die Grenzen hinauszu­
tragen in die internationalen Organisationen. 

Ich glaube vielmehr, daß es gerade bei sol­
chen Fragen notwendig ist, mit Selbstver­
trauen dafür zu sorgen, daß man in der Welt 
erfährt, daß wir auch Gutes zustande bringen. 
,Wir haben uns etwa im Tourismus unter allen 
industrialisierten Ländern zum Tourismus­
land Nummer eins, weltweit gesehen, entwik­
kelt, und zwar mit, wenn man das vom Brutto­
inlandsprodukt nimmt, über 10 Prozent der 
Einnahmen Gesamtösterreichs aus dem Tou­
rismus. 

Wir sind daher in der Lage, den Entwick­
lungsländern noch zu erklären, daß sie neben 
dem Industrialisierungsweg auch auf diesem 
Weg im Dienstleistungsbereich sinnvolle Ein­
nahmen erzielen können. Und Sie werden 
sich vielleicht wundern, wenn ich Ihnen fol­
gendes sage: Wenn Sie die internationalen 
Einrichtungen anschauen, die Köchevereini­
gung in Amerika genauso wie die Manage­
mentvereinigungen weltweit im Tourismus, 
fast überall sind die Österreicher die größte 
personelle Gruppe, weil sie weltweit Ansehen 
haben. 

Ich verwahre mich dagegen, daß aus partei­
politischer Räson gegen Herrn Dr. Pahr eine 
Kampagne geführt wird und nach seiner 
Wahl noch weiter geführt wird, wo wir doch 
alle hoffen müssen, daß er möglichst viel Posi­
tives für Österreich dort erreicht. Sie werden 
mit solch einer Kampagne dem Land Öster­
reich keinen Nutzen bringen, daher beteilige 
ich mich nicht daran. 

Wenn Sie diesen Prospekt genauer 
anschauen, werden Sie merken: Es wäre mir 
ein leichtes gewesen, in solchen Prospekten 
vorzukommen. Es kommen ÖVP-Landes­
hauptmänner in diesem Prospekt vor, weil 
wir dafür sorgen wollten, daß das Gemein­
same im Ausland entsprechend vermarktet 
wird, nichts anderes. Ich hoffe, Sie haben die 
nicht mit "Leichen im Keller" gemeint. (Bei­
fall bei FPÖ und SPÖ.) 

Präsident Mag. Minkowitsch: Wir gelangen 
zur 4. Anfrage: Herr Abgeordneter Kurt Berg­
mann (ÖVP) an den Herrn Vizekanzler. (Zwi­
schenruf des Abg. Dr. He i n d 1: ... letztklas-
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Präsident Mag. Minkowitsch 

sig! - Abg. Dr. E t tm a y e r: Ihr haut das 
Geld hinaus! - Ruf bei der SPÖ: Dreckschleu­
der!) 

663/M 

Welche Aufgabenteilung haben Sie mit 
Ihrem Staatssekretär vereinbart? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Darf ich bit­
ten. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Die Aufgabenteilung ist im 
Artikel 78 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
fixiert. Einzelabsprachen erfolgen von Fall zu 
Fall. Der Herr Staatssekretär und ich führen 
darüber regelmäßig Gespräche. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Zusatzfrage. 
Bitte. 

Abgeordneter Bergmann: Herr Vizekanzler! 
Zum ersten: Die letzte große Erklärung zum 
Thema Nationalpark stammt vom 14. Juli 
1985 vom Landeshauptmann von Niederöster­
reich. Es ist eine sehr umfassende öffentliche 
Erklärung. Wenn man schon so von oben 
herab argumentiert wie Sie, dann sollte man 
zumindest die Tageszeitungen gelesen haben. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Zum zweiten, Herr Minister: Sie haben vor­
her keine Frage beantwortet, Sie haben 
meine Zusatzfrage nicht beantwortet (Abg. 
Dr. He i n d 1: Recht hat er!) und Sie haben 
die erste Frage, die Ihnen hier gestellt worden 
ist, wieder nicht beantwortet. 

Ihr Vorgänger, Minister Staribacher, hat 
keinen Staatssekretär gebraucht. Offensicht­
lich ist Ihr Amt als Parteiobmann und als 
Abgeordneter so aufwendig, daß Sie einen 
Staatssekretär haben müssen. Das wendet 
sich gar nicht gegen den jetzigen Staatssekre­
tär; damit Sie nicht die Partie Pahr neuerlich 
zu spielen beginnen. 

Ich möchte Sie fragen: Was kostet die öster­
reichischen Steuerzahler das Staatssekreta­
riat in seiner Gesamtheit? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vizekanzler Dr. Steger: Herr Abgeordneter! 
Um Ihnen zur vorigen Frage noch eine Ergän­
zung zu geben, die ich nicht präsent gehabt 
habe: Der Beitrag Österreichs zur WTO 
beträgt jährlich 100 000 Dollar. Das sind rund 

2 Millionen Schilling, je nach Wechselkurs. 
Sie sehen, daß diese Organisation Österreich 
wenig kostet im Vergleich zu dem, was wir 
daraus zu erwarten haben. 

Die Frage bezüglich Staatssekretariat ist 
unrichtig gestellt, denn auch mein Amtsvor­
gänger hatte einen Staatssekretär, wie Sie ja 
leicht den Amtsblättern entnehmen können. 
Die Kosten werden in der Dimension etwa 
gleich sein wie damals. Ich bin gerne bereit, 
das ausrechnen zu lassen, denn ich habe eine 
exakte Zahl nicht parat. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Zusatzfrage, 
bitte. 

Abgeordneter Bergmann: Herr Minister! 
Noch einmal mit der Einschränkung, daß es 
nicht um die Person Ihres Staatssekretärs 
geht, den ich persönlich sehr schätze: Sie 
haben im Jahre 1983 dem Verein der österrei­
chischen Steuerzahler einen Brief geschrie­
ben, in dem es heißt: Ich werde mein Mandat 
als Nationalrat oder Bundesrat sofort zurück­
legen, falls ich in die Bundesregierung beru­
fen werden sollte. 

Da bei Ihnen "sofort" nicht gleich ist, aber 
anzunehmen ist, daß sich das innerhalb die­
ser Legislaturperiode abspielen wird (Rufe: 
Frage!), möchte ich Ihnen die Frage stellen, 
auf die die Kollegen Ihrer Fraktion schon so 
sehnsüchtig warten, nämlich ob Sie bereit 
sind, dann, wenn Sie entlastet sind und wenn 
Sie das Abgeordnetenmandat in dieser Legis­
laturperiode niederlegen, das Staatssekreta­
riat einzusparen. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vizekanzler Dr. Steger: Herr Abgeordneter! 
Diese Frage ist ja keine wirkliche Vollzie­
hungsfrage, aber ich darf sie trotzdem beant­
worten. Ich spare derzeit der Republik Öster­
reich einen Bezug, den Sie beziehen, ein. 
(Abg. Be r g man n: Meinen sparen Sie ein?) 
Also wenn Sie so wollen, sind Sie derzeit für 
die Republik Österreich hier gratis dadurch 
tätig, daß ich als Minister nicht gleichzeitig 
einen Ministerbezug und einen Abgeordne­
tenbezug bekomme. Der Abgeordnetenbezug 
ruht ja. 

Ihre ständige Frage, wann ich das Mandat 
niederlege, hat nur deswegen eine gewisse 
Resonanz in der Bevölkerung, weil die mei­
sten Menschen glauben, ich bekomme 
dadurch zwei Bezüge. Wenn sich herum­
spricht, daß ich nur einen bekomme, ist diese 
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Frage der Bevölkerung weitgehend schon 
nicht mehr so wichtig. Meine Fraktion bezie­
hungsweise meine Partei· wird entscheiden, 
wann ich das Mandat allenfalls niederlege. 

Zur Frage Staats sekretariat darf ich Ihnen 
noch etwas ergänzend sagen: Es wird so vie­
les dazu geschrieben, was nicht den Tatsa­
chen entspricht. Herr Staatssekretär Dr. 
Schmidt und ich arbeiten sehr gut zusammen. 
Es gibt eine Fülle von Fragen, wo ich froh bin, 
daß er sie mir abnimmt. Ich war zum Beispiel 
noch nie in Südamerika, weil ich nicht die 
Zeit aufbringen kann, selbst überallhin zu 
fahren. Es ist aber für den Außenhandel not­
wendig, die gesamte Welt zu betreuen, und 
allein dieser Themenkreis zeigt schon, daß 
wir in zwei Jahren in der Außenhandelsbilanz 
eine Zunahme von einem Drittel gehabt 
haben. Zumindest das sollte doch zeigen, daß 
offensichtlich eine sehr gute Handelspolitik 
im Handelsministerium vollzogen wird. 
Daran hat selbstverständlich auch der Herr 
Staatssekretär einen Anteil - natürlich auch 
noch andere außerhalb des Ministeriums und 
selbstverständlich auch die Wirtschaftstrei­
benden -, und ich bin sehr froh, daß er mich 
schwerpunktmäßig auch in diesem Bereich 
unterstützt. (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Präsident Mag. Minkowitsch: Weitere 
Zusatzfrage: Herr Abgeordneter Ettmayer. 
Bitte. 

Abgeordneter Dr. Ettmayer (ÖVP): Herr 
Vizekanzler! Die gleichzeitige Ausübung der 
Funktionen eines Vizekanzlers, eines Mini­
sters und eines Mandatars hat sicherlich 
nicht nur finanzielle, sondern sehr wohl auch 
demokratiepolitische Aspekte. Tatsache ist 
aber, daß Sie selbst erklärt haben: Ich werde 
mein Mandat als Nationalrat sofort zurückle­
gen, falls ich in die Bundesregierung berufen 
werden sollte. - Und selbst nach der Wahl 
hat der "Kurier" ganz groß geschrieben: Ste­
ger versprach, sein Mandat sofort zurückzule­
gen. 

Ich frage Sie daher, Herr Vizekanzler: 
Warum haben Sie das versprochen, wenn Sie 
es nachher nicht tun? (Rufe bei der ÖVP: 
Umfaller!) 

Präsident Mag. Minkowitsch: Ob Sie die 
Frage beantworten wollen, Herr Vizekanzler, 
steht Ihnen frei. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Nach diesem Zusatz des Herrn 
Präsidenten darf ich feststellen: Das Mandat 
übe ich aus, weil meine Fraktion zu dem 

Ergebnis gekommen ist, daß es sinnvoll ist, 
wenn ich als Parteiobmann zu jedem The­
menkreis ständig vom Rednerpult des Natio­
nalrates aus agieren kann. (Ironische Heiter­
keit bei der ÖVP.) 

In einer Frage in dieser Legislaturperiode, 
die sehr schwierig gewesen ist, war das 
bereits notwendig. Je weniger es notwendig 
ist, umsomehr wird mich das selbstverständ­
lich freuen. 

Sie wissen, daß nach der Verfassungslage 
der Bundeskanzler von der Regierungsbank 
aus jeden Themenkreis abhandeln kann; der 
Vizekanzler an sich nicht. Ich kann nur zu 
meinem Ressort von der Regierungsbank aus 
Stellung nehmen, daher hat die Frage an sich 
auch nichts damit zu tun, was hier zu beant­
worten wäre. Das ist der Grund dafür gewe­
sen, und ich sage Ihnen auch, daß ich vor der 
letzten Nationalratswahl diese Einschätzung 
gar nicht hatte; die ist halt nach Diskussionen 
zustande gekommen. 

Ich freue mich aber, daß Sie offensichtlich 
so sehr immer wieder insistieren, ich solle 
mein Mandat niederlegen, denn Sie haben 
anscheinend die Befürchtung, daß es Ihnen 
schaden könnte, wenn ich im Parlament 
allenfalls auch jederzeit redeberechtigt bin. 
Das stellt mir ein gutes Zeugnis als Mandatar 
aus. (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Präsident Mag. Minkowitsch: Wir gelangen 
zur Anfrage 5: Abgeordneter Dr. Heindl 
(SPÖ). 

670/M 
Ist die Energie- und Stromversorgung für den Winter 

1985/86 gesichert? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Darf ich bit­
ten. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Die Energie- und Stromversor­
gung für den kommenden Winter ist unter 
anderem durch heimische Aufbringung, aber 
auch durch verstärkte Langzeitlieferverträge 
gesichert. Wir haben Langzeitlieferverträge 
vor allem im Elektrizitätsbereich zusätzlich 
festzustellen und neuen Kapazitätsaufbau im 
Gasbereich, im Ölbereich und im Kohlebe­
reich. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Eine Zusatz­
frage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Heindl: Herr Vizekanzler! 
Sie haben von Langzeitlieferverträgen 
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gesprochen. Wurden im Laufe dieses Jahres 
mit den diversen Stromlieferländern oder 
deren Organisationen für den Stromexport 
Gespräche über die Sicherheit der Stromliefe­
rungen in diesem Winter geführt? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vizekanzler Dr. Steger: Ja, solche Gesprä­
che sind geführt worden. (Abg. Dr. He i nd 1: 
Positiv?) 

Die Gespräche wurden so geführt, daß die 
Verbundgesellschaft mit Polen einen Vertrag 
über 1 600 Gigawattstunden abgeschlossen 
hat, mit der Sowjetunion einen solchen über 
470 Gigawattstunden - das ist nicht alles 
heuer abgeschlossen, das sind jetzt die 
Gesamtsummen -, mit Italien und der 
Schweiz rund 100 Gigawattstunden, Zusatzim­
porte aus der Schweiz: 180 Gigawattstunden 
und Tauschenergie aus Ungarn und der 
Tschechoslowakai mit 170 beziehungsweise 
500 Gigawattstunden. Das sind die Zahlen, die 
abgesichert wurden. 

Wir sind zuversichtlich, daß dann, wenn 
nicht plötzlich der gesamte Leitungsbau zer­
stört wird durch irgendwelche Ereignisse 
oder Kraftwerke, weitere Kraftwerke durch 
überraschende Bescheide gerade im Winter 
geschlossen werden, keine Engpässe auftre­
ten. 

Die Schließung eines Kraftwerkes im Raum 
Steiermark macht uns schon gewisse Sorgen, 
und ich darf hier festhalten, daß ich froh dar­
über bin, daß der Gutachter Dr. Möse schrift­
lich festgestellt hat an die steirische Landes­
regierung, daß bei Einhalten der von ihm fest­
gesetzten Auflagen eine Inbetriebnahme die­
ses Kraftwerkes jedenfalls möglich wäre, es 
daher keineswegs so ist, daß unbedingt der 
Bescheid so bleiben muß, daß dieses Kraft­
werk nicht betrieben wird. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Weitere 
Zusatzfrage. Bitte. 

Abgeordneter Dr. Heindl: Wie hat sich der 
Fernwärmemarkt in den letzten Jahren 
entwickelt? Konkreter: Welchen Anteil hat 
die Fernwärmeversorgung im heurigen Win­
ter? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Die Fernwärme wird ja heute 
noch verstärkt zur Sprache kommen, weil die 
Novelle dann noch im Detail zu diskutieren 
sein wird. Ich bin sehr froh, daß ich hier fest­
halten darf, daß das voraussichtlich mit ein­
stimmiger Beschlußfassung im Plenum des 
Nationalrates zustande kommen wird, denn 
es zeigt sich dadurch, daß das Parlament 
insgesamt der Auffassung ist, daß die 
Fernwärme noch weiter entwickelt werden 
soll und daß wir noch lange nicht den End­
punkt der möglichen Entwicklung erreicht 
haben. 

Im heurigen Winter werden 6 Prozent der 
gesamten Wohnungen Österreichs mit Fern­
wärme beheizt, das zeigt, wenn Sie es mit 
1980 vergleichen, eine Verdoppelung, damals 
waren es rund 3 Prozent. Wenn Sie es noch 
mit Anschlußwerten betrachten wollen: Der 
Gesamtanschlußwert der Fernwärme ist von 
1000 Megawatt im Jahr 1982 auf 3500 im Jahr 
1984 angestiegen, insgesamt daher ein 
schöner Ausbau dieses Fernwärmebereiches, 
der aus Umweltgründen sinnvoll ist und 
auch aus energiepolitischen Gründen, weil 
dadurch bewirkt werden kann, daß wir vor 
allem bei kalorischen Kraftwerken einen 
wesentlich höheren Ausnützungsgrad zu­
stande bringen. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Zusatzfrage: 
Herr Abgeordneter König, bitte. 

Abgeordneter Dkfm. DDr. König (ÖVP): 
Herr Bundesminister! Ihre Ausführungen 
haben gezeigt, daß wir immer stärker aus 
dem Ausland Strom importieren müssen, den­
noch haben Sie die besorgten Äußerungen des 
Bundeslastverteilers eher verniedlicht. Ich 
muß Ihnen aber die Dramatik dieser Äuße­
rungen an Hand folgender Aussagen des 
Generaldirektors Fremuth aufzeigen: 

"Die Verbrauchs steigerung liege nun schon 
das zweite Jahr deutlich über dem prognosti­
zierten durchschnittlichen Jahreszuwachs 
von 3 Prozent, auf dem das ,Koordinierte Aus­
bauprogramm' aufbaue und lege eine ver­
stärkte Bautätigkeit der E-Wirtschaft nahe. 
Statt dessen seien viele Kraftwerke blockiert, 
werde ein Kraftwerk wie Zeltweg geschlossen 
und der Leitungsbau behindert." 

Und, Herr Bundesminister, nun in voller 
Dramatik: 

"Die Verantwortungsträger in diesem Land 
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seien auf die Tragweite ihrer Entscheidungen 
hinzuweisen, betonte Fremuth. Die Verant­
wortung für die derzeitige Entwicklung mit 
ihren sich deutlich abzeichnenden wachsen­
den Risken könne die E-Wirtschaft nicht 
mehr ohne weiteres tragen." 

Beim VOEST-ALPINE-Desaster sagt die 
Regierung, sie wisse nichts. Sie sind rechtzei­
tig gewarnt. Sind Sie bereit, Herr Bundesmi­
nister, anstelle der E-Wirtschaft, die warnt, 
die volle Verantwortung für die Nichtentschei­
dungen zu übernehmen? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Sie müßten ja bei zunehmen­
den Importen - ich will Sie nicht belehren, 
Sie wissen das, aber ich muß es hiel' zur Spra­
che bringen - doch selbstverständlich auch 
die Exporte berücksichtigen. Solange die 
Exporte stärker gestiegen sind als die 
Importe im Elektrizitätsbereich, so lange 
heißt das, daß die Nettoimporttangente abge­
nommen hat. Das sind die Fakten für das 
erste Halbjahr 1985 gegenüber dem ersten 
Halbjahr 1984. (Abg. Dr. K ö n i g: Zufall!) 
Wenn Sie jetzt "Zufall" sagen als Zwischen­
ruf, dann sage ich Ihnen: Das ist kein Zufall, 
sondern es hängt damit zusammen, daß wir 
eben als Stromaustauschland uns ja im Zen­
trum Europas weiterentwickeln wollen. Wir 
wollen als Beitrag zur gesamteuropäischen 
Entwicklung, daß in Austauschverträgen 
nicht nur Industriegüter so gewechselt wer­
den, sondern eben auch Strom ein derartiges 
Austauschprodukt ist. Zu Zeiten, in denen wir 
mehr produzieren können, weil wir eine hohe 
Wasserführung etwa haben, können wir 
exportieren, zu Zeiten, in denen wir weniger 
Wasser haben, werden wir, wenn wir an die­
sen internationalen Austausch glauben, mehr 
importieren. 

Ich darf Ihnen sagen: Die Erzeugung aus 
der Wasserkraft hat im ersten Halbjahr 1985 
um 12,6 Prozent zugenommen, die Erzeugung 
aus Wärmekraftwerken hat um 3,3 Prozent 
abgenommen, die Gesamterzeugung hat um 
9,0 Prozent im ersten Halbjahr zugenommen. 

Wenn ich Ihnen noch sagen darf, daß die 
Gesamtinlandsdeckung bei Elektrizität in den 
ersten drei Quartalen 87,5 Prozent betragen 
hat, dann werden Sie sehen, daß der Import 
allein nicht die signifikante Ziffer ist, die man 
sich ins Bewußtsein rufen muß. Das ist eine 
wesentliche Kennzahl, aber nicht die einzige. 
Denn selbstverständlich ist die wirklich ent-

scheidende Entwicklung die Frage, ob Import 
minus Export eine Steigerung oder eine 
Abnahme ergeben hat. Die Nettoimporttan­
gente hat aber abgenommen und nicht zuge­
nommen. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Weitere 
Zusatzfrage: Herr Abgeordneter Huber, bitte. 

Abgeordneter Alois Huber (FPÖ): Sehr 
geehrter Herr Vizekanzler! Was gedenken Sie 
gegen die Bestrebungen, die Elektroheizung 
zu forcieren, wodurch die Winterstromversor­
gung gefährdet werden könnte, zu unterneh­
men? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Dieses Problem ist sehr viel­
schichtig, und deswegen hat die Bundesregie­
rung in dem mittlerweile vom Parlament 
beschlossenen Energiekonzept auch ganz 
bestimmte Vorbedingungen festgesetzt dafür, 
wann eine Elektroheizung überhaupt zulässig 
sein soll. 

Selbstverständlich ist nun nicht beabsich­
tigt, in bestehende Verträge einzugreifen und 
rückwirkend etwa Elektroheizungsbesitzer 
schlechterzustellen. Wir wollen nur verhin­
dern, daß sich durch einen weiteren forcierten 
Ausbau der Elektrizitätsheizungen die Ver­
sorgungsstruktur Österreichs so verschlech­
tert, daß wir weitere Winterkapazitäten auf­
bauen müssen, deren Gestehungskosten ja 
wesentlich höher sind. Die Kilowattstunde in . 
einem neuen kalorischen Kraftwerk können 
Sie nicht wesentlich unter 1,20 S produzieren, 
während Sie die Kilowattstunde aus einem 
Wasserkraftwerk an der Donau im Schnitt, 
bei allen bestehenden gerechnet, mit 37 Gro­
schen rechnen können. 

Wir wollen nun nicht, daß alle Strombezie­
her Österreichs das ganze Jahr einen teueren 
Tarif zahlen müssen, damit einige wenige, die 
mit Elektrizität heizen, einen begünstigten 
Tarif haben. 

Die Bundesrepublik Deutschland etwa hat 
deswegen vor gar nicht langer Zeit ein Gesetz 
b.eschlossen, wodurch ein Strompreisdumping 
für Elektrizitätsheizungen verboten ist. Wir 
können uns ähnliche Entwicklungen auch für 
Österreich vorstellen. Zunächst soll es aber 
dazu weitere Gespräche mit der Elektrizitäts­
wirtschaft geben, denn es muß ja möglich 
sein, daß dort, wo keine Fernwärme, kein 
Gas, keine andere Energieversorgung mög-
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lich ist, natürlich in gewissen Grenzen auch 
die Elektrizitätsheizung weiter zulässig sein 
soll. 

Wir wollen hier eher Selbstbeschränkungs­
erklärungen, damit wir nicht zusätzlich Kraft­
werke für den Winterbetrieb aufbauen müs­
sen, die uns im Gesamtjahreszyklus zu hohe 
Kosten für alle Stromkonsumenten bereiten. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Weitere 
Zusatzfrage: Herr Abgeordneter Teschl, bitte. 

Abgeordneter Teschl (SPÖ): Herr Vizekanz­
ler! Welchen wirtschaftlichen beziehungs­
weise energiepolitischen Beitrag können 
unterbrechbare Verträge mit der Gaswirt­
schaft leisten? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Das ist eine sehr wesentliche 
Frage, die hier europaweit derzeit in den Vor­
dergrund kommt. Es geht um die Überlegung, 
daß eine ganz bestimmte Zulieferung mit 
Zustimmung des Abnehmers unterbrochen 
werden kann, etwa Gas, weil dieser Betrieb 
kurzfristig auf eine andere Energiemöglich­
keit umsteigt. Das ist deswegen ein wichtiger 
Beitrag, weil dadurch die Gesamtlagerkapazi­
tät in Österreich nicht zu sehr erhöht werden 
muß. Wir haben jetzt bereits die Gaslager in 
Österreich so vergrößert, daß wir rund ein 
halbes Jahr lang, selbst wenn keine Lieferung 
mehr nach Österreich erfolgt, alle Kunden 
weiter unvermindert beliefern können. Gas 
ist also als sichere Energiequelle in Öster­
reich vorhanden. 

Wir müssen aber auch Vorsorge treffen, daß 
dann, wenn einmal ein längerer internationa­
ler Notstand sein sollte, solche Möglichkeiten 
bestehen, und da bin ich sehr froh über diese 
Unterbrechungsverträge. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Wir gelangen 
zur 6. Anfrage: Herr Abgeordneter Resch 
(SPÖ) an den Herrn Bundesminister für Han­
del, Gewerbe und Industrie. 

672/M 
Wie ist Ihre Einstellung zu den in letzter Zeit erhobe­

nen Forderungen, die E-Wirtschaft zu privatisieren? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, darf ich bitten. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Sie haben mich nach der Mög-

lichkeit gefragt, die E-Wirtschaft zu privatisie­
ren beziehungsweise zu reprivatisieren. Ich 
bin grundsätzlich der Auffassung, daß die 
Frage der privaten Eigentümerschaft, die ja 
breit diskutiert wird, bei den Elektrizitätswer­
ken am schwierigsten zu lösen ist, denn dort 
geht es um Monopolbetriebe, wo der einzelne 
ja keine Möglichkeit hat, auf einen anderen 
Betrieb auszuweichen, wenn er allenfalls mit 
dem Angebot nicht zufrieden sein sollte. Und 
selbstverständlich werden Privatbetriebe 
eher versuchen, Gewinne zu machen, denn 
sonst legt ja kein Privater sein Geld dort an. 

Die Verbundgesellschaft hat, soweit ich 
mich zurückerinnern kann, nie Gewinne an 
den Eigentümer, nämlich an die Republik 
Österreich, abgeliefert, sondern es wurden die 
Preise immer so kalkuliert, daß im wesentli­
chen keine Gewinne entstehen konnten. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Zusatzfrage, 
bitte. 

Abgeordneter Resch: Herr Vizekanzler! 
Erscheint in einem Wirtschaftszeig wie der 
österreichischen E-Wirtschaft echtes privat­
wirtschaftliches Unternehmertum als sinnvoll 
und denkbar? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vizekanzler Dr. Steger: Es ist dort, sehr 
geehrter Herr Abgeordneter, denkbar, wo es 
vor allem um die Kleinkraftwerke geht und 
um die Nutzung im kleineren Bereich, wo 
auch direkt Anlagen drangeschaltet werden. 
Dort, wo man sich in einer Monopolsituation 
gegenüber dem Abnehmer befindet, etwa 
gegenüber der Landesgesellschaft, etwa 
gegenüber dem Bund, sollte das wichtigste 
sein, daß Verantwortungsträger vorhanden 
sind, die dafür sorgen, daß der Strom billig ist. 
Billiger Strom natürlich eingebettet in die 
internationale Entwicklung. Er kann nicht so 
billig sein, daß damit überhaupt nicht gespart 
wird, aber doch so billig, daß sich auch soziale 
Schichten, die nicht mit materiellen Gütern 
gesegnet sind, Strom leisten können. 

Das ist ein gewisser Widerspruch zur allfäl­
ligen Privatisierung, denn in privaten Gesell­
schaften würde Gewinnmaximierung im Vor­
dergrund stehen. Das strebt die Bundesregie­
rung nicht an. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Weitere 
Zusatzfrage, bitte. 

Abgeordneter Resch: Herr Vizekanzler! 
748 
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Resch 

Stellt der vom Land Steiermark beabsichtigte 
Verkauf von ÖDK-Aktien in Ihren Augen eine 
Privatisierung dar? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vizekanzler Dr. Steger: Das Land Steier­
mark soll Überlegungen anstellen, rund 3,6 
Prozent der Aktien an Private zu begeben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
3,6 Prozent sind keine Größe, wo plötzlich pri­
vater Einfluß vorhanden wäre. Privater Ein­
fluß, da kann man darüber reden: Tritt er bei 
einer Schachtelbeteiligung ein, also bei einem 
Viertel oder mehr? Von privatem Einfluß, von 
Privatisierung kann man reden, wenn private 
Beteiligungen von 50 Prozent aufwärts gege­
ben sind. 

Ich glaube nicht, daß man dabei im eigentli­
chen Sinn von Privatisierung reden kann, ich 
erwarte mir auch keine wirkliche Änderung 
des Unternehmensverhaltens dadurch, daß 3 
Prozent privat sind, sondern das ist eher eine 
Aktion, die ich als Wahlkampfaktivitäten 
bewerte. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Nächste 
Zusatzfrage: Frau Abgeordnete Rabl-Stadler, 
bitte. 

Abgeordnete Dr. Helga Rabl-Stadler (ÖVP): 
Herr Vizekanzler! Ich glaube, die Gefahr, daß 
der Strom teurer wird, ist lange nicht so groß 
wie derzeit die Gefahr in der E-Wirtschaft, 
daß leider überzogene Leistungen an ver­
schiedene Mitglieder des Unternehmens 
gezahlt werden. Es gibt Leute, die sagen, es 
würde die Privatisierung zu mehr privatwirt­
schaftlichem Denken führen und damit zu 
einer besseren Betriebsleistung. (Abg. 
K ö c k: Was reden Sie da für einen Blödsinn 
zusammen! - Abg. EI m eck er: Unerhört so 
etwas!) 

Herr Vizekanzler, in Salzburg sind Ihre 
Partei und unsere derselben Meinung, daß 
das 2. Verstaatlichungsgesetz geändert wer­
den soll, damit es möglich ist, Private auch in 
der E-Wirtschaft zu beteiligen. Wie stehen Sie 
zu einer Änderung des 2. Verstaatlichungsge­
setzes? (Abg. Dr. Sc h ü s se 1: Wie stehen Sie 
dazu?) 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrte Frau 
Abgeordnete! Das 2. Verstaatlichungsgesetz 

kann ja nach dem Gesetz und der Judikatur 
dazu in diesem Hohen Haus nur mit Zweidrit­
telmehrheit geändert werden. Ich rechne bei 
dem, was mir an Informationen bekannt ist, 
nicht damit, daß eine der beiden größeren 
Fraktionen dieses Hauses tatsächlich eine 
Änderung des 2. Verstaatlichungsgesetzes 
demnächst beantragen oder durchführen 
wird. Aber ich werde das Ganze mit Interesse 
weiter beobachten. Ich kann mir durchaus 
vorstellen, daß es Änderungen gibt, denn die 
Gesamtstruktur im Elektrizitätsbereich ist 
derzeit nicht sinnvoll. (Abg. B r a n d s t ä t­
te r: Beobachtungsminister!) Herr Abgeord­
neter! Wir können gerne in eine Fachdiskus­
sion über Elektrizität einsteigen. Wenn Sie 
meinen, daß wir das Gespräch intensiver füh­
ren sollen, stehe ich Ihnen jederzeit zur Ver­
fügung. 

Ich bin der Meinung, daß wir durchaus die 
Strukturen ändern können, denn daß wir über 
20 Gesellschaften haben, die Elektrizitätsver­
sorgung betreiben, halte ich für einen Unsinn. 
Für mich wäre es viel sinnvoller, eine Konzer­
nierung zu betreiben, einheitliche Strukturen 
zu haben, Gesamtverantwortlichkeiten festzu­
stellen. Denn derzeit sind zum Beispiel die 
SAFE-Kunden auf den Energieminister böse, 
wenn sie den höchsten Strompreis von Öster­
reich zahlen. (Abg. Sc h war zen b erg e r: 
In Wien gibt es den höchsten Strompreis!) 
Den höchsten Strompreis pro Haushalt in 
Österreich haben die SAFE-Kunden. Herr 
Abgeordneter, die Statistik stelle ich Ihnen 
gerne zur Verfügung. - Sie sind auf mich 
böse, obwohl ich vergleichsweise wenig Mög­
lichkeiten habe, dort die Strukturen zu verän­
dern. 

Als etwa der Rechnungshof seine Kritik 
geäußert hat, seine Kritik daran, daß es über­
höhte Bezüge gibt - Sie haben darauf Bezug 
genommen -, hat er auch festgehalten, daß 
in der Verbundgesellschaft die notwendigen 
Maßnahmen bereits eingeleitet wurden und 
daß das dort zufriedenstellend gelöst ist. Ich 
hoffe, daß alle Landesgesellschaften genau so 
agieren werden. (Abg. Dr. Helga R a b 1 -
S ta d 1 e r: Ich habe keine Antwort auf meine 
Frage! - Abg. Dr. Sch wimm er: Er kann 
ja keine Antwort geben! Er ist ja der "Beob­
ach tungsminister"!) 

Präsident Mag. Minkowitsch: Nächste 
Zusatzfrage: Herr Abgeordneter Probst. 

Abgeordneter Probst (FPÖ): Herr Bundes­
minister! Frau Kollegin Rabl-Stadler meint 
sicher die Situation in den Salzburger Tauern­
kraftwerken und bei der SAFE, wo die ÖVP 
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Probst 

noch sehr stark und sehr einträglich in Privi­
legien eingebunden ist. Sie möchte sicher 
haben, daß das abgeschafft wird. 

Die ganze Fragestellung zielt ja bisher nur 
darauf ab, den jeweiligen Minister in der Fra­
gestunde, wie der Volksmund das auszudrük­
ken pflegt, "auf die Seife steigen zu lassen". 
In diesem Fall soll der Obmann der kleinen 
Partei einem Streit der beiden großen zum 
Opfer fallen. (Abg. Dr. Ha f n er: Frage!) 

Das heißt mit anderen Worten: Wozu die 
beiden großen Parteien nicht bereit sind -
eine Verfassungsänderung des 2. Verstaatli­
chungsgesetzes -, dabei sollen Sie sich die 
Finger verbrennen. Ich freue mich, daß das 
nicht gelingt. 

Meine Frage, Herr Bundesminister: Ist die 
Notwendigkeit einer Strukturreform der 
österreichischen Elektrizitätswirtschaft eine 
Folge der öffentlichen Eigentümerschaft? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Es ist eine Folge dessen, daß 
wir viel zu viele Gesellschaften haben, die 
Kraftwerke bauen, Kraftwerke betreiben; es 
sind das rund zwei Dutzend derartige Gesell­
schaften in Österreich. Wenn Sie ein Bundes­
land der Bundesrepublik Deutschland neh­
men, das von der Einwohnerzahl her größer 
ist als die Republik Österreich und eine ein­
zige Gesellschaft hat, dann sehen Sie, daß 
daraus natürlich Kostenfolgen entstehen. 
Denn alle diese Gesellschaften haben Vor­
standsdirektoren, haben Aufsichtsräte und 
haben eine entsprechende Verdoppelung von 
manchen Notwendigkeiten. 

Ich habe daher bereits der Frau Abgeordne­
ten Rabl-Stadler gesagt, daß ich grundsätzlich 
für eine Strukturreform und daher auch für 
eine Gesetzesänderung bin, daß aber ich 
meine: Der Hebel ist woanders anzusetzen 
und nicht in der Frage Privatisierung. Er 
wäre dort anzusetzen, wo man einheitliche 
Strukturen und kostengünstigere Gestal­
tungsmöglichkeiten veranlaßt. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Nächste 
Zusatzfrage: Herr Abgeordneter Tieber, bitte. 

Abgeordneter Dipl.-Vw. Tieber (SPÖ): Herr 
Vizekanzler! Unbeschadet der Tatsache, daß 
nach Einschätzung namhafter Experten eine 
Teilprivatisierung im Bereich von Versor­
gungsunternehmungen noch um einiges sinn-

loser ist als in anderen Bereichen oder sinnlo­
ser als eine Vollprivatisierung, weil es ja gera­
dezu die Perversion der Idee des Aufbringens 
von Risikokapital darstellt, möchte ich fragen: 
Stehen Ihnen Berechnungen zur Verfügung, 
haben Sie solche anstellen lassen, in welcher 
Größenordnung sich eine allfällige Teilprivati­
sierung bei EVUs auf den Strompreis auswir­
ken würde? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Bitte, Herr 
Vize kanzler . 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Es gibt keine Detailberechnun­
gen, aber es gibt Schätzungen, die davon aus­
gehen, daß jetzt die Verbundgesellschaft, die 
Gesellschaft im Eigentum der Republik Öster­
reich ist, keine Gewinne abführt und daß 
selbstverständlich Kalkulationen in Zukunft 
dann so zu machen wären, daß zumindest 
diese 6, 8 oder 10 Prozent regelmäßiger 
Gewinn für private Anleger vorhanden sind, 
denn sonst werden ja private Anleger nicht 
gerade das kaufen, sondern sie werden das 
Geld anderswohin geben. 

Ich bin daher nach wie vor der Meinung, 
daß eine allfällige private Gestaltung unter 
Umständen auf anderen Gebieten sinnvoller 
ist als gerade bei der Elektrizitätswirtschaft, 
wo man eindeutig ein Monopol vorfindet, dem 
man als Kunde gegenübersteht. 

Die Frage, wie weit man das nach föderali­
stischen Gesichtspunkten abhandeln soll, 
wurde mir von seiten der Opposition jetzt 
gerade entgegengeworfen. Wissen Sie, ich 
glaube nicht daran, daß man zwei Dutzend 
Gesellschaften wirklich unter der Überschrift 
"Föderalismus" vertreten soll. Die ganze 
Struktur, wie sie vorhanden ist und wie sie 
dann allenfalls dort verlängert werden soll 
mit Privatisierung, wird letztendlich dazu füh­
ren, ,daß der Stromkunde, der Haushaltsab­
nehmer, der Industriebetrieb einen noch 
höheren Strompreis zu zahlen hat. Das will er 
nicht, und ich will es auch nicht. Ich versuche 
mitzuhelfen, daß der Strompreis für den 
Abnehmer möglichst günstig bleibt. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Wir gelangen 
zur 7. Anfrage: Abgeordneter Grabher-Meyer 
(FPÖ) an den Herrn Bundesminister. 

673/M 
Welche Aktivitäten haben Sie bisher zur Förderung 

des österreichischeri Außenhandels gesetzt? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Bitte, Herr 
Vizekanzler. (Abg. Dr. Helga Ra b 1- S ta d-
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1 e r: Am Beispiel VOEST zeigt sich ja, wie bil­
lig Verstaatlichung kommt!) 

Vizekanzler Dr. Steger: Frau Abgeordnete, 
bitte, das Beispiel VOEST mit der Elektrizität 
jetzt direkt zu vergleichen, spricht wirklich 
nicht für die Sinnhaftigkeit der Argumenta­
tion, denn Sie sind nicht gezwungen, bei der 
VOEST zu kaufen. (Abg. Dr. K ö n i g: Außen­
handel, Herr Minister!) Sie können Stahl auch 
woanders kaufen, aber den Strom aus Ihrer 
Steckdose müssen Sie von einer ganz 
bestimmten Gesellschaft beziehen. Sie haben 
keine Möglichkeit, woandershin auszuwei­
chen. Das sollte doch hier klargestellt sein. 
(Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Sie 
haben mich gefragt, welche Möglichkeiten 
zur Förderung des Außenhandels ganz spe­
ziell im Handelsministerium vorhanden sind. 
Wir haben nach Schwerpunkten agiert, EG -
EFTA als ein Schwerpunkt, also Europapoli­
tik, europäische Integration - erster und 
wichtigster Schwerpunkt, denn zwei Drittel 
all unserer Außenhandels lösungen gehen ja 
in die EG hinein. Zweiter Schwerpunkt: 
COMECON-Bereich, Osteuropa. Dritter 
Schwerpunkt: Arabischer Raum, Amerika. 
Vierter Schwerpunkt: Ostasien. 

Insgesamt ist es gelungen, die Exportmen­
talität Österreichs, die ja etwas unterentwik­
kelt war, was ferne Märkte betrifft, doch 
anzukurbeln, und verstärkt österreichische 
Wirtschaftsbetriebe dazu zu bringen, auf 
diese fernen Märkte zu gehen. Das halte ich 
für die wichtigste Tätigkeit im Außenhandels­
bereich des Handelsministeriums. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Zusatzfrage, 
bitte. 

Abgeordneter Grabher-Meyer: Sehr geehr­
ter Herr Vizekanzler! Die EG werden in 
Zukunft durch den Anschluß und durch die 
Aufnahme der Länder Spanien und Portugal 
auf zwölf Mitgliedsländer anwachsen. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. (Vizekanzler Dr. S te ger: Er 
hat noch keine Frage gestellt!) Ich bitte um 
Entschuldigung! 

Abgeordneter Grabher-Meyer (fortsetzend): 
Ich habe noch keine Frage gestellt. Mit Ihrer 
Erlaubnis, Herr Präsident, stelle ich sie: Sehr 
geehrter Herr Vizekanzler! Durch diese Ver­
änderung wird sich bestimmt für die österrei­
chische Exportwirtschaft eine einschneidende 
Änderung ergeben. Wie beurteilen Sie, sehr 

geehrter Herr Vizekanzler, diese Auswirkun­
gen auf die österreichische Exportwirtschaft, 
die Auswirkungen der Ausweitung der EG auf 
zwölf Mitgliedsländer? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vize kanzler Dr. Steger: Herr Abgeordneter! 
Österreich hat immer den Standpunkt einge­
nommen, daß die Stärkung des Binnenmark­
tes in der Europäischen Gemeinschaft sinn­
voll ist, und wir haben versucht als EFTA­
Land, möglichst eng mitzupartizipieren -
wenn Sie so wollen -, durch pragmatische 
Schritte den EFTA-Raum mit dem EG­
Bereich wirtschaftspolitisch zu verschmelzen. 

Der Beitritt Portugals und Spaniens zur EG 
hat Chancen, aber auch Gefahren. Bei Portu­
gal wird es keine wesentliche Änderung für 
Österreich geben, denn Portugal war ja bisher 
EFTA-Land. Bei Spanien sind Änderungen 
positiv und negativ möglich. Wir wollen jeden­
falls sicherstellen, daß der Marktzutritt zu 
Spanien für die österreichische Wirtschaft 
gleichartig vorhanden ist, wie der Zutritt spa­
nischer Firmen zu Österreich gegeben sein 
soll. Das betreffen die wesentlichsten Ver­
handlungen der nächsten Zeit. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Zweite 
Zusatzfrage, bitte. 

Abgeordneter Grabher-Meyer: Sehr geehr­
ter Herr Vizekanzler! In der Beantwortung 
meiner ersten Frage haben Sie unter ande­
rem auch erwähnt, daß Sie Ihre Reisetätigkeit 
auch nach Japan geführt hat. Mit Japan 
besteht insbesondere ein reger Warenver­
kehr, aber leider zuungunsten Österreichs, 
wenn wir das Verhältnis der Handelsbilanz 
mit Japan ziehen. 

Wie bewerten Sie die Ergebnisse Ihrer 
Reise nach Japan, Herr Vizekanzler? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Es sind einige Beschränkun­
gen für die österreichische Wirtschaft aufge­
hoben worden, sowohl unmittelbar vorher als 
auch während meiner Reise, etwa die Weinbe­
schränkung, die es gegeben hat, aber auch 
Sportartikel, die Österreich dorthin exportie­
ren kann. 

Insgesamt bin ich aber noch nicht zufrieden 
mit der Entwicklung. Wenn Sie bedenken, daß 
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Österreich von allen Exporten nur 2,2 Prozent 
nach astasien exportiert, dann sehen Sie, daß 
das noch viel zu wenig ist. Hier müssen wir 
die Exportmentalität in Österreich noch stei­
gern. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Weitere 
Zusatzfrage: Herr Abgeordneter Heindl, bitte. 

Abgeordneter Dr. Heindl (SPÖ): Sehr 
geehrter Herr Vizekanzler! Welche Bedeutung 
haben die diversen Außenhandelsaktivitäten, 
die diversen Reisen für Klein- und Mittelbe­
triebe in Österreich? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Wir versuchen bei all diesen 
Reisen, die Klein- und Mittelbetriebe in 
Zusammenarbeit mit der Bundeswirtschafts­
kammer miteinzubeziehen. Ich darf Ihnen 
sagen: Es hat zum Beispiel im Zusammen­
hang mit der Volksrepublik China hier im Ple­
num noch Gelächter bei der Opposition gege­
ben, als ich vor zwei Jahren mit Wirtschafts­
treibenden das erste Mal dorthin gefahren 
bin. Mittlerweile haben wir 148 Prozent Stei­
gerung im Jahr 1984 und über 170 Prozent im 
Jahre 1985 gegenüber dem bereits höheren 
Volumen. Zwei Drittel alldessen, was wir jetzt 
dorthin exportieren, kommen von Klein- und 
Mittelbetrieben in Österreich. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Weitere 
Zusatzfrage: Herr Abgeordneter König, bitte. 

Abgeordneter Dkfm. DDr. König (ÖVP): 
Herr Bundesminister! Die VOEST-ALPINE 
hat beachtliche Auslandsaktivitäten. Durch 
die totale Abberufung des gesamten VOEST­
Vorstandes ist die Gefahr gegeben, daß diese 
Auslandsaktivitäten gegenüber der Konkur­
renz ins Hintertreffen geraten. Was haben Sie 
hier für die Bundesregierung unternommen? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte: 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! (Abg. B r a n d s t ä t te r: Er 
hat beobachtet!) Manchmal nehme ich 
gewisse Zwischenrufe doch mit Erbitterung 
zur Kenntnis, aber ich habe sie zur Kenntnis 
zu nehmen, denn gerade dann, wenn aus den 
Reihen der Bundeswirtschaftskammer gesagt 
wird, im Zusammenhang mit dem Außenhan­
del sei nichts geschehen, dann finde ich das 
traurig, denn Sie sind ja bei den Gesprächen 
dabei, bei denen wir immer wieder erörtern, 

wie wir gerade in solchen schwierigen Fragen 
weiter vorankommen. 

Ich habe selbstverständlich mit Auslands­
vertretern bereits Kontakte aufgenommen 
und habe auch angeboten - das hängt von 
der Termingestaltung in diesen Ländern ab 
-, daß österreichische Regierungsmitglieder, 
allenfalls auch ich selbst, außertourlich von 
den sonstigen Verhandlungsrunden in die 
Hauptabnehmerländer ganz kurzfristig 
gehen. Es ist also alles in die Wege geleitet, 
um dort klarzustellen - das ist über das neue 
Management und über Minister Lacina 
erfolgt, ebenso über Briefe des Bundeskanz­
lers und über mein Ressort -, daß es die 
VOEST auch in Zukunft geben wird und daß 
man - ich verweise auf die Qualitätspro­
dukte, die ja Weltruf haben, etwa die Anlage 
Shlobin oder die Anlage Eisenhüttenstadt, die 
österreichische Arbeiter dort gebaut haben -
in diesen Ländern sicher sein soll, daß wir 
auch in Zukunft gute Qualität in diese Länder 
liefern können, vor allem was den Anlagen­
bau betrifft. Denn, meine Damen und Herren, 
finnische, skandinavische Konkurrenz, ameri­
kanisehe Konkurrenz, japanische Konkur­
renz, warten doch nicht, wie lang wir allen­
falls in solchen Fragestellungen in Österreich 
streiten sollten. Daher haben wir diese Maß­
nahmen bereits ergriffen, bevor sonstige Dis­
kussionen politisch hier im Parlament stattge­
funden haben. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Zusatzfrage: 
Herr Abgeordneter Haigermoser, bitte. 

Abgeordneter Haigermoser (FPÖ): Herr 
Vizekanzler! Sie haben vorhin erklärt, daß im 
Überseebereich noch gewisse Schwierigkei­
ten bestehen, im Export entsprechend Fuß zu 
fassen. Ich frage Sie: Welche weiteren Maß­
nahmen sind geplant, um im südostasiati­
schen Raum voranzukommen, die Exporte zu 
erhöhen und für österreichische Firmen ent­
sprechenden Boden zu bereiten? 

Präsident Mag. Minkowitsch: Herr Vize­
kanzler, bitte. 

Vizekanzler Dr. Steger: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Es gibt eine Fülle von neuen 
Verträgen, die wir mit einigen südostasiati­
schen Ländern bereits abgeschlossen haben. 
Das sind einerseits Selbstbeschränkungsab­
kommen bei Importen nach Österreich, etwa 
im Rahmen des Multifaserabkommens, das 
sind andererseits neue Finanzierungsverein­
barungen, die von Indonesien bis zu anderen 
Bereichen reichen. Das sind zum dritten neue 
Exportdelegationen, die unter politischer Füh-
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rung zustande kommen, und das sind zum 
vierten auch jene generellen Abkommen, die 
im Gegengeschäftsbereich neue Möglichkei­
ten eröffnen. 

Insgesamt bin ich überzeugt: Die wichtigste 
Entwicklung im Außenhandelsbereich, welt­
weit gesehen, findet derzeit in Südostasien 
statt. Österreich kann seinen Anteil dabei mit 
Sicherheit vergrößern, wenn es bereit ist, eine 
mangelnde Exportgesinnung zu überwinden, 
Sprachenbarrieren abzubauen und vor allem 
dann, wenn Wirtschaftstreibende auch in 
diese Länder gehen. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Die Zeit der 
Fragestunde ist abgelaufen. 

Behandlung der Tagesordnung 

Präsident Mag. Minkowitsch: Es ist mir der 
Vorschlag zugekommen, die Debatte über die 
Punkte 3 bis 5 der heutigen Tagesordnung 
zusammenzufassen. 

Es werden daher zuerst die Berichterstatter 
ihre Berichte geben, sodann wird die Debatte 
über alle drei Punkte unter einem durchge­
führt. 

Die Abstimmung erfolgt selbstverständlich 
- wie immer in solchen Fällen - getrennt. 

Wird gegen diese Vorgangsweise eine Ein­
wendung erhoben? - Dies ist nicht der Fall. 

1.Punkt: Bericht des Finanz- und Budgetaus­
schusses über den Antrag 80/A der Abgeord­
neten Dr. Michael GraU und Genossen über 
ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
vom 26. Juni 1958 betreffend das Finanzstraf­
recht und das Finanzstrafverfahrensrecht 
(Finanzstrafgesetz - FinStrG), BGBL Nr. 129, 
geändert wird (Finanzstrafgesetznovelle 1984) 
und über die Regierungsvorlage (668 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Finanz­
strafgesetz geändert wird (Finanzstrafgesetz-

novelle 1985) (809 der Beilagen) 

Präsident Mag. Minkowitsch: Wir gehen in 
die Tagesordnung ein und gelangen zum 
1. Punkt: Bericht des Finanz- und Budgetaus­
schusses über den Antrag 801 A der Abgeord­
neten Dr. Michael Graff und Genossen betref­
fend Finanzstrafgesetznovelle 1984 und über 
die Regierungsvorlage: Finanzstrafgesetzno­
velle 1985. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Kuba. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Kuba: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Die Abgeordneten Dr. Michael 
Graff, Dr. Schüssel und Genossen haben am 
28. März 1984 den Antrag 80/A im Nationalrat 
eingebracht und ausführlich begründet. 

Die Bundesregierung hat am 18. Juni 1985 
dem Nationalrat den Entwurf einer Finanz­
strafgesetznovelle 1985 (668 der Beilagen) vor­
gelegt, aus dessen Erläuterungen die Pro­
blemstellungen und Zielsetzungen zu entneh­
men sind. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den 
gegenständlichen Initiativantrag 801 A in sei­
ner Sitzung vom 11. Oktober 1984 in Verhand­
lung genommen und beschlossen, zur Vorbe­
handlung des Gegenstandes einen Unteraus­
schuß einzusetzen, der sich am selben Tage 
konstituierte. Dieser Unterausschuß behan­
delte zunächst am 31. Mai 1985 den Antrag 
801A. 

. Am 19. September 1985 gelangte die Regie­
rungsvorlage 668 der Beilagen im Finanz- und 
Budgetausschuß zur Verhandlung, der nach 
Berichterstattung beschloß, die Vorbehand­
lung dieses Gegenstandes dem erwähnten 
Unterausschuß zu übertragen. Am 4. Dezem­
ber 1985 fand neuerlich eine Unterausschuß­
sitzung statt, in der beide Vorlagen beraten 
wurden. Hiebei wurde über einen gemeinsa­
men Abänderungsvorschlag Einvernehmen 
erzielt. 

Der Finanz- und Budgetausschuß nahm die 
Bemerkungen des Unterausschusses zu den 
vorgeschlagenen Abänderungen einhellig zur 
Kenntnis. 

Nach einem mündlichen Bericht durch den 
Unterausschußobmann über das einvernehm­
liche Beratungsergebnis des Unterausschus­
ses hat der Finanz- und Budgetauschuß die 
beiden Gegenstände in seiner Sitzung am 
4. Dezember 1985 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzent­
wurf in 668 der Beilagen in der Fassung der 
vom Unterausschuß vorgeschlagenen Abände­
rungen mit Stimmeneinhelligkeit angenom­
men. Es besteht Übereinstimmung darüber, 
daß damit der Initiativantrag 801 Aals miterle­
digt zu betrachten ist. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß somit den 
A n t rag, der Nationalrat wolle dem dem 
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schriftlichen Ausschußbericht angeschlosse­
nen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie­
gen, Herr Präsident, ersuche ich, die Debatte 
zu eröffnen. 

Präsident Mag. Minkowitsch: Ich danke 
dem Herrn Berichterstatter. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Abgeord­
neter Dr. Michael Graff. Ich erteile es ihm. 

11.27 

Abgeordneter Dr. GraU (ÖVP): Herr Präsi­
dent! Hohes Haus! Am 16. Feber 1984 hat sich 
in Neulengbach im Zuge einer Aktion der 
Steuerfahndung der tragische Selbstmord des 
Hoteliers Böswarth ereignet, der uns Anlaß 
gegeben hat, am 28. März in einer großen und 
sehr ernsten Debatte in diesem Hohen Haus 
über das System des österreichischen Finanz­
strafrechtes, vor allem über die damals noch 
eher verkümmerten Rechte des Beschuldig­
ten, zu diskutieren. 

Der damalige Bundesminister für Finanzen 
Dr. Salcher hat uns Reformen zugesagt. 
Getan hat sich in der folgenden Zeit nicht viel. 
Eine der signifikantesten Änderungen war 
nichts als eine Änderung in der Etikette: Die 
Steuerfahndung hat die Bezeichnung "Prü­
fungsabteilung Strafsachen" erhalten. 

Schon am 28. März, also noch am Tag der 
erwähnten Parlamentsdebatte, haben wir von 
der Österreichischen Volkspartei - Kollege 
Dr. Schüssel und ich - einen umfassenden 
Antrag zur Novellierung des Finanzstrafge­
setzes eingebracht. Dieser ist - wie das mit 
Anträgen der Opposition so üblich ist -
zunächst einmal liegengeblieben, nicht nur 
zunächst, sondern sehr, sehr lange. 

Eigentlich unter Zugzwang gebracht hat die 
Regierung dann der Verfassungsgerichtshof 
mit seinem aufsehenerregenden Erkenntnis 
vom 3. Dezember 1984, in dem das Höchstge­
richt - dabei von seiner bisherigen Recht­
sprechung abgehend - gesagt hat: Die Vorbe­
halte, die die Republik Österreich zur Euro­
päischen Menschenrechtskonvention 
gemacht hat, sind so zu lesen, wie sie daste­
hen; sie beziehen sich nur auf die Verwal­
tungsverfahrensgesetze im engeren Sinn. Die 
ausdehnende Interpretation, die die Judikatur 
später vorgenommen hat, wird nicht mehr 

aufrechterhalten. Das heißt aber: Das Finanz­
strafgesetz muß zur Gänze den Bestimmun­
gen der Europäischen Menschenrechtskon­
vention genügen. Es muß also auch der Arti­
kel 6, der dem Betroffenen ein faires Verfah­
ren vor einem unabhängigen Tribunal sichert, 
buchstabengetreu im Finanzstrafverfahren 
angewendet werden. 

Trotzdem mußten wir weiter warten, war­
ten, warten. Unser Antrag wurde nicht behan­
delt, dies mit der Begründung, man müsse 
nun einmal sehen, was die FinanzverWaltung 
als Ministerialentwurf und dann als Regie­
rungsvorlage vorlegt; dann erst könne man 
reden. 

Wir haben das, Herr Kollege M ühlbacher, 
nicht akzeptiert, wir haben hier im Haus eine 
Fristsetzungsdebatte durchgeführt. Die war 
dann der Anlaß dazu, daß Sie eingesehen 
haben, daß es doch besser ist, wenn wir mit­
einander reden. 

Wir sind dann zu einem Unterausschußter­
min gelangt, bei dem wir unseren Initiativan­
trag und - vorgreifend - die dem Inhalt 
nach sich schon abzeichnende Regierungsvor­
lage anhand des Ministerialentwurfes behan­
deln konnten. Es war, glaube ich, sehr gut, 
daß wir das gemacht haben, denn dadurch 
hatten wir die Möglichkeit, eine ganze Reihe 
von Forderungen noch in die Regierungsvor­
lage hineinzureklamieren. 

Als die Regierungsvorlage dann am 18. Juni 
da war, ist es - das möchte ich offen und 
anstandslos anerkennen - sehr rasch gegan­
gen. Wir haben uns zusammengesetzt und 
beim Herrn Finanzminister und beim Herrn 
Kollegen Mühlbacher als dem Vorsitzenden 
des Finanz- und Budgetauschusses und dem 
Fraktionsführer der SPÖ großes Verständnis 
und Entgegenkommen gefunden. Wir ziehen 
ja letztlich beide auch als Parteienvertreter, 
als Steuerberater und als Anwalt, am selben 
Strang. 

Heute können wir zum Finanzminister 
sagen: "Spät kommt Ihr, doch Ihr kommt." Es 
hat zwar lange gedauert, aber immerhin: Das, 
was wir heute beschließen, ist eine wesentli­
che Verbesserung, vor allem für den Bürger, 
der der Finanzstrafbehörde als Steuerpflichti­
ger gegenübersteht, aber, wie ich glaube, auch 
für die Finanzverwaltung, die letztlich selbst 
daran interessiert sein muß, ihrem "Kunden" 
- unter Anführungszeichen -, also dem 
Steuerpflichtigen, in einer geordneten und 
fairen Form entgegenzutreten und so nicht 
Emotionen zu wecken, auch nicht Widerstand 
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zu wecken und schon gar nicht Krisen herbei­
zuführen, wie sie sich in diesem einzelnen 
und tragischen Fall ereignet haben. 

Und so wie ich gestern gesagt habe, daß wir 
von der ÖVP uns mit der FPÖ immer treffen 
können, wenn sich diese ihres liberalen 
Gedankengutes wieder erinnert, so können 
wir uns auch mit der SPÖ jedenfalls immer 
dann treffen, wenn es - wie hier - um die 
Menschenrechte geht, wenn es um ein faires 
Verfahren für den Steuerpflichtigen geht. Ich 
freue mich, daß wir einvernehmlich, rasch 
und zügig zuletzt doch diese Novelle zum 
Finanzstrafverfahren mit einem guten Ergeb­
nis über die Bühne gebracht haben. (Beifall 
bei der ÖVP.) 

Hohes Haus! Die Bedeutung des Erkennt­
nisses des Verfassungsgerichtshofes vom 
3. Dezember 1984 kann gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Der Gerichtshof geht -
das ist eine Entwicklung der jüngeren Judika­
tur - mehr und mehr von einer relativ forma­
len Betrachtung des Verfassungsrechtes ab 
und geht mehr und mehr auf das ein, was an 
Interessen, was an Zielsetzungen hinter den 
Rechtsvorschriften, hinter den Verfassungs­
normen, hinter den Gesetzesnormen, steht. 
Und er spricht immer wieder aus, daß der 
Rechtsschutz effektiv sein muß, daß also der 
Bürger nicht bloß schöne Deklamationen 
haben will, sondern auch etwas haben muß 
von den Vorschriften, die zu seinem Schutz 
erlassen werden. 

In diesem Menschenrechtserkenntnis hat 
sich der Gerichtshof besonders zum Recht auf 
Verteidigung geäußert und gesagt: Zu einem 
fairen Verfahren gehört erstens, daß der 
Rechtsschutz effektiv ist. Diese Effektivität 
setzt aber voraus, daß - zumindest, wenn 
schwierige Rechtsfragen auftreten - eine 
Partei zur ausreichenden Wahrung ihrer 
Interessen die Möglichkeit haben muß, sich 
eines rechtskundigen Beraters und Vertreters 
zu bedienen. Die Beiziehung eines Verteidi­
gers wird damit - so der Verfassungsge­
richtshof - zu einem Aspekt des fairen Ver­
fahrens im Sinne des Artikels 6 der Men­
schenrechtskonvention. 

Sagt man aber ja zum Verteidiger, dann 
muß man auch ja zu seiner Verschwiegen­
heitspflicht sagen, dann muß der Beschul­
digte die Möglichkeit haben, sich seinem Ver­
teidiger rückhaltlos anzuvertrauen. Nicht nur 
mündlich, sondern auch schriftlich, somit 
muß auch der Verteidiger die Möglichkeit 
haben, das zu Papier zu bringen, was ihm der 
Beschuldigte anvertraut, ohne daß dieser 

Gefahr läuft, daß die Information bei nächster 
Gelegenheit von der Strafverfolgungsbehörde 
beschlagnahmt oder gar gegen ihn ausgewer­
tet wird. 

Wiederum der Verfassungsgerichtshof: Ein 
Gesetzgeber, der es zuließe, solche Informa­
tionen zu beschlagnahmen, würde damit eine 
effektive Vertretung der Interessen der Partei 
im Verfahren verhindern. Und damit würde 
er - so weiter das Höchstgericht - das 
Gebot des fairen Verfahrens nach dem Artikel 
6 MRK verletzen, aber auch die Grenzen der 
Sachlichkeit überschreiten, also gegen das 
Gleichheitsgebot verstoßen. 

Die Bundesregierung hatte in diesem ver­
fassungsgerichtlichen Verfahren eine Mei­
nung vertreten, die vom Verfassungsgerichts­
hof abgelehnt wurde: Die Möglichkeit, auch 
die Information zu beschlagnahmen, habe mit 
dem Anklagegrundsatz des Artikels 90 Abs. 2 
der Bundesverfassung nichts zu tun. 

Dem ist der Gerichtshof entgegengetreten 
und hat gesagt: Wenn im Verfahren die Infor­
mation als Beweismittel verwertet wird, dann 
wird letztlich Gegenstand der Beschlagnahme 
ein Beweismittel, das der Beschuldigte gegen 
sich selbst geschaffen hat, und das verstößt 
gegen den Grundsatz des Anklageprozesses. 

Das sind tiefschürfende Ausführungen, die 
nicht nur für den Anlaßfall, sondern für alle 
Zukunft wesentliche Aussagen zum Begriff 
eines fairen Verfahrens enthalten. 

Wir freuen uns, daß wir jetzt im Bereich des 
Finanzstrafrechtes in einem !lohen Maß -
perfekt ist es vielleicht nocht nicht - ein fai­
res Verfahren vom Gesetzgeber zugesichert 
erhalten. 

Meine Damen und Herren! Es ändert sich 
auch inhaltlich etwas im Allgemeinen Teil des 
Finanzstrafrechtes. Es wird nämlich aus­
drücklich im Gesetz festgeschrieben - das 
war eine Forderung der ÖVP -, daß eine ent­
schuldbare Fehlleistung keine Fahrlässigkeit 
und damit auch keine Strafbarkeit mehr 
begründet. 

Schon bisher war der Irrtum strafbefreiend, 
sei es ein Tatirrtum, bei dem man sich über 
das irrt, was sich in der Tatsachenwelt 
abspielt, sei es ein Rechtsirrtum, bei dem man 
sich in einer Rechtsfrage irrt, ein solcher 
Rechtsirrtum ist nur unter bestimmten 
Umständen strafbefreiend, wie wir wissen. 
Aber die Vielzahl von Flüchtigkeiten, das Ver­
gessen, das Versäumen einer Frist, all diese 

122. Sitzung NR XVI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)22 von 89

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVI. GP - 122. Sitzung - 13. Dezember 1985 10771 

Dr. GraU 

Fehlerhaftigkeiten, die halt einmal einem 
Menschen, auch einem Anwalt oder einem 
anderen Parteienvertreter passieren können, 
sollen nicht gleich zu einer Bestrafung füh­
ren. Jeder kann einmal einen Fehler machen, 
und wenn dieser Fehler so leicht ist, daß er 
nicht die Grenze der Entschuldbarkeit über­
schreitet, dann soll er auch nicht einmal als 
Fahrlässigkeit zugerechnet werden, dann soll 
er nicht zur Bestrafung führen. 

Wir konnten weiters aus der Regierungs­
vorlage die umfassenden und - unserer Mei­
nung nach - zu weit gehenden Bestimmun­
gen über die zwischenstaatliche Amtshilfe im 
Finanzstrafverfahren herausreklamieren, 
also gewissermaßen die Möglichkeit, den Bür­
ger weltweit nach allen Richtungen zu durch­
leuchten. 

Wir haben gesagt: Es soll und muß eine 
Amtshilfe auch in Finanzstrafsachen geben, 
aber die bitte nur, wenn sie im einzelnen mit 
einem bestimmten Land durchverhandelt ist, 
wenn sie in einem internationalen Abkom­
men ihren Niederschlag gefunden hat, also 
nicht einfach auf Grund allgemeiner Geset­
zesbestimmungen, auf Grund der vagen 
Behauptung der Gegenseitigkeit im Verhält­
nis zu diesem oder jenem Land. Denn durch 
so uferlose Vorschriften wird zumindest 
potentiell - ich unterstelle niemandem etwas 
- die Möglichkeit der Willkür eröffnet, die 
Möglichkeit zur Schikane an jenem Steuer­
pflichtigen, der Rechtsbeziehungen mit dem 
Ausland unterhält. 

Wir haben eine ganze Reihe anderer Dinge 
reklamiert und verlangt. Man ist uns auch 
sehr weit entgegengekommen. Bei der straf­
befreienden Selbstanzeige zum Beispiel hat 
sich die Verwaltung überzeugen lassen. Es 
kommt ja hier sehr wesentlich auf die feder­
führenden Beamten an, die fachlich erstklas­
sig beschlagen sind, aber selbstverständlich 
in hohem Maße ihre Interessen, wie sie sie 
sehen, also die Interessen der Verwaltung an 
einem möglichst effizienten Durchgreifen bei 
der Verfolgung von Steuersündern, in den 
Vordergrund stellen. 

Wenn wir mit diesen hochqualifizierten 
Beamten verhandeln, müssen wir sie immer 
wieder bitten, die Dinge halt auch ein bisserl 
aus der Sicht des Steuerpflichtigen zu sehen, 
dessen, an dem das Recht "ausgeht" - wie 
ein Schüler einmal in einem Aufsatz geschrie­
ben hat. 

So haben wir uns bei der Selbstanzeige auf 
einen Kompromiß geeinigt. In Zollsachen, wo 

eine Neuregelung als besonders dringend 
empfunden wurde, wird eine einschränkende 
Neuregelung getroffen. Dort ist die Selbstan­
zeige schon zu spät, wenn sie erst dann 
erfolgt, wenn die Tat unmittelbar bevorstand. 
Ansonsten aber bleiben wir bei der bisherigen 
Regelung. 

Wir haben eine Reihe von Erleichterungen 
für den Bürger erzielt, der mit der Finanz­
strafbehörde oder gar mit dem Gericht in 
Konflikt kommt. Es soll nicht gleich eine Ein­
tragung im Strafregister erfolgen, vor allem 
dann nicht, wenn das Gericht über Taten 
urteilt, die für sich genommen gar nicht zum 
Gericht gekommen wären, weil die gerichtli­
che Zuständigkeit fehlt. 

Wir haben den sehr sensiblen und sehr 
heiklen Bereich der Hausdurchsuchung, der 
Beschlagnahmen und der Freiheitsstrafen 
neu geregelt. Leider ist es uns nicht gelungen, 
die Verhängung von Freiheitsstrafen ganz 
von den Verwaltungsbehörden wegzubekom­
men. Es kann aber immerhin gegen Jugendli­
che keine Freiheitsstrafe mehr verhängt wer­
den, und es kann in Zukunft eine Freiheits­
strafe überhaupt nur von einem Spruchsenat, 
also von einem Kollegialorgan, das unter dem 
Vorsitz eines unabhängigen Richters steht 
und das auch sonst durch Verfassungsbestim­
mung unabhängig gestellt ist, erfolgen. (Neu­
erlicher Beifall bei der ÖVP.) 

Damit stellt sich die Frage - sie ist auch in 
der Literatur und in Vorträgen wiederholt 
aufgeworfen worden, etwa von Professor Har­
bich, Senatspräsident des Obersten Gerichts­
hofes -, ob diese Spruchsenate Tribunale im 
Sinne des Artikels 6 der Menschenrechtskon­
vention sind, ob sie also den Geboten der 
Unparteilichkeit hinreichend genügen. 

Dazu kann ich Ihnen, Hohes Haus, von 
einem erst kürzlich, am 3. Dezember, zuge­
stellten Erkenntnis des Verfassungsgerichts­
hofes vom 17. Oktober 1985 berichten, in dem 
das Höchstgericht erstmals klarstellt, daß 
diese Spruchsenate Tribunale im Sinne der 
Menschenrechtskonvention sind. Ihre Mit­
glieder sind nicht an Weisungen gebunden, 
ihre Bescheide können nur vom Berufungsse­
nat aufgehoben oder abgeändert werden, 
Bescheide der Berufungssenate unterliegen 
überhaupt nicht der Aufhebung oder Abände­
rung im Verwaltungsweg, die Senatsmitglie­
der werden auf die Dauer von sechs Jahren 
bestellt, sie können während dieser Amtszeit 
ihres Amtes nicht enthoben werden. 

Das genügt dem Standard der Europäi-
749 
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sehen Menschenrechtskonvention. Das heißt, 
diese Senate sind Tribunale, und ihre Verfah­
rensvorschriften gewährleisten - laut Ver­
fassungsgerichtshof - ein faires Verfahren. 
Sollte es im Einzelfall nicht zu einem solchen 
fairen Verfahren gekommen sein, dann ist 
der Verfassungsverstoß der Vollziehung, nicht 
aber dem Gesetz anzulasten. 

Nun hat allerdings der Steuerpflichtige, der 
vor die Finanzstrafbehörde gezogen wird, 
nicht in allen Fällen automatisch den Spruch­
senat als entscheidende Behörde, sondern nur 
bei bestimmten schweren Delikten. Es wird 
ihm aber das Recht eingeräumt, jederzeit, 
sowohl in erster als auch in zweiter Instanz, 
dur~h bloßen Antrag das Strafverfahren vor 
dem Senat herbeizuführen. Das heißt, er hat 
einen Rechtsanspruch auf ein Tribunal. Da 
man auf Rechte auch verzichten kann, ist es 
unbedenklich - so sagt der Verfassungsge­
richtshof -, wenn die Möglichkeit, vor den 
Senat zu gelangen, nur auf Antrag einge­
räumt wird. 

Für die Antragstellung ist es allerdings not­
wendig, daß der Betroffene auch von seinem 
Glück weiß, das heißt, es ist eine entspre­
chende Belehrungspflicht vorgesehen. Der 
Verfassungsgerichtshof betont nachdrücklich, 
daß eine Verletzung dieser Belehrungspflicht 
in die Verfassungssphäre reichen würde, also 
den Bescheid eines Einzelbeamten, der ohne 
eine solche Belehrung erlassen würde, mit 
Verfassungswidrigkeit belasten würde. 

Es ist das ein Anlaß - hier richte ich einen 
Appell an die Finanzverwaltung -, in den 
Formularen dieser Belehrung noch mehr 
Augenmerk zu schenken, denn der Text, den 
der Verfassungsgerichtshof aus diesem For­
mular wiedergibt, ist für den nicht rechtskun­
digen Bürger sehr schwer verständlich. Es ist 
nicht auf den ersten Blick zu erkennen, wor­
auf die Sache hinausläuft. 

Ich darf Ihnen das vorlesen, auch wenn es 
langweilig ist, aber Sie sollen hören, was der 
Bürger in den Formularen manchmal vorfin­
det: 

"Durch die rechtzeitige Einbringung des 
Einspruches tritt die Strafverfügung außer 
Kraft. Das Verfahren ist nach den Bestim­
mungen der §§ 115 bis 142 FinStrG" - das soll 
heißen: Finanzstrafgesetz - "fortzusetzen. In 
diesem Verfahren obliegt die Durchführung 
der mündlichen Verhandlung und die Fällung 
des Erkenntnisses einem Einzelbeamten, es 
sei denn, daß der Beschuldigte oder ein 
Nebenbeteiligter gemäß § 58 Abs. 2 lit b 

FinStrG die Fällung des Erkenntnisses durch 
einen Spruchsenat beantragt. Ein solcher 
Antrag ist im Einspruch zu stellen." 

Haben Sie es mitbekommen, meine Damen 
und Herren? - Wenn Sie genau aufpassen 
und wenn Sie wissen, was ein Spruchsenat ist 
- ich glaube, der Mann auf der Straße weiß 
das nicht -, dann können Sie von Ihrem 
Recht gegebenenfalls Gebrauch machen. 

Im konkreten Fall hat der Verfassungsge­
richtshof hervorgehoben, daß die Beschwer­
deführerin durch einen Rechtsanwalt vertre­
ten war, und deshalb hat er dieses Formular 
nicht als bedenklich erachtet. Ich weiß nicht, 
wie die Entscheidung gelautet hätte, wenn 
diese Belehrung ein einfacher Gewerbetrei­
bender hätte lesen und verstehen müssen. 

Ein wesentlicher Fortschritt des neuen 
Gesetzes ist es, daß künftig Festnahmen, 
Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen 
nur von einem Richter, also nicht mehr vom 
Vorstand des Finanzamtes, verfügt werden 
dürfen. Es wird dazu der Vorsitzende des 
Spruchsenates berufen. 

Außerdem wird das Bankgeheimnis abgesi­
chert und ausgebaut. Denn, meine Damen 
und Herren, ob man es glaubt oder nicht, 
noch vor gar nicht allzulanger Zeit hat der 
österreichische Verwaltungsgerichtshof aus 
Anlaß eines Falles, wo gegen eine Beschlag­
nahme das Bankgeheimnis eingewendet wor­
den war, in einem Erkenntnis wörtlich gesagt 
- ich zitiere -: 

"Wenn der Beschwerdeführer sich durch 
die Beschlagnahme von fünf Gesprächsno­
tizen in seinem Recht zur Wahrung des Bank­
geheimnisses verletzt erachtet, so kann ihm 
schon deshalb nicht gefolgt werden" - so der 
Verwaltungsgerichtshof -, "weil ein solches 
Recht in § 23 Kreditwesengesetz gar nicht sta­
tuiert ist." 

Das, meine Damen und Herren, ändert sich. 
Es wird künftig das Bankgeheimnis auch im 
Finanzstrafgesetz und in Verbindung damit 
im Kreditwesengesetz verstärkt abgesichert 
sein (Beifall bei der ÖVP), und es wird auch 
nicht die Möglichkeit bestehen, daß man -
sozusagen, weil man schon dabei ist - gele­
gentlich einer Beschlagnahme bei einer Bank, 
auch gleich die dort liegenden Sparbücher 
oder sonstigen Unterlagen eines Bankkunden 
beschlagnahmt, dessen Sache nicht in einern 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem Fall 
steht, um dessentwillen die Beschlagnahme 
stattfindet. Es gibt also keine "fishing expedi-
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tions", also keine Fischerei-Expeditionen zur 
Untersuchung, ob vielleicht im Umkreis der 
Beschlagnahmegegenstände sonst noch etwas 
nach Beschlagnahme riecht. 

Es wird die Information des Parteienvertre­
ters geschützt, es wird das Recht auf Pflicht­
verteidigung eingeräumt. Eine ganze Reihe 
von Neuregelungen kommen. Aber - und 
jetzt möchte ich, wieder zur Verwaltung 
gewendet, ein paar Anmerkungen machen, 
die für die zukünftige Vollziehung von Bedeu­
tung sind -, meine Damen und Herren, 
meine Herren von der hohen Beamtenschaft, 
Herr Minister, so geht es natürlich auch nicht, 
daß man jetzt schon wieder in den neuen For­
mulierungen Hintertürln sucht, die vom 
Gesetzgeber, von uns hier heute nicht 
gemeint und beschlossen sind. 

Es hat mir mein Anwaltskollege Dr. Wolf­
Dieter Arnold kürzlich einen Brief geschrie­
ben über einen Vortrag, den er vor wenigen 
Wochen gemeinsam mit einem hohen Finanz­
beamten gehalten hat. Der hat dort die Auf­
fassung vertreten, daß das Verbot der Verwer­
tung von Beweismitteln, die unter Verletzung 
gewisser Bestimmungen gewonnen wurden, 
zum Beispiel der Information des Verteidi­
gers -, dazu führt, daß diese bloß "zur Fäl­
lung des Erkenntnisses" im wörtlichen Sinn 
nicht herangezogen werden dürfen. So haben 
wir es in das Gesetz geschrieben, vielleicht in 
Verkennung der dahinterstehenden Gedan­
ken. Dieser Beamte sagt nun: Na schön und 
gut, "zur Fällung des Erkenntisses" darf man 
diese Beweismittel nicht verwerten, aber im 
Zuge des Verfahrens - vor dem Erkenntnis 
- kann ich aus dem unzulässigen Beweismit­
tel, der Information etwa, wenn ich sie schon 
einmal habe, nun Folgebeweise ableiten. Das 
heißt, ich kann den dort enthaltenen Hinwei­
sen nachgehen, ich kann mir dort genannte 
Personen kommen lassen, ich kann dort 
genannte Orte aufsuchen und durchsuchen 
lassen, und ich kann mir auf diese Weise ein 
ganzes Arsenal von Beweismitteln schaffen, 
ohne daß ich das eigentlich geschützte 
Beweismittel selbst "zur Fällung des Erkennt­
nisses" verwende. 

Das eigentliche - verbotene - Beweismit­
tel wird dann genauso wenig zitiert wie die 
berühmten Erlässe und Richtlinien, wo schon 
vorne drin steht, man dürfe sie nicht zitieren, 
wo aber trotzdem jeder weiß, daß sie ange­
wendet werden. 

So geht es nicht! Das ist sicher nicht der 
Sinn des Verwertungsverbotes. Ich sage mit 
allem Respekt, meine Herren von der Finanz-

verwaltung: Wir werden Ihnen da in den näch­
sten Jahren sehr auf die Finger schauen. 
Wenn wirklich das Beweisverwertungsverbot 
in dieser Weise etwa umgangen werden sollte, 
dann wird der Gesetzgeber noch einmal tätig 
werden müssen, denn so war das sicher nicht 
gemeint. 

Ein weiterer Gesichtspunkt, den Kollege 
Arnold aufzeigt, ist der: Gewisse Beweismit­
tel, die beschlagnahmt wurden, bei denen die 
Möglichkeit besteht, daß sie geschützt sind, 
müssen versiegelt werden und dürfen nur 
vom Vorsitzenden des Spruchsenats, also von 
einem Richter, daraufhin geprüft werden, ob 
sie unter den Schutz fallen oder nicht. 

Bei dieser Prüfung nun - Dr. Arnold 
schreibt mir, daß er das in einem konkreten 
Fall erlebt hat - gibt es dann eine Auseinan­
dersetzung, ob nicht dort wiederum das 
Organ der Finanzstrafbehörde, also der ver­
folgende Beamte, dabeisitzt, sich all diese 
geschützten oder potentiell geschützten 
Beweismittel anschaut, sich seine Notizen 
macht und wiederum Folgebeweise sammelt, 
wobei er dann natürlich den geschützten 
Beweis nicht verwertet, aber letztlich doch 
das Rechtsgut verletzt, um dessen Schutz es 
geht, nämlich die Verpflichtung zur Geheim­
haltung privilegierter Kommunikationen. 

Auch hier appelliere ich an Sie, Herr Mini­
ster, und an Ihre Mitarbeiter, durch einen 
Erlaß klarzustellen, daß die Vertraulichkeit 
auch bei dieser Prüfung des Beweismaterials 
durch den Vorsitzenden des Spruchsenates 
gewährleistet sein muß. 

Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Ich 
verhehle nicht: Ich bin persönlich sehr froh 
und zufrieden, daß es gelungen ist, dieses 
Gesetzeswerk über die Bühne zu bringen. Es 
mußten - ich habe das eingangs gesagt -
einige helfen, darunter eine so wichtige Insti­
tution wie der Verfassungsgerichtshof. Hätte 
der nicht entschieden, so hätten wir die 
Novelle vielleicht noch nicht. Aber wir wollen 
nicht das Negative beklagen, sondern uns 
über das Positive freuen. 

Ich danke dem Herrn Bundesminister, ich 
danke dem Herrn Kollegen Mühlbacher, ich 
danke den Herren der Finanzverwaltung für 
das bewiesene Verständnis und Entgegen­
kommen und möchte Sie abschließend bitten, 
bei der Anwendung dieses Gesetzes densel­
ben Geist walten zu lassen, der uns hier heute 
beseelt, nämlich dem Bürger beziehungs­
weise Steuerzahler ein wirklich faires Verfah­
ren zu bieten. (Beifall bei der ÖVP.) 11.53 
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Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. 
Rieder. Ich erteile es ihm. 

11.53 

Abgeordneter Dr. Rieder (SPÖ): Herr Präsi­
dent! Herr Bundesminister! Meine sehr geehr­
ten Damen und Herren! Die Novelle, die wir 
heute beschließen werden, ist - ohne Frage 
- eine substantielle Reform und ein wichti­
ger Beitrag zu einem ebenso liberalen wie 
wirksamen Finanzstrafrecht auf dem festen 
Boden der Menschenrechtskonvention. Darin 
stimme ich mit meinem Vorredner voll und 
ganz überein. 

Ich glaube allerdings nicht, daß man 
schlechthin sagen kann - wie es etwas ange­
klungen ist -, daß der bisherige Rechtszu­
stand, der sich immerhin auf eine umfassende 
Novelle vom Jahr 1975 stützt, als das Finanz­
strafrecht an die Strafrechtsreform angepaßt 
wurde, bedeutet, bisher gebe es ein rechts­
staatliches Entwicklungsland in diesem 
Bereich, oder daß es bedeutet, daß wir hier in 
der Stunde Null der Rechtsstaatlichkeit ste­
hen. 

Das zweite ist, daß auch heute wiederum, so 
wie es im ÖVP-Initiativ-Antrag der Fall war, 
auf ein tragisches Geschehen im Zuge einer 
finanzstrafbehördlichen Untersuchung bezug 
genommen wurde. Das veranlaßt mich zu 
einer Feststellung. Es veranlaßt mich zu der 
Feststellung, daß dieser tragische Selbstmord 
keinesfalls die Folge behördlicher Übergriffe 
war. Das ist in einer Reihe von Untersuchun­
gen eindeutig festgestellt worden. Ich wende 
mich mit aller Entschiedenheit dagegen, daß 
man auf Dauer diesen Fall darstellt, als ob 
daran die damals beteiligten Finanzbeamten 
irgendeine Schuld träfe. Darin sehe ich eine 
globale Denunzierung, eine globale Verun­
glimpfung und Diffamierung aller in diesem 
Bereich Tätigen, und das haben sich die dort 
Tätigen sicher nicht verdient. (Beifall bei SPÖ 
und FPÖ.) 

Eine zweite Feststellung, eine Art Erwide­
rung auf den Beginn einer Legendenbildung: 
Auch heute wiederum wurde es so dargestellt, 
als ob der Finanzminister durch diesen Ein­
zelfall allein und durch die massive Initiative 
der Österreichischen Volkspartei quasi in 
diese Reform hineingetrieben worden wäre. 
Das entspricht einfach nicht den Tatsachen. 
Das Gesetz, das wir heute beschließen, ist 
kein Reflexgesetz, kein Affektgesetz aus der 
Emotion des Augenblicks, sondern es ist die 
systematische und sinnvolle Weiterentwick­
lung des Finanzstrafrechts aufgrund der 

Erfahrungen von zehn Jahren Praxis, und das 
macht eben die grundlegende Bedeutung der 
Novelle aus. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch 
eine Bemerkung ganz persönlich zu Dr. Graff 
machen. Ich glaube, daß an diesen Feststel­
lungen, die ich hier getroffen habe, sein etwas 
anmaßender und selbstgefälliger Brief, den er 
an die Rechtsanwälte und Wirtschaftstreu­
händer gerichtet hat, wo er sich gewisserma­
ßen als Autor der gesamten Reform darstellt, 
wohl nichts ändern kann. Ich finde es für den 
anmaßenden Inhalt bezeichnend, daß wieder 
einmal ein Briefkopfpapier mit dem Titel 
"Nationalrat der Republik Österreich" ver­
wendet wird, als ob es sich um ein offizielles 
Schreiben des Gremiums handeln würde, das 
im Auftrag des Präsidenten vom Herrn Dr. 
Graff verfaßt wird, und nicht halt um ein Wer­
beschreiben, für das ich an sich volles Ver­
ständnis habe, aber gegen dessen Inhalt und 
Form ich mich einfach wende. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wir bekennen uns zu einem Finanzstrafge­
setz, das so liberal und so sozial gerecht wie 
möglich, aber auch so wirksam wie notwendig 
ist. Das bedeutet für mich eine klare Tren­
nung zwischen den Bagatellfällen, den min­
derschweren Delikten auf der einen Seite und 
den schweren Finanzvergehen mit großen 
Auswirkungen auf der anderen Seite. Wir soll­
ten nicht verkennen, daß Abgabenhinterzie­
hungen großen Ausmaßes doch auch ein 
beachtliches Maß an Sozialschädlichkeit dar­
stellen. 

Ich möchte das mit einigen Zahlen belegen. 
Allein im Jahr 1984 wurden Finanzdelikte mit 
einem strafbestimmenden Wertbetrag von 
insgesamt 473 Millionen Schilling festgestellt. 
Davon waren 377 Millionen bezogen auf Hin­
terziehung oder Verkürzung von Einkommen­
steuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Die 
Breitenwirkung und das Schadensausmaß 
wird auch noch an folgenden Zahlen klar: 
1984 fällten die Finanzstrafbehörden 
24136 Straferkenntnisse, davon waren 70 Pro­
zent der Fälle vorsätzliche Hinterziehung. Im 
selben Jahr gab es 236 gerichtliche Verurtei­
lungen wegen schwerer Finanzvergehen. 
Dabei wurde von den Gerichten und den 
Finanzbehörden an Geldstrafen, Verfall und 
Wertersatz insgesamt eine Summe von 
337 Millionen Schilling verhängt. 

Sicherlich, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, ist die Sozialschädlichkeit der 
Steuerhinterziehung großen Ausmaßes nur 
schwer zu erkennen, weil das Opfer anonym 
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bleibt. Der einzelne kann sich mit dem Fiskus 
und mit der anonymen Masse der Steuerzah­
ler weniger leicht identifizieren als mit dem 
Opfer eines Diebstahls oder Raubes, dessen 
Bild er in der Zeitung sieht. Darin liegt ja das 
Problem der schweren Erkennbarkeit der 
Sozialschädlichkeit. 

Das ändert aber nichts daran, daß Abgaben­
hinterziehungen großen Ausmaßes - ich 
sage das gerade im Zusammenhang mit die­
ser Reform - einen Teil der Wirtschaftskri­
minalität darstellen. Das war meines Erach­
tens auch bei den Forderungen der Österrei­
chischen Volkspartei zu beachten, die im 
Zuge der parlamentarischen Beratungen her­
angetragen wurden und die weit über das hin­
ausgegangen sind, was heute übriggeblieben 
ist, nämlich die Herausnahme des Minimal­
verschuldens. 

Die ÖVP wollte nämlich die Reform zum 
Anlaß nehmen, eine ganze Entkriminalisie­
rungslawine loszutreten zugunsten der Abga­
benhinterziehung und Abgabenverkürzung. 
Fahrlässige Verkürzungen sollten schechthin 
straflos sein. Herr Dr. Graff hat in diesem 
Zusammenhang von "läßlichen Sünden" 
gesprochen. 

Wenn man bedenkt, daß bei diesen Fahrläs­
sigkeitsdelikten auch bewußte Fahrlässigkeit, 
auch grobe Fahrlässigkeit dabei ist und wie 
fließend die Grenze zum Vorsatz ist, dann 
muß man sagen, das ist eine fragwürdige Ver­
niedlichung. 

Zugleich hat er gefordert, daß auch die 
betrugs ähnliche Abgabenhinterziehung zur 
Gänze pauschal vom Gericht wegkommt und 
nur mehr von der Verwaltungsbehörde geahn­
det werden soll. Damit wäre auch verbunden 
gewesen, daß schlechthin, wie schwer immer 
das Delikt ist, die Verhängung einer Frei­
heitsstrafe ausgeschlossen wäre. 

In diesem Zusammenhang hat Herr Dr. 
Graff in einer Aussendung gemeint, eine sol­
che Regelung würde dem Gebot der Fairneß 
entsprechen, weil - ich zitiere - "die fahr­
lässige Beeinträchtigung fremden Privatver­
mögens ebensowenig strafbar ist wie die fahr­
lässige Verschwendung von Steuergeldern 
durch die öffentliche Hand. Nur die fahrläs­
sige Abgabenverkürzung wird derzeit noch 
bestraft." 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Das geht juristisch daneben. Da gibt es im 
Strafgesetzbuch die Strafbestimmung gegen 
fahrlässige Krida. Wie eben das Privatvermö-

gen bei der fahrlässigen Krida in der Weise 
geschädigt ist, daß eine größere Zahl von 
betroffenen Gläubigern gegeben ist, so ist 
auch hier die Zahl der Steuerzahler, die durch 
eine Steuerhinterziehung mittelbar betroffen 
ist, eben groß. 

Was die Verschwendung von Steuermitteln 
anlangt, so hat ja die ÖVP das 2. Antikorrup­
tionsgesetz mitbeschlossen, wo eben eine 
Strafbestimmung gerade für jenen Fall 
geschaffen wurde, daß es eine fahrlässige 
Mißwirtschaft gibt, wo Steuermittel mittelbar 
verschwendet werden. Auch das ist strafbar. 

Es geht uns aber nicht um die juristische 
Unschlüssigkeit seiner Argumentation, son­
dern unsere Bedenken sind grundlegender 
Natur. Ein solcher Schritt, wie er von der ÖVP 
vorgeschlagen wurde, hätte zweifellos eine 
ungeheure Signalwirkung gehabt, und zwar 
eine Signalwirkung zur Unzeit und in die fal­
sche Richtung. Denn ein solcher Schritt hätte 
doch als pauschale Verharmlosung der Miß­
achtung der Steuerpflicht verstanden werden 
müssen. Ich kann nur sagen: Ich kann mir 
nicht vorstellen, daß dafür die Lohnsteuer­
pflichtigen, die kaum jemals in die Situation 
kommen, Abgaben zu hinterziehen oder zu 
verkürzen, irgendein Verständnis hätten und 
auch nicht jene Selbständigen, die ständig 
ihre Steuern zahlen. Ich glaube, daß das in 
der Öffentlichkeit nicht verstanden worden 
wäre. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn wir uns mit der Wirtschaftskriminalität 
auseinandersetzen, ist es wichtig, dieses Pro­
blembewußtsein zu schaffen. Ich möchte aber 
auch auf der anderen Seite folgendes sagen: 
Verbote und Strafdrohungen, die unverständ­
lich bleiben, weil es das Verständnis der 
Sozialschädlichkeit nicht gibt, müssen wir­
kungslos bleiben. Ich gehöre zu jenen, die 
gerade einem Trend entgegentreten, der stän­
dig neue Strafbestimmungen schaffen will, 
der ständig die generalpräventive Wirkung in 
den Vordergrund stellt. 

Sosehr ich aber gerade gegen solche 
Schritte bin, so sehr bin ich aber dafür, daß 
man diesen Bereich nicht bagatellisiert, nicht 
verniedlicht und nicht verharmlost. 

Ich möchte auch noch etwas drittes dazu 
sagen: Ich bin selbstverständlich auch dage­
gen, daß man hier verteufelt und stigmati­
siert. Daher befürworte ich es, daß die vorlie­
gende Novelle den Weg kriminalpolitischer 
Eskalation nicht gegangen ist, sondern den 
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Weg der kriminalpolitischen Reduktion mit 
Augenmaß. Das halte ich für den richtigen 
Weg. 

Die vorliegende Reform beschränkt sich im 
wesentlichen auf den Bereich des finanzstraf­
behördlichen Verfahrensrechtes - das muß 
einmal gesagt werden -, bringt aber eine 
durchaus richtige Entkriminalisierung in der 
Form, daß der Zuständigkeitsbereich der 
Finanzstrafbehörde erweitert wird und ein 
Teil der Delikte, die bisher bei Gericht sind, 
nun zur Finanzstrafbehörde kommen. Das ist, 
glaube ich, ebenfalls ein wesentlicher, wichti­
ger Punkt. 

Es gilt für den Kampf gegen die Kriminali­
tät insgesamt, aber auch hier, daß er umso 
überzeugender geführt werden kann, je strik­
ter rechtsstaatliche Grundsätze eingehalten 
werden. 

In diesem Sinn bringt die Reform, die wir 
heute beschließen werden, besseren Rechts­
schutz und mehr Rechtssicherheit, ohne eine 
effiziente Aufklärung und Ahndung der 
Finanzstraftaten in Frage zu stellen. 

Die Novelle ist aber auch ein Beitrag zu 
einem sozial gerechten Finanzstrafrecht 
das möchte ich auch erwähnen -, und zwar 
in dem Punkt, wo es darum geht, daß wir all­
gemein vor dem Problem stehen, daß vielfach 
der Rechtsschutz nur auf dem Papier bleibt, 
weil der mittellose Beschuldigte einfach nicht 
in der Lage ist, diese Rechte mit Hilfe eines 
Verteidigers durchzusetzen. Im Justizbereich 
haben wir dafür längst die Einrichtung der 
Verfahrenshilfe geschaffen, den Verfahrens­
hilfeverteidiger . 

Ich betrachte es als einen wesentlichen 
Punkt dieser Novelle, daß nun auch im 
Finanzstrafverfahren die Einrichtung der 
Verfahrenshilfe Eingang findet, auch wenn 
ich nicht verkenne, daß nach der Struktur der 
hier Betroffenen wahrscheinlich die prakti­
sche Bedeutung dieser Einrichtung viel gerin­
ger sein wird als im Justizbereich. Der Sym­
bolwert dieses Schrittes soll aber nicht ver­
kannt werden. 

Ich möchte noch einen zweiten Punkt in 
diesem Zusammenhang erwähnen. Es wird 
nämlich in dieser Novelle auch die Regelung 
geschaffen, daß der Rechtsmittelverzicht und 
der Einspruchsverzicht zurückgenommen 
werden können, wenn es nicht im Beisein 
eines professionellen Parteienvertreters 
geschehen ist. Diese Differenzierung ist der 
Sache nach richtig, und ich sehe auch darin 

einen Beitrag zu einem sozial gerechten 
Finanzstrafrecht. 

Ich möchte jetzt nichts damit unterstellen, 
ich möchte nur feststellen: Beide Punkte, die 
sich an den Rechtsschutz für minderbemit­
telte Personen richten, finden sich in den 
ÖVP-Vorschlägen nicht. Umso erfreulicher ist 
freilich die Zustimmung der ÖVP auch in die­
sen Punkten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich komme zum Schluß. Gemeinsamer Nen­
ner mit der Opposition ist das Bekenntnis zur 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
und das Bekenntnis zu den rechtsstaatlichen 
Grundsätzen. Diese Übereinstimmung, dieser 
gemeinsame Nenner, ist nicht gering einzu­
schätzen und er ist vor allem glaubwürdig. 

Es würde uns sicher freuen, wenn diese 
Übereinstimmung nicht nur in diesem 
Bereich, wo es um Steuerhinterziehungen 
und Zollvergehen geht, zum Tragen kommt, 
sondern wenn dieses gemeinsame Bekenntnis 
auch in anderen Rechtsbereichen durch­
schlägt. Mit der Reform des Verwaltungs­
strafrechtes und mit der Reform der Strafpro­
zeßordnung werden sehr bald Nagelproben 
für diese Gemeinsamkeit festzustellen sein. 

Wir werden dieser Novelle gerne unsere 
Zustimmung geben. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ.) 12.07 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Mag. Kabas. Ich erteile es ihm. 

12.07 

Abgeordneter Mag. Kabas (FPÖ): Sehr 
geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Meine beiden Vorredner 
haben schon gewürdigt, daß diese Finanz­
strafgesetznovelle einen weiteren Schritt in 
Richtung noch mehr Rechtsstaat bedeutet. 
Ich möchte mich dem anschließen. 

Für mich allerdings hat das Finanzstrafge­
setz trotz der umfangreichen Novelle 1974/75 
noch gewisse vor-rechtsstaatliche Reste bein­
haltet. Ich hoffe, daß wir mit dieser Novelle 
doch jetzt all diese Problembereiche mög­
lichst ausgeräumt haben. Es hat ja auch das 
Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 
3. Dezember 1984 bewiesen, daß den Grund­
sätzen der Europäischen Menschenrechtskon­
vention in diesem Gesetz noch nicht entspro­
chen worden war. 

Die unmittelbare Notwendigkeit dieser 
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Novelle aber wurde auch schon angeführt. Es 
war sicher nicht nur dieser eine tragische 
Fall, es war sicher auch dieses Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes, aber es war auch, 
wenn ich so sagen darf, eine Entwicklung, die 
seit der letzten Novelle angehalten hat und 
jetzt wieder einmal so weit geführt hat, daß -
man sieht es ja an dem Konsens, der da ent­
standen ist - die Zeit reif war für eine derar­
tige Novelle. 

Ich möchte nur ganz kurz auf den Fall Bös­
warth eingehen, der heute schon zitiert wurde 
und der so eine Initialzündung für diese 
Novelle darstellt. Die Österreichische Volks­
partei hat damals im Zusammenhang mit die­
sem tragischen Selbstmord das Ihre dazu bei­
getragen - und ich sage das deshalb, weil 
nach mir Herr Abgeordneter Dr. Schüssel 
sprechen wird, an dessen Rolle, die er bei der 
damaligen Diskussion gespielt hat, ich mich 
noch gut erinnern kann. Es hat doch die ÖVP 
das Ihre dazu beigetragen, noch Öl in das 
Feuer zu gießen, indem sie versucht hat -
durch Pressekonferenzen, durch dringliche 
Anfragen und so weiter -, so zu tun, als ob da 
ein Riesenskandal vorhanden wäre und das 
Finanzministerium der Aufsichtspflicht nicht 
nachgekommen wäre. 

Es hatte damals den Anschein, daß die ÖVP 
diesen tragischen Fall als parteipolitisches 
Vehikel benützen wollte, um gegen die 
·Finanzverwaltung zu hetzen. (Widerspruch 
der Abg. He1ga Wie s er.) Das kann man 
auch jederzeit belegen, falls sich die Kollegin 
nicht mehr erinnern sollte. Lesen Sie im Pro­
tokoll nach, dann werden Sie es sehenl (Abg. 
He1ga Wie s e r: Ich kann mich sehr gut erin­
nern!) 

Heute, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, das hat Dr. Rieder schon erwähnt, 
gilt es als bewiesen, daß den Steuerfahndern 
bei ihrer Vorgangsweise keinerlei schuldhaf­
tes Verhalten nachgewiesen werden konnte. 
(Abg. lng. D i t tri c h: Das schaue ich mir 
aber an!) 

Bitte, da gibt es Untersuchungen, offizielle 
Untersuchungsergebnisse. Ich habe mich 
extra deswegen noch einmal erkundigt, aber 
der Herr Abgeordnete Dittrich weiß es 
anscheinend besser. Er kann ja dann heraus­
kommen und sagen, wo das schuldhafte Ver­
halten der Finanzbeamten liegt. (Abg. Helga 
Wie s e r: 80 etwas geschmackloses!) Aber 
man sieht, die ÖVP bleibt weiterhin bei ihrer 
Diffamierungswelle. Sie will es nicht wahrha­
ben, daß die Beamten korrekt vorgegangen 
sind. (Abg. Dr. 8 c h ü s s e 1: Haben Sie schon 

einmal gesehen, daß sich jemand zufällig auf­
hängt?) Ich sage, es ist wichtig, daß man fest­
stellt, daß die Beamten sehr wohl korrekt vor­
gegangen sind, und das haben alle Untersu­
chungen bewiesen. 

Es hat sich damit herausgestellt, daß es sich 
bei diesem damaligen Anzünden der ÖVP 
doch nur um ein Irrlicht gehandelt hat. 

Es ist zweifellos auch nicht so, wie Abgeord­
neter Dr. Graff festgestellt hat, daß jetzt alle 
Neuerungen, die in dieser Finanzstrafgesetz­
novelle enthalten sind, von der ÖVP kommen, 
sondern das sind Ideen, die ja schon lange zur 
Diskussion standen. 

Diese Liberalisierung des Finanzstrafgeset­
zes ist eine Entwicklung, die mit der heutigen 
Beschlußfassung ein positives Ergebnis 
bringt. Zweifellos, das will ich zugestehen, hat 
die ÖVP als erste den Initiativantrag einge­
bracht und daher auf parlamentarischer 
Ebene das ins Rollen gebracht. 

Wenn man sich aber vor Augen hält, wie 
viele hier mitdiskutiert haben, wie viele 
Kräfte, die Interessenvertretungen, die Wirt­
schaftstreuhänder, die Rechtsanwälte, Wis­
senschafter, hier mitgetan haben, dann kann 
nicht einer allein herkommen und sagen: Ich 
war das und ich habe alles allein bestimmt. -
Das ist sicher nicht der Fall, und es wäre 
unredlich, würde man so diskutieren. Das nur 
zur Steuerung der Wahrheit. 

Daß eine Regierungsvorlage natürlich län­
ger dauert als ein Initiativantrag, das sollte 
jeder wissen, der hier in diesem Haus tätig 
ist. Man sollte sich darüber nicht wundern, 
weil ja eine Regierungsvorlage nach ganz 
anderen Kriterien zustande kommt als ein 
Initiativantrag. 

Die Regierungsvorlage ließ aber auch des­
halb etwas länger auf sich warten, weil die 
beiden Regierungsparteien zwischen der 
Phase Ministerialentwurf und Einbringung 
der Regierungsvorlage darüber verhandelt 
haben, was noch alles gegenüber dem Mini­
sterialentwurf verändert werden könnte. Ich 
möchte an dieser Stelle dem Herrn Bundesmi­
nister für Finanzen dafür danken, daß er die­
ses System der Verhandlungen zwischen den 
Regierungsparteien in der Zeit zwischen 
Ministerialentwurf und Regierungsvorlage 
gewählt hat. Ich glaube, dieses tagelange 
"Ringen" der Mandatare mit der Finanzver­
waltung hat aber insgesamt ein gutes Ergeb­
nis gebracht. (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 
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Auf der Seite der Finanzverwaltung war an 
der Spitze der Finanzminister, es waren die 
Herren Sektionschef Dr. Gratschmayer, der 
Herr Ministerialrat Dr. Wais, der Herr Mini­
sterialrat Dr. Plückhahn und der Herr Dr. 
Haslinger, und von unserer Seite waren es 
Herr Staatssekretär Bauer, Dr. Serles, Dr. 
Strohmayer und ich. 

Das wollte ich auch nur deshalb sagen, weil 
dem Herrn Abgeordneten Dr. Graff natürlich 
diese Phase entgangen ist und er geglaubt 
hat, daß er allein die Änderungen an der 
Regierungsvorlage im Vergleich zum Ministe­
rialentwurf zustande gebracht hat. Doch in 
dieser Phase hat Herr Dr. Graff keine Gesprä­
che führen können. Das war die Zeit der koa­
litionsinternen Diskussion. Das wollte ich nur 
deshalb betonen, weil Dr. Graff hier etwas 
anderes behauptet hat. 

Ich möchte mich jetzt auf drei Punkte, die 
mir sehr wesentlich erscheinen - es haben ja 
meine Vorredner alle anderen Gebiete, die 
geändert werden, schon angemerkt -, kon­
zentrieren. 

Der erste Punkt ist das doch weitgehende 
Zurückdrängen der Freiheitsstrafe im verwal­
tungsbehördlichen Finanzstrafverfahren. Ich 
persönlich bin überhaupt ein Gegner der Pri­
märarreststrafe im Verwaltungsverfahren, 
habe aber im Zuge der Diskussionen etwa 
auch beim Verwaltungsstrafgesetz eingese­
hen, daß sichtlich die Zeit noch nicht reif ist, 
daß diesem Anliegen tatsächlich schon Rech­
nung getragen werden kann. Aber es ist 
immerhin in dieser Novelle gelungen, diese 
Freiheitsstrafe im verwaltungsbehördlichen 
Verfahren einmal doch entscheidend zurück­
zudrängen. 

Derzeit ist im Bereich des verwaltungsbe­
hördlichen Finanzstrafverfahrens generell die 
Verhängung einer Freiheitsstrafe bis zu drei 
Monaten zulässig. Bei Jugendlichen darf die 
Freiheitsstrafe maximal eineinhalb Monate 
betragen. Der Ministerialentwurf sah noch, 
wenn auch reduziert, Freiheitsstrafen vor, 
und nunmehr besteht die Einigung darin, daß 
im verwaltungsbehördlichen Finanzstrafver­
fahren eine primäre Freiheitsstrafe nur mehr 
dann verhängt werden kann, wenn es sich um 
ein Finanzdelikt handelt, das in die Zustän­
digkeit des Spruchsenates, der ja unter Lei­
tung eines Richters steht, fällt. 

Der Jugendliche wird überhaupt sowohl im 
verwaltungsbehördlichen als auch im gericht­
lichen Finanzstrafverfahren ausgenommen. 
Die Freiheitsstrafe gibt es daher für den 

Jugendlichen im Finanzstrafverfahren über­
haupt nicht mehr. 

Bei dieser sehr gezielten Liberalisierung 
sind wir vor allem von folgenden rechtspoliti­
schen Grundsätzen ausgegangen: Zunächst 
einmal meinen wir, daß eine Güterabwägung 
zwischen dem Wert der persönlichen Freiheit 
einerseits und dem Charakter der in die 
Zuständigkeit des Einzelbeamten fallenden 
Finanzstrafverfahrens andererseits eindeutig 
zugunsten der persönlichen Freiheit ausschla­
gen muß. Daher ist die Geldstrafe als Ahn­
dung der verletzten Finanzhoheit des Staates 
in diesem Bereich eine völlig ausreichende 
Sanktion. 

Darüber hinaus hat sich im Bereich der Fis­
kaldelikte herausgestellt, daß eine regelmäßig 
verhängte gewinnabschöpfende Geldstrafe 
eine wesentlich größere general- und spezial­
präventive Wirkung hat als eine der selten 
verhängten Freiheitsstrafen. 

Besonders problematisch erschien uns fer­
ner der Umstand, daß ein Finanzbeamter im 
verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfah­
ren sowohl polizeiliche als auch staatsanwalt­
schaftliche als auch richterliche Funktionen 
ausübte und letztlich nach seinem Ermessen 
über den Freiheitsentzug einer Person ent­
scheidet. Daher wollten wir klargestellt 
haben, das eben nur ein unabhängiger Rich­
ter über derart gravierende Dinge wie Frei­
heitsentzug einer Person entscheiden kann, 
und letztlich nähert sich jetzt auch unsere 
Lösung immer mehr und mehr den Vorstel­
lungen der Europäischen Menschenrechts­
konvention. 

Ferner haben wir uns geeinigt, daß Fest­
nahmen, Haus- und Personendurchsuchun­
gen in Zukunft nur mehr vom Vorsitzenden 
des Spruchsenats und damit von einem Rich­
ter angeordnet werden können. Bisher konnte 
der Vorstand der Finanzstrafbehörde derar­
tige Maßnahmen anordnen. Auch dabei 
haben wir uns von der Überlegung leiten las­
sen, daß über gravierende Eingriffe in die 
Persönlichkeitsrechte, wie sie eben eine Fest­
nahme, eine Haus- oder Personendurchsu­
chung darstellen, nur ein Richter, der mit der 
in der Verfassung garantierten Unabhängig­
keit ausgestattet ist, entscheiden können soll, 
weil nur bei einem Richter letztlich jedenfalls 
kein Verdacht, daß seine Handlungsweise von 
fiskalischen Interessen beeinflußt sein 
könnte, entstehen kann. 

Es freut mich, daß wir auch in diesem 
Bereich doch zu einer weitgehenden Liberali-
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sierung gekommen sind. Ich möchte auch an 
dieser Stelle den Appell an die Finanzverwal­
tung richten, daß sie nicht versucht, diese 
Bestimmung etwa durch faktische Amtshand­
lungen zu unterlaufen, daß das Instrument 
der "Gefahr im Verzug" unverhältnismäßig 
oft in Zukunft von den Finanzbeamten ange­
wendet wird, sondern daß eine faktische 
Amtshandlung wirklich nur dann erfolgt, 
wenn tatsächlich Gefahr im Verzug ist. 

Der dritte Schwerpunkt, auf den ich im 
Zuge dieser Debatte heute noch eingehen 
möchte, betrifft die Wahrung des Bankge­
heimnisses bei der Beschlagnahme. Ich 
begrüße es, daß wir bei dieser Bestimmung, 
die wahrscheinlich in den Verhandlungen 
eine der schwierigsten war, zu diesem Resul­
tat gekommen sind, daß unser Bankgeheim­
nis weiterhin eines der besten der Welt blei­
ben wird. 

Diese Sicherung des Bankgeheimnisses 
war notwendig geworden, da vor allem die 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs 
zur Konsequenz geführt hat, daß im Zuge 
einer Hausdurchsuchung bei einem Kreditin­
stitut auch Gegenstände dritter Personen 
ohne weiteres beschlagnahmt werden konn­
ten. 

Die jetzt ins Auge gefaßte Regelung stellt 
nun endgültig sicher, daß das Kreditwesenge­
setz für Hausdurchsuchungen bei einem Kre­
ditinstitut voll gilt. Dies bedeutet, daß Beweis­
mittel dritter Personen nur dann beschlag­
nahmt werden dürfen, wenn es sich um ein 
qualifiziertes Finanzvergehen handelt, das 
mit dem Finanzvergehen, für das das Bankge­
heimnis bereits aufgehoben worden ist, 
unmittelbar zusammenhängt. 

Diese Regelung nimmt einerseits Interes­
sen der österreichischen Kreditwirtschaft 
wahr, bietet aber andererseits auch die not­
wendigen Voraussetzungen für eine funktio­
nierende Strafverfolgung von Steuer hinter­
ziehern. 

Ich möchte noch kurz auf die Maxime ein­
gehen, die vor allem uns Freiheitliche bei der 
Behandlung dieser Novelle geleitet hat. Ich 
nehme aber an, daß das auch bei den anderen 
Fraktionen nicht anders ist. 

Was muß man bei einem Finanzstrafgesetz 
im Auge behalten? 

Das Finanzstrafrecht dient von seiner 
gesamten Konzeption her primär der Rechts­
durchsetzung des Strafanspruches des Staa-

tes bei Finanzdelikten. Es muß daher so 
gestaltet sein, daß es die funktionierende 
Strafverfolgung von Steuerhinterziehern 
garantiert und gewährleistet. Zum anderen 
geht es aber natürlich auch in diesem straf­
rechtlichen Sonderbereich um einen wirksa­
men Persönlichkeitsschutz der Staatsbürger. 

Die von der Bundesverfassung und von der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
garantierten Grund- und Freiheitsrechte stel­
len den Standard für den Schutz der Staats­
bürger dar. Durch die Novellierung des 
Finanzstrafgesetzes, ist nunmehr sicherge­
stellt, daß das österreichische Finanzstraf­
recht jedenfalls diesem Standard nahekommt 
oder vielleicht auch schon entspricht; man 
muß die weitere Entwicklung abwarten. 

Ich möchte nur noch einmal zusammenfas­
send feststellen, daß das Finanzstrafgesetz in 
wichtigen Punkten entscheidende Liberalisie­
rungen mit sich bringt. Ich möchte nochmals 
deponieren, daß wir sicher beobachten wer­
den, ob sich diese Novellierung in der Praxis 
bewährt und auch von der Finanzverwaltung 
so gehandhabt wird, wie sie vor allem bei den 
sensiblen Bestimmungen vom Gesetzgeber 
her gemeint ist. 

Unsere heutige Beschlußfassung stellt 
jedenfalls eine Verbesserung des Finanzstraf­
gesetzes im Sinne von mehr Rechtsstaatlich­
keit dar. (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 12.24 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. 
Schüssel. Ich erteile es ihm. 

12.24 

Abgeordneter Dr. Schüssel (ÖVP): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Alle drei Vorredner 
haben auf den Anlaßfall Böswarth Bezug 
genommen; ich darf das auch kurz tun, 
obwohl ich das gar nicht vorgehabt habe. 
Aber das, was der Vertreter der Sozialisti­
schen Partei und der der Freiheitlichen Partei 
hier gesagt haben, ist meiner Meinung nach 
einfach ungeheuerlich. Es war so, als hätte es 
keinen Fall Böswarth gegeben, als wäre da 
kein tragischer - von allen Fraktionen des 
Hauses damals bedauerter - Selbstmord 
geschehen, der natürlich im Zusammenhang 
mit einem vorher stattgefundenen Steuerver­
fahren, einer Betriebsprüfung, einem Verhör 
stattgefunden hat. (Abg. Mag. K a b a s: Das 
schuldhafte Verhalten!) 

Meine Damen und Herren! Das jetzt zu 
leugnen, ist ungeheuerlich und ist sogar 
beschämend für den Geist, den offensichtlich 
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manche Redner hier haben. (Beifall bei der 
ÖVP. - Ruf bei der FPÖ: Das leugnet ja nie­
mand!) Für Sie ist offensichtlich ein Toter 
kein Problem. (Abg. Mag. K a b a s: Sie wollen 
politisches Kapital daraus schlagen! - Wei­
tere Zwischenrufe.) Für uns, das sage ich 
ganz offen, war gerade dieser Tote zu viel! 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Herr Kollege Kabas! Wenn sich jemand zu 
schämen hat, dann überlegen Sie sich die 
Beantwortung dieser Frage! (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Sie haben meine Rolle in diesem Fall ange­
sprochen, Sie haben meine Rolle von damals 
hinterfragt. Ich sage sie Ihnen: Meine Rolle 
hier in diesem Haus war die eines Volksver­
treters, etwas, was Sie vielleicht gar nicht 
mehr wissen. (Zwischenruf des Abg. Mag. 
K a ba s.) Wir haben die Aufgabe, Aufklärung 
zu verlangen, wir haben die Aufgabe, nach 
Konsequenzen zu rufen, und eine dieser Kon­
sequenzen ist dieser gemeinsame Gesetzesbe­
schluß, bei dem Sie sich jetzt vom Anlaß her 
distanzieren! Daher schämen Sie sich, nicht 
ich mich! (Neuerlicher Beifall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Ich finde es ja 
grotesk, daß Sie diesem tragischen Ereignis 
den einzigen Sinn nehmen wollen, den es 
überhaupt haben kann, nämlich den, daß wir 
gemeinsam Konsequenzen ziehen aus einem 
solchen für alle Betroffenen beschämenden 
Ereignis. (Zwischenruf des Abg. Mag. 
Ka bas.) 

Ich verurteile niemanden pauschal (Abg. 
Dr. R i e der: Aber das tun Sie jetzt pausen­
los!), aber ich denke mir - und das war auch 
damals von allen Fraktionen unbestritten -, 
daß irgend etwas am Finanzstrafgesetz falsch 
sein muß, dessen Anwendung damals - mei­
netwegen mit gutem Gewissen - zu einem 
solchen Vorfall geführt hat. 

Und wenn mich etwas stört, dann das, daß 
die Debatte bisher fast ausschließlich um 
Paragraphen kreiste und dabei fast verloren­
geht, worum es eigentlich geht, um Men­
schen! Diese wollen wir von der Volkspartei in 
den Vordergrund rücken. (Beifall bei der 
ÖVP.j 

So ein Gesetz, wie auch viele andere 
Gesetze, wirft natürlich grundsätzliche Pro­
bleme auf; ich sage das ganz offen. Ein Gesetz 
ist eines, die Anwendung desselben ist etwas 
anderes. Ein Gesetz kann überhaupt nie zur 
Anwendung kommen - es gibt einige solcher 
Gesetzesbestimmungen -, es kann anders 

ausgelegt werden, es kann sogar nachträglich 
durch entsprechende Erlässe oder faktische 
Dienstanweisungen unterlaufen werden. Die 
Novelle 1975 war ein solches Gesetz! Es ist 
uns gelegentlich vorgehalten worden, wir hät­
ten hier zugestimmt. Richtig! Wir haben die­
sen Beschluß einstimmig gefaßt, weil beacht­
liche Rechtsschutzverbesserungen durchge­
setzt wurden. Diese novellierten Vorschriften 
und die Zusage der Ministerialbeamten über 
den Vollzug führten damals zu einer einhelli­
gen Verabschiedung im Parlament. Allerdings 
ist die tatsächliche Vollziehung zum Teil spek­
ta'kulär vom Geist dieses Gesetzes abgewi­
chen, das muß gesagt werden. Und das, was 
bei Böswarth passiert ist, war zwar in der 
Konsequenz ein tragischer Einzelfall. Aber es 
hat viele derartige Übergriffe gegeben, die 
gerügt wurden, sogar vom Finanzministe­
rium. (Abg. Dr. R i e der: Herr Dr. Schüssel! 
Welche Bestimmung hätte anders sein sollen 
damals, damit das Geschehnis, das geschehen 
ist, nicht eingetroffen wäre?) 

Kollege Rieder! Sie haben jetzt nicht zuge­
hört. Ich habe eben gesagt: Gesetz und 
Anwendung sind zwei Paar Schuhe. Uns ist es 
darum gegangen, daß wir mit diesem Gesetz 
eine Anwendung sicherstellen wollen, die in 
jedem Fall Übergriffe unmöglich macht. Wir 
alle, die ein bißehen etwas mit Juristerei zu 
tun haben, wissen genau .. , (Abg. Dr. R i e -
der: Sie unterstellen schon wieder, daß das 
ein Übergriff war!) Ja, ich tue das, ich tue das 
nach wie vor. (Abg. Dr. R i e der: Es war aber 
kein Übergriff!) Ja, also gut, großartig! Es hat 
also kein Selbstmord stattgefunden, es hat 
gar keine Übergriffe gegeben - alles in Ord­
nung für Sie, für uns aber nicht! (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Es ist ja auch bezeichnend, daß man nun 
innerhalb von zehn Jahren ein Strafgesetz 
neuerlich ändern muß, und zwar wiederum 
durch alle drei Parteien gemeinsam. Und ich 
sage Ihnen auch ganz offen: Wir wollen nicht 
erleben, daß wir in einigen Jahren wiederum 
dastehen und sagen: An sich war der Geist 
des Gesetzes richtig, die Tendenz in Ordnung, 
nur die Anwendung hat wieder nicht funktio­
niert. 

Es ist ja auch sehr interessant, daß alle Vor­
redner Mentalreservationen zum Ausdruck 
brachten. Das ist sicherlich eine gewisse Bela­
stung für diesen Gesetzesbeschluß, aber 
zugleich auch die Chance, daraus zu lernen 
und etwas besser zu machen. 

Daß diese Novelle nicht aus Antrieb der 
Regierung geschehen ist, sondern auf einen 
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Initiativantrag der Volkspartei zurückgeht, 
das zu leugnen, hieße geradezu Eulen nach 
Athen tragen. Das ist ja kabarettreif. Wir 
haben ja so lange warten müssen, bis die 
Regierungsvorlage überhaupt da war, um 
ernstlich verhandeln zu können. 

Und jetzt, wie dies die Freiheitlichen getan 
haben, zu dementieren, daß die Opposition 
hier die Zügel des Handeins ergriffen hat, ist 
lächerlich. Jeder weiß, wie es wirklich gewe­
sen ist - was Ihre Leistung überhaupt nicht 
schmälern soll; ich sage das auch ganz offen. 
Ich finde es vollkommen richtig, daß sich alle 
Fraktionen, wenn man erkennt, daß da etwas 
nicht funktioniert, zu einem gemeinsamen 
Beschluß durchringen. Ich stehe auch gar 
nicht an, zu erklären: Wenn Sie irgendeine 
gute Idee haben, würden wir ihr folgen, und 
umgekehrt. Es fällt doch niemandem ein 
Stein aus der Krone. Ich verstehe das alles 
nicht. Das bringt nicht eine Wählerstimme, 
das bringt nicht einen Gutpunkt in der Öffent­
lichkeit. Es ist selbstverständliche parlamen­
tarische Praxis, daß Sie vielleicht einmal eine 
gute Idee haben und wir vielleicht einmal eine 
gute Idee haben. 

Nun zu den konkreten Problemen des 
Finanzstrafrechtes: Die Tatbestände reichen 
bekanntlich von der Culpa levissima, also 
etwa vom fahrlässig begangenen Buchungs­
fehler , bis hin zum bewaffneten Banden­
schmuggel. Das ist eine gewaltige Bandbreite, 
die das Finanzstrafrecht abdeckt. Und das for­
melle Finanzstrafrecht gilt - von Ausnah­
men abgesehen - für die Ahndung all dieser 
Vergehen. Im Zuge der Novelle 1975 haben 
die Vertreter des Finanzministeriums wieder­
holt darauf hingewiesen, die Schärfen des 
Gesetzes würden nur zur Ahndung schwerer 
Zol1- und Monopolvergehen nötig sein. Tat­
sächlich wurde genau dieses formelle Finanz­
strafrecht - Hausdurchsuchungen, vorläu­
fige Verwahrungen, Beschlagnahmen 
unterschiedslos vollzogen. 

Und jetzt hat Kollege Rieder eine interes­
sante Frage aufgeworfen: Wie ist das nun? 
Gibt es einen besonderen Unrechtsgehalt in 
diesem Bereich der Wirtschaftskriminalität? 

Wir müssen uns doch alle die Frage vorle­
gen: Worin liegt die Ursache dafür, daß selb­
ständige oder unselbständige Menschen, die 
ihre Mitmenschen nicht um einen Schilling 
betrügen würden, ohne moralische Hemmun­
gen über ein gelungenes Finanzvergehen 
sprechen, ohne bei ihren Zuhörern auf eine 
negative Reaktion zu stoßen? Diese Frage 
muß man sich doch vorlegen. 

Und jetzt versuche ich, es mir auch nicht zu 
leicht zu machen: Da muß doch irgend etwas 
am System falsch sein! Da liegt mit dem 
Steuerklima etwas falsch, vielleicht auch mit 
der Höhe der Besteuerung, daß die Bürger 
das als Kavaliersdelikt empfinden. Und dar­
über sollten wir doch auch irgendwann ein­
mal nachdenken. 

Ich selber habe sogar publiziert über die 
Probleme der Schattenwirtschaft, zum Teil 
massiv angegriffen von Ihren Leuten, gerade 
von der Linken. Ich bin der letzte, der alle 
Formen, vom Pfusch bis zur Steuerhinterzie­
hung, bagatellisieren will, all diese Dinge, die 
sich irgendwo im grauen Sektor, in der infor­
mellen Wirtschaft abspielen. Aber man soll 
auch nicht differenzieren und nicht sagen, das 
eine sei entschuldbar, das andere nicht. 

Für mich stellt sich die Frage - und das ist 
durchaus ein hochpolitisches Problem, das 
auf das Budget, auf die Gesamtfinanzierung 
unseres Staates Rückwirkungen hat -: Wie 
können wir das ändern? Und ich sage Ihnen 
aus meiner Überzeugung heraus: Wir müssen 
am System der Besteuerung in Österreich 
etwas ändern. Wir müssen den Steuerdruck 
wieder senken. (Beifall bei der ÖVP.) 

Wir dürfen zwar nichts verniedlichen, da 
gebe ich Ihnen recht. Aber wir müssen auf 
der anderen Seite den Menschen auch das 
Gefühl geben, daß sie sinnvoll Steuer zahlen. 

Das bedeutet auch für die Bundesregierung 
eine erhöhte Verantwortung. Ich kann doch 
nicht die Mittelaufbringung obrigkeitsstaat­
lich regeln, aber bei der Mittelverwendung 
mit lockerer und leichter Hand vorgehen. Das 
geht nicht, meine Damen und Herren! (Neuer­
licher Beifall bei der ÖVP.) 

Ich kann nur dann vom Steuerzahler Dis­
ziplin verlangen, wenn ich mich selber diszi­
pliniere im Umgang mit Steuergeldern. Und 
bitte, da krankt es! Das spürt der Steuerzah­
ler. 

Was wir heute - und Kollege Mühlbacher 
ist sicherlich ein glaubwürdiger Vertreter im 
Freiberuflerbereich - im gewerblichen Mit­
telstand, aber auch in breiten Schichten der 
Arbeitnehmerschaft erleben, diesen Ruf nach 
Steuerstreik und ähnliches, das hat ja Ursa­
chen. 

Ich sage Ihnen: Ich bin der letzte, der so 
etwas propagiert, weil mir an einem starken 
Staat gelegen ist! Gerade weil ich wen i ger 
S t a a t will, bin ich interessiert, daß das, was 
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der Staat macht, gut geschieht, daß er dafür 
auch die notwendigen Mittel bekommt und 
daß diese Mittel sinnvoll eingesetzt werden. 
Darum geht es! Das ist bisher in dieser 
Debatte überhaupt nicht gesagt worden. 

Lassen Sie mich noch einige abschließende 
Bemerkungen zu diesem Gesetz machen, fer­
nab der Juristerei. Das Finanzministerium ist 
bekanntlich mit Sachentscheidungen nur in 
den seltensten Fällen direkt befaßt, mit 
Beschwerden an Höchstgerichte als Durch­
laufstelle, mit Verwaltungsgerichtshofbe­
schwerden und mit den Dienstaufsichtsbe­
schwerden. Es gibt eine Reihe von Fehllei­
stungen natürlich auch im Bereich des 
Finanzministeriums. Ich denke etwa an den 
Flop der Steueramnestie, die Salcher unbe­
dingt durchziehen wollte, und zwar entgegen 
den massiven Einwänden der Fachleute, im 
besonderen jenen aus dem Kreis der Wirt­
schaftstreuhänder . Da sind ja Erwartungen 
von Mehreinnahmen von 4 bis 7 Milliarden 
Schilling in die Öffentlichkeit gebracht wor­
den. Völlig daneben! Warum? - Weil man 
meilenweit an der Wirklichkeit vorbeiplante. 

Oder auch das völlige Versagen hinsichtlich 
einer gleichmäßigen Strafverfolgung: 

Meine Damen und Herren! Ich habe mir 
nur den Tätigkeitsbericht des Rechnungsho­
fes, und zwar jenen Teil betreffend Finanzäm­
ter, herausgesucht. Die Veranlagungstätigkeit 
von zwei städtischen Finanzämtern - ich 
nenne jetzt nicht die Orte - erstreckt sich im 
wesentlichen auf die "weitgehend ungeprüfte 
Übernahme der in den Abgabenerklärungen 
ausgewiesenen Angaben". In drei überprüf­
ten "Landfinanzämtern, die überdies in wirt­
schaftlichen Notstandsgebieten lagen, waren 
im Gegensatz dazu die Stellen der Veranla­
gungsabteilung durchwegs mit erfahrenen 
und entsprechend ausgebildeten Mitarbeitern 
besetzt, deren langjährige Tätigkeit in der 
Finanzverwaltung sie auch zu einer kriti­
schen Würdigung der Abgabenerklärungen 
befähigte" . 

Interessant ist die Überprüfung der Finanz­
ämter im Waldviertel, immerhin ein wirt­
schaftlicher Randbezirk mit großen wirt­
schaftlichen Problemen. Der Rechnungshof 
kritisierte "auffallende Arbeitsergebnisse der 
Betrie bsprüfungsabteilungen im Waldviertel. 
Vergleichsweise standen sohin die im wirt­
schaftlichen Notstandsgebiet des Waldviertels 
niedergelassenen Abgabepflichtigen einer 
weitaus stärkeren Betriebsprüfung gegen­
über als jene in städtischen Bereichen. Auch 
eine Durchsicht der Aufzeichnungen über den 

Prüfungsablauf bestätigte diese Feststellun­
gen." 

Der Rechnungshof erachtete die aufgezeig­
ten Unterschiede als erheblich. Das unter­
schiedliche Vorgehen der Abgabenverwaltung 
erschien "geeignet, beim Abgabepflichtigen 
das Gefühl einer willkürlichen Behandlung 
hervorzurufen, zu einer Verschlechterung der 
Steuermoral zu führen und das Verhältnis 
zwischen Abgabepflichtigen und Abgabenver­
waltung ungünstig zu beeinflussen." 

Das sind Rechnungshoffeststellungen! Es 
ist dem Bundesministerium für Finanzen also 
noch nicht möglich gewesen, eine gleichmä­
ßige Besteuerungsgrundlage herbeizuführen. 

Oder eine andere Kritik, die doch allen zu 
denken geben muß: Die Kleinen kommen 
eher dran! Die Kleinen trifft die volle Wucht 
der Überprüfungen wesentlich härter als die 
Großen. 

Werner Doralt, Finanzrechtswissenschaf­
ter, hat vor der Österreichischen Juristen­
kommission 1984 erklärt: 

"Die Gefahr eines Finanzvergehens schwin­
det erfahrungsgemäß mit der Größe des 
Unternehmens." 

Wir können alle eine Reihe von Fällen nen­
nen, wo die Großen leer ausgehen, keine Pro­
bleme haben und die Kleinen mit unnach­
ahmlicher und unnachsichtiger Schärfe ver­
folgt werden. Meine Damen und Herren! Das 
nehmen wir nicht hin, das akzeptieren wir 
nicht! (Beifall bei der ÖVP.) 

Und ein dritter Punkt, den ich auch noch 
nennen möchte, ist die mangelhafte Ausbil­
dung der Strafreferenten. Die Anklagen der 
Amtsbeauftragten halten vor den Spruchse­
naten selten stand. Jetzt gebe ich gerne zu, 
daß von 20000 Verfahren leider ja nur sehr 
wenige vor die Spruchsenate kommen, was 
ein bißchen auch mit der Vertretung der 
Steuerpflichtigen zu tun hat. Da wäre natür­
lich auch etwas Mehr sicherlich angebracht. 

Die Anklagen sind im Regelfall erheblich 
höher als die Verurteilungen durch den 
Spruchsenat. Ich habe mir von einer Kanzlei 
Zahlen geben lassen: 26 Spruchsenatsfälle, 
davon 20 Einstellungen, 4 rechtskräftige Ver­
urteilungen und 2 Verfahren sind noch beim 
Verwaltungsgerichtshof anhängig. Das heißt, 
irgend etwas stimmt auch nicht, behaupte ich, 
in der sachlichen Ausbildung der Strafrefe­
renten. Das sollte hier gesagt sein. 
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Ich komme zum Schluß und fasse zusam­
men: Wir sagen ja zu diesem Gesetz, weil es 
Verbesserungen enthält, aber längst nicht 
wirklich alle unsere Wünsche erfüllt. Wir 
sagen ja in der Hoffnung, daß der Vollzug die­
ses Gesetzes auch tatsächlich dem Geist die­
ser Vorlage entsprechen wird. Es ist also ein 
bedingtes Ja, wenn Sie so wollen. Ein Rest 
von Skepsis bleibt. (Beifall bei der ÖVP.) 

Ob diese Bedenken ausgeräumt werden, ob 
aus dem bedingten Ja ein volles Ja wird, Herr 
Bundesminister, das liegt nicht zuletzt an 
Ihnen und an Ihrem Ressort. Ein Fall Bös­
warth - ohne Verurteilung sei es gesagt, 
ganz neutral und ruhig - darf sich in dieser 
Republik nie - ich sage: nie! - mehr wieder­
holen. Das ist hoffentlich der Wunsch des 
gesamten Hauses. (Beifall bei der ÖVP.) 12.39 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Koppensteiner. Ich erteile es ihm. 

12.40 

Abgeordneter Koppensteiner (ÖVP): Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Hohes Haus! Meine Vorredner sind 
bereits sowohl auf den juristischen Teil der 
Novelle als auch auf die Auswirkungen in 
bezug auf die Durchführung finanzamtlicher 
Verfahren eingegangen. 

Ich möchte feststellen, daß es sich um eine 
einvernehmlich verhandelte Materie handelt. 
Es hat erfreulicherweise gründliche Vorbera­
tungen in einem Unterausschuß gegeben, es 
waren Experten dabei. 

Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß 
auslösendes Moment oder Katalysator für die 
Behandlung dieser Materie der Fall Böswarth 
war. Der Fall Böswarth hat Auswirkungen in 
zwei Richtungen gehabt: auf der einen Seite 
auf die Wirtschaft, und die Medien haben aus 
ihrer Sicht die Materie behandelt, und ande­
rerseits auf die gesamte Finanzverwaltung, 
die plötzlich in ein Licht geraten ist, das sie 
an sich nicht verdient. Kolleginnen und Kolle­
gen der Finanzverwaltung sind hochqualifi­
zierte, gut ausgebildete Beamte, die unter 
schwierigsten Verhältnissen die Mittel aufzu­
bringen haben, die die Regierung - die Ver­
antwortlichen, die Mehrheit in diesem Staat 
- sinnvoll im Sinne der Steuerzahler ausge­
ben sollte, dies aber nicht immer tut. (Beifall 
bei der ÖVP.) 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! Ich 
war in den letzten Tagen, soweit ich im 
Lavanttal war, im Amt. Ich habe mit Leuten 

gesprochen, nicht nur mit Unternehmern, 
sondern auch mit einer Reihe von Unselbstän­
digen. Sie haben kein Verständnis dafür, 
Steuern in dieser Höhe zu zahlen, wenn sie 
täglich in den Schlagzeilen lesen müssen, was 
etwa im Bereich der verstaatlichten Industrie 
und insbesondere bei den Ölspekulationen 
mit Steuergeldern passiert ist! (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Die Finanzbeamten sind in diesem Fall Hit­
zeschild. Ich möchte sie vergleichen mit den 
Politikern, nur mit dem einen Unterschied: 
Die Politiker setzen ihre Handlungen nach 
ihrem Willen oder nach dem Willen der Gre­
mien, aus denen sie kommen. Hier besteht 
persönlich eine Einflußnahme. Wenn die 
Regierungsparteien in ihrem Sinne eine gute 
Politik, in unserem Sinne eine schlechte Poli­
tik machen, so ist das die politische Verant­
wortung. Die Beamten jedoch haben diese 
schlechte Politik unter Strafsanktionen zu 
vollziehen, sie können sich nicht wehren, sie 
müssen es tun, oft gegen ihre eigene Überzeu­
gung. 

Ich glaube, daß die Novellierung des 
Finanzstrafrechtes ein Beitrag dazu ist, das 
gute Verhältnis, das zwischen Finanzverwal­
tung und Abgabenpflichtigen bestanden hat, 
wiederherzustellen. Grundvoraussetzung 
jedoch ist, dem Steuerpflichtigen das Gefühl 
zu geben, daß seine Mittel gut - ich ver­
wende den Ausdruck "gut" - eingesetzt und 
verwendet werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn gesagt wird, wir haben ja bisher auch 
schon einen Rechtszustand gehabt - unbe­
stritten. Doch daß dieser Zustand unbefriedi­
gend war, ist ebenso unbestritten, denn 
ansonsten wäre es nicht notwendig gewesen, 
ein bestehendes Gesetz derart weitgehend zu 
novellieren, und das einvernehmlich, was der 
Beweis dafür ist, daß alle Fraktionen der Mei­
nung waren: Das vorherige Gesetz war zwar 
vorhanden, war aber nicht gut. Deshalb die 
Novellierung. 

Ich möchte auch klarstellen, daß die Öster­
reichische Volkspartei selbstverständlich kein 
Verständnis für Steuerhinterziehung in 
jedem Sinn hat. Denn die hinterzogenen Steu­
ern des einen sind neben vielen anderen 
Gründen, wie eben Steuerbelastung, Ver­
schwendung, falscher Einsatz von Mitteln, 
der Grund für die Steuererhöhungen, die 
auch jene Staatsbürger treffen, die ihren Ver­
pflichtungen dem Staat gegenüber nachkom­
men. Dagegen ist kompromißlos auch die 
Österreichische Volkspartei. 
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Wofür wir aber Verständnis haben, sind 
diese vielen sogenannten läßlichen Sünden. 
Sie müssen sich in die Situation eines kleine­
ren Unternehmers versetzen. Er arbeitet 12, 
14 Stunden am Tag, sein Hauptanliegen ist es, 
Aufträge zu bekommen, die Kunden zufrie­
denzusteIlen. Und am Abend, wenn andere 
sich niederlegen oder fernsehen, setzt er sich 
zu den Büchern, um seinen Verpflichtungen 
nachzukommen. Daß dabei Fehler passieren 
können, ohne Absicht, steht für mich außer 
jeder Frage. Und es wurden sogenannte läßli­
che Fehler hart bestraft. Mir ist ein Fall 
bekannt, wo die Mengen zusammengezählt 
wurden an statt der Schillingbeträge, daß ein 
Dezimalfehler passiert ist. Schauen Sie doch 
in die Schulen: Bei den Schularbeiten passiert 
das tagtäglich, warum kann es nicht auch 
einem Betriebsinhaber passieren? Meistens 
sind es ja die Frauen, die das spätabends 
machen, und es kann passieren, daß sie sich 
halt auch einmal irren. 

Meine Damen und Herren! Das ist die ent­
schuldbare Fehlleistung, die wir meinen und 
die wir außer Strafsanktion gestellt haben 
wollen. Und das war der Erfolg der ÖVP, daß 
wir das hineingebracht haben. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Ich möchte schon zum Schluß kommen. Es 
ist eine einvernehmliche Materie, ein wesent­
licher Schritt. Kollege Schüssel hat gemeint, 
es sei eine bedingte Zustimmung. Bedingt 
sicher dann, wenn der Versuch unternommen 
wird, durch Erlässe, durch Dienstanweisun­
gen den Geist des Gesetzes, wie wir ihn 
gemeint haben, zu verändern. 

Und bei diesen entschuldbaren Fehlleistun­
gen ist das Ventil. Wird man dem Beamten, 
der das Gesetz zu vollziehen hat, menschli­
ches Verständnis, wirtschaftliche Betrach­
tungsweise zuerkennen und ihm einen gewis­
sen Ermessensspielraum geben im menschli­
ehen Verhalten, in zwischenmenschlichen 
Beziehungen mit Abgabepflichtigen, wird es 
ein gutes Gesetz sein. Wird man ihn diesbe­
züglich einengen, bleibt de facto der alte 
Zustand erhalten - und das, meine Damen 
und Herren, wollten wir nicht. Da müßte -
das hat Kollege Graff hier ausgeführt - das 
Gesetz noch einmal geändert werden. 

Nach unserem Sinn reicht diese Formulie­
rung. Wie sie ausgelegt und angewandt wird, 
wird die Zukunft zeigen, wir hoffen, im Sinne 
unserer Ausführungen, im Sinne unserer ein­
vernehmlichen Beratungen. 

das wird immer wieder gesagt, natürlich eine 
hohe Steuermoral, aber die hohe Steuermoral 
muß ein Klima vorfinden, das es leicht macht, 
diese zu haben. Derzeit ist es nicht vorhan­
den. 

Was wir wollen, ist ein menschlicher Voll­
zug harter Gesetze im Interesse eines wirt­
schaftlich gesunden Staates, einer florieren­
den, glaubwürdigen Wirtschaft, die Arbeits­
plätze sichert, aber auch im Sinne einer Ver­
waltung, die in Österreich, gemessen an vie­
len anderen Ländern, einen sehr hohen 
Standard hat, ein sehr hohes Ansehen 
genießt. Und das, bitte, soll sich auch in 
Zukunft nicht ändern. (Beifall bei der 
ÖVP.) 12.49 

Präsident Mag. Minkowitsch: Als nächster 
zum Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. 
Ermacora. Ich erteile es ihm. 

12.49 

Abgeordneter Dr. Ermacora (ÖVP): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Bundesminister! Wir stehen, wie alle Vorred­
ner schon betont haben, vor der Beschlußfas­
sung über ein Gesetz, das - und das betont 
dankenswerterweise auch der Ausschußbe­
richt - auf die Initiative von Persönlichkei­
ten im Rahmen des ÖVP-Klubs maßgebend 
zurückgeht: Dr. Graff, Dr. Schüssel und 
Genossen. Es ist der Verfassungs gerichtshof 
gewesen, der schließlich den Vorgang vor 
allem auch unter Bedachtnahme auf den 
erwähnten bedauerlichen Unglücksfall in 
Bewegung gebracht hat. 

Das vorliegende Gesetz ist· aus mehreren 
Gründen zu begrüßen. Es nimmt in diesem 
Falle die Rechtsprechung des Verfassungs ge­
richtshofes ernst. 

Ich sage das bewußt so, weil ich in diesem 
Zusammenhang auf drei Fakten aufmerksam 
machen möchte, die für das österreichische 
Rechtsleben nicht ganz ohne Interesse sind. 
Wir haben einen Fall des Verfassungsge­
richtshofes, der kürzlich ein Kärntner Lan­
desgesetz deshalb aufgehoben hat, weil das 
Kärntner Landesgesetz im Zuge eines anhän­
gigen verfassungsgerichtlichen Verfahrens 
der Verurteilung durch den Verfassungsge­
richtshof entkommen wollte. Hier hat der 
Verfassungsgerichtshof festgestellt, daß das 
ein Vorgang ist, der mit der Rechtsstaatlich­
keit und mit dem Prinzip des gesetzlichen 
Richters nicht übereinstimmt. - Erster Fall. '~~<i" .. ' 

Den zweiten Fall haben wir bedauerlicher-
Was wir wünschen, wären klare Gesetze, weise gestern hier erlebt, im Zusammenhang 

122. Sitzung NR XVI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)36 von 89

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVI. GP - 122. Sitzung - 13. Dezember 1985 10785 

Dr. Ermacora 

mit der Erstattung der Gelder an den entspre­
chenden Versicherungsfonds beziehungs­
weise an die Versicherungsanstalt. Hier 
erfolgte ein Unterlaufen der Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichtshofes durch die 
Regierung, die ihre parlamentarische Mehr­
heit ausnützte, um einem Richterspruch im 
Endergebnis nicht Rechnung zu tragen. 

Der dritte Fall ist wahrscheinlich weniger 
gewichtig, aber er zeigt die klimatische Situa­
tion an. Es mögen sich die Damen und Herren 
einmal in Ruhe die Seite 2 rechte Spalte des 
Berichtes ansehen, wo man im Ausschußbe­
richt eine Bestimmung im Hinblick darauf 
rechtfertigt, daß der Verfassungsgerichtshof 
so und so entscheiden werde. 

Ich akzeptiere, daß wir das berücksichtigt 
haben, aber gemessen an den beiden anderen 
Fällen, die ich skizziert habe, ist das ein Pro­
blem, das man bitte nicht aus den Augen ver­
lieren soll. 

Zweitens ist das Gesetz unter anderem des­
halb zu begrüßen, weil die Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichtshofes hier Straßburg 
ernst nimmt, weil sie erklärt hat, daß die die 
Beschlagnahme regelnden Bestimmungen 
des Finanzstrafgesetzes im Widerspruch zum 
Artikel 6 der Europäischen Konvention ste­
hen. Ich möchte auf das Erkenntnis 8111/1977 
des Verfassungsgerichtshofes verweisen, wo 
schon im Jahre 1977 erklärt wurde, daß die 
Unschuldsvermutung der Europäischen Kon­
vention für die Auslegung des Finanzstrafge­
setzes maßgebend ist. 

Und nun der dritte Punkt: Auch der Gesetz­
geber nimmt schließlich Straßburg ernst, weil 
er Beschlagnahmen nicht mehr beliebig 
zuläßt, weil er den Steuerschuldnern die Bei­
ziehung eines Vertreters ermöglicht und die 
Beweismittel nicht mehr gegen beliebige 
Dritte verwenden läßt. 

Daraus folgt, daß dem steuer leistenden 
Bürger geholfen wird, nicht, daß er kraft die­
ser Novelle weniger Steuern zu zahlen hätte, 
aber er hat durch die Novelle die Gewähr, daß 
seine Steuerleistung und sein Status nicht 
dazu genützt werden, Steuerschuldner - ich 
verwende bewußt auch diesen Ausdruck -
"friedlos" zu stellen, was zu den bedauerli­
chen Unglücksfällen geführt hat, die Öster­
reich zu beklagen hatte. Herr Abgeordneter 
Schüssel und meine Vorredner haben auf den 
Fall Böswarth schon verwiesen. 

Das heißt, es kann nach dieser Novelle der 

Steuerschuldner nicht mehr "friedlos" 
gestellt werden! 

Es war aufgrund der Judikatur notwendig, 
Kernfragen rechtlich zu lösen. Sie wurden 
zuerst von Dr. Michael Graff und Dr. Schüssel 
erkannt und in diesem Initiativantrag ganz 
scharf artikuliert. Es war die willkürliche Ver­
fügungsgewalt der Organe der Abgabenver­
waltung - gesetzestreu natürlich, das gebe 
ich gern zu - zu bändigen, sodaß man nicht 
mehr der unkontrollierten Exekutivgewalt 
überlassen ist. 

Die Rechtslage, die hier beschlossen wird, 
ist kompliziert genug, meine Damen und Her­
ren, aber sie bietet vor allem bei Hausdurch­
suchungen und Personendurchsuchungen 
nicht mehr die Möglichkeit, daß die Finanzbe­
hörde Richter in eigener Sache ist. Die Tren­
nung von anordnendem Organ und durchfüh­
rendem Organ ist sichergestellt und in den 
Mittelpunkt gerückt. 

Ich glaube, der § 93 des Finanzstrafgesetzes 
in der nun zu beschließenden Fassung kennt 
- Gott sei Dank - nicht mehr den Richter in 
eigener Sache. 

Es wird so manches, wie Schüssel hervorge­
hoben hat, offenbleiben. Aber als sicher kann 
nun nach' diesem Prozeß gelten, daß Lücken 
im rechtsstaatlich geordneten Verfahren 
durch die unmittelbare Anwendbarkeit der 
Menschenrechtskonvention ausgefüllt wer­
den. Es gibt nun keinen Vorbehalt mehr und 
unmittelbare Anwendbarkeit der Menschen­
rechtskonvention im Finanzstrafverfahren in 
allen Konsequenzen. Wenn hier Zweifel beste­
hen, so werden die Zweifel durch die Men­
schenrechtskonvention gelöst. 

Sodann ist diese Novelle von Bedeutung, 
weil sie die sich hinziehenden Beratungen 
über das Verwaltungsstrafgesetz positiv prä­
judiziert. 

Ich möchte hervorheben: Dieses Gesetz, das 
wir hier beschließen, ist in bezug auf den 
rechtsstaatlichen Ansatz ein Vorläufer des zu 
beschließenden Verwaltungsstrafgesetzes. Zu 
fordern ist die Verankerung der Unschulds­
vermutung im VStG, Verständigungspflicht 
für den Verteidiger im VStG, Begründung von 
Beweisverwertungsverboten, Einräumung 
einer Überlegungsfrist für Rechtsmittelver­
zicht und Widerrufsmöglichkeit. 

Es ist interessant: Während in einer Kodifi­
kationsepoche das Verwaltungsstrafrecht 
moderner war als das Finanz- oder Gefälls-
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rechtverfahren, ist es nun durch diese Novelle 
im gewissen Sinne umgekehrt. Denn es hat 
nun das VStG den rechtsstaatlichen Struktu­
ren, die hier beschlossen werden, zu folgen. 

Ich möchte noch auf einen Punkt aufmerk­
sam machen. Es ist der Initiative und der Insi­
stenz der Österreichischen Volkspartei zu ver­
danken, daß auch die Anerkennung des Bank­
geheimnisses durch die Formulierung des § 89 
Abs. 4 dieser Novelle beachtet wird. Das ist 
ein bedeutender Fortschritt, meine Damen 
und Herren! 

Es ist dabei zu hoffen, daß die Republik 
Österreich in der Organisation für wirtschaft­
liche Zusammenarbeit und Entwicklung so 
wie die Schweiz weiterhin gegen die Tendenz 
auftritt, die Aufhebung des Bankgeheimnis­
ses gegenüber den Verwaltungen zu erwir­
ken. Das ist ein Appell an Sie, Herr Minister, 
und an den Außenminister. 

Ich möchte hier mit einem Schluß gedanken 
zu Ende kommen. Ich rede so wie alle ande­
ren Vertreter der Österreichischen Volkspar­
tei, die hier das Wort ergriffen haben, natür­
lich nicht dem Mißbrauch der Steuerpflicht 
durch Berufung auf das Bankgeheimnis das 
Wort, sondern ich rede dem Ethos des Staates 
das Wort, die Opferbereitschaft der Bürger 
durch Steuerleistungen nicht zu überfordern 
(Beifall bei der ÖVP), dann wird sich das Ein­
sehen des Steuerzahlers auch einstellen kön­
nen, der Gemeinschaft seinen Tribut zu lei­
sten. Das Bankgeheimnis wird so mit zu einer 
Garantie des Bürgerethos. 

Aber die Novelle, meine Damen und Her­
ren, soll darüber hinaus auch die Garantie für 
eine Rechtsstaatlichkeit im Finanzverfahren 
sein. Ich bin stolz darauf, zu jenen Initiatoren 
zu gehören, die von seiten der ÖVP diese 
Dinge in sehr scharfer und in sehr artikulier­
ter Weise in dieses Haus gebracht haben. 
(Beifall bei der ÖVP.) 12.59 

Präsident Mag. Minkowitsch: Zum Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist 
geschlossen. Der Herr Berichterstatter ver­
zichtet auf ein Schlußwort. 

Wir gelangen zur A b s tim m u n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 
809 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist einstimmig angenom­
men. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Der Gesetzentwurf 
ist somit auch in dritter Lesung ein s tim -
mig angenommen. 

2. Punkt: Bericht des Finanz- und Budget­
ausschusses über den Einspruch des Bundes­
rates (787 der Beilagen) gegen den Gesetzes­
beschluß des Nationalrates vom 6. November 
1985 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Einkommensteuergesetz 1972, das Gewer­
besteuergesetz 1953, das Umsatzsteuergesetz 
1972, das Alkoholabgabegesetz 1973, das Inve­
stitionsprämiengesetz, das Gebührengesetz 
1957, das Erbschafts- und Schenkungssteuer­
gesetz 1955, das Grunderwerbsteuergesetz 
1955, die Bundesabgabenordnung, das Struk­
turverbesserungsgesetz, das Bundesgesetz, 
mit dem eine Sonderabgabe von Kreditunter­
nehmungen erhoben wird, und das Bundes­
gesetz, mit dem eine Sonderabgabe von Erdöl 
erhoben wird, geändert werden (Abgabenän­
derungsgesetz 1985) (810 der Beilagen) 

Präsident Mag. Minkowitsch: Wir gelangen 
zum 2. Punkt der Tagesordnung: Bericht des 
Finanz- und Budgetausschusses über den Ein­
spruch des Bundesrates gegen den Gesetzes­
beschluß des Nationalrates vom 6. November 
1985 betreffend Abgabenänderungsgesetz 
1985. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Teschl. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 
(Präsident Dr. S ti x übernimmt den Vorsitz.) 

Berichterstatter Teschl: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Der Finanz- und Budgetaus­
schuß hat den gegenständlichen Einspruch 
des Bundesrates in seiner Sitzung am 
4. November 1985 in Verhandlung gezogen. 
Nach einer Debatte, an der sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. 
Veselsky, Koppensteiner, Grabher-Meyer, Dr. 
Feurstein und Dipl.-Ing. Dr. Zittmayr sowie 
der Bundesminister für Finanzen Dkfm. Dr. 
Vranitzky beteiligten, beschloß der Ausschuß 
auf Antrag des Abgeordneten Dr. Veselsky 
mit Stimmenmehrheit, dem Hohen Hause die 
Fassung eines Beharrungsbeschlusses zu 
empfehlen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt 
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somit den An t rag, der Nationalrat wolle 
beschließen: 

"Der ursprüngliche Beschluß des National­
rates vom 6. November 1985, mit welchem 
dem Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Einkommensteuergesetz 1972, das Gewer­
besteuergesetz 1953, das Umsatzsteuergesetz 
1972, das Alkoholabgabegesetz 1973, das Inve­
stitionsprämiengesetz, das Gebührengesetz 
1957, das Erbschafts- und Schenkungssteuer­
gesetz 1955, das Grunderwerbsteuergesetz 
1955, die Bundesabgabenordnung, das Struk­
turverbesserungsgesetz, das Bundesgesetz, 
mit dem eine Sonderabgabe von Kreditunter­
nehmungen erhoben wird, und das Bundesge­
setz, mit dem eine Sonderabgabe von Erdöl 
erhoben wird, geändert werden (Abgabenän­
derungsgesetz 1985), die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilt WlJrde, wird gemäß Art. 
42 Abs. 4 des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 wie der hol t." 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie­
gen, bitte ich, die Debatte zu eröffnen. 

Präsident Dr. Stix: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter für seine Ausführungen. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Abgeord­
neter Dr. Keimel. Ich erteile es ihm. 

13.02 

Abgeordneter Dr. Keimel (ÖVP): Herr Prä­
sident! Meine Damen und Herren! Zunächst 
ein Wort zum Föderalismus. Gerade der soge­
nannte Beharrungsbeschluß mit den Stim­
men der sozialistischen Regierungsfraktionen 
nach dem Einspruch der Länderkammer 
beweist einmal mehr den schlechten verfas­
sungsrechtlichen Schutz der Bundesländer, 
insbesondere dann, wenn die Zentralregie­
rung, wie eben die sozialistische Koalitionsre­
gierung, zusätzlich ein zutiefst gestörtes Ver­
hältnis zum Föderalismus hat. Wie viele wich­
tigste und schwerwiegende Gesetzesentschei­
dungen entziehen Sie sogar der Begutachtung 
durch die Länder, indem Sie Anträge im Par­
lament einbringen lassen statt eine Regie­
rungsvorlage? 

Meine Damen und Herren! In der Bundes­
republik etwa bedürfen derart schwerwie­
gende Steuergesetze wie dieses der Zustim­
mung des Bundesrates. Es wäre also ein 
Zustimmungsgesetz der Länderkammer. Es 
wird, nehmen wir den Föderalismus, die 
Machtteilung im Lande ernst, unser Bemühen 
und unser Ziel bleiben, die berechtigten 
Rechte der Länder und deren Bürger auszu­
bauen und durchzusetzen. 

Nun, meine Damen und Herren, zum Abga­
benänderungsgesetz, das Sie heute mit 
Beharrungsbeschluß beschließen werden. 
Hauptgrund der Ablehnung dieses Abgabe­
nänderungsgesetzes durch die ÖVP war und 
bleibt auch heute: Es handelt sich um ein 
Belastungsgesetz im Rahmen eines massiven 
Belastungspaketes der Regierung aus folgen­
den Gründen: 

Erstens: Mit 31. 12. 1985 wird die Sonderab­
gabe von Erdölprodukten auslaufen. Mit die­
sem Gesetz wird sie aber ab dem nächsten 
Jahr wieder neu eingeführt. Das sind laut 
Bundesvoranschlag 1,2 Milliarden Schilling 
an Mehrbelastung. Ebenso wird die Sonderab­
gabe von Kreditunternehmen wieder neu ein­
geführt mit 1. 1. 1986 - 1,3 Milliarden Schil­
ling Mehrbelastung. Und das, meine Damen 
und Herren, obwohl Sie wissen, daß wir die 
höchsten Treibstoffpreise in Europa haben 
und daß Sie eine Sonderabgabe für Kreditun­
ternehmen einführen und auf der anderen 
Seite diesen Kreditunternehmen wegen 
Eigenkapitalmangels Milliarden an Steuer­
mitteln zuführen müssen. 

Zweitens: Die Nichtanpassung der Steuerta­
rife, Freibeträge, Steuerabsetzbeträge und so 
weiter an die stete schleichende, aber lau­
fende Geldentwertung bedeutet eine massive 
Steuererhöhung pro Jahr im Ausmaß von 
mindestens 5 Milliarden Schilling. 

Drittens: Demgegenüber aber lehnen Sie, 
Herr Finanzminister , schon allein die Diskus­
sion um das Steuerentlastungskonzept der 
Volkspartei ab. Dazu schnüren Sie ein umfas­
sendes Belastungspaket etwa mit der 
betriebswirtschaftlich unnötigen und unbe­
rechtigten Erhöhung der Posttarife. Wir 
haben jetzt offensichtlich zur Budgetkonsoli­
dierung so etwas wie eine Poststeuer , also 
800 Millionen Mehrbelastung pro Jahr. 

Weiters erhöhen Sie allein dem Staat 
zukommende Monopoltarife, wie Tabak, Salz 
und so weiter - 400 Millionen. Nur das, was 
ich jetzt hier ausgeführt habe, sind schon fast 
9 Milliarden Schilling in einem einzigen Jahr 
an Mehrbelastung! 

Meine Damen und Herren! Herr Minister! 
Anläßlich Ihrer Budgetrede haben Sie erklärt: 
Ich kann keine Steuerentlastungen vorneh­
men, aber es wird keine neuen Belastungen 
geben. - Das ist - und jetzt sage ich Ihnen 
etwas, Herr Finanzminister Dr. Vranitzky -
im Vergleich zu Ihrer sonstigen in weiten 
Bereichen auch offenen Art für Sie ohne Stil. 
Das ist eine bewußte Irreführung der Steuer­
bürger. 

751 
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Sie erhöhen und belasten - wie dargestellt 
- ganz massiv, wenn auch trickreich; dieses 
Wort stammt nicht von mir. Ich verweise auf 
die "Neue Zürcher Zeitung". Oder: Etwa der 
"Börsenkurier" überschrieb seinen Artikel so: 
"Vranitzkys Budget 1986 - trickreich, aber 
ideenlos." 

Herr Finanzminister! Während wir die Bud­
getverhandlungen jetzt nur unterbrochen 
haben, um einige sonstige Vorlagen einem 
Beschluß zuzuführen, unter anderem eben 
diese massiven neuen Belastungen, ist die 
Budgetvorlage schon falsch. Noch während 
sie beraten wird, ist sie schon falsch; falsch, 
ohne daß überhaupt die Milliardenverluste 
der verstaatlichten Unternehmen eingebaut 
sind. Ihre Budget- und Ihre Steuerpolitik, Ihre 
Wirtschaftspolitik sind gescheitert, mehr 
noch: Ihre Wirtschaftsphilosophie und Ihr 
System. 

Jahrelang predigten Sie die Überwindung 
der sozialen Marktwirtschaft. Ich habe die 
Vorträge gehört in der Richtung von 
Androsch, "Überwindung der sozialen Markt­
wirtschaft", von Kreisky und so weiter, durch 
Hinwendung zur - wie sie es damals nann­
ten - "interventionistischen Wirtschaftsord­
nung". Interventionismus, Staatseinfluß also. 

Meine Damen und Herren! Darauf baute 
auch Ihr sogenannter Austro-Keynesianismus 
auf, mit dem Sie einer Austro-Planwirtschaft 
schon viel näher sind, als viele annehmen 
möchten. Und Mittelpunkt von all dem sollte 
in Ihrem System der verstaatlichte Bereich 
sein. 

Jahrelang stellten Sie noch in Ihrem ökono­
mischen Programm, im ökonomischen Pro­
gramm der SPÖ, die verstaatlichte Wirtschaft, 
auch hochgejubelt als Nationalindustrie, als 
Vorreiter von Innovation und Strukturwandel 
heraus, als Garant der Vollbeschäftigung, als 
Vorreiter beim Umweltschutz, obwohl sie zum 
Beispiel der größte Umweltverschmutzer ist. 

Meine Damen und Herren! Sie haben nur 
eines vergessen, ja mit Füßen getreten und 
haben geglaubt, das kann gelingen: die 
Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaft, daß näm­
lich nur international wettbewerbsfähige 
Unternehmen all das garantieren können: 
Arbeitsplätze, Innovation, Strukturwandel 
und so weiter. Kein einziges Gesetz kann das, 
auch kein Dallinger-Beschluß, meine Damen 
und Herren! 

Alles ist gescheitert. Wagen Sie es über­
haupt noch, hier vor den praktischen Beispie-

len einen Zwischenruf zu machen? Alles ist 
Ihnen gescheitert, fast möchte ich sagen, in 
einem jahrelangen und nicht plötzlichen Pro­
zeß - schauen Sie sich die VOEST-Verluste 
an und so weiter -, in einem jahrelangen Sie­
chenprozeß. 

Gerade dieser verstaatlichte Bereich 
zementiert die veralteten Strukturen und lief 
Innovationen immer hinten nach, meine 
Damen und Herren! Innovation wurde jetzt 
ganz offensichtlich durch Spekulation ersetzt, 
auch durch eine ganz bestimmte Spekulation, 
nämlich durch die Spekulation auf Milliarden 
aus dem Steuertopf, meine Damen und Her­
ren! Das war nämlich in diesem Bereich die 
vorherige und immerwährende Spekulation 
der Ölspekulation. Meine Damen und Herren! 
Wie viele Milliarden an Volksvermögen, an 
Steuern wurden gerade in diesem Bereich 
vergeudet? Wie viele Arbeitsplätze wurden 
gerade in diesem Bereich vernichtet? 

Der private Wirtschaftsbereich hat mit dem 
beinharten Ausleseprinzip, auch bei Mana­
gern, mit dem beinharten Ausleseprinzip auf 
dem Markt neue Arbeitsplätze geschaffen 
und mit seinen Steuerleistungen und den sei­
ner Hunderttausenden Arbeitnehmer bis 
heute die Last der verfehlten sozialistischen 
Wirtschaftspolitik und damit sozialistischen 
Systemzementierung getragen. 

Jetzt aber, meine Damen und Herren, 
reicht es! Das sei hier klargestellt. (Beifall bei 
der ÖVP.) Auch wenn Klubobmann Wille am 
6. Dezember plötzlich - und ich hoffe, nicht 
nur verbal, Herr Klubobmann, ich zitiere Sie 
- "den privaten Unternehmer als Reichtum 
der Volkswirtschaft" erkannt hat! Herr Klu­
bobmann, dann bitte behandeln Sie ihn auch 
dieser Funktion gemäß! Und sagen Sie das 
auch allen Ihren Regierungsmitgliedern und 
Ihren Klubmitgliedern! 

Meine Damen und Herren! Jetzt frage ich 
etwas. Was heißt denn die Feststellung des 
Bundeskanzlers ... (Abg. W i 11 e: Ich bin ein 
Vierteljahrhundert in die Sozialpartnerschaft 
eingebunden! Da können doch Sie als Außen­
seiter mir nicht einen derartigen Vorwurf 
machen!) Herr Klubobmann! Eigenartiger­
weise bin ich seit 30 Jahren auch in die Sozial­
partnerschaft eingebunden, falls Sie das noch 
nicht bemerkt haben sollten! (Ruf bei der 
SPÖ: Dann kann man Sie dort nicht mehr 
brauchen!) 

Aber, Herr Klubobmann, was heißt denn -
Sie werden mir das ja gleich beantworten -
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die Feststellung des Bundeskanzlers, die er 
vor wenigen Tagen traf - wörtlich jetzt -: 
"Die Regierung will einen pragmatischen 
Weg gehen" - und jetzt hören Sie! -, "der 
wirtschaftliche Lösungen nicht ausschließt."? 
(Abg. Wi 11 e: Das ist eine Verdrehung der 
Tatsachen!) Was soll denn das heißen, meine 
Damen und Herren? Hoffentlich erkennt die 
Regierung, vor allem der Herr Bundeskanzler 
bald, daß es überhaupt nur mehr darum geht, 
wirtschaftliche Lösungen zu finden, danach 
zu handeln und zu sanieren, und nicht nur 
"einen Weg gehen, der wirtschaftliche Lösun­
gen nicht ausschließt". Das ist nämlich auch 
das Zugeben, daß Sie bisher die wirtschaftli­
chen Lösungen ausgeschlossen haben. Und 
das ist eben, meine Damen und Herren, das 
Debakel vor dem wir jetzt stehen. (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Und ich lese bitte: "Weder ein Ja noch ein 
Nein waren Sinowatz und Vranitzky auf die 
Frage zu entlocken, ob eine Steuersenkung 
per 1. 1. 1987 durch die VOEST-Milliardenver­
luste unmöglich geworden seL" Was die "Tiro­
ler Tageszeitung" überschreibt mit "Regie­
rung läßt Steuerzahler dunsten". 

Genauso sieht es nämlich jetzt der Steuer­
zahler. 1985 keine Steueranpassung - nicht 
-ermäßigung, Herr Minister, -anpassung; das 
ist noch lange keine Ermäßigung -, 1986 
keine und sogar 1987 in Frage gestellt. 

Herr Finanzminister! Das würde eine mas­
sive Belastung von weit über 20 Milliarden 
Schilling in der Zwischem;eit für die österrei­
chischen Steuerbürger bedeuten. Da sollten 
Sie zuerst die Bevölkerung fragen. Zu einem 
solchen Dilettantismus, zu solchen Belastun­
gen hatten Sie nie vom Bürger einen demo­
kratischen Auftrag! 

Meine Damen und Herren! Und da entdeckt 
der Finanzminister ganz plötzlich auch die 
BRD mit der Regierung Helmut Kohls als 
Vorbild, die ja auch ein schweres Erbe soziali­
stischer Wirtschaftspolitik zu übernehmen 
hatte. Sie haben erklärt, Herr Minister: "Des­
halb müssen wir unter allen Umständen das 
Budgetdefizit von momentan 4,5 Prozent" -
ich darf Sie berichtigen: es sind inzwischen 
schon 4,7 Prozent - "des Bruttonationalpro­
duktes senken, sonst haben wir in wirklich 
konjunkturschwachen Zeiten keinen Spiel­
raum mehr." 

Vranitzky: "Die Deutschen - und das in 
aller Klarheit einmal gesagt - haben sich 
schon vor zwei, drei Jahren entschlossen, 
unter Preisgabe bestimmter sozialer Besitz-

stände das Staatsdefizit auf 2 Prozent herun­
terzudrücken." 

Herr Minister! Vranitzkys Vorbild also die 
BRD mit der Regierung Helmut Kohls! Ja, wir 
sagen auch seit einigen Jahren, daß das die 
richtige Vorgangsweise wäre. Und Redakteur 
Frasl schreibt im "Kurier" dazu: 

,,All das, was die ÖVP seit Jahren an ver­
nünftigen wirtschaftlichen Kursänderungen 
verlangt hat, nimmt sich jetzt Finanzminister 
Vranitzky zum Vorbild." - Und als letzten 
Satz: "Schade nur, daß die Einsicht, daß viele 
Vorschläge der ÖVP in wirtschaftlichen 
Belangen grundvernünftig sind, erst jetzt ein­
kehrt. Jetzt, wo in unserer Wirtschaft bereits 
Milliardenschaden entstanden ist." 

Meine Damen und Herren! So schaut es 
aus. Aber es ist nie zu spät. 

Ich habe am 6. November - also vor fünf 
Wochen -, als wir von den Ausmaßen der 
VOEST-Krise noch keine Ahnung hatten, 
aber noch im Dunstkreis - heute fast schon 
vergessen - der CA-Milliarden gestanden 
sind und agierten, meine Ausführungen zum 
Abgabenänderungsgesetz und vor allem zum 
Antrag Dr. Mock betreffend große Steuerre­
form im Rahmen eines Dreiphasenentla­
stungsplanes mit einem Appell beendet. Ich 
meinte: "Ich bedaure, daß Sie diese Diskus­
sion mit uns ablehnen. Ich lade Sie trotzdem 
noch einmal ein, und zwar für unser Land und 
für unsere Bürger mit uns darüber zu disku­
tieren." 

Heute - fünf Wochen später - muß ich 
noch viel mehr dazu sagen. Gerade aufgrund 
der Diskussion innerhalb der Koalitionsregie­
rung, in den eigenen Fraktionen, meine 
Damen und Herren, und in der Bevölkerung 
sage ich Ihnen: Lassen Sie die Bevölkerung 
selbst bestimmen durch Abstimmen! (Beifall 
bei der ÖVP.) 13.15 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Frau 
Abgeordnete Elfriede Karl. 

13.15 

Abgeordnete Elfriede Karl (SPÖ): Herr Prä­
sident! Herr Bundesminister! Meine Damen 
und Herren! Wenn man die Begründung des 
Einspruchs des Bundesrates gegen das Abga­
benänderungsgesetz durchliest, dann fällt 
einem auf, daß über weite Strecken der 
Begründung die Rede davon ist, daß Abände­
rungsanträge bei der Sitzung des Finanz- und 
Budgetausschusses eingebracht worden sind, 
über die zu beraten man, laut Begründung, 
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nicht genug Zeit gehabt hätte. - Es wird vom 
Husch-Pfusch-Verfahren geredet und davon, 
daß das ja nicht nur im Finanz- und Budget­
ausschuß so ist, sondern auch in anderen Aus­
schüssen. Und auch gestern war ja hier im 
Haus die Rede davon. (Beifall des Abg. Dr. 
K e i m e 1. - Abg. Sc h war zen beI' ge 1': 
Leider!) 

Herr Dr. Keimei! Lassen Sie mich ausre­
den! Das ist ein Eindruck, den Sie zu erwek­
ken versuchen: Hier wird schlampig und 
ungenau gearbeitet, Pfusch gemacht. (Abg. 
Dr. S te i d 1: Na sicher!) Zum Abgabenände­
rungsgesetz, Herr Dr. Steidl, muß man folgen­
des sagen: Am 26. 9. dem Ausschuß zugewie­
sen, am 6. 11. im Haus verabschiedet, sechs 
Wochen Beratungszeit, Unterausschuß ein­
vernehmlich festgesetzt, laut Protokoll etwa 
achtstündige Diskussion, als Ausfluß der 
Beratungen dann Abänderungsanträge im 
Ausschuß, vorgelegt vormittag (Abg. Dr. 
S te i d 1: Um 11 Uhr!) vor der Sitzung (Abg. Dr. 
S te i d 1: Eine Stunde!), dazu das Angebot des 
Finanzministers, Ihnen die Beamten zur 
Beratung zur Verfügung zu stellen. Sie haben 
abgelehnt, haben den Sitzungssaal verlassen 
und haben gesagt: Sie haben zuwenig Zeit zur 
Beratung gehabt. Sie können nicht überblik­
ken, worum es geht. (Abg. Dr. S t eid 1: Wir 
haben seriös arbeiten wollen!) So weit, so gut. 

Doch jetzt kommt das Eigenartige: Der 
Großteil von Ihnen ist ausgezogen. Wir haben 
das im Sozialausschuß ähnlich erlebt. Herr 
Abgeordneter Zittmayr ist im Saal geblieben, 
und zwar nicht nur als Beobachter, sondern 
er hat abgestimmt. Und er war dann offenbar 
schon in der Lage, festzustellen, worum es 
geht, und sich eine Meinung zu bilden, denn, 
bitte, er hat allen unseren Anträgen zuge­
stimmt. Und ich möchte dem Herrn Abgeord­
neten Zittmayr ja nicht unterstellen, daß er 
einer Sache zustimmt, von der er nicht weiß, 
was es ist. (Abg. Dr. K ei m e 1: Nein, Sie täu­
schen sich! Das ist die Unwahrheit! - Ruf bei 
der SPÖ: Keimel!) 

Bitte, Herr Dr. Keimei, ich habe von den 
Anträgen geredet, die die Regierungsparteien 
bei der Sitzung vorgelegt haben, und denen 
hat er zugestimmt. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Wenn Sie sich - und ich habe das genau 
getan - das Protokoll der Haussitzung und 
das Abstimmungsergebnis, das ja im Proto­
koll über die Haussitzung vermerkt ist, 
anschauen - wir haben vor zwei Tagen das 
Stenographische Protokoll bekommen -, 
dann sehen Sie, daß Sie auch im Haus allen 
unseren Abänderungsanträgen zugestimmt 

haben. Alle Teile des Gesetzes, die hier mit 
Abänderungsanträgen noch geändert worden 
sind, sind einstimmig beschlossen worden. 

Aber der Bundesrat lehnt ab. Und bitte, 
ohne Beharrungsbeschluß ist es halt dann so, 
daß das, was auch Sie wollen, nicht in Kraft 
tritt. Ich glaube, das muß man einmal mit 
aller Deutlichkeit sagen. Und das zeigt auch, 
daß Ihr Protestieren, Ihr Ausziehen aus dem 
Ausschuß nicht begründet sind durch einen 
Mangel an Beratungsmöglichkeit, sondern 
daß hier der Wunsch nach Optik, nach Unter­
stellung schlampigen Arbeitens und - wenn 
man es hart sagen will - nach Obstruktion in 
Wirklichkeit im Vordergrund steht. (Neuerli­
cher Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Das Abgabenän­
derungsgesetz 1985 bringt eine ganze Reihe 
wichtiger wirtschaftsfördernder Maßnahmen 
und steuerlicher Erleichterungen. Und gerade 
angesichts des Debattenbeitrages des Herrn 
Dr. Keimel möchte ich die wichtigsten noch 
einmal kurz nennen: 

Steuerliche Begünstigung der Anschaffung 
junger Aktien bis zu einem bestimmten J ah­
reshöchstbetrag, steuerliche Begünstigung 
der Dividenden daraus auf zehn Jahre. 

Reduzierung des Einkommensteuersatzes 
für Dividenden auf die Hälfte, also generell, 
und damit Beseitigung der steuerlichen Mehr­
belastung dieser Einkünfte. 

Verbesserung der Forschungsförderung im 
Einkommensteuerrecht. 

Möglichkeit, den Gewerkschaftsbeitrag 
neben dem Werbungskostenpauschale als 
Werbungskosten abzusetzen. 

Erhöhung der steuerfrei zu belassenden 
Tagesdiäten. 

Erhöhung des Pensionistenabsetzbetrages. 

Sicherstellung, daß für Pensionen bis zum 
Ausgleichszulagenrichtsatz keine Lohnsteuer­
belastung eintritt. 

Aufhebung der Schenkungssteuerpflicht 
für den nicht erwerbstätigen Ehepartner für 
die Beteiligung am Wohnungs- oder Hausei­
gentum. 

Sicherstellung, daß die Grunderwerbsteuer­
befreiung zur Schaffung von Kleinwohnun­
gen und Arbeiterwohnstätten auch dann gilt, 
wenn ein Grundstück erworben wird, auf dem 
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der Ver äußerer erst Wohnungen zu schaffen 
hat. 

Verlängerung des Investitionsprämienge­
setzes und des Strukturverbesserungsgeset­
zes um weitere zwei Jahre und 

partielle Verbesserungen im Gewerbe- und 
Umsatzsteuerrecht sowie im Gebührengesetz. 

Richtig ist, das Gesetz enthält auch die Ver­
längerung der Sonderabgabe der Kreditunter­
nehmen und der Sonderabgabe vom Erdöl um 
zwei Jahre aus budgetpolitischer Notwendig­
keit. 

Sie lehnen das ab. Das ist eines der Haupt­
argumente Ihrer Ablehnung. Sie diskriminie­
ren damit das ganze Gesetz als Belastungspa­
ket. Der Bundesrat hat von Wiedereinführung 
dieser Abgaben gesprochen. 

Nun ist die Verlängerung dieser beiden 
Abgaben sicher nicht angenehm; das ist nicht 
zu bestreiten. Aber, meine Damen und Her­
ren, als Bruch eines Versprechens, sie aufzu­
heben, wie das Herr Dr. König in seiner Rede 
zum Abgabenänderungsgesetz gemeint hat, 
kann ich das nicht auffassen. (Abg. Dr. 
S te i d 1: Als Wiedereinführung!) Herr Dr. 
Steidl, auch nicht als Wiedereinführung! 

Befristung bedeutet, daß man zum Ablauf 
der Frist prüft, ob Verlängerung notwendig 
und zweckmäßig ist oder nicht, ob Abände­
rungen eines Gesetzes notwendig sind. Denn 
wenn eine Befristung ein absoluter Endpunkt 
wäre, meine Damen und Herren, müßte ich 
fragen: Wieso verlängern wir dann das Struk­
turverbesserungs- und das Investitionsprä­
miengesetz? (Abg. Dr. S te i d 1: Wir sind für 
unbefristete Gesetzelj Wieso reden Sie hier 
nicht von Wiedereinführung? Sie tun es nur 
dort, wo es Ihnen paßt! (Abg. Dr. S t eid 1: Wir 
sind nicht für Befristungen!) 

Wenn Sie von Belastung reden, wieso, bitte, 
reden Sie dann nicht von der Entlastung, die 
die Verlängerung der bei den anderen Gesetze 
bringt? Beim Investitionsprämiengesetz 
immerhin nach der Schätzung 1,5 Milliarden 
Schilling, beim Strukturverbesserungsgesetz 
nicht abschätzbar, weil man die Vorgänge, die 
unter dieses Gesetz fallen, nicht voraussehen 
kann. Wieso reden Sie davon nicht? 

Wieso haben wir seinerzeit das Betriebshil­
fegesetz verlängert? Auch da war die Frist 
nicht das Versprechen, das aufzuheben. Kein 
Mensch hat das so gesehen. Das zeigt also 
sehr, sehr deutlich, meine Damen und Her-

ren, einerseits, was Befristung bedeutet, 
andererseits aber auch Ihre Demagogie in 
diesen Dingen. Ich hätte Ihnen einige für Sie 
wesentlich unangenehmere Beispiele aus 
Ihrer Regierungszeit auch noch sagen kön­
nen. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Noch etwas möchte ich dazu anmerken: Die 
Verlängerung ist nicht angenehm. Aber die 
Argumentation, die Sie gebrauchen, die in 
diesem Herbst immer wieder durchkommt, 
die auch bei Herrn Dr. Keimel durchgekom­
men ist und mit der Sie es sich sehr leicht 
machen, können wir nicht teilen. Sie lautet 
kurz zusammengefaßt: Das Budgetdefizit ist 
viel zu hoch. Die einzelnen Budgetkapitel 
oder jedenfalls viele davon sind zu niedrig 
dotiert. Eine ganze Reihe von Leistungen 
gehört erhöht. Steuern gehören gesenkt 
beziehungsweise abgebaut. - Das ist, wenn 
man das alles zusammenfaßt, Herr Dr. Kei­
mel, der Kern Ihrer Argumentation. (Abg. Dr. 
K ei m e 1: Sie vergessen die Einsparungsvor­
schläge, die wir gemacht haben! Die verges­
sen Sie halt leider!) 

Herr Dr. Keimei! Wenn Sie den Rechenstift 
in die Hand nehmen, dann sehen Sie, daß sich 
das mit Ihren Einsparungsvorschlägen, abge­
sehen von der Problematik, die sie zum Teil 
bergen, absolut nicht ausgeht. 

Meine Damen und Herren! So kann man es 
als Opposition machen, denn man braucht das 
dann ja nicht durchzuführen. Die Regierung 
beziehungsweise die Regierungsparteien 
müssen sich um realisierbare Zielsetzungen 
bemühen. (Abg. Dr. K ei me 1: Ja, das merkt 
man, wie das ausschaut!) 

Darum, meine Damen und Herren, glaube 
ich, daß Ihre Begründung der Ablehnung die­
ses Gesetzes eigentlich auf sehr schwachen 
Füßen steht. Ihr Stimmverhalten zeigt es ja 
bitte. In der zweiten Lesung haben Sie ja fast 
allen Bestimmungen zugestimmt. (Abg. Dr. 
K ei m e 1: Außer den Belastungen!) 

Wir bejahen das Gesetz als Ganzes. Wir 
werden daher, dem Antrag des Finanz- und 
Budgetausschusses entsprechend, den Geset­
zesbeschluß vom 6. November wiederholen. 
(Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 13.25 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Koppensteiner. 

13.25 

Abgeordneter Koppensteiner (ÖVP): Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Hohes Haus! Frau Abgeordnete Kol-
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legin Karl hat sich bemüht, der Österreichi­
schen Volkspartei zu widerlegen, daß es 
eigentlich nicht richtig wäre, dem Behar­
rungsbeschluß die Zustimmung nicht zu 
geben. 

Ich möchte feststellen, daß uns hier beim 
Abgabenänderungsgesetz einfach Grundsätze 
trennen. Wir haben ein Steuerreformpapier 
mit einem Dreistufenplan eingebracht. Aus 
heutiger Sicht, wissend um die Milliarden, die 
notwendig sein werden, um die Fehlleistun­
gen einzelner zu sanieren, können wir fest­
stellen, daß wir um dieses Geld drei Steuerre­
formen hätten durchführen können zum 
Wohle der Bevölkerung und zur Sicherung 
der Vollbeschäftigung. Das wissen wir heute. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Warum wir dieses Gesetz, trotz positiver 
Ansätze, die zweifellos vorhanden sind und zu 
denen wir auch stehen, ablehnen, dafür gibt 
es zwei Gründe schlechthin. 

Unter dem Strich ist es ein Belastungspa­
ket. Notwendig wäre eine Entlastung, eine 
Entlastung der Masseneinkommen, eine Ent­
lastung der Unselbständigen, die eben nicht 
mehr die Kaufkraft haben, wirklich wirt­
schaftsbelebend zu wirken. 

Sonderabgabe Kreditunternehmungen: 
immerhin ein Betrag von 1,3 Milliarden Schil­
ling; Sonderabgabe vom Erdöl: 1,15 Milliar­
den; Minderung der Realeinkommen der 
Lohnempfänger durch eine Erhöhung der 
Lohnsteuer, rein durch die Progressionsauto­
matik: 11 Milliarden Schilling. 

Meine Damen und Herren! Das sind stolze 
Beträge, mit denen man bei gutem Willen und 
unter Berücksichtigung unserer Einsparungs­
vorschläge sehr viel für die Bevölkerung hätte 
tun können. 

Zum Procedere: Frau Kollegin Karl! Wir 
beide arbeiten schon sehr lange im Finanz­
und Budgetausschuß. Es war wohltuend, wie 
das Finanzstrafrecht behandelt wurde. Man 
hat gegenseitig die Vorstellungen präsentiert, 
darüber geredet und hier beim Abgabenände­
rungsgesetz . .. (Abg. Elfriede Kar 1: Acht­
stündige Diskussion!) Entgegen der Gepflo­
genheit wurde sechs Wochen in einem Unter­
ausschuß verhandelt. Wir haben unsere 
Anträge eingebracht, Sie haben gewartet bis 
zum Ausschuß. Ich finde es außergewöhnlich. 
Es war ja bitte nichts zu verbergen. 

Wenn Kollege Zittmayr als Fachmann hier 
rasch entschieden und zugestimmt hat, so 

war das sicher richtig. Aber es wäre fair gewe­
sen, uns die Gelegenheit zu geben, in unseren 
Gremien mit den Experten, die üblicherweise 
dabei sind, die Materie zu besprechen. Bitte, 
warum nicht einige Tage früher, sondern eine 
Stunde vor der Sitzung? 

Wir vermuten - bitte berichtigen Sie mich, 
wenn es nicht stimmt - dahinter System. Es 
hat beim Weingesetz begonnen, hat sich bei 
der Rechtsanwaltsprüfungsordnung fortge­
setzt ... (Abg. Elfriede Kar 1: Man kann doch 
nicht mehr machen, als das Verhandlungser­
gebnis in Abänderungsanträge fassen! - Wei­
tere Zwischenrufe.) 

Wir haben doch einen Unterausschuß 
gehabt. Die beiden Unterausschüsse sind 
parallel gelaufen: Finanzstrafgesetz, Abgabe­
nänderungsgesetz. Auf der einen Seite gab es 
einen Konsens, Gespräche, nicht nur bei den 
Ausschußterminen, sondern natürlich auch 
darüber hinaus. Das gleiche wäre ja auch 
beim Abgabenänderungsgesetz möglich gewe­
sen. Ich gebe zu, daß - mit Ausnahme der 
Belastungen - durchaus Ansätze vorhanden 
sind, denen zuzustimmen ist, die unserem 
Gedankengut entsprechen und denen wir in 
zweiter Lesung auch zugestimmt haben. 

Was wir bemängeln, ist die Halbheit - ich 
möchte es so bezeichnen - in gewissen Berei­
chen. Es gibt einen ersten Schritt zur 
Besteuerung von Kapitalgesellschaften, aus­
genommen die Erwerbs- und Wirtschaftsge­
nossenschaften. Hier vermuten wir - und 
das wahrscheinlich nicht zu Unrecht - natür­
lich eine parteipolitische Motivation. Wenn 
wir wissen, was mit dem Kreditwesengesetz 
ins Haus steht, so wird diese Ansicht sicher 
bestärkt. 

Nur die Rechnung wird nicht aufgehen, 
sollte es so kommen, meine Damen und Her­
ren, es wird ein Schuß, der nach hinten los­
geht, denn anstelle von Hunderten selbständi­
gen kleinen Genossenschaften, zum Teil 
geführt von ehrenamtlichen Funktionären, 
wird dann wirklich ein Riese kommen, der 
vielzitierte "grüne Riese" - unter Anfüh­
rungszeichen -, aber als Retortenbaby einer 
rot-blauen Finanzpolitik. Das, glaube ich, wol­
len Sie nicht und wollen wir nicht. (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Wir wollen viele, viele kleine selbständige 
Betriebe, die einander zum Teil konkurrenzie­
ren - in einer freien Marktwirtschaft durch­
aus richtig - und so natürlich auch den Kon­
sumenten, für den Sie allein das Vertretungs­
recht zu haben glauben, schützen werden. 
Denn den Preis regulieren Wettbewerb, Nach-
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frage und Angebot, und wenn es mehrere 
Anbieter gibt, die in Konkurrenz stehen, ist es 
sicher für den Konsumenten, aber auch für 
die Betriebe besser, die sich eben die Selb­
ständigkeit erhalten, für die wir so stark ein­
treten. (Beifall bei der ÖVP.) 

Wir haben es im Ausschuß bewußt, ich 
meine, aus staatspolitischen Gründen vermie­
den, Anträge zu stellen, die irgendwie den 
Staatshaushalt belasten könnten. Verlockend 
wären ja gewesen Anträge auf Anpassung 
Werbungskostenpauschale , Anpassung Kfz­
Pauschale, durchaus begründbar, Valorisie­
rung - klingt so wunderschön - der Frei­
und Absetzbeträge. All das haben wir nicht 
gemacht, weil wir wissen, daß die finanzielle 
Lage angespannt ist. Das war Stand der Ver­
handlungen im Ausschuß, Stand zum Zeit­
punkt der Beschlußfassung hier im Haus. 

Nun, heute wissen wir mehr. Das Geld, das 
wir aus staatspolitischen oder Vernunftgrün­
den nicht bereit waren zu fordern im Inter­
esse von Tausenden von Menschen - wir 
haben es nicht getan -, muß heute da sein 
und wird da sein! Es ist eine Illusion, zu glau­
ben, irgendwer wird dieses Debakel bezahlen. 
Schlußendlich wird es der Steuerzahler tun, 
und wenn nicht diese Generation, so sicher 
die nächste. Darüber werden wir nicht hin­
wegkommen. Denn die Firma Schenker & 
Co., die gibt es zwar im Wirtschaftsleben, aber 
dem Staat wird niemand etwas schenken, 
sondern jeder Schilling, der ausgegeben wird, 
muß über Steuern aufgebracht werden. Das, 
meine Damen und Herren, ist die Realität! 

Und deshalb unsere Sorge, deshalb unsere 
Vorschläge. Schwenken Sie doch bitte endlich 
von diesem Weg, der in die nationale Krise 
geführt hat, ab! Finanzpolitik bitte kann doch 
keine Einbahn sein, wo die einen immer recht 
haben und die anderen immer alles falsch 
machen. (Abg. Elfriede Kar 1: Sie stimmen ja 
ohnehin zu!) 

Aber Sie können ja unseren Vorschlägen 
bitte auch einmal zustimmen! Frau Kollegin, 
betrachten Sie es als Vorleistung, daß wir den 
Anträgen, die zum Teil gemeinsam erarbeitet 
wurden, gedanklich zugestimmt haben. (Abg. 
E 1 me c k e r: Gedanklich!) Natürlich! 
Zunächst einmal gedanklich, dann aber auch 
bitte in der Tat durch das Abstimmungsver­
halten. Aber Sie sind nicht bereit, auch nur 
einen Zentimeter von Ihrem Weg abzuwei­
chen und unsere Vorschläge ernsthaft zu dis­
kutieren. Im Gegenteil, sie werden lächerlich 
gemacht. Und das, glaube ich, hat die Öster­
reichische Volkspartei auch nicht verdient! 

(Beifall bei der ÖVP. - Abg. Elfriede Kar 1: 
Im Stenographischen Protokoll stehen jetzt 
zweierlei Aussagen, die vom Abgeordneten 
Keimel und die Ihre! Das ist ja das, was wir 
Ihnen schon die längste Zeit einreden! - Zwi­
schenruf des Abg. Dr. KeimeJ.) 

Ja, Frau Kollegin Karl, ich glaube, wir 
wären sehr rasch auf einen Nenner gekom­
men, wenn Sie könnten, wie Sie vielleicht 
auch möchten. Ich glaube, es ist ja unbestrit­
ten, daß wir natürlich alle eine Erleichterung 
haben möchten, und der Weg dazu ist eben 
ein unterschiedlicher. Und all die Argumente, 
daß wir es uns nicht leisten können, sind doch 
in dem Moment unglaubwürdig geworden, wo 
durch Spekulationen Milliarden verwirtschaf­
tet werden. Damit bitte fällt jede Argumenta­
tion der Sparsamkeit, denn was hier gesche­
hen ist, ist verantwortungslos! (Neuerlicher 
Beifall bei der ÖVP. - Abg. We in b erg e r: 
Mit dem Unterschied, daß Sie das zu dem 
Zeitpunkt, von dem Sie jetzt reden, noch gar 
nicht gewußt haben als ArgumentJ) 

Herr Kollege! Aus heutiger Sicht sind wir 
nur bestärkt in unserer ablehnenden Haltung, 
denn was heute Tatsache geworden ist, haben 
wir ja damals geahnt. (Abg. We i n be r ger: 
Geahntf) Natürlich war es sichtbar. Herr Kol­
lege! Von der Intertrading reden wir doch 
schon lange, aber Einblick hat niemand 
gehabt. (Abg. We i n b erg e r: Dann sind Sie 
von den ÖVP-Vorstandsmitgliedern nicht 
unterrichtet worden! Das ist ja traurig!) Heute 
wissen wir es, und wir wissen, wer es zahlen 
wird. Und aus diesem Grund werden wir die­
sem Beharrungsbeschluß umso mehr die 
Zustimmung nicht geben. - Danke schön. 
(Beifall bei der ÖVP.) 13.35 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Grabher-Meyer. 

13.35 

Abgeordneter Grabher-Meyer (FPÖ): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren des 
Hohen Hauses! Herr Abgeordneter Keimel 
hat, wie schon oft und sattsam bekannt, ver­
sucht, ein düsteres Bild der Wirtschaftslage in 
Österreich zu zeichnen. (Abg. Ho f'e r: Nun, 
wunderbar ist es wahrscheinlich!) 

Wir wissen, daß die Österreichische Volks­
partei und besonders die Wirtschaftsvertreter 
der Österreichischen Volkspartei, seitdem 
sich die Freiheitliche Partei in Koalition mit 
der Sozialistischen Partei befindet, ihre ganze 
Energie darauf verschwenden, der österrei­
chischen Bevölkerung glaubhaft zu machen, 
wie schlecht doch die Wirtschaftssituation 
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und die Konjunkturlage in Österreich seien. 
(Zwischenrufe bei der ÖVP.) 

Nun gebe ich zu, aus Oppositions sicht kann 
man eine solche Auffassung eine Zeitlang ja 
auch vertreten. Nur, irgendwann muß das, 
was man sagt, auch tatsächlich eintreffen. 
Das ist aber zu Ihrem Leidwesen bis zum heu­
tigen Tage nicht geschehen. Ich muß aber 
sagen, daß Sie Gott sei Dank aus der Sicht der 
Wirtschaft die Zustände nicht tatsächlich her­
beireden konnten, die Sie sich für eine bes­
sere politische Grundlage für Ihre eigene Par­
tei wünschen. (Abg. Dr. K ei me 1: 10 Milliar­
den Schilling bei der VOEST - ist Ihnen das 
alles noch zu wenig? Noch einmal 10 Milliar­
den für die Verstaatlichte!) 

Und wenn ich, Herr Kollege Keimei, die 
Wahl habe, Ihnen zu glauben oder Wirt­
schaftsforschern zu glauben, unabhängigen 
Wirtschaftsforschern zu glauben, dann erlau­
ben Sie mir, daß ich für mich in Anspruch 
nehme, daß ich eher unabhängigen Wirt­
schaftsforschern glaube, die das Handwerk 
im Gegensatz zu Ihnen ja gelernt haben, Pro­
gnosen zu machen und Zustände festzustel­
len, und die sich im übrigen auf Grundlagen 
und Daten berufen, die unter anderem von 
Ihrer und meiner Interessenvertretung - das 
möchte ich auch noch dazusagen - erstellt 
wurden. (Abg. Dr. K ei m e 1: Am besten dem 
Vranitzky glauben! Der geht jetzt nach dem 
BRD-Modell vor!) 

Das Wirtschaftsforschungsinstitut hat in 
der letzten Woche eine Pressekonferenz abge­
halten, wo die Konjunktur- und Wirtschafts­
aussichten für Österreich für das Jahr 1986 
vorgestellt wurden. (Abg. Dr. K ei m e 1: Die 
schlechter sind als 1985, nicht wahr?) Dabei 
hat, Herr Kollege Keimei, der Wirtschaftsfor­
scher Dr. Kramer folgendes gesagt: 

"Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 
Trotz der Schatten der vergangenen Tage" -
trotz der Schatten der vergangenen Tage! -
"durch die Entwicklung in der VOEST zeich­
net sich in Österreich auch für das nächste 
Jahr ein durchaus freundliches Konjunktur­
bild ab." 

Mit diesen Worten faßte der Leiter des 
Österreichischen Wirtschaftsforschungsinsti­
tutes Helmut Kramer die Konjunkturpro­
gnose 1986 zusammen, und Universitätspro­
fessor Dkfm. Hans Seidel vom Institut für 
Höhere Studien, dem zweiten österreichi­
schen Prognoseinstitut, pflichtete ihm voll 
bei. 

Heuer ist es gelungen, so die Wirtschafts­
forscher, ein rund 3prozentiges Wirtschafts­
wachstum mit einem deutlichen Rückgang 
der Inflationsrate, einer ausgeglichenen Lei­
stungsbilanz und einem Zuwachs der 
Beschäftigten zu verbinden. Im nächsten Jahr 
wird sich das Wachstum zwar leicht abschwä­
chen, aber mit 2,5 Prozent, gemessen an Pro­
zenten des Bruttoinlandsproduktes, weiterhin 
im westeuropäischen Durchschnitt bleiben. 
Der Aufschwung geht damit bereits ins vierte 
Jahr, und das können Sie in jeder Zeitung 
lesen. (Abg. He1ga Wie s e r: Kramer gegen 
Kramer!) Meine sehr geschätzten Damen und 
Herren! Sowohl was den Ist-Zustand für das 
Jahr 1985 als auch die Prognose für das Jahr 
1986 betrifft, gibt es nicht einen einzigen 
Grund, Herr Kollege Keimei, Ihre Behaup­
tung zu unterstreichen, nicht einen einzigen 
Grund, Ihnen zu glauben, wenn Sie sagen, die 
Wirtschaftspolitik dieser Bundesregierung 
hätte versagt. Im Gegenteil: Die Wirtschafts­
politik dieser Bundesregierung ist vielleicht 
gerade deshalb so gut und bringt deshalb so 
gute Wirtschaftsdaten hervor, weil wir auf 
Ihre Vorschläge nicht eingegangen sind. (Bei­
fall bei FPÖ und SPÖ.) Aber das war nicht der 
einzige Grund. 

Und wenn Herr Koppensteiner, der im Ver­
gleich zu den Wirtschaftsforschern wahr­
scheinlich noch gewaltiger abfällt, als es Kol­
lege Keimel schon tut, hier von einer nationa­
len Krise spricht, wenn er sich vor fünf Minu­
ten hier dazu verstieg, von einer nationalen 
Krise zu sprechen, dann muß man schon 
sagen, meine sehr geehrten Damen und Her­
ren: Kein Wunder, daß es Ihnen in Zeiten, in 
denen eine Opposition an sich Chancen hätte, 
weil es selbstverständlich Schwierigkeiten 
gibt, nicht ein einziges Mal gelingt, auch nur 
politisches Kleingeld dafür zu bekommen, 
geschweige denn politische Banknoten zu 
bekommen. (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) Es ist 
Ihnen nicht einmal gelungen, politisches 
Kleingeld in Groschenbeträgen dafür zu 
bekommen. (Abg. Dr. S t eid 1: Ist das 
VOEST-Debake1 ein Betriebsunfall?) 

Und sehen Sie doch einmal ein, daß es für 
reale Fakten und Zahlen nichts nützt, wenn 
man hier vom Rednerpult den nationalen Not­
stand ausrufen will! (Abg. Dr. S te i d 1: Die 
VOEST ist eine Kleinigkeit für Sie?) Je mehr 
Sie überziehen in Ihren unhaltbaren und pole­
mischen Behauptungen, umso unglaubwürdi­
ger werden Sie draußen bei der Bevölkerung, 
denn Zahlen und Fakten, der Zustand der 
Bevölkerung und die Einkommensentwick­
lung der Bevölkerung und vor allem auch die 
Kaufkraft, die vorhanden ist, sprechen eigent-
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lieh Bände und widersprechen Ihnen ganz 
deutlich. 

Herr Kollege Keimel hat auch noch 
geglaubt, hier aus Anlaß dieser Debatte noch 
Krokodilstränen über die Behandlung und die 
Bewertung des Bundesrates durch den Natio­
nalrat vergießen zu müssen. 

Ja, Herr Kollege Keimel, an sich sagen wir: 
Die Länderkammer ist wichtig, die Länder­
kammer hat ihre Berechtigung, und die Län­
derkammer hat natürlich auch ein Recht, 
Gesetze zu beurteilen. 

Aber eine Länderkammer, die ernst genom­
men werden will, und die Legislative, die 
ernst genommen werden will, muß sich auch 
bemühen, ihre Vorstellungen von Politik in 
einer Form zu präsentieren, die es vermeidet, 
polemisch oder sogar demagogisch zu sein, 
wie das hier der Fall ist bei den Einsprüchen. 
Seit die Österreichische Volkspartei die Mehr­
heit im Bundesrat hat, ist eben auch die Qua­
lität des Bundesrates gerade durch ihre Poli­
tik im Bundesrat auf ein Niveau gesunken, wo 
man sagen muß: Ab nun muß man zu der Auf­
fassung kommen, daß man die Aussagen die­
ses Gremiums nicht mehr ernst nehmen 
kann. (Abg. Dr. Pu n ti g a m: Wissen Sie 
überhaupt, was Sie sagen?) 

Wie sonst könnte man in der Begründung 
zu dieser Ablehnung schreiben, daß die bishe­
rige Belastungspolitik der sozialistischen 
Koalitionsregierung auch im kommenden 
Jahr fortgesetzt wird? (Abg. Dr. Pu n ti ga m: 
Sie wissen ja nicht, was Sie sagen!) 

Herr Abgeordneter Keimel hat sich hier 
sogar noch zu der Behauptung verstiegen: 
"die sozialistischen Regierungsfraktionen" . 
Also das ist dann noch einmal übersteigert. 
Aber ich bin sicher, wenn Sie glauben, weil es 
Ihnen so sehr erheiternd erscheint, daß es gut 
ist, wird es in der nächsten Begründung des 
Bundesrates auch heißen... (Abg. Dr. 
Fe urs te i n: Von dem Rednerpult aus so zu 
reden ist traurig!) Ja, was ist denn das für 
eine polemische Begründung, Herr Kollege 
Feurstein, und warum wird dann diese Län­
derkammer so abgewertet durch Ihre Politik? 
Warum schreibt man hier "halbherzige oder 
diskriminierende Lösungen"? Warum spricht 
man zehnmal- zehnmal! - in einer Begrün­
dung von einer "Husch-Pfusch-Methode"? 

Solche polemische Begründungen von sei­
ten Ihrer Mehrheit im Bundesrat werten das 
Image und das Ansehen dieser Kammer bis 

aufs äußerste ab. (Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 
Das ist Ihre Schuld. 

So bringt man die Politik in Verruf, so 
etwas führt dazu, daß die Bürger zunehmend 
politikverdrossen werden, wenn das die 
Begründung des Bundesrates ist, um gegen 
ein Gesetz Einspruch zu erheben. Aber wir 
überlassen Ihnen dieses Feld. Bleiben Sie auf 
dieser polemischen Ebene! Sie werden die 
Antwort darauf vom Wähler bekommen. 
Davon bin ich tief überzeugt, tief überzeugt. 
(Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r: Das sagen Sie, Sie 
mit Ihrer SchrumpfparteiJ) Herr Kollege 
Kohlmaier, seien Sie ruhig euphorisch! Sie 
haben wahrscheinlich allen Grund dazu. Sie 
haben gegenwärtig ein Jubiläum zu feiern: 
Herr Kollege Kohlmaier, Sie können die 
Halbzeit Ihrer Oppositionszeit feiern. Sie 
haben ein Jubiläum zu feiern. (Beifall und 
Heiterkeit bei FPÖ und SPÖ. - Abg. 
Ei g r u b er: Ein Lorbeerkranz für die Halb­
zeit!) 

Es wird bei der Begründung durch die 
Österreichische Volkspartei immer wieder 
angeführt, daß die Österreichische Volkspar­
tei ein Dreistufensteuerreformkonzept vorge­
legt und dafür von der Regierungskoalition 
eine Abfuhr erteilt bekommen hätte. Ich sage: 
zu Recht, zu Recht! (Abg. Dr. K 0 h 1 mai e r: 
Legen Sie ein anderes Konzept vor!) 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren 
von der Opposition, der konservativen Opposi­
tion! Dieses Konzept ist nichts anderes als ein 
abgeschriebenes Reaganomics-Konzept, wo 
man in den USA festgestellt hat, daß man 
damit eine Bauchlandung, einen Bauchfleck 
par excellence, vollzogen hat. Heute ist dieses 
System, das Sie uns für die Gesundung unse­
res Staatshaushaltes und für die Gesundung 
der Wirtschaft vorschlagen, in den USA so 
weit, daß man bereits Sozialfonds, Herr Kohl­
maier, Sozialfonds mit 17 Milliarden Dollar 
anzapfen mußte, die für Hinterbliebene, Wai­
sen, Pensionisten und Behinderte gegolten 
hätten. 17 Milliarden Dollar mußte man 
anzapfen, damit man dieses unsinnige Steuer­
konzept zuerst durchführen und dann korri­
gieren konnte, wie es von Reagan vorgeschla­
gen und praktiziert wurde. (Abg. Dr. K 0 h 1-
mai e r: Wo ist das nationale Konzept? Das 
gibt es doch nicht! Bringen Sie etwas Besse­
res!) 

Sie haben nichts anderes getan, als es abzu­
schreiben, gar nichts anderes. Von eigenen 
Gedanken keine Spur. Wenn man es liest, 
stellt man fest: Es deckt sich mit Punkt und 
Komma mit dem von Reagan, womit die USA 
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eine Bauchlandung vollzogen haben, Herr 
Kollege Kohlmaier! 

Aber das stört Sie nicht einmal. Offensicht­
lich stören Sie nicht einmal solche Zahlen. Als 
Direktor einer Sozialversicherungsanstalt stö­
ren Sie nicht einmal solche Zahlen und Sie 
schrecken nicht davor zurück, uns ein solch 
unsinniges Konzept aufschwatzen zu wollen. 
Wir lehnen dankend ab: Danke, nein, meine 
Herren von der Österreichischen Volkspartei! 
(Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 

Es ist im Laufe dieser Debatte schon mehr­
mals eine Anzahl von positiven Maßnahmen 
dieses Abgabenänderungsgesetzes angeführt 
worden, und ich erlaube mir, einige Schwer­
punkte dieses Abgabenänderungsgesetzes 
nochmals in Erinnerung zu rufen. Ich möchte 
damit sachlich beweisen, daß all das, was Sie 
von Belastungspolitik, von einer schlechten 
Wirtschaftspolitik reden, nicht stimmt, daß es 
durch nichts belegbar ist, sondern das Gegen­
teil der Fall ist. 

Für Wirtschaftstreibende sind in diesem 
Abgabenänderungsgesetz folgende Maßnah­
men enthalten: Die Firmen-PKWskönnen 
nun innerhalb von fünf Jahren statt bisher 
sieben Jahren abgeschrieben werden. 

Die Verlängerung des Strukturverbesse­
rungsgesetzes ist in diesem Abgabenände­
rungsgesetz enthalten, weiters eine Verlänge­
rung der Abschreibmöglichkeiten für 
Betriebsgebäude, ein Ausbau der Steuerbe­
günstigung für Forschungsinvestitionen und 
Forschungsförderung. 

Für die Arbeitnehmer sind Jubiläumsgelder 
in Zukunft ab 20jähriger Betriebszugehörig­
kei t steuerfrei. 

Der Gewerkschaftsbeitrag ist von der Lohn­
steuer absetzbar zusätzlich zum Werbungsko­
stenpauschale . 

Die Erhöhung der Tages- und Nächtigungs­
gelder ist vorgesehen. 

Für Pensionisten sind ebenfalls positive 
Maßnahmen enthalten, unter anderem die 
Erhöhung der Geringfügigkeitsgrenze. Die 
Einhebungsgrenze bei der Einkommensteuer 
wurde von 1 100 S auf 1 800 Sangehoben. 

Der Pensionistenabsetzbetrag wurde um 
240 S jährlich angehoben. 

Große Vorteile sind in diesem Abgabenän­
derungsgesetz auch für Haus- und Wohnungs-

besitzer sowie für Haus- und Wohnungswer­
ber enthalten. Die Übertragung des Hälftean­
teiles der ehelichen Wohnung an den Ehepart­
ner ist von der Schenkungssteuer befreit. Das 
gilt für Wohnungen bis 150 Quadratmeter und 
bis zu acht Jahren nach Begründung des Mit­
eigentums. 

Die Grunderwerbsteuer wird beim Erwerb 
von Eigentums- und Genossenschaftswohnun­
gen ausgedehnt. 

Dies ist also eine Summe von Maßnahmen, 
die nur einer Entlastung der Bevölkerung die­
nen und nicht einer Belastung. Deshalb hat 
dieses Abgabenänderungsgesetz auch nicht 
den Charakter eines Belastungsgesetzes, son­
dern den eines Entlastungsgesetzes und ist 
die logische Fortführung der bisherigen Ent­
lastungspolitik dieser Bundesregierung. 

Das Abgabenänderungsgesetz 1985 ist wirt­
schaftsfördernd, arbeitnehmerfreundlich und 
familiengerecht. 

Aus all diesen Gründen wird die Freiheitli­
che Partei diesem Abgabenänderungsgesetz 
auch beim Beharrungsbeschluß zustimmen. 
(Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 13.48 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Dr. Feurstein. 

13.48 

Abgeordneter Dr. Feurstein (ÖVP): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Abgeordneter Grabher-Meyer! Sie haben vor­
hin eine Ungeheuerlichkeit hier im Hohen 
Haus gesagt. Sie haben gesagt: Die zweite 
Kammer des Parlaments ist nicht ernst zu 
nehmen. - Ich weise diese Ihre Äußerung 
aufs schärfste zurück. (Beifall bei der ÖVP.) 

Ich möchte jetzt nicht einen Vergleich ... 
(Abg. Gra bh er-M e yer: Die Ungeheuer­
lichkeit ist die Begründung dieser zweiten 
Kammer! - Abg. Pro b s t: Die Ungeheuer­
lichkeit ist die polemische Begründung, die 
von der Mehrheit der Kammer beschlossen 
wurde!) Herr Abgeordneter, Sie können jede 
Äußerung eines Politikers dieses Hohen Hau­
ses kritisieren. Aber es ist unstatthaft, entwe­
der den Nationalrat oder den Bundesrat nicht 
ernst zu nehmen. (Ruf bei der SPÖ: Oberleh­
rer!) So etwas darf es in unserer Demokratie 
nicht geben! Das ist ein Zeichen für Ihr Demo­
kratieverständnis, Herr Abgeordneter! (Bei­
fall bei der ÖVP. - Zahlreiche Zwischenrufe 
bei SPÖ und FPÖ.) 

Überlegen Sie sich einmal, was in diesen 
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Stunden im Vorarlberger Landtag passiert. 
Eine ähnliche Disqualifizierung des Vorarl­
berger Landtages durch einen "alternativen" 
Abgeordneten, wie Sie es hier im Parlament 
gemacht haben, einem Haus, dem Sie angehö­
ren. Und das verstehe ich nicht, Herr Abge­
ordneter! (Abg. Pro b s t: Können Sie sich 
vorstellen, daß dieser Nationalrat mit einer 
Begründung den Landtag bedenkt, wie das 
der Bundesrat mit den Gesetzen getan hat?) 
Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, auf 
diese Zwischenrufe einzugehen, erübrigt sich, 
denn sie sind so disqualifizierend und bezeu­
gen, daß Sie eigentlich nicht da herinnen sit­
zen dürften, Sie müßten, meine ich, irgendwo 
anders sein. (Beifall bei der ÖVP. - Weitere 
Zwischenrufe.) 

Aber, meine Damen und Herren, ich 
komme nun zum Thema. Für einen Finanzmi­
nister , der ein Steuergesetz vorlegt - Frau 
Abgeordnete Karl, hier möchte ich auf Ihre 
Ausführungen eingehen -, ist entscheidend, 
was unter dem Strich herauskommt. 

Für den Finanzminister bringt dieses 
Steuergesetz, das wir heute beschließen, im 
Jahre 1986 Mehreinnahmen. Die 2,5, 2,8 Mil­
liarden Schilling durch die Verlängerung der 
verschiedenen Steuergesetze sind Mehrein­
nahmen gegenüber den von uns sehr wohl 
anerkannten Begünstigungen, die dadurch 
entstehen, daß die junge Aktie nun steuerlich 
bevorzugt wird, daß Eigenkapitalbildung mög­
lich ist, daß die Forschung gefördert wird. Für 
diese Maßnahmen sind wir eindeutig, und 
dafür treten wir ein. Wir begrüßen diese Maß­
nahmen, die durch dieses Abgabenänderungs­
gesetz getroffen werden. 

Aber, meine Damen und Herren, insge­
samt, unter dem Strich, ist es ein Steuerbela­
stungsgesetz. Steuer belastungen sind in der 
heutigen Zeit für die Wirtschaft schädlich. 
Wenn solche Belastungen fortgeführt werden, 
meine Damen und Herren, dann wird den 
positiven Erfolgen, auf die unsere Wirt­
schaftsforscher zu Recht verweisen können, 
entgegengewirkt. 

Meine Damen und Herren! Herr Abgeord­
neter Grabher-Meyer hat mit keinem Wort 
gesagt, was Wirtschaftsforscher während all 
der letzten Wochen und Monate immer wie­
der gesagt haben: Es gibt einen Aufschwung, 
der durch die internationale Entwicklung 
wesentlich beeinflußt worden ist, der Gott sei 
Dank auch in Österreich zu einer Belebung 
der Konjunktur, des Konsums und der Inve­
stitionen geführt hat. Aber die Steuerpolitik 
- meine Damen und Herren, das können Sie 

überall nachlesen - ist restriktiv, wirkt die­
sem Wirtschaftsaufschwung entgegen. Und 
das heutige Gesetz bestätigt diese restrikti­
ven Wirkungen. 

Meine Damen und Herren! Dieses Steuer­
gesetz, das wir heute behandeln, bezeichnen 
wir auch als Chance der versäumten Möglich­
keiten. Alle, der Bundeskanzler, der Sozialmi­
nister , haben in den letzten Wochen kundge­
tan, daß für die Bezieher der niedrigsten Ein­
kommen etwas getan werden müßte. 

Das Österreichische Statistische Zentral­
amt hat vor wenigen Wochen veröffentlicht, 
daß 25 Prozent der Österreicherinnen und 
Österreicher, die erwerbstätig sind, ein Brut­
toeinkommen von weniger als 8300 S erhal­
ten. 

Meine Damen und Herren! 8 300 S Brut­
toeinkommen bedeutet für Erwerbstätige 
ohne Absetzbetrag 6300 S Nettoeinkommen. 
Für Arbeitnehmer mit Alleinverdienerabsetz­
betrag sind es 6 600 S Nettoeinkommen, also 
um 300 S mehr. 

Die gesamte Lohnsteuer, die ein Einkom­
mensbezieher mit 8300 S im Jahre 1986 zah­
len muß, beträgt ohne Alleinverdienerabsetz­
betrag 8 300 S, also genau den gleichen 
Betrag, den er im Monat als Einkommen 
bezieht. Das sind Menschen, die, wenn sie 
Familien erhalten müssen, wenn Sie Kinder 
haben, nahe am Existenzminimum sind. 

Wir haben daher im Finanzausschuß einen 
Antrag eingebracht, wonach eine steuerliche 
Entlastung für diese Einkommensbezieher , 
die weniger als 10000 S Einkommen bezie­
hen, vorgenommen werden sollte. Die SPÖ 
hat diesen Antrag abgelehnt. Sie hat stattdes­
sen einen anderen Antrag eingebracht, näm­
lich einen Antrag, der die steuerliche Befrei­
ung von Gewerkschaftsbeiträgen vorsieht. 
Diese steuerliche Befreiung der Gewerk­
schaftsbeiträge kostet den Finanzminister 
300 Millionen Schilling. Sie bringt dem gut 
Verdienenden wesentlich mehr als dem wenig 
Verdienenden. 

Die Arbeitnehmer, die sehr hohe Einkom­
men beziehen - 30000 S, 40000 S Monatsbe­
zug -, werden durch diese steuerliche Begün­
stigung, wenn sie ÖGB-Mitglieder sind, 800 S, 
vielleicht sogar noch mehr Steuerermäßigung 
erhalten. Dem Bezieher eines niedrigen Ein­
kommens, der ÖGB-Mitglied ist, wird es viel­
leicht 100 S, 200 S Steuernachlaß bringen. 

Meine Damen und Herren von der SPÖ! Ich 
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frage Sie: Ist das gerecht? Hätte man diese 
300 Millionen Schilling, die für die Befreiung 
der Gewerkschaftsbeiträge nun verwendet 
werden, nicht dafür verwenden sollen, unse­
rem Antrag, eine steuerliche Entlastung für 
diejenigen, die 6000 S, 7000 S, 8000 S im 
Monat nach Hause bringen, durchzuführen, 
stattzugeben? Sie haben das nicht getan. 

Ich kenne nicht die Gründe, die eigentlich 
ausschlaggebend waren. Die Fragen der 
Sanierung des Staatshaushaltes können es 
nicht sein, denn sonst hätte der Finanzmini­
ster auch nicht die Befreiung der Gewerk­
schaftsbeiträge durchsetzen und akzeptieren 
können. Es müssen andere Überlegungen 
gewesen sein. 

Ich frage Sie wirklich, inwieweit soziale 
Gesichtspunkte bei der Besteuerung in Ihren 
Reihen noch eine Rolle spielen. Sie sind mit 
der steuerlichen Entlastung nur soweit gegan­
gen, daß gerade der Mindestpensionist keine 
Steuern zahlen muß. Aber von demjenigen, 
der als Unselbständiger ein paar Schilling 
mehr bezieht als der Mindestpensionist, holen 
Sie bereits diese paar Schilling, die er mehr 
erhält, durch die Lohnsteuer. 

Meine Damen und Herren! Ich werde nicht 
aufhören, auf dieses Problem der Ungerech­
tigkeit in der Besteuerung hinzuweisen. Sie 
haben für die Bezieher niedriger Einkommen, 
die wirklich Schwierigkeiten haben, die sich 
heute fragen, ob sie mit ihren Kindern im 
kommenden Winter Schi fahren gehen kön­
nen, die sich fragen - gerade heute hat mich 
jemand angerufen -, ob sie den Kindern zu 
Weihnachten etwas kaufen können, kein Ver­
ständnis. 

Sie haben gestern für unseren wirklich 
bescheidenen Antrag den Heizkostenzuschuß 
betreffend kein Verständnis gehabt. 

Meine Damen und Herren! Ein Abgabenän­
derungsgesetz, das auf solche Dinge keine 
Rücksicht nimmt - unsere ganz bescheide­
nen Anträge lehnen Sie ab -, ein solches 
Abgabenänderungsgesetz bezeichnen wir als 
unsozial und müssen wir ablehnen. (Beifall 
bei der ÖVP.) 13.57 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Scholger. 

13.57 

Abgeordneter Scholger (SPÖ): Herr Präsi­
dent! Hohes Haus! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Wir werden heute wieder 
mit Mehrheit das Abgabenänderungsgesetz 

1985 beschließen, ein Gesetz, das schon am 
6. November hier im Hohen Haus behandelt 
worden ist, damals gemeinsam mit dem Drei­
Stufen-Steuerplan der ÖVP. 

Naturgemäß gibt es heute in dieser Sache 
kaum neue Aspekte. Naturgemäß kommt es 
auch zu Wiederholungen von Argumenten 
und von Ausführungen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Von den Kollegen der Opposition haben wir 
natürlich alle Argumente und alle Schlag­
worte wiederholt bekommen, die wir schon 
sehr, sehr oft gehört haben. Aber das ist 
natürlich ihr gutes Recht, und es ist mir völlig 
klar, daß die Opposition hier in diesem Hohen 
Haus nicht zur Politik der Regierung und der 
Regierungsparteien applaudieren wird. Ich 
darf aber wohl hinzufügen, daß Sie dafür 
nicht erwarten dürfen, daß wir Ihre Art der 
Opposition für gut befinden. Ich möchte sogar 
sagen, in weiten Bereichen gibt es gehässige 
Angriffe gegen uns, aber zumindest ist es 
sehr oft unfair, was Sie an Argumenten hier 
vorbringen. 

Da gibt es nun ein Abgabenänderungsge­
setz 1985 mit einer ganzen Reihe von Verbes­
serungen beziehungsweise Erleichterungen 
auf dem steuerlichen Sektor. Die ÖVP lehnt 
das wieder ab, und Herr Dr. Keimel hat sogar 
gemeint, es sei ein neues Belastungspaket für 
die Österreicher. 

Da verhandeln wir seit Tagen hier im 
Hohen Haus das Bundesbudget 1986. Die ÖVP 
lehnt es ab, weil ihrer Meinung nach fast alle 
Budgetkapitel zu gering dotiert sind. 

Die ÖVP legt aber gleichzeitig wieder das 
Steuerpapier vor, dessen Realisierung mehr 
als 30 Milliarden Schilling kosten würde, aber 
gleichzeitig beklagt sie das hohe Budgetdefi­
zit. Die ÖVP verlangt mehr Geld in fast allen 
Bereichen, beklagt aber gleichzeitig die Aus­
gabenexplosion. Sie wollen also überall mehr 
Geld und weniger Staat. Das ist auch sehr 
wichtig. 

Sie fordern wie der ÖGB, wie die Steuer­
kommission des ÖGB, eine Steuerreform, bei 
der besonders die kleinen und mittleren Ein­
kommen berücksichtigt werden sollen. 
Gleichzeitig beklagen Sie aber den Steuer­
druck bei höher Verdienenden. Also irgendwo 
haben wir da Dinge, die nicht zusammenpas­
sen. 

Diese Aufzählung, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, ließe sich ohne Zweifel 
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beliebig lang fortsetzen; eine Aufzählung von 
Gegensätzlichkeiten, für die ich wirklich sehr, 
sehr schwer ein anderes Wort finden kann als 
das, was wir Ihnen vorwerfen: eben Doppelbö­
digkeit! Sie wollen ganz einfach nicht wahrha­
ben, meine sehr geehrten Damen und Herren 
von der ÖVP, daß unsere Wirtschaftskennzif­
fern unserem Land, unserer Wirtschaft und 
unserer Politik ein erstklassiges Zeugnis aus­
stellen. 

Wir könnten doch wirklich gemeinsam stolz 
sein auf eine seit vier Jahren wieder wach­
sende Wirtschaft. Wir werden heuer, im Jahr 
1985, die 3-Prozent-Marke erreichen. Wir 
haben für nächstes Jahr laut den von Wirt­
schaftsforschern erstellten Prognosen wieder 
eine Erhöhung des Wirtschaftswachstums um 
zirka 2,5 Prozent zu erwarten. 

Wir könnten gemeinsam stolz sein auf eine 
ständig sinkende Inflationsrate. 1985 wird sie 
bei 3,5 Prozent liegen, und im nächsten Jahr 
werden wir unter die 3-Prozent-Marke kom­
men. 

Und wir könnten sicherlich gemeinsam 
stolz sein auf ein gut funktionierendes Sozial­
wesen und selbstverständlich auf einen sehr, 
sehr hohen Beschäftigtenstand. (Beifall bei 
SPÖ und FPÖ.) 

Wir könnten aber auch gemeinsam stolz 
sein auf relativ geringe Arbeitslosenraten. 
Natürlich gibt es gerade in diesem Bereich 
Schwierigkeiten. Hier bereitet uns besonders 
die Jugendarbeitslosigkeit ohne Zweifel große 
Sorgen. Deshalb versuchen wir auch, gemein­
sam hier in diesem Hohen Haus dieses Pro­
blem zu lösen. 

Gemessen an den internationalen Zahlen, 
zum Beispiel OECD-Europa mit über 11 Pro­
zent Arbeitslosen, sind wir in Österreich aber 
mit etwas über 4 Prozent im J ahresdurch­
schnitt doch wesentlich besser dran, wie auch 
alle anderen vorher genannten Beispiele uns 
im internationalen Vergleich beste Noten aus­
stellen. 

Ich möchte nur noch zur hohen Staats­
quote, ein immer wieder von der ÖVP und vor 
allem auch diesmal in der Begründung des 
Einspruchs durch den Bundesrat angeführtes 
Argument, Stellung nehmen. Es wird wieder 
davon gesprochen, daß die Staatsquote 42 Pro­
zent ausmache. Es wurde uns im vergange­
nen Jahr von Kollegen Kohlmaier vorgerech­
net, wie lange ein österreichischer Arbeitneh­
mer für diese 42 Prozent und damit für den 
Staat zu arbeiten habe. 

Nun gibt es ja seit Mai 1985 eine Studie der 
OECD, welche auch die Transferleistungen 
des Staates bei der Frage Bruttolohn - Netto­
lohn miteinbezieht. Ich sage Ihnen sicherlich 
nichts Neues, aber das Ergebnis dieser Studie 
ist für die österreichischen Arbeitnehmer 
sicherlich sehr, sehr erfreulich. Einem verhei­
rateten österreichischen Dienstnehmer, 
Arbeitnehmer, mit zwei Kindern bleiben nach 
dieser Studie immerhin 92,2 Prozent seines 
Bruttolohnes netto erhalten. Und nur in 
Luxemburg und in Frankreich gibt es mit 94 
beziehungsweise fast 93 Prozent etwas bes­
sere Ergebnisse. Wir liegen also diesbezüglich 
in Europa an dritter Stelle. 

Auch bei den ledigen Dienstnehmern, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, lie­
gen wir noch recht gut, nämlich an beachtli­
cher fünfter Stelle in dieser Aufstellung, und 
zwar mit 75,5 Prozent Nettoanteil vom Brutto­
verdienst. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Hohes Haus! Ich denke, wir hätten doch eine 
ganze Menge Gründe, gemeinsam stolz zu 
sein, und wir hätten auch genügend Gründe, 
zum Beispiel dieses Abgabenänderungsgesetz 
gemeinsam zu beschließen. Die ÖVP bleibt 
aber bei ihrer ablehnenden Haltung. Das ist 
Ihre Sache, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! 

Wir von der sozialistischen Fraktion wer­
den diesem Abgabenänderungsgesetz, wel­
ches zumindest in kleinen Schritten Erleich­
terungen und Verbesserungen bringt, gerne 
wieder unsere Zustimmung erteilen. (Beifall 
bei SPÖ und FPÖ.) 14.04 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesminister für Finanzen Dr. 
Vranitzky. 

14.04 

Bundesminister für Finanzen Dr. Vra­
nitzky: Herr Präsident! Hohes Haus! Erlauben 
Sie mir, daß ich mich auf beide Tagesord­
nungspunkte, nämlich Finanzstrafgesetz und 
Abgabenänderungsgesetz, unter einem 
beziehe. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich möchte mich an dieser Stelle heute bei 
Ihnen dafür bedanken, daß Sie diesen beiden 
Gesetzeswerken, in dem einen Fall einstim­
mig, im anderen Fall mehrstimmig, Ihre 
Zustimmung gegeben haben beziehungsweise 
geben werden. 

Wir haben, meine Damen und Herren, mit 
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den heute beschlossenen finanzpolitischen, 
wirtschaftspolitischen Gesetzen, möchte ich 
behaupten, einige Meilensteine im Interesse 
der Rechtssicherheit, der Bürgernähe von 
Gesetz sowie Verwaltung und der Kapitalbil­
dung im Interesse der Modernisierung der 
österreichischen Industrie gesetzt. Dafür gilt 
es als amtsführender Minister ein Wort des 
Dankes zu sagen. 

Ich möchte aber auch, meine Damen und 
Herren, doch einige im Laufe der Debatte in 
den Raum gestellte Behauptungen nicht uner­
wähnt und nicht unbeantwortet lassen. Ich 
beziehe mich da auf die Ausführungen des 
Abgeordneten Dr. Keimei, der mit einer doch 
sehr virtuosen Verwechslungstaktik das 
Abgabenänderungsgesetz als ein Belastungs­
paket darstellt, indem er auch in großzügiger 
Art und Weise die Tabakpreise, den Salzpreis 
und die Postgebühren in das Abgabenände­
rungsgesetz einbezieht, was allein von den 
materiellen Zusammenhängen her nicht mög­
lich und nicht denkbar ist. 

Herr Abgeordneter! Wenn Sie meinen, daß 
es zu neuen Belastungen durch die Geldinsti­
tutsbesteuerung und durch die Erdölbesteue­
rung kommt, so muß ich sagen, wir haben ja 
schon ausführlich darüber gesprochen, daß 
eine Neueinführung, wie der Name sagt, nur 
darin besteht, daß etwas neu.eingefühtt wird. 
Wird etwas Bestehendes verlängert, kann es 
sich schon semantisch nicht um eine Neuein­
führung handeln. 

Selbst wenn ich Ihrer Argumentationslinie 
folge und Sie einlade, ein paar Zahlen mit mir 
zu vergleichen, zeigt sich, daß Sie schon 
unrecht haben. 

In der Einzelaufgliederung zeigt sich, daß 
die veranlagte Einkommensteuer ein Minder­
aufkommen von 300 Millionen bringen wird. 

Bei der Gewerbesteuer wird kein nennens­
werter Ausfall eintreten, bei der Umsatz­
steuer ein geringfügiger Ausfall von 50 Millio­
nen Schilling. 

Die Verlängerung der normalen Investi­
tionsprämie - ich sage jetzt: Verlängerung, 
weil ich dann auch auf die Verlängerung der 
Kreditinstitutssteuer zurückkomme - bedeu­
tet einen geschätzten Einnahmenausfall von 
1,5 Milliarden Schilling für den Bund. 

Bei der Erbschaftssteuer und bei den 
Gebühren ist der Ausfall kaum abschätzbar . 

Bei der Grunderwerbsteuer wird ein Ein-

nahmenausfall von 130 Millionen Schilling 
geschätzt. Beim Strukturverbesserungsgesetz 
ist er, wie schon gesagt wurde, nicht abzu­
schätzen. 

Ich komme nun zur Einnahmenseite. Wir 
werden durch die Erhöhung der Stundungs­
zinsen schätzungsweise 10 Millionen Schilling 
zusätzlich erlösen. Die Sonderabgabe von 
Kreditunternehmungen wird im Mehrauf­
kommen netto zirka 700 Millionen Schilling 
ausmachen. Wenn Sie 1,3, 1,4 Milliarden rech­
nen, so bitte ich zu bedenken, daß die Kredit­
institutssteuer bei den Geldinstituten 
Betriebsausgabe ist und daher natürlich nur 
der Nettoeffekt in der Besteuerung angerech­
net werden kann. Ebenso die Sonderabgabe 
vom Erdöl: Mehraufkommen von netto zirka 
600 Millionen Schilling. 

Das heißt: Einnahmenausfällen von zirka 
1,9 Milliarden steht ein Mehraufkommen von 
ungefähr 1,3 Milliarden Schilling gegenüber. 
Das heißt, es ergibt sich ein Minderaufkom­
men aus dem Abgabenänderungsgesetz von 
600 Millionen Schilling. 

Wenn man noch, sehr geehrte Damen und 
Herren, die finanziellen Auswirkungen des 
Änderungsantrages hinzurechnet, so muß 
man die erwähnten 300 Millionen Schilling 
Gewerkschaftsbeitrag ansetzen, 180 Millionen 
Schilling Pensionistenbeitrag und emlge 
andere nicht sehr stark ins Gewicht fallende 
Posten, das heißt, es errechnet sich zusätzlich 
ein Minderaufkommen von 500 Millionen 
Schilling. Das sind die nüchternen Zahlen, die 
nüchternen Tatsachen. Sie sind nach der auch 
von Ihnen angewendeten Methode berechnet 
und daher unwiderlegbar. (Beifall bei SPÖ 
und FPÖ.) 

Ich habe - Herr Abgeordneter Dr. Keimei, 
erlauben Sie mir diese persönliche Bemer­
kung - von Ihnen bisher immer Diskussions­
beiträge gehört, die aus Ihrer eigenen Feder 
oder Ihrer eigenen Überlegung stammten. 
Wenn Sie nun schon den Redakteur Frasl 
vom "Kurier" mit seinen Schlußfolgerungen 
mir gegenüberhalten müssen, so, nehme ich 
an, ist das nur eine Unterbrechung und nicht 
die Aufgabe einer selber von Ihnen gefunde­
nen Argumentation. (Beifall bei SPÖ und 
FPÖ. - Abg. B r an d s t ä t te r: Wozu ist das 
gut? Haben Sie keine Argumente?) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Das Hohe Haus hat heute mit dem Finanz­
strafgesetz einen wesentlichen Beitrag zur 
Rechtssicherheit, zur Befolgung der Men-
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schenrechtskonvention geleistet, ohne dabei 
aber den Grundsatz aufzugeben, daß die 
Steuerhinterziehung, die Abgaben- und Zoll­
hinterziehung nach wie vor Delikte, zu ahn­
dende Delikte sind, um das in aller Deutlich­
keit klarzumachen. 

Wir haben heute, meine Damen und Her­
ren, nach zwei Jahrzehnten des Bemühens 
eine Maßnahme gesetzt, die die Förderung 
der Eigenkapitalbildung für die österreichi­
sche Industrie beinhaltet. 

Wir haben einen Beitrag zur modernen 
Partnerschafts lösung bei der Schenkung von 
Wohnungseigentum zwischen Ehegatten 
heute unter Dach und Fach gebracht. 

Meine Damen und Herren! Wir haben die 
Grunderwerbsteuerfreiheit bei Wohnungs ei­
gentums- und Eigenheimersterwerb verfas­
sungsrechtlich klargestellt. 

Für Hunderte österreichische Familien gibt 
es ab sofort nicht mehr das Damoklesschwert 
einer Grundsteuernachzahlung, weil die 
Regelung auch rückwirkend für früher ausge­
stellte Bescheide gilt. 

Wir haben die Steuerabzugsmöglichkeit für 
die Mitgliedsbeiträge zur Gewerkschaft im 
Interesse der steuerlichen Gleichstellung der 
beruflichen Interessenvertretungen heute 
unter Dach und Fach gebracht. Herr Abgeord­
neter Dr. Feurstein! Wenn Sie sich davon 
distanzieren, dann sei zu Ihrer Information 
hinzugefügt: Das geschah auch unter Antrag­
steIlung und mit Unterstützung der Fraktion 
Christlicher Gewerkschafter im Österreichi­
schen Gewerkschaftsbund. Wenn Sie sich per­
sönlich davon distanzieren, distanzieren Sie 
sich auch von dem Anliegen Ihrer Christli­
chen Gewerkschaftskollegen im ÖGB! (Beifall 
bei SPÖ und FPÖ.) 

Wir haben, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, heute allein durch eine Reihe 
von Maßnahmen - ich hebe nur hervor die 
Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Lohn­
steuerkarten - einen konkreten Schritt zu 
mehr Bürgernähe und Bürgerservice gesetzt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die Kapitalbildung im Sinne der Modernisie­
rung der österreichischen Industrie ist ja 
gerade in den allerletzten Tagen ganz beson­
ders in den Mittelpunkt unseres Interesses 
gerückt. Erstmals wird, entgegen so manchen 
Ausführungen der Mitglieder des ÖVP-Klubs 
im Hohen Haus, auch verstaatlichten Unter­
nehmungen der Zugang zum Kapitalmarkt. 

eröffnet und privaten Anlegern die steuer be­
günstigte Beteiligung an verstaatlichten Indu­
strieunternehmungen ermöglicht. 

Mit der Absetzmöglichkeit für Gewerk­
schaftsbeiträge werden ab 1. Jänner 1986 der 
Gewerkschaftsbund und die Fachgewerk­
schaften gegenüber anderen beruflichen 
Interessenvertretungen in Österreich nicht 
mehr steuerlich diskriminiert sein. Und ich 
erlaube mir, meine Damen und Herren, die 
Verabschiedung der heutigen Gesetze als 
einen Beweis dafür zu werten, daß - wie ich 
von allem Anfang an erklärt habe - nicht 
vage Ankündigungspolitik, sondern sorgfäl­
tige Vorbereitung zum Erfolg führt im Inter­
esse der österreichischen Wirtschaft und der 
dort Beschäftigten. 

Wir werden auch auf die uns so bedrücken­
den gegenwärtigen finanzpolitischen und 
wirtschaftspolitischen Schwierigkeiten nicht 
mit Überreaktionen und Hysterie reagieren, 
sondern den Stil, den wir bisher in der Politik 
angewendet haben, fortsetzen, weil er allemal 
mehr Vertrauen in der Bevölkerung schafft. 
(Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 14.13 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Abge­
ordneter Franz Stocker. 

14.13 

Abgeordneter Franz Stocker (ÖVP): Herr 
Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Durch den Einspruch des Bundesrates haben 
wir heute die Möglichkeit, uns ein zweites 
Mal mit dem Abgabenänderungsgesetz zu 
beschäftigen, und ich möchte aus der Sicht 
der Arbeitnehmer einige Anmerkungen 
machen. 

Ich will gar nicht bestreiten, daß die Absetz­
barkeit des Gewerkschaftsbeitrages, aber 
auch die Änderung bezüglich der Schen­
kungssteuer unter der Berücksichtigung des 
Umstandes, daß sich sehr viele Arbeitnehmer 
ein Eigenheim errichtet oder eine Eigentums­
wohnung erworben haben, durchaus positiv 
zu sehen sind. Darüber hinaus kann aber 
nicht übersehen werden, daß dieses zweite 
Abgabenänderungsgesetz keineswegs ein 
Ersatz für eine Steuerreform und für eine ent­
sprechende Steuersenkung ist. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Wenn Herr Präsident Mühlbacher am 
5. November davon gesprochen hat, daß das 
der Ausdruck der permanenten Steuerreform 
ist, so muß ich schon sagen, daß das eine 
etwas enttäuschende Darstellung ist. Denn 
wenn es in diesem Tempo und in der Form 
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weitergeht, ist auf lange Sicht eine echte 
Steuerreform nicht erkennbar. 

Als wir unsere Forderungen nach Steuer­
senkung erhoben haben - ich darf auch hier 
den Vizepräsidenten Gassner und die Frak­
tion Christlicher Gewerkschafter zitieren -, 
hat es sehr lange gedauert, bis wir auch im 
ÖG B Einvernehmen in dieser Frage erzielt 
haben, und wir haben als Antwort vom Herrn 
Finanzminister immer wieder gehört, daß er 
zwar Verständnis für die Anliegen der Arbeit­
nehmer habe, daß wir uns aber eine Steuer­
senkung nicht leisten können. 

Mit dem Hinweis auf die Budgetlage wird 
die Steuersenkung in Frage gestellt, mit dem 
gleichen Hinweis wurde der Heizkostenzu­
schuß für Mindestrentner abgelehnt, mit dem 
gleichen Hinweis wurde eine um ein halbes 
Prozent höhere Anhebung der Pensionen 
abgelehnt. Das war alles am 5. November die­
ses Jahres. 

Nun sind nur wenige Wochen vergangen, 
und wir sehen uns mit dem Finanzdebakel 
der VOEST-ALPINE konfrontiert. Die not­
wendigen Finanzen dafür werden wir uns lei­
sten müssen - und zwar alle Österreicher, 
ohne Ausnahme, die sozial Schwachen 
genauso. 

Sie haben erklärt - beziehungsweise der 
Bundeskanzler hat das erklärt -, daß es 
keine Steuererhöhung im Zusammenhang 
mit dem VOEST-Debakel geben wird. Wenn 
Sie diese Aussage ernst meinen, dann müssen 
Sie allerdings auch zu einer Steuer senkung 
stehen. Denn wenn es zu keiner Steuersen­
kung kommt, dann bedeutet das Steuererhö­
hung, und daher ist sehr wohl in der nächsten 
Zeit mit einer Steuererhöhung und nicht mit 
einer Steuersenkung zu rechnen. (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Es hat eine Reihe von Darstellungen gege­
ben, wie sich das Lohnsteueraufkommen ent­
wickelt hat. Ich habe mir die Entwicklung der 
Lohnsteuer in eigenen Unternehmen angese­
hen, und zwar den prozentuellen Anteil der 
Lohnsteuer an der Bruttolohnsumme, über 
zehn Jahre - so lange ist nämlich die Pro­
gression nicht mehr gemildert worden -: Im 
Jahre 1975 hat dieser Anteil der Steuern an 
der Bruttolohnsumme insgesamt 8,32 Prozent 
ausgemacht, im Jahre 198414,71 Prozent, er 
ist also um fast 6,5 Prozentpunkte gestiegen. 

Bei den Arbeitern ist die Belastung von 5,29 
Prozent auf 11,22 Prozent angestiegen, das 
heißt um 5,33 Prozentpunkte; eine Verdoppe-

lung des Anteiles der Steuer an der Brutto­
lohnsumme. Bei den Angestellten eine Steige­
rung von 11,44 Prozent auf 17,35 Prozent, ein 
Plus von 5,91 Prozentpunkten. 

Allein diese Zahlen zeigen schon sehr deut­
lich, daß vor allem die Einkommensschwäche­
ren - weil die Durchschnittsbezüge bei den 
Arbeitern unter denen der Angestellten liegen 
- von dieser Entwicklung ungleich mehr 
betroffen sind. 

Wenn man sich das Lohnsteueraufkommen 
überhaupt ansieht, dann zeigt sich, daß es 
ingesamt in diesen zehn Jahren um 252 Pro­
zent zugenommen hat, bei den Arbeitern um 
258 Prozent, bei den Angestellten um 249 Pro­
zent. 

Die Lohnsumme allerdings ist bei den 
Arbeitern im gleichen Zeitraum nur um 69 
Prozent gestiegen, bei den Angestellten um 
129 Prozent und insgesamt, bei Arbeitern und 
Angestellten, um 99 Prozent. Das heißt, die 
Lohnsteuer ist bei den Arbeitern 3,7mal so 
stark gestiegen wie das Einkommen, bei den 
Angestellten fast zweimal so stark und bei 
allen Arbeitnehmergruppen zusammen um 
das Zweieinhalbfache. 

Nun wurde in dieser Zeit auch dreimal eine 
Steuersenkung in Form einer Erhöhung der 
Absetzbeträge vorgenommen. Und gerade 
diese Erhöhung der Absetzbeträge zeigt, daß 
sie auf keinen Fall ein Ausgleich für die Pro­
gressionswirkungen sein kann, weil nur 
unwesentlich, und hier wieder besonders 
unwesentlich bei den einkommen schwäche­
ren Gruppen, eine Senkung von einem auf 
das nächste Jahr eintritt, was aber übernäch­
stes Jahr schon wieder aufgeholt wird. Wenn 
man sich den Zeitraum von 1981 bis 1984 
ansieht - in der Zwischenzeit gab es zweimal 
eine Erhöhung der Absetzbeträge -, merkt 
man, daß die Steuerbelastung trotzdem um 
0,71 Prozent gestiegen ist, bei den Arbeitern 
um 0,13 Prozent, bei den Angestellten um 0,92 
Prozent. 

Das heißt, das wesentlichste Anliegen aus 
der Sicht der Arbeitnehmer ist eine Progres­
sionsmilderung, eine Anpassung der Steuer­
progression an die Inflation. 

Diese langjährige Nichtanpassung trifft vor 
allem die sozial Schwachen. 

Damit verliert die Steuerprogression ihr 
ursprüngliches Ziel. Als soziale Maßnahme 
war gedacht, daß die Einkommensschwäche­
ren verhältnismäßig weniger zu den Staats-
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aufgaben beizutragen haben. Das ist jetzt ins 
Gegenteil verkehrt worden, sie kommen bei 
dieser Entwicklung immer mehr zum Hand­
kuß. (Beifall bei der ÖVP.) 

Die steuerliche Belastung des Jahres 1985 
zeigt, daß bis September die Einnahmen des 
Bundes um 7,3 Prozent gestiegen sind, die 
Lohnsteuer allerdings um 11,5 Prozent auf 
64,3 Milliarden Schilling. 

Daher verlangen wir eine spürbare Steuer­
senkung, nicht eine permanente Steuerre­
form, die sich als ein Schritt vor und zwei 
zurück darstellt, sondern eine Steuersenkung 
in der Art, wie sie der ÖG B verlangt hat. 

Wenn Sie uns schon nicht glauben, dann 
glauben Sie doch wenigstens anderen. Dr. 
Kramer vom Wirtschaftsforschungsinstitut ist 
heute ja schon zitiert worden. Er hat im 
"Kurier" vom 14. Oktober erklärt: 

Steuersenkung bringt Schwung in Wirt­
schaft. Eine Steuersenkung für alle würde 
wesentlich mehr Arbeitsplätze schaffen als 
eine Sanierung alter Betriebe über Subven­
tionsmilliarden. 

Ein unverdächtiger Zeuge, und das ist das 
Entscheidende, wie wir unsere Betriebe stär­
ken und damit unsere Arbeitsplätze sichern 
können, aber das ist ohne Steuersenkung 
nicht mehr möglich. (Beifall bei der ÖVP.) 

Sie selbst, Herr Finanzminister, dürften das 
ja auch schon erkannt haben. Am 11. Dezem­
ber - Überschrift: "Die bittere Wahrheit" -
steht zu lesen, daß Sie erklärt haben, was not 
tut, ist mehr Leistungsdenken, die Österrei­
cher wieder zu motivieren. 

Wie wollen Sie die Österreicher motivieren, 
wenn der Steuerdruck immer größer wird? Es 
kann eine Motivation nur dadurch erfolgen, 
daß sich Leistung wieder lohnt, daß der 
Steuer druck gesenkt wird. Diese Ansicht, 
diese Aussagen, mit denen wir uns durchaus 
identifizieren können, würden Hoffnung 
bedeuten. 

Allerdings müssen wir darauf hinweisen, 
daß Sie auch bei Ihrem Antritt, im Zusam­
menhang mit dem Budget, einiges gesagt 
haben, was uns gleichfalls Hoffnung gegeben 
hat; eine Hoffnung, die allerdings durch den 
Bundesvoranschlag 1986 schwer enttäuscht 
wurde. 

Enttäuschen Sie uns nicht wieder! Wir 
erwarten, daß Sie diesmal die Kraft aufbrin-

gen, Ihre Ansichten durchzusetzen und einen 
wirtschaftspolitischen Kurswechsel zu ermög­
lichen. (Beifall bei der ÖVP.) 14.23 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 

Wir gelangen nunmehr zur A b s tim -
m u n g über den Antrag des Finanz- und 
Budgetausschusses in 810 der Beilagen. 

Im Sinne des § 82 Abs. 2 Ziffer 3 der 
Geschäftsordnung stelle ich vorerst die für die 
Abstimmung erforderliche Anwesenheit der 
verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der 
Abgeordneten fest. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt den 
Antrag, den ursprünglichen Beschluß des 
Nationalrates vom 6. November 1985 betref­
fend Abgabenänderungsgesetz 1985 zu wie­
der hol e n. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die­
sem Ausschußantrag ihre Zustimmung ertei­
len, sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
die M ehr he i t. An gen 0 m m e n. 

Damit hat der Nationalrat gemäß Artikel 42 
Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz seinen 
ursprünglichen Beschluß wie der hol t. 

3. Punkt: Bericht des Finanz- und Budgetaus­
schusses über die Regierungsvorlage (782 der 
Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Gehaltsgesetz 1956 (44. Gehaltsgesetz­
Novelle), die Reisegebührenvorschrift 1955, 
das Nebengebührenzulagengesetz und das 
Bundestheaterpensionsgesetz geändert wer-

den (811 der Beilagen) 

4. Punkt: Bericht des Finanz- und Budgetaus­
schusses über die Regierungsvorlage (783 der 
Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Ver­
tragsbedienstetengesetz 1948 (36. Vertragsbe­
dienstetengesetz-Novelle) und die Bundesfor­
ste-Dienstordnung geändert werden (812 der 

Beilagen) 

5. Punkt: Bericht des Verfassungsausschusses 
über die Regierungsvorlage (784 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Beamten­
Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG-Novelle 1985) 
und das Richterdienstgesetz geändert werden 

(794 der Beilagen) 
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Präsident Dr. Stix: Wir gelangen nunmehr 
zu den Punkten 3 bis 5 der heutigen Tagesord­
nung, über welche die Debatte unter einem 
durchgeführt wird. 

Es sind dies: 

Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 
1956 (44. Gehaltsgesetz-Novelle), die Reise­
gebührenvorschrift 1955, das Nebengebühren­
zulagengesetz und das Bundestheaterpen­
sionsgesetz geändert werden, und 

36. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle und 
Änderung der Bundesforste-Dienstordnung 
sowie 

Beamten-Dienstrechtsgesetz-Novelle 1985 
und Änderung des Richterdienstgesetzes. 

Berichterstatter zu den Punkten 3 und 4 ist 
der Herr Abgeordnete Kuba. 

Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen und 
seine beiden Berichte zu geben. 

Berichterstatter Kuba: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Ich berichte über die Regie­
rungsvorlage (782 der Beilagen): Bundesge­
setz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956 
(44. Gehaltsgesetz-Novelle), die Reisegebüh­
renvorschrift 1955, das Nebengebührenzula­
gengesetz und das Bundestheaterpensionsge­
setz geändert werden. 

Der vorliegende Gesetzentwurf berücksich­
tigt das Ergebnis der Verhandlungen zwi­
schen dem Verhandlungskomitee der Gebiets­
körperschaften und den vier Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes über eine Erhöhung 
der Bezüge im öffentlichen Dienst. 

Weiters vorgesehen sind: 

eine gesetzliche Regelung, die sicherstellt, 
daß als Vergütung für die Dienstwohnung nur 
die Nebenkosten zu leisten sind; 

eine sachgerechte Abgeltung der Mehrbela­
stung, die an den Hauptschulen entstanden 
ist, durch eine Dienstzulage; 

eine Abgeltung der im Vergleich höheren 
Qualifikation der Ausbildung und Tätigkeit 
bei Übungskindergärtnerinnen mit der Befä­
higung für Sonder kindergärtnerinnen; 

die Schaffung eines Anreizes für einen 
Schemawechsel durch Gestaltung der Bezugs­
ansätze der Verwendungsgruppe PI' 5 bei der 
Post. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
erwähnte Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung am 4. Dezember 1985 in Verhandlung 
genommen. 

Bei der Abstimmung. wurde der Gesetzent­
wurf mit Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundesre­
gierung vorgelegten Gesetzentwurf (782 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustim­
mung erteilen. 

Zu Punkt 4: Ich berichte über die Regie­
rungsvorlage (783 der Beilagen): Bundesge­
setz, mit dem das Vertragsbedienstetengesetz 
1948 (36. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle) 
und die Bundesforste-Dienstordnung geän­
dert werden. 

Der vorliegende Gesetzentwurf berücksich­
tigt das Ergebnis der Verhandlungen zwi­
schen dem Verhandlungskomitee der Gebiets­
körperschaften und den vier Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes über eine Erhöhung 
der Bezüge im öffentlichen Dienst. 

Darüber hinaus sieht der Entwurf insbeson­
dere eine Erhöhung des Mindesturlaubes auf 
fünf und des Höchsturlaubes auf sechs 
Wochen in zwei Etappen sowie die Lösung 
einiger Spartenfragen im Bereich der Öster­
reichischen Bundesforste vor. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
erwähnte Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung am 4. Dezember 1985 in Verhandlung 
genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzent­
wurf unter Berücksichtigung eines Abände­
rungsantrages einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundesre­
gierung vorgelegten Gesetzentwurf (783 der 
Beilagen) mit den dem schriftlichen Aus­
schußbericht angeschlossenen Abänderungen 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie­
gen, Herr Präsident, ersuche ich, die Debatte 
zu eröffnen. 

Präsident Dr. Stix: Berichterstatter zu 
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Punkt 5 ist Herr Abgeordneter Dr. Kapaun. 
Ich ersuche ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Dr. Kapaun: Herr Präsi­
dent! Hohes Haus! Ich bringe den Bericht des 
Verfassungsausschusses über die Regierungs­
vorlage (784 der Beilagen): Bundesgesetz, mit 
dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 
(BDG-Novelle 1985) und das Richterdienstge­
setz geändert werden. 

Die dem Verfassungsausschuß zur Vorbera­
tung zugewiesene Regierungsvorlage sieht 
eine Novellierung des Beamten-Dienstrechts­
gesetzes 1979 und des Richterdienstgesetzes 
insbesondere bezüglich des Urlaubsausmaßes 
für Bundesbedienstete vor, und zwar soll in 
zwei Etappen der Mindesturlaub auf fünf und 
der Höchsturlaub auf sechs Wochen erhöht 
werden. Ferner sieht der Gesetzentwurf die 
Änderung weiterer dienst- und besoldungs­
rechtlicher Vorschriften, unter anderem 
bezüglich der Einstufung bestimmter Bedien­
stetengruppen, und der Bezugsansätze für 
Richter und Richteramtsanwärter ab 1. Jän­
ner 1986 vor. 

Der Verfassungsausschuß hat die Vorlage 
am 3. Dezember 1985 in Verhandlung gezo­
gen. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(784 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Ich bitte den Herrn Präsidenten, in die Ver­
handlungen einzutreten. 

Präsident Dr. Stix: Ich danke den Herren 
Berichterstattern für ihre Ausführungen. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Abgeord­
neter Dr. Lichal. Ich erteile es ihm. 

14.29 

Abgeordneter Dr. Lichal (ÖVP): Herr Präsi­
dent! Hohes Haus! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Eine ganze Reihe von 
Dienstrechts- und Besoldungsgesetzen des 
öffentlichen Dienstes steht jetzt zur Diskus­
sion: die 44. Gehaltsgesetz-Novelle, die VBG­
Novelle, Bundesforste-Dienstordnung, Beam­
ten-Dienstrechtsgesetz et cetera. 

Ich möchte nur zwei Punkte ganz kurz 
beleuchten, weil sie meines Erachtens erwäh-

nenswert erscheinen. Ich bedauere, daß der 
Herr Staatssekretär Dr. Löschnak nicht da 
ist, aber der Herr Minister, der Herr Finanz­
minister , ist da. Gut, da kann ich wenigstens 
den Herrn Finanzminister ansprechen, und 
zwar gleich zu den Gehaltsverhandlungen. 

Das Ergebnis der Gehaltsverhandlungen ist 
Ihnen bekannt .. Die Verhandlungskomitees 
der Gebietskörperschaften und der vier 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
haben in mehreren Verhandlungsrunden ein 
Ergebnis von 4,25 Prozent Gehaltserhöhung 
ab 1. Jänner 1986 mit einem Mindestbetrag 
von 500 Sausgehandelt. 

Diese Verhandlungen waren sehr zäh, 
haben aber dann dieses Ergebnis gebracht. 
Das Novum dabei war, daß diese Verhandlun­
gen, Herr Bundesminister für Finanzen, viel­
leicht in irgendeiner Weise durch Ihre Aus­
sage belastet wurden, daß für die Beamten 
nur 2,5 Prozent vorhanden sind. Das haben 
damals selbst die Kollegen Ihrer Fraktion als 
äußerst überraschend, um mich vorsichtig 
auszudrücken, empfunden. 

Hier sitzt Kollege Pöder, der ebenfalls bei 
diesen Verhandlungsrunden immer dabei ist. 
Diese 2,5 Prozent waren unannehmbar, 
obwohl bitte, um der Wahrheit die Ehre zu 
geben, immer nur 2,5 Prozent im Budget vor­
gesehen waren und der Rest, der dann zwi­
schen den Gewerkschaften und den Gebiets­
körperschaften herausverhandelt werden 
konnte, mit einem Budgetüberschreitungsge­
setz beschlossen wurde. Deshalb war überra­
schend, daß Sie, Herr Finanzminister, der 
Öffentlichkeit mitgeteilt haben: Es sind nur 
2,5 Prozent vorgesehen, und daher gibt es 
nicht mehr als 2,5 Prozent. 

Das konnten sich natürlich die Verhandler 
auf der Dienstnehmerseite auch nicht gefal­
len lassen, und es hat auch nicht gestimmt. 
Das Bedauerliche dabei ist, daß damit ja noch 
einiges andere auch nicht stimmt, nämlich 
daß das Budget selbst nicht mehr dem Prinzip 
der Budgetwahrheit entspricht; ganz abgese­
hen von der VOEST-Katastrophe und von 
allen anderen Dingen. Ich erwähne zum Bei­
spiel die jetzige Verlängerung der Geltungs­
dauer von Belastungsgesetzen. Dieses Budget 
stimmt eben auch auf der Einnahmenseite, 
und zwar bei der Lohnsteuer, nicht mehr. Das 
heißt, daß die Arbeitnehmer wieder zusätzlich 
belastet sind, weil die 11 Milliarden Schilling 
an zusätzlichen Einnahmen, die für 1986 pro­
gnostiziert werden, mindestens um 3 Milliar­
den Schilling überschritten werden und insbe­
sondere ein Drittel der Steuerleistungen jener 
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öffentlich Bediensteten, bei denen der Bund 
keine Aufwendungen hat, wieder der Bundes­
kasse zufließt, und hier handelt es sich um 
jene, die einer anderen Gebietskörperschaft 
angehören, nämlich um Landes- und Gemein­
de bedienstete. 

Ich möchte aber, damit der 4,25prozentige 
Abschluß auch richtig relativiert werden 
kann, darauf hinweisen, daß hier die vorletzte 
Etappe der Pensionsbeitragserhöhung Platz 
greift und die Pensionsbeiträge der Beamten 
auf 8,5 Prozent angehoben werden. Es stimmt 
also nicht, was gestern hier Minister Dallin­
ger gesagt hat, nämlich daß es so wesentliche 
Unterschiede in diesem Sozialversicherungs­
bereich bei der Beitragszahlung für die Pen­
sionen gibt, weil ja die Beiträge der Beamten 
in Etappen jahrelang schon an das ASVG her­
angeführt werden, einmal von 5 auf 7 und 
jetzt von 7 auf 9 Prozent erhöht werden. Und 
dieses halbe Prozent, das am 1. Jänner Platz 
greift, muß man ganz einfach ebenfalls ein­
kalkulieren. Um dieses halbe Prozent ist die 
Bruttoeinnahmensteigerung bei den öffent­
lich Bediensteten ab 1. Jänner noch zu verrin­
gern. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Dieser Gehaltsabschluß betrifft Hunderttau­
sende Menschen in diesem Staate. Man darf 
ja nicht vergessen, daß die öffentlich Bedien­
steten in sehr vielen Bereichen - Gemeinde, 
Land, Bund, Finanzamt, Bundesheer, Bereich 
der Lehrer - tätig sind. Es sind ja Hundert­
tausende Menschen. Man muß hiebei beden­
ken, daß diese vielen Menschen in Zukunft 
von solchen Gehaltserhöhungen nur dann 
etwas haben, wenn damit nicht eine unver­
hältnismäßige Steuererhöhung verbunden ist. 

Ich möchte mich jetzt gar nicht damit stun­
denlang auseinandersetzen, weil der Kollege 
Stocker ja schon auf diese Frage eingegangen 
ist. Aber, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, ich möchte doch sagen: Die Lohn­
steuer allein steigt im Jahre 1986 um 12,3 Pro­
zent. Ich habe aber vorhin schon darauf hin­
gewiesen, daß das nicht mehr stimmt, weil ja 
dieser Gehaltsabschluß noch nicht berück­
sichtigt war. Die 11 Milliarden Schilling mehr 
stimmen auch nicht; es werden 14 Milliarden 
Schilling sein. 

Herr Finanzminister! Sie müssen zugeben, 
daß diese 14 Milliarden Schilling, diese 
zusätzliche Einnahme, ganz einfach jemand 
zahlen muß, und daher stimmt das nicht, was 
Sie immer wieder in der Öffentlichkeit gesagt 
haben. Ich kann mich insbesondere an eine 
Presseaussendung oder an ein Pressege-

spräch vom Juni erinnern, wo Sie gemeint 
haben, die Österreicher beziehungsweise die 
Arbeitnehmer werden im kommenden Jahr 
keine zusätzlichen Belastungen erleiden. Das 
war damals völlig falsch! (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Bedauerlich ist, daß auch diese Ihre Aus­
sage, wo man darauf vertraut hat, daß Sie das 
Richtige sagen, falsch war, wie Ihr Budget 
schon falsch geworden ist beziehungsweise 
bei der Vorlage nicht mehr den Prinzipien der 
Budgetwahrheit entsprochen hat. 

Ich darf doch noch einmal feststellen: Da in 
zehn Jahren die Lohnsteuer um 60 Prozent 
gestiegen ist, da sie seit dem Jahr 1978 um 91 
Prozent gestiegen ist, da sie dreimal so stark 
gestiegen ist wie die Masseneinkommen und 
da die Lohnsteuereinnahmen doppelt so stark 
steigen wie die Steuereinnahmen insgesamt 
- diese steigen um 6,06 Prozent -, ist es 
höchste Zeit, eine Steuersenkung durchzufüh­
ren. Sonst haben alle diese Menschen von all­
fälligen Gehalts- und Lohnerhöhungen über­
haupt nichts, dann ist der einzige Lachende 
der Finanzminister oder der Staat, oder man 
könnte, wenn es stimmen würde, sagen: Der 
Staat wird immer reicher und der einzelne 
wird immer ärmer. Das ist eine Einbahn­
straße, eine kalte Enteignung des einzelnen 
Arbeitnehmers. 

Hier sei wirklich noch einmal festgehalten, 
daß etwas geschehen muß. Es können keines­
wegs jetzt die Arbeitnehmer Österreichs 
dafür bestraft werden, weil in der verstaat­
lichten Industrie oder bei der VOEST eine sol­
che Katastrophe eingetreten ist. Das eine 
kann also mit dem anderen sicher nicht 
zusammengekoppelt werden. 

Ich glaube, meine Damen und Herren, wir 
müssen uns einig sein, daß auf diesem Gebiet 
für alle Arbeitnehmer in diesem Staate bald 
etwas zu geschehen hat. (Beifall bei der ÖVP.) 

Nun möchte ich noch ein Wort zum Herrn 
Staatssekretär Dr. Löschnak sagen. Es war 
die Angelegenheit des Lehrerstreiks, der in 
der Öffentlichkeit Erstaunen hervorgerufen 
hat. Ja sogar Klubobmann Wille hat erklärt, 
er nehme ihn nicht ernst. (Ruf bei der SPÖ: 
Zuerst verhandeln, dann streiken!) Bitte 
hören Sie mir jetzt gut zu! Ich danke für den 
Einstieg. 

Im Frühjahr 1983 - ich muß das erklären 
- wurden die Akademiker der nachgeordne­
ten Dienststellen gehaltsmäßig an die der 
Zentraldienststellen angeglichen. Das alte 
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Feudalsystem, daß derjenige, der in der Zen­
trale tätig ist, wesentlich bessere Beförde­
rungschancen hat als derjenige, der eine ver­
antwortungsvolle Dienststelle in einem Bun­
desland leitet, wurde beseitigt. Das war ein 
altes Anliegen der Gewerkschaft. Warum soll 
der Chef eines großen Finanzamtes, zum Bei­
spiel in Hollabrunn, nicht in die VIII. Dienst­
klasse befördert werden, wenn ein Beamter, 
der in der Finanzlandesdirektion oder in 
einem Ministerium tätig ist, in diese Dienst­
klasse befördert wird? Das war ein Anliegen. 
Es ist schon vorbei, es wurde verhandelt: 
Dienstgeber und Dienstnehmer haben sich 
geeinigt. 

Damals wurden aber die akademisch gebil­
deten Vertragslehrer nicht miteinbezogen. Da 
hat man erklärt, das komme zu .einem späte­
ren Zeitpunkt dran. 

Jetzt bitte zu Ihrem Zwischenruf wegen der 
Verhandlungen: Zuerst verhandeln und dann 
streiken! 

Noch einmal: Im Frühjahr 1983 wurde das 
vorgenommen. Von 1983 bis März 1985 
bemühte sich die zuständige Interessenver­
tretung, zu erreichen, daß hier eine Gleich­
stellung - für die gleiche Leistung die gleiche 
Entschädigung - vorgenommen wird. Es hat 
ja überhaupt eine Schlechterstellung - und 
das ist das "Lustige" jetzt - im ASVG­
Bereich gegenüber den Pragmatischen gege­
ben. Das heißt, der ASVGler, der das gleiche 
geleistet hat wie der Pragmatische, hat einen 
schlechteren Bezug gehabt als der Pragmati­
sche, weil dieses Nachziehverfahren nicht 
durchgeführt wurde. (Ruf bei der SPÖ: Wegen 
so etwas wurde noch nie gestreikt!) 

Am 25. März 1985 wurde eine Protestver­
sammlung der Lehrer durchgeführt. Jetzt 
hören Sie mir gut zu - ich meine das Verhan­
deln -, damit Sie das auch richtig werten und 
verstehen! Ich glaube, dann werden Sie drauf­
kommen, warum die Lehrer da so böse waren. 

Dann wurde ein Unterausschuß eingesetzt: 
Bundeskanzleramt und Gewerkschaft öffent­
licher Dienst. Die Entscheidungen des Unter­
ausschusses vom Juni 1985, der eine Staffel 
hergestellt hat, wurden abgesprochen. Der 
Dienstgeber hat grünes Licht gegeben -
darum tut es mir leid, daß Herr Staatssekre­
tär Dr. Löschnak nicht da ist -, das heißt, es 
war alles fertig, man hat gesagt: Gut, jetzt 
bringen wir es über die Bühne. - Und am 
11. Oktober haben im Gegensatz zu den Ver­
sprechungen, zur Einsetzung des Unter aus­
schusses, zu der gemeinsamen Arbeit plötz-

lieh - Sie waren auch dabei, Herr Finanzmi­
nister - Dr. Vranitzky und Dr. Löschnak 
erklärt: Njet, kommt nicht in Frage! 

Das heißt: Zwei Jahre ist verhandelt wor­
den, dann wurde ein Unter ausschuß einge­
setzt, der Unterausschuß hat ein Ergebnis 
gebracht. Es wurde allseits gesagt: Ist in Ord­
nung. Und Monate danach erklärten auf ein­
mal ex cathedra et auctoritate der Herr 
Finanzminister und Herr Dr. Löschnak - der 
in dieser Frage offensichtlich "vergewaltigt" 
wurde; anders kann ich es mir nicht vorstel­
len, sonst wäre er ja wahrscheinlich auch 
jetzt da, vielleicht erwartet er das -: Nein, 
kommt nicht in Frage! 

Bitte", was sagen Sie jetzt dazu im Zusam­
menhang mit Ihrem Zwischenruf: "Zuerst 
verhandeln und dann streiken!"? (Abg. Dr. 
Mac k: Nix mehr!) Nehmen Sie den jetzt 
wenigstens zurück oder sagen Sie: Ich habe 
das nicht gewußt!? Es hat schon öfters in den 
letzten Tagen bei Ihnen jemand gesagt: Das 
haben wir nicht gewußt. (Heiterkeit und Bei­
fall bei der ÖVP.) Das wäre ja schlicht und 
einfach nichts Neues. 

Deshalb, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, hat es am 23. Oktober 1985 einen ein­
tägigen Warnstreik der erwähnten akade­
misch gebildeten Lehrer an unseren Mittel­
schulen gegeben. Ich kann heute sagen: Am 
2. Dezember 1985 hat es dann daraufhin doch 
wieder eine Gesprächszusage gegeben, und 
man hat dann eigentlich nichts anderes 
gemacht, als daß dem Ergebnis des Unteraus­
schusses, das schon einmal abgesegnet war, 
wieder Leben eingehaucht wurde, und man 
hat gesagt: Gut, machen wir das! - Schwamm 
drüber, ist erledigt! 

Ich bin aus folgendem Grund darauf einge­
gangen: Es war überraschend, wie in Ihren 
Reihen auf einmal gesagt wurde: So einen 
Streik nehmen wir nicht ernst, das kann man 
doch nicht ernst nehmen. - Es war halt 
unangenehm. 

Warum sollen diese Lehrer - und das gilt 
auch für jede andere Berufsgruppe -, die in 
Verhandlungen bezüglich eines besoldungs­
rechtlichen Problems stehen, dann, wenn 
diese Verhandlungen trotz Zusage zu keinem 
Ergebnis kommen, ja ins Gegenteil verkehrt 
werden, nicht eine gewerkschaftliche Kampf­
maßnahme ergreifen, wie es ein Warnstreik 
von einem Tag ist? Ich nehme nicht an, daß 
Sie heute noch dazu stehen, zu sagen, das sei 
ungerechtfertigt, zumal man sich jahrelang in 
einer Frage bemühte. Heute ist es vorbei, der 
Streik hat Wirkung gezeigt. Die Angleichung 
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ist geschehen, und jetzt bekommen auch jene 
Lehrer, die nur Vertrags bedienstete sind, weil 
sie, aus welchen Gründen immer, nicht in das 
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis überge-

. leitet werden können, für ihre Leistung den 
gleichen Bezug wie die pragmatischen, und 
damit ist wieder Friede auf Erden eingekehrt. 

Aber bitte, warum haben Sie diese Kehrt­
wendung gemacht, Herr Finanzminister? Viel­
leicht haben Sie jetzt eine plausible Erklä­
rung dafür. Warum es dann überhaupt zu die­
ser Eskalation gekommen ist, ist mir völlig 
schleierhaft. 

Ich glaube, es ist das legitime Recht aller 
Arbeitnehmer, auch um ihre eigenen Rechte 
zu kämpfen und dafür einzutreten. 

In diesem Sinn freut es mich ... (Ruf bei 
der SPÖ: Das gilt aber für alle Gruppen!) Für 
alle Gruppen, aber bitte für die Gruppe der 
Mittelschullehrer genauso wie für jede 
andere; da gibt es keine Ausnahme. Solida­
rität muß für alle gleich sein. 

In diesem Sinn geben wir den erzielten 
Ergebnissen in allen Bereichen - das gilt 
auch für die Reisegebühren und so weiter -
die Zustimmung, weil diese Ergebnisse in lan­
gen und vielen Verhandlungsrunden zwi­
schen den Verhandlungspartnern, Dienstge­
ber- und Dienstnehmervertretung, ausgehan­
delt wurden. 

Ich hoffe aber nur eines - ich darf Ihnen 
das bitte mitgeben -: daß hier nicht eine 
Berufsgruppe verteufelt wird und das gerecht­
fertigte Eintreten für ihre Interessen doch in 
Zukunft auch entsprechend ernst genommen 
wird. - Danke schön. (Beifall bei der 
ÖVP.) 14.43 

Präsident Dr. Stix: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter pöder. 

14.43 

Abgeordneter Pöder (SPÖ): Herr Präsident! 
Hohes Haus! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich habe einige abrundende 
Bemerkungen zu den drei Ihnen vorliegenden 
Regierungsvorlagen zu machen und darf mit 
hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, daß in 
wenigen Minuten die Beschlußfassung erfol­
gen wird. 

Lassen Sie mich ganz kurz nur ein paar 
ergänzende Bemerkungen zum Lohnabschluß 
machen. Herr Abgeordneter Dr. Lichal hat die 
Dinge, was die Lehrer betrifft, ein bißchen 
dramatisch dargestellt. Ich werde dazu nur 

sehr wenig sagen. (Ruf bei der ÖVP: Weil er 
recht gehabt hatf) Na ja, recht? Die Motivation 
ist halt eine andere. Die Veränderung der 
Beförderungsrichtlinien für nachgeordnete 
Behörden und die Angleichung dieser Richtli­
nien an die der Zentralbehörden sind sicher 
eine zu unterstreichende Maßnahme; das ist 
für mich keine Frage. Doch das liegt natürlich 
bei den Lehrern schon etwas anders. Es gibt 
dort keine Zentralbehörde und keine nachge­
ordnete Behörde. Daher ist die Forderung, die 
an sich berechtigt ist - ich möchte da keine 
Abstriche machen -, allerdings aus einer 
ganz anderen Motivation gekommen: aus der 
Motivation, immer wieder veränderte Relatio­
nen herzustellen. Es ist schon ein bißchen ein 
Mühlstein um den Hals des gesamten öffentli­
chen Dienstes, dann, wenn man irgendwo lei­
stungsbezogene Veränderungen treffen muß, 
in die Situation zu kommen, Relationen her­
zustellen, wo das Motiv ein ganz anderes ist, 
wo also keinerlei Veränderungen in der Lei­
stung stattfinden. Das macht die Dinge ein 
bißchen schwieriger und komplizierter. Ich 
möchte aber noch einmal sagen: Ich will da 
kein Wort der Kritik anbringen. 

Für die 570 000 Arbeitnehmer des öffentli­
chen Dienstes - so viele sind es bei Bund, 
Ländern, Gemeinden, Eisenbahn und Post -
ist dieser Lohnabschluß durchaus respekta­
bel. 

Die Härte der Verhandlungen war tatsäch­
lich gegeben. Neun Stunden allein in der drit­
ten Gehaltsrunde geben Zeugnis dafür, daß es 
sich sicherlich um schwierige Verhandlungen 
gehandelt hat. 

500 S mindestens bedeuten für einen Groß­
teil der Bediensteten mit einem Gehalt bis 
etwa 11 500 S, daß immer noch der Mindestbe­
trag zum Tragen kommt und daß ein Prozent­
satz zwischen 63/4 Prozent, fallend auf 4 1/4 
Prozent, gerade jene Dienstnehmer besser 
erfaßt, die jung sind, die noch in den niedri­
gen Verwendungsgruppen sind, die also auch 
an Lebensjahren noch sehr jung sind. 

So gemessen ist das Ergebnis recht gut, 
denn in Wahrheit sind es nicht 4 1/4 Prozent, 
sondern, umgelegt auf den Gesamtdurch­
schnitt, sicherlich etwa 4 1/2 Prozent, die bei 
diesen Verhandlungen erreicht worden sind. 
So gesehen können wir diesen Abschluß auf­
recht vor unseren Mitgliedern vertreten, und 
ich darf auch sagen, daß dieser Abschluß auch 
recht gut angenommen worden ist. 

Lassen Sie mich, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, nun auch ein bißchen 
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etwas zum Dienstrecht sagen. Das Dienst­
recht selbst hat einen Schwerpunkt: das ist 
die Erhöhung des Gebührenurlaubes. Wir 
haben dann im öffentlichen Dienst für die 
älteren Dienstnehmer schon im heurigen 
Jahr den 6-Wochen-Urlaub erreicht und wer­
den ab dem Urlaubsjahr 1986 den Mindestur­
laub von 5 Wochen für neu eintretende 
Dienstnehmer erreicht haben. 

Aus diesem Anlaß möchte ich doch noch 
etwas anderes sagen. Ich habe heuer in vielen 
Versammlungen anläßlich 40 Jahre ÖG Bund 
Gewerkschaftsbewegung gesprochen und 
dabei immer wieder auch herausgestrichen, 
daß das Dienstrecht des öffentlichen Dienstes 
auch fast so alt geworden ist und es die große 
Forderung der Jahre nach 1945 war, ein glei­
ches Dienstrecht, ein gleiches Besoldungs­
recht, aber auch ein gleiches Vertretungs­
recht für die Dienstnehmer der öffentlichen 
Hand zu schaffen. Ich bin heute noch dem 
Hohen Haus dafür sehr dankbar, daß es 1981 
eine Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 
beschlossen hat, die es den Gemeindebedien­
steten erlaubt, sowohl für die Bediensteten 
der Hoheitsverwaltung als auch für die Wirt­
schaftsverwaltung Personalvertretungen zu 
wählen. 

Aber - und damit komme ich zu einem spe­
ziellen Fall - für eine Personalvertretung 
wird das unter Umständen in Frage gestellt. 
Heute wird in den späteren Nachmittagsstun­
den im Gemeinderat der Stadt Klosterneu­
burg mit den Stimmen der ÖVP und einer 
Splittergruppe der ÖVP ein Beschluß gefaßt 
werden, der ungefähr folgendermaßen lauten 
wird: Der Gemeinderat ermächtigt den Bür­
germeister, gegen den Bescheid des Eini­
gungsamtes, wonach die Entlassung der Vor­
sitzenden des Betriebsrates des Klosterneu­
burger Spitals aufgehoben worden ist, 
Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 
zu richten und gleichzeitig auch die Ermächti­
gung gegen die Kündigung beim Einigungs­
amt zu beantragen. (Hörthörtrufe bei der 
SPÖ.) 

Das ist eine für jeden Gewerkschafter 
betrübliche Sache. Ich möchte doch ein paar 
Worte dazu sagen. 

Die Gemeindeväter der ÖVP in der Stadt 
Klosterneuburg haben es anscheinend nicht 
verkraften können, daß sie vor ungefähr drei 
Jahren im Betriebsrat des Klosterneuburger 
Spitals die FCG-Mehrheit verloren haben, daß 
dort eine Namensliste (Zwischenrufe) - ich 
stelle hier ausdrücklich fest: eine Namensli­
ste; Frau Brigitte A. gehört nicht der Fraktion 

sozialistischer Gewerkschafter an - die 
Mehrheit errungen hat und sozusagen den 
FCG-Obmann oder die Obfrau entthront hat. 
(Abg. Ing. Hob 1: Was sagt denn der Höchtl 
dazu?) Der Bürgermeister sieht das - das 
geht aus den Presseartikeln und Nachrichten 
hervor - als ein Politikum ersten Ranges an. 

Diese Betriebsrätin hat ein Informations­
blatt, die "Informationsspritze" , herausge­
bracht und hat in diesem Blatt mit spitzer 
Feder heftige, aber sachlich begründete Kri­
tik geübt. (Ruf bei der SPÖ: Das wollen Sie 
nicht! - Anhaltende Zwischenrufe.) Diese 
Kritik hat jene, die sie betroffen hat, obwohl 
nie jemand namentlich genannt wurde, tief in 
ihrer Ehre gekränkt. Und aus dieser tiefen 
Ehrenkränkung heraus haben sie eine junge, 
tüchtige, engagierte Frau einfach entlassen. 
Ein Vorgehen, das ich persönlich als unerhört 
empfinde! (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Kollege Lichal hat gestern aus einem ande­
ren Anlaß - persönlich nehme ich ihm das 
auch ab - in seiner Rede mindestens 30mal 
die Worte "Rechtsstaat", "Rechtsstaatlich­
keit", "freier Weg zum Recht" und so weiter 
gebraucht. Aber anscheinend ist das nur -
und das konzediere ich - auf einen Teil der 
Damen und Herren von der ÖVP beschränkt 
und diesem auch bewußt. Ein Großteil, darun­
ter sind auch Bürgermeister und Gemeinde­
mandatare (Ruf bei der SPÖ: Nur in Nieder­
österreich!), hält weder von der Rechtsstaat­
lichkeit noch vom Rechtsempfinden etwas 
und ist der Meinung, daß der Bescheid des 
Einigungsamtes - gegen einen Bescheid des 
Einigungsamtes gibt es kein ordentliches 
Rechtsmittel mehr, sondern nur mehr das 
außerordentliche Rechtsmittel der Verwal­
tungsgerichtshofbeschwerde, wobei hier in 
der Regel drei Gründe maßgebend sind: Nich­
tigkeit, rechtlich unrichtige Beurteilung oder 
mangelhaftes Verfahren - angefochten wer­
den soll, um eben diese unbequeme Betriebs­
rätin loszuwerden. 

Da es im Frühjahr nächsten Jahres, etwa 
im März, erstmals aufgrund eines Landesge­
setzes Personalvertretungswahlen geben 
wird, will man Frau Brigitte A. anscheinend 
die Möglichkeit, sich mit Erfolg um die Wie­
derwahl zu bemühen, einfach zunichte 
machen. (Rufe bei der SPÖ: Ja! Ja!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren 
von der ÖVP! Schreiben Sie sich das ins 
Stammbuch, das ist ein unerhörter Bruch des 
Rechtsempfindens, denn es gibt Aussagen, 
wonach der Bürgermeister gesagt hat: Wenn 
das Einigungs amt entscheidet (Abg. Dr. 
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Z i t tm a y r: Das ist keine Matysek!), dann 
wird sich der Gemeinderat diesem Spruch des 
Einigungsamtes fügen. Weit gefehlt! (Beifall 
bei SPÖ und FPÖ. - Weitere Zwischenrufe.) 
Herr Zittmayr! Sie reden sonst zu den 
Bauernfragen, auf diesem Gebiet sind Sie 
sicherlich ein Laie! (Anhaltende Zwischen­
rufe. - Abg. Dr. Z i t tm a y r: Das gehört ja 
auch nicht zum Gehaltsgesetz! Matysek habt 
ihr umgebracht!) 

Ich habe mich dann in meiner Eigenschaft 
als Vizepräsident des ÖGB und als Vorsitzen­
der dieser Gewerkschaft - und wer mich 
kennt, wird mir das glauben - in einer sehr 
ordentlichen Weise mit dem Bürgermeister in 
ein Gespräch eingelassen, um vielleicht doch 
noch ein Einvernehmen zu erzielen. Ich habe 
appelliert, gesagt, daß es sich um eine junge 
Frau handelt, daß manches, was vielleicht ein 
bißchen überspitzt ist, nicht mehr geschehen 
wird, daß sie mehr als drei Viertel der Beleg­
schaft dieses Spitals hinter sich hat; das geht 
aus dem Bescheid des Einigungsamtes her­
vor. Es wird hervorgehoben, daß sich hundert 
Leute für sie engagiert haben, unterschrieben 
haben und sie unterstützt haben. (Ruf bei der 
SPÖ: Was sagt die ÖVP?) 

Ich habe gesagt: Schließen wir Frieden, der 
Spruch des Einigun~samtes ist da, .es zwingt 
Sie, Herr BürgermeIster, und die ÖVP-Frak­
tion niemand, nb"ch einmal den außerordentli­
chen Rechtsweg und die Kündigung einzulei­
ten. Ich nenne hier auch keine Namen, aber 
es hat an Versuchen höchster Persönlichkei­
ten in Klosterneuburg nicht gefehlt, Frau A. 
mitzuteilen: Ja wären Sie Mitglied des ÖAAB 
und der FCG (Rufe bei der SPÖ: Aha! - Abg. 
N Ü rn b erg er: Ein Skandal!), dann würden 
diese Dinge wesentlich anders betrachtet wer­
den. (Abg. Dr. Sc h w im m er: Wer soll das 
gesagt haben? - Weitere Zwischenrufe.) 

Da fällt mir noch etwas ein: Vor Jahren ein­
mal hat sich die ÖVP - der Herr Kohlmaier 
und einige andere - bemüht, ein Weißbuch 
über Betriebsterror der Sozialisten in den 
Betrieben zu schreiben. (Abg. Dr. Sc h w im -
m er: Legen Sie das offen! Sie sagen die 
Unwahrheit! Wenn Sie das nicht offenlegen, 
sagen Sie die UnwahrheitJ) Ich habe noch nie 
einen eklatanteren Fall von Betriebsterror 
erlebt als diesen! Und ich sage Ihnen noch 
einmal: Ihre salbungsvollen Worte werden 
dann unwirksam, wenn Sie dort, wo Sie die 
Macht haben, die Maske fallen lassen. (Leb­
hafter Beifall bei SPÖ und FPÖ. - Abg. Dr. 
Sc h w im m er: Der Applaus der Verleum­
dung war das! Legen Sie das offen! Sie reden 
die Unwahrheit!) 

Der Herr Bürgermeister hat sich bis 
gestern Bedenkzeit erbeten. Er hat gesagt, er 
möchte mit mir und dem Kollegen Lichal 
noch ein Gespräch führen. Zu meiner Überra­
schung fand ich gestern diesen Brief (der 
Redner zeigt einen Brief vor), in dem er mir 
in fünf Zeilen mitteilt, daß er mit uns nicht 
mehr reden wird, sondern daß der Gemeinde­
rat heute die Beschlüsse fassen wird, beim 
Verwaltungsgerichtshof Beschwerde zu erhe­
ben und die Kündigung einzuleiten. (Abg. Dr. 
Z i t tm a y r: Soll er vielleicht fragen, ob er 
ein Rechtsmittel ergreifen darf? - Zwischen­
ruf des Abg. Dr. Sc h w im m er.) Er braucht 
uns nicht zu fragen. Herr Dr. Zittmayr! Es 
gibt aber daneben etwas wie Fairneß zwi­
schen Sozialpartnern, aber das werden Sie 
nie verstehen, nie begreifen! Das weiß ich, das 
kenne ich aus Ihren Antworten. (Lebhafter 
Beifall bei SPÖ und FPÖ. - Abg. Dr. Z i t t -
m a y r: Was glauben Sie, wer Sie sind, daß er 
Sie fragt?) Nein, das braucht er nicht. 

Herr Dr. Zittmayr! Ich sage es noch einmal: 
Sie werden partnerschaftliehe Überlegungen 
nie verstehen, weil Sie diesen Dingen fremd 
gegenüberstehen. (Neuerlicher Beifall bei 
SPÖ und FPÖ.) Es gibt halt - noch einmal -
Gott sei Dank Gespräche zwischen den 
Dienstgebern und den Dienstnehmern. Gäbe 
es diese nicht, dann wäre es noch schlechter 
um die politische Situation und um das Klima 
in diesem Land bestellt. (Abg. Dr. Z i t t­
m a y r: Wir regeln unsere Sachen selbst!) 
Aber Sie sind nicht einer, der positiv dazu bei­
trägt; das möchte ich gleich dazusagen. (Bei­
fall bei SPÖ und FPÖ.) 

Der Herr Bürgermeister hat also diese Kon­
sensbereitschaft abgelehnt. Natürlich hat er 
das Recht, Beschwerde zu erheben, natürlich 
wird die Gewerkschaft all ihre legal zu Gebote 
stehenden Mittel einsetzen, um zu verhin­
dern, daß eine tüchtige Betriebsrätin, die zwei 
Drittel und mehr des Personals hinter sich 
hat, wegen einer solchen Sache ihre Funktion 
verliert. Wir werden alles daransetzen, weil 
wir glauben, daß das Vertretungsrecht ein 
integrierender Bestandteil des Dienstrechtes 
ist, und das werden wir mit aller Kraft vertei­
digen. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Die in Beratung stehenden Bestimmungen -
das hat mein Vorredner gesagt - werden die 
Zustimmung aller drei Fraktionen finden. 
Meine Fraktion wird gerne diesen drei Regie­
rungsvorlagen zustimmen. (Lebhafter Beifall 
bei SPÖ und FPÖ. - Anhaltende Zwischen­
rufe.) 14.58 

122. Sitzung NR XVI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)62 von 89

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVI. GP - 122. Sitzung - 13. Dezember 1985 10811 

Präsident Dr. Stix 

Präsident Dr. Stix: Zu einer tatsächlichen 
Berichtigung zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Abgeordneter Dr. Höchtl. Ich erteile es ihm 
und mache auf die 5-Minuten-Begrenzung 
aufmerksam. 

14.59 

Abgeordneter Dr. Höchtl (ÖVP): Herr Präsi­
dent! Meine sehr verehrten Damen und Her­
ren! Herr Abgeordneter Pöder ist während 
der Diskussion über das Beamten-Dienst­
rechtsgesetz zu einigen Feststellungen bezüg­
lich der Frau Brigitte Adler gelangt, die ein­
deutig nicht die Wahrheit darstellen. Und ich 
darf als Klosterneuburger Abgeordneter für 
das, was er nicht wahrheitsgemäß dargestellt 
hat, die Korrektur hier anbringen. (Der Prä­
si den t übernimmt den Vorsitz. - Zwi­
schenrufe des Abg. Arnold G r a b n e r.) 

Zunächst einmal: Es ist eine sonderbare 
Ansicht, ohne in merito einzugehen, wenn 
hier ein Abgeordneter behauptet, daß der 
Rechtsweg ... (Anhaltende Zwischenrufe.) 

Präsident: Herr Abgeordneter! Kommen 
Sie zur Berichtigung. - Bitte sehr. (Weitere 
Zwischenrufe.) 

Abgeordneter Dr. Höchtl (fortsetzend): 
daß der Rechtsweg, nämlich das Weitergehen 
zum Verwaltungsgerichtshof, ein unerhörter 
Bruch des Rechtsempfindens wäre. Ich sage 
hier: Ein Weitergehen und ein Einschlagen 
des normalen Rechtsweges ist ein korrekter 
Vorgang, der jedem einzelnen in Österreich 
zusteht. (Beifall bei der ÖVP.) 

Zum zweiten: Herr Abgeordneter Pöder hat 
hier behauptet, daß die Österreichische Volks­
partei und eine Splittergruppe der Österrei­
chischen Volkspartei heute abend im Gemein­
derat der Stadtgemeinde einen derartigen 
Schritt setzen werden. 

Ich möchte festhalten, daß eine derartige 
Splittergruppe der Österreichischen Volks­
partei im Gemeinderat der Stadtgemeinde 
Klosterneuburg nicht existiert (Abg. S t ra -
c h e: Ja, die existiert!), infolgedessen ist die 
Behauptung des Abgeordneten Pöder unrich­
tig. Deswegen berichtige ich das. (Beifall bei 
der ÖVP. - Abg. Dr. Li c h a 1: Das heißt, 
Pöder sagt etwas Falsches!) 

Drittens: Abgeordneter Pöder hat eine 
Behauptung aufgestellt, wonach hohe und 
höchste Funktionäre des ÖAAB und der Frak­
tion Christlicher Gewerkschafter der Frau 
Adler angedeutet hätten, wäre sie Mitglied 
beim ÖAAB oder beim FCG, würde all das 

nicht vorkommen. (Rufe bei der SPÖ: Das ist 
keine Berichtigung!) Ich sage: Das ist eine 
plumpe Behauptung, die nicht den Tatsachen 
entspricht! (Beifall bei der ÖVP. - Abg. Dr. 
Li c h a 1: Lüge! Lüge!) 

Wir haben, alle Mitglieder des ÖAAB, alle 
Mitglieder der Fraktion Christlicher Gewerk­
schafter, unabhängig von der Mitgliedschaft, 
ob einer beim ÖAAB oder beim FCG ist, 
jeweils gesagt, daß diese Rechte allen zuste­
hen. Das ist ein Grundsatz, den die Volkspar­
tei einnimmt. (Beifall bei der ÖVP. - Abg. 
S t ra c h e: Wo ist die Berichtigung? - Wei­
tere Rufe bei der SPÖ: Berichtigung!) 

Zum Schluß zusammenfassend: Ich habe 
hier drei Behauptungen des Abgeordneten 
Pöder, die nicht wahrheitsgemäß aufgestellt 
worden sind, korrigiert. (Weitere Zwischen­
rufe bei SPÖ und ÖVP.) Ich glaube, man kann 
sich insgesamt von dem, was Abgeordneter 
Pöder ausgesagt hat und was laut meinen 
Aussagen und Berichtigungen nicht stimmt, 
ein Bild davon machen, wie einseitig er diesen 
Fall hier im Hohen Haus dargestellt hat. (Bei­
fall bei der ÖVP. - Weitere lebhafte Zwi­
schenrufe bei SPÖ und ÖVP.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren 
von der linken Fraktion! Ich habe nicht die 
Möglichkeit, in merito einzugehen. (Weitere 
Zwischenrufe.) Aber es ist ganz einfach eines 
klar: daß man hier versucht, jemanden an den 
Pranger zu stellen, der sich hier nicht vertei­
digen kann, nämlich den Bürgermeister von 
Klosterneuburg. (Anhaltende Zwischenrufe.) 

Ich glaube, daß es das Recht und die pflicht 
eines Abgeordneten, der ungefähr weiß, was 
hier vorgeht, ist, den Behauptungen entgegen­
zutreten, die Abgeordneter Pöder hier im 
Hohen Haus aufgestellt hat. (Beifall bei der 
ÖVP. - Weitere Zwischenrufe.) 

Eines ist klar, ich möchte tatsächlich sagen: 
Abgeordneter Pöder hat diese Behauptungen 
aufgestellt, ich habe sie widerlegt, jeder ein­
zelne kann sich in merito über den gesamten 
Vorgang seine eigenen Gedanken machen. 
(Lebhafter Beifall bei der ÖVP. - Anhaltende 
Zwischenrufe bei SPÖ und ÖVP.) 15.03 

Präsident: Ihnen, Herr Abgeordneter, und 
jenen, die ein wenig erregt waren, als ich 
gefragt habe, wann er zur tatsächlichen 
Berichtigung kommt, möchte ich sagen: Viel­
leicht lesen Sie in der Geschäftsordnung und 
im Kommentar, was berichtigt werden kann. 
(Abg. Dr. Sc h w im m er: Geben Sie die 
Empfehlung jemand anderem! Abg. 
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Will e: Herr Dr. Schwimmer! Maulen Sie 
nicht zum Präsidenten hinauf! Wo sind wir 
denn! - Weitere Zwischenrufe.) 

Nächster Redner: Zum zweitenmal Abge­
ordneter pöder. 

15.03 

Abgeordneter Pöder (SPÖ): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
werde Ihre Zeit nicht lange in Anspruch neh­
men. Ich hoffe nur, daß Herr Abgeordneter 
Höchtl das beim Schluß meiner Ausführun­
gen verwendete Wort "Lüge" zurücknimmt. 

Ich lasse mich nicht gerne und auf keinen 
Fall der Lüge zeihen, wenn es einwandfreies 
Beweismaterial gibt. (Zwischenrufe bei ÖVP 
und SPÖ. - Der Prä si den t gibt das G1ok­
kenzeichen.) 

Ich bitte daher um Entschuldigung, wenn 
ich hier wörtlich zitiere: Brief des Bürgermei­
sters an meine Person vom 11. Dezember 
1985. 

"Sehr geehrter Herr Vizepräsident! 

Nach reiflicher Überlegung sind zwei 
Gemeinderatsfraktionen zur Meinung 
gelangt, den Bescheid des Einigungsamtes 
Wien, Zahl 111" - und so weiter - "betref­
fend Entlassung der Frau Brigitte Adler zum 
Gegenstand einer Beschwerde beim Verwal­
tungsgerichtshof zu erheben. Ein entspre­
chender Antrag wird im Gemeinderat gestellt 
werden. Ebenfalls wird dem Gemeinderat ein 
Antrag auf Kündigung von Frau Adler vorge­
legt. 

Hochachtungsvoll Dr. Gottfried Schuh" 

Ich habe nicht mehr behauptet als die ÖVP­
Fraktion und eine Splittergruppe der ÖVP. 
Zwei Fraktionen. Nicht mehr habe ich 
behauptet. (Abg. Dr. H ö c h t 1: Sie haben 
"Splittergruppe der ÖVP" gesagt! - Abg. Dr. 
Sc h w im m er: Das ist keine Splitter­
gruppe!) Vor Tische sprach man anders. Aber 
schön. 

Zweite Sache: Ich habe hier eine Ausgabe 
der "NÖN", Klosterneuburg, vor mir. Bürger­
meister Schuh sieht das Urteil als ein Politi­
kum, also nicht als eine Sachfrage, die sich 
zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer 
abspielt, sondern als Politikum. (Abg. Dr. 
K 0 h 1 mai er: Sie sehen es auch als Politi­
kum! - Abg. Dr. Sc h ra n z: Ihr Verhalten 
ist ein Politikum!) 

Ich möchte noch einmal feststellen: Natür­
lich, Dr. Höchtl, möchte ich niemandem den 
Weg zum Höchstgericht absprechen. Das ist 
keine Frage. Zwischen dem Recht auf Rechts­
zug und dem, was man "Rechtsempfinden" 
nennt, ist ein Unterschied. Das sind zwei 
Dinge. (Abg. G ra f: Jetzt wird es schwierig!) 

Der Bürgermeister hat nämlich gesagt: 
Sollte das Einigungsamt gegen die Stadtge­
meinde Klosterneuburg entscheiden, dann ist 
er bereit, diese Entscheidung anzuerkennen. 
Das ist Rechtsempfinden und hat mit Rechts­
zug und mit dem Recht auf Weitergehen in 
höhere Instanzen nichts zu tun. 

Ein "aktuelles Gespräch" mit dem Herrn 
Abgeordneten Dr. Lichal. Ich zitiere wörtlich: 

"NÖN: Im Parlament haben Sie Brigitte 
Adler versprochen, daß Sie sich für sie einset­
zen werden und der Stadtgemeinde von 
einem Einspruch abraten wollen. Stehen Sie 
noch immer zu diesem Versprechen?" (Abg. 
Dr. Li c haI: Ja, auch heute noch!) 

"Dr. Lichal: Schauen Sie. Recht muß Recht 
bleiben, und ein Einspruch wäre nicht oppor­
tun, denn wozu gibt es dann ein Einigungs­
amt? 

NÖN: Das heißt, Sie werden sich mit der 
Stadtgemeinde Klosterneuburg in Verbin­
dung setzen und die Interessen der Betriebs­
rätin vertreten? 

Dr. Lichal: Ich höre jetzt zum ersten Mal 
vom Urteil und habe noch nicht mit der Stadt­
gemeinde gesprochen. Was ich aber sicher tun 
werde. 

NÖN: Wie ist es möglich, daß der ÖAAB­
Funktionär und Landtagsabgeordnete Ger­
hard Böhmim Klosterneuburger Gemeinde­
rat für die Entlassung von Brigitte Adler 
gestimmt hat, obwohl der ÖAAB der Betriebs­
rätin Unterstützung zugesagt hat? 

Dr. Lichal: Ich bin zu wenig über die 
Abstimmung informiert, werde aber der 
Angelegenheit nachgehen und mich mit Dr. 
Schuh in Verbindung setzen." (Abg. Dr. 
Li c h a 1: Jetzt muß ich mich melden!) 

So liegen die Dinge. Ich sage noch einmal: 
Hier ist Recht, und hier ist Rechtsempfinden. 
Ich sage noch einmal mit aller Deutlichkeit: 
Ich habe nicht vom "Rechtszug" gesprochen, 
sondern vom "Rechtsempfinden" und weise 
daher Ihre Beleidigung, daß Sie mich der 
Lüge zeihen, entschieden zurück, Herr Dr. 
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Höchtll (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) Da gibt 
Ihnen nicht das Recht, einen Gewerkschafter, 
der hier einen sauberen und ordentlichen 
Standpunkt vertritt, zu beleidigen. 

Ich habe dem Dr. Schuh folgendes zugebil­
ligt, wie gesagt: Ich verpflichte mich, daß die 
Frau Adler diese Schreibweise sofort einstellt. 
Ich verpflichte mich, auf meine Parteifreunde 
in Klosterneuburg und auf die ,,Arbeiter-Zei­
tung" einzuwirken, daß es, falls es zu einer 
Einigung kommt, kein Triumphgeheul gibt, 
daß eine sachliche, partnerschaftliche Fest­
stellung gemacht wird, der Streit ist beigelegt, 
die Frau Adler darf ihre Funktion selbstver­
ständlich weiter ausüben. Das Hausverbot 
wurde vor wenigen Tagen aufgehoben. 

Die Bezüge sind immer noch nicht nach be­
zahlt. Die wird die Gewerkschaft einklagen 
müssen bei der Stadtgemeinde Klosterneu­
burg. Das ist ebenfalls eine Sache, die zutiefst 
bedauerlich ist, nämlich daß man nicht ein­
mal daran denkt, die Bezüge nachzuzahlen. 
(Ruf bei der SPÖ: Traurig! Traurig!) 

Aber der Herr Bürgermeister sagt: "Ich 
werde die Verwaltungsgerichtshofbe­
schwerde, um die Klosterneuburger Bürger 
nicht zu belasten, aus meiner Tasche bezah­
len." 

Ich stelle hier noch einmal eindeutig fest: 
Die Frau Adler ist nicht Dienstnehmerin des 
Herrn Bürgermeisters, sie ist Dienstnehme­
rin der Stadtgemeinde Klosterneuburg. Ich 
halte es einfach für unverständlich, solche 
Aussagen zu machen, die der Sauberkeit die­
ser Sache nicht dienen. 

Ich appelliere daher noch einmal, heute im 
Klosterneuburger Gemeinderat ordentlich 
nachzudenken, ob man eine solche Sache 
wirklich perfekt macht. 

Wir sind jederzeit bereit, ein Agreement zu 
treffen, wonach die Frau Adler ihre Funktion 
ausübt, aber keinerlei spitze Bemerkungen 
mehr schreibt. Aber ich sage noch einmal, wir 
werden das so nicht zur Kenntnis nehmen: 
Wenn hier mit aller Härte vorgegangen wird, 
dann wird auch mit aller Härte Widerstand 
geleistet. (Beifall bei SPÖ und FPÖ. -
Unruhe bei der ÖVP.) 15.10 

Präsident: Herr Abgeordneter Lichal, zum 
zweitenmal. Bitte. 

15.10 

Abgeordneter Dr. Lichal (ÖVP): Herr Präsi­
dent! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Weil ich ja zitiert wurde: Ich stehe nach 
wie vor, Herr Abgeordneter Pöder, zu dem, 
was in der Zeitung steht, nämlich daß ich der 
Meinung bin, es wäre besser, wenn es diese 
Dinge gar nicht geben würde. Nur, bitte, gibt 
es natürlich bei einem Streit immer zwei 
Streitparteien und nie eine Schwarzweiß­
zeichnung, daß der eine schuldlos ist und der 
andere restlos schuld ist. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Und, Herr Abgeordneter Pöder, ich muß 
halt sagen: Ich habe mich bemüht, sogar noch 
kurz nach meiner Rede in einem Telefonat 
mit dem Herrn Bürgermeister, die Dinge zu 
klären. Nur ist es sehr schwer, von einer 
Streitpartei die Gnade vor Recht zu verlan­
gen. Denn der Zugang zum Recht ist gewähr­
leistet. Die Anrufung des Verwaltungsge­
richtshofes ist ja nichts Böses, das kann ja die 
Gemeinde machen. Das Einigungsamt hat ja 
nicht endgültig entschieden. Das Einigungs­
amt hat auch - bitte, das merkt man, wenn 
man die Begründung ansieht - diese Verfeh­
lungen anerkannt, aber unten dann als nicht 
ausreichend für die fristlose Entlassung sub­
sumiert. Es gibt Verwaltungsgerichtshofer­
kenntnisse, wo dann diese Punkte anerkannt 
werden. Das ist also die rechtliche Situation. 

Aber noch einmal: Ich möchte die rechtliche 
Situation gar nicht beleuchten. Ich wäre froh, 
wenn es aus wäre, und stehe zu allem, was ich 
gesagt habe. 

Nur: Ein Versprechen abzugeben, Herr 
Abgeordneter Pöder, es werde kein 
Triumphgeheul stattfinden, während es in 
Klosterneuburg sofort nach Bekanntwerden 
des Spruches des Einigungsamtes eine Post­
wurfsendung der "AZ" an alle Haushalte 
gegeben hat (Zwischenrufe bei der ÖVP), und 
zwar in triumphaler Weise, mit neuerlichen 
Vorwürfen gegen den Bürgermeister und die 
Gemeinde - Herr Abgeordneter Strache, 
wahrscheinlich haben Sie das veranlaßt -, 
nachher zu sagen, es werde kein Triumphge­
heul geben, während jeder Bürger in Kloster­
neuburg das Ergebnis mit einer ,,AZ"-Post­
wurfsendung, mit einer Sondernummer, in 
seinem Postkasten gefunden hat, diese Ver­
sprechungen werden halt den Verantwortli­
chen dann nicht mehr abgenommen, bitte. 
(Abg. S t r ach e: Ist es etwas so Schlechtes, 
wenn man gewinnt? - Abg. Sc h e m er: Wol­
len Sie eine Zeitungszensur einführen? Das 
ist unerhört! Das ist ja das Jahr 1933/ - Der 
Pr Ei si den t gibt das Glockenzeichen. -
Weitere Zwischenrufe.) 

Das heißt, wenn es nicht gelingt, hier eine 
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Beendigung des rechtlichen Verfahrens her­
beizuführen, dann tragen Sie, Herr Abgeord­
neter Pöder, einen Großteil der Schuld, weil 
Sie das, was Sie Bürgermeister Schuh ver­
sprochen haben, nämlich hinzuwirken auf 
eine Entschuldigung und daß die ganze Sache 
bewendet bleibt und die Frau Kollegin Adler, 
darf ich sagen, wieder dort ihren Dienst 
annimmt und aufnimmt (Abg. R 0 p per t: 
Kollegin wird die keine mehr!), nicht einge­
halten haben, weil die Postwurfsendung halt 
eine völlig andere Sprache spricht. 

Und daher, bitte, bin ich nicht mehr in der 
Lage, meine eigenen Freunde dort von einer 
weiteren rechtlichen Vorgangsweise abzuhal­
ten (Abg. N ü rn be r ger: Und so etwas will 
Vizepräsident im ÖGB werden!), was natür­
lich auch wieder verständlich ist, wenn nur 
ein Teil Versprechungen einhält und der 
andere sie wohl verbal ankündigt, aber in der 
Tat dann nicht realisiert. (Lebhafter Beifall 
bei der ÖVP.) 15.13 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wird ein Schlußwort gewünscht? - Das ist 
nicht der Fall. (Zwischenrufe. - Der Prä si -
den t gibt das Glockenzeichen.) 

Wir gelangen nunmehr zur A b s tim -
m u n g, die ich über jeden der drei Gesetzent­
würfe getrennt vornehme. 

Ich lasse zunächst über den Entwurf, mit 
dem das Gehaltsgesetz 1956 (44. Gehaltsge­
setz-Novelle), die Reisegebührenvorschrift 
1955, das Nebengebührenzulagengesetz und 
das Bundestheaterpensionsgesetz geändert 
werden, samt Titel und Eingang in 782 der 
Beilagen abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist einstimmig angenom­
men. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Der Gesetzentwurf 
ist somit auch in dritter Lesung ein s tim­
m i g an gen 0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entwurf, mit dem das Vertragsbe­
dienstetengesetz 1948 (36. Vertragsbedienste­
tengesetz-Novelle) und die Bundesforste-

Dienstordnung geändert werden, samt Titel 
und Eingang in 783 der Beilagen in der Fas­
sung des Ausschußberichtes 812 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist einstimmig angenom­
men. 

Wir kommen auch hier gleich zur dritten 
Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung die Zustimmung erteilen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Der Gesetzentwurf ist 
auch in dritter Lesung ein s tim m i g 
angenommen. 

Schließlich gelangen wir zur Abstimmung 
über den Entwurf, mit dem das Beamten­
Dienstrechtsgesetz 1979 (Beamten-Dienst­
rechts gesetz-Novelle 1985) und das Richter­
dienstgesetz geändert werden, samt Titel und 
Eingang in 784 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist einstimmig angenom­
men. 

Wir kommen zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung zustimmen, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Der Gesetzentwurf ist auch in 
dritter Lesung ein s tim m i g a n gen 0 m -
men. 

6. Punkt: Bericht des Finanz- und Budgetaus­
schusses über die Regierungsvorlage (790 der 
Beilagen): Bundesgesetz über die Herausgabe 
und Verwertung ehemals herrenlosen Kunst­
und Kulturgutes, das sich im Eigentum des 
Bundes befindet (2. Kunst- und Kulturgutbe-

reinigungsgesetz) (813 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 6. Punkt der 
Tagesordnung: 2. Kunst- und Kulturgutberei­
nigungsgesetz. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Kuba. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Kuba: Hohes Haus! Der 
vorliegende Gesetzentwurf enthält eine Rege­
lung nach dem Muster des Kunst- und Kultur­
gutbereinigungsgesetzes, BGBL Nr. 294/1969, 
zwecks Schaffung einer neuerlichen Möglich-
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keit für frühere Eigentümer des in Österreich 
verwahrten ehemals herrenlosen Kunst- und 
Kulturgutes, ihr Eigentum wiederzuerlangen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
erwähnte Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung am 4. Dezember 1985 in Verhandlung 
genommen. 

Abänderungsanträge wurden vom Abgeord­
neten Grabher-Meyer zu § 8 Abs. 1 sowie von 
den Abgeordneten Dr. Veselsky und Grabher­
Meyer zur Anlage eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzent­
wurf unter Berücksichtigung der obgenann­
ten Abänderungsanträge einstimmig ange­
nommen. 

Außerdem stellte der Ausschuß einver­
nehmlich fest: Bei der Verteilung der Erlöse 
soll Kontakt mit dem Bundesverband der 
Israelitischen Kultusgemeinden Österreichs 
hergestellt werden, da es sich vornehmlich 
um beschlagnahmtes jüdisches Vermögen 
handelt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(790 der Beilagen) mit den dem schriftlichen 
Ausschußbericht angeschlossenen Abände­
rungen die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie­
gen, Herr Präsident, ersuche ich, die Debatte 
zu eröffnen. 

Präsident: Ich danke dem Berichterstatter 
für seine Ausführungen. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. 

Zum Wort gemeldet hat sich Abgeordneter 
Schwimmer. 

15.17 

Abgeordneter Dr. Schwimmer (ÖVP): 
Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Etwas mehr als 40 Jahre nach dem Ende der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft lie­
gen in der Kartause Mauerbach nach dem 
Gesetzentwurf gezählte 8 152 sogenannte ehe­
mals herrenlose Kunst- und Kulturgüter, die 
trotz mannigfaltiger Bemühungen der Repu­
blik ihren rechtmäßigen Eigentümern und 
deren Erben nicht zurückerstattet werden 
konnten. Es gab zwar schon ein Gesetz im 
Jahre 1969 mit entsprechenden Anmeldemög-

lichkeiten, die auch noch verlängert wurden, 
nochmals um zwei Jahre, und trotzdem konn­
ten insgesamt nur bescheidene 72 Kunst- und 
Kulturgüter den rechtmäßigen Eigentümern 
zurückgegeben werden. 

Um welche Kunst- und Kulturgüter handelt 
es sich dabei? Wer waren ihre Eigentümer? 
Und warum konnten so wenige davon an die 
rechtmäßigen Eigentümer oder an deren 
Erben zurückgegeben werden? 

Während in der Zeit der nationalsozialisti­
schen Gewaltherrschaft nicht jüdische Opfer 
den gleichen, jedem Recht hohnsprechenden 
Unmenschlichkeiten der Verfolgung ausge­
setzt waren, so verloren sie als Einzelperso­
nen in der Regel nur dann Hab und Gut, wenn 
das in einem Gerichtsurteil ausdrücklich zum 
Ausdruck gekommen ist. Dementsprechend 
haben in den meisten Fällen die Familien, die 
zurückgeblieben sind, ihr Hab und Gut nicht 
verloren. 

Anders war es bei den jüdischen Opfern der 
NS-Verfolgung. Hier wurde in der Regel und 
grundsätzlich deren gesamtes Vermögen als 
dem Reich verfallen erklärt und beschlag­
nahmt. 

Darüber hinaus weiß man, daß Kunst- und 
Kulturgüter ein beliebtes und bevorzugtes 
Beutegut von Nazibonzen der diversesten 
Hierarchiestufen gewesen sind und das Dem­
Reich-Verfallen manchmal unter Umständen 
eine sehr merkwürdige Bedeutung hatte. 

Die Geschichte macht auch erklärlich, daß 
ein Großteil dieser Kunst- und Kulturgüter 
gar nicht - trotz der Bemühungen der Repu­
blik - zurückerstattet werden konnte, da 
bekanntlich rund ein Drittel der jüdischen 
Mitbürger Österreichs vor dem Jahr 1938 die 
NS-Verfolgung nicht überlebt hat, da ganze 
Familien ins Konzentrationslager und damit 
in ihren Tod gegangen sind und es aus diesem 
Grunde gar keine Erben der rechtmäßigen 
Eigentümer mehr gibt. 

Umso mehr ist es zu begrüßen, daß mit die­
sem Bundesgesetz noch einmal versucht wer­
den soll, die genannten Kunst- und Kulturgü­
ter ihren rechtmäßigen Eigentümern oder 
deren Erben zurückzuerstatten. Soweit dies 
nicht mehr möglich ist, will sich die Republik 
keineswegs daran bereichern, sondern sie 
einer Verwertung zuführen und den Verwer­
tungserlös für Zwecke bedürftiger Personen 
aus dem Kreise der durch den Nationalsozia­
lismus aus rassischen, religiösen oder politi­
schen Gründen Verfolgten zur Verfügung stel­
len. 
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Ich begrüße es auch, daß der Ausschuß ein­
mütig zum Ausdruck gebracht hat, daß bei 
der Verteilung der Erlöse Kontakt mit dem 
Bundesverband der Israelitischen Kultusge­
meinden Österreichs hergestellt werden soll, 
da es sich vornehmlich eben um jüdisches 
Vermögen handelt, das in der Nazizeit 
beschlagnahmt worden ist. Der Ausschußbe­
richt macht damit ein wenig das gut, was in 
der Regierungsvorlage versäumt worden ist, 
die mit keinem Wort auf diese spezielle Pro­
blematik der beschlagnahmten und nunmehr 
zur Verwertung stehenden Kunst- und Kul­
turgüter eingeht. 

Ich betrachte dieses Gesetz damit nicht nur 
als eine Art materielle Wiedergutmachung bei 
Zurückerstattung der Kunst- und Kulturgü­
ter, sondern auch als eine Art ideelle Wieder­
gutmachung, als Respekt vor allem vor den 
jüdischen Opfern der nationalsozialistischen 
Verfolgung und auch als Respekt vor dem 
jüdischen Erbe, das von einer sehr kleinen 
jüdischen Gemeinde heute in Österreich zu 
verwalten ist, der es durchaus zu gönnen ist, 
wenn ihr zur Verwaltung des kulturellen jüdi­
schen Erbes - ich denke an die vielen Fried­
höfe mit Hunderttausenden Gräbern einer 
einstmals großen jüdischen Gemeinde - in 
Österreich auch ein kleiner Teil des Erlöses 
zugute kommen kann. (Beifall bei der ÖVP 
und bei Abgeordneten der SPÖ.) 15.22 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich die 
Frau Abgeordnete Brigitte Ederer. 

15.22 

Abgeordnete Mag. Brigitte Ederer (SPÖ): 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Wir haben heuer das Jubiläum des 
40jährigen Bestehens der Zweiten Republik 
gefeiert. Diese Zweite Republik wurde unter 
großen Entbehrungen geschaffen, viele Opfer 
wurden für diesen Staat gebracht. 

Vorher hat der Faschismus in Österreich 
gewütet, und die Opfer waren vor allem jüdi­
sche Mitbürger. Wie schwer die Folgen sind, 
zeigt mir, die ich diese Zeit zum Glück nicht 
miterlebt habe, meine politische Tätigkeit im 
Bezirk. In der Leopoldstadt, meine Damen 
und Herren, wurde durch den Naziterror die 
Zahl der Einwohner halbiert, Zehntausende 
wurden vertrieben, weitere Zehntausende 
wurden in Konzentrationslagern ermordet. 

Ich bin persönlich der Meinung, daß kein 
Gesetz, mag es noch so klug formuliert und 
noch so gut durchdacht sein, eine Wiedergut­
machung bringen kann. Es kann bestenfalls 
ein finanzieller Ausgleich geschaffen werden, 

und auch hier war Österreich in der Vergan­
genheit nicht allzu großzügig. 

Das mindeste aber, was geschehen muß, ist, 
den Opfern des Faschismus das zurückzuge­
ben, was ihr Eigentum war. Bereits 1969 kam 
es zum Kunst- und Kulturbereinigungsgesetz, 
das zum Inhalt hatte, ehemals herrenloses 
Kunst- und Kulturgut den früheren rechtmä­
ßigen Eigentümern zurückzugeben. Der 
Erfolg dieses Gesetzes war, da ein Großteil 
der Betroffenen entweder umgekommen oder 
in andere Länder emigriert war, relativ 
bescheiden. Von den 8000 Gütern konnten 
nur 72 den Betroffenen oder den wahren 
Eigentümern zurückgegeben werden. 

Danach geriet der österreichische Staat 
immer wieder in heftige Kritik durch die von 
dem Naziregime betroffenen Personen, vor 
allem in den Vereinigten Staaten. Es wurde 
uns immer wieder vorgeworfen,· die Ausfor­
schung der Eigentümer nicht intensiv genug 
betrieben zu haben. 

Was hat nun der österreichische Staat mit 
diesen Kunst- und Kulturgütern gemacht? Er 
hat sie weder in Museen gestellt noch sonst 
irgendwie verwertet, sondern sie sind alle im 
Gewahrsam des Bundesdenkmalamtes. 

Der vorliegende Gesetzentwurf trägt nun 
dem Anliegen nach Schaffung einer weiteren 
Möglichkeit, die Kunst- und Kulturgegen­
stände ihren rechtmäßigen Eigentümern oder 
deren Erben zurückzugeben, Rechnung. Ähn­
lich wie 1969 soll eine Liste der in Frage kom­
menden Güter in der "Wiener Zeitung" veröf­
fentlicht werden. Ganz kurz zu dieser Liste: 

Es sind sicher sehr viele Gegenstände auf 
dieser Liste, die materiell kaum einen Wert 
darstellen, aber für den entsprechenden 
Eigentümer mag zum Beispiel ein Kinder­
buch viel an Erinnerung bedeuten und des­
halb für ihn sehr kostbar sein. 

Um neuerlichen Beschwerden, daß die Liste 
im Ausland unbekannt geblieben ist, vorzu­
beugen, werden einerseits die österreichi­
schen Vertretungsbehörden im Ausland diese 
Liste auflegen, andererseits berichten bereits 
jetzt große internationale Zeitungen über 
unser Vorhaben. 

Jene Kunst- und Kulturgüter, die nach die­
sem Verfahren keine Eigentümer finden und 
weiterhin im Eigentum des Staates bleiben, 
sollen versteigert werden. Der Erlös dieser 
Versteigerung, meine Damen und Herren, 
soll, abzüglich der Kosten, die dem Bund ent-
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standen sind, Personen, die aus religiösen, 
politischen oder Abstammungsgründen durch 
das Naziregime verfolgt wurden, zugute kom­
men. 

Damit, meine Damen und Herren, wird ein 
ganz kleiner Teil des im Zuge des Zweiten 
Weltkrieges entstandenen finanziellen 
Unrechtes wiedergutgemacht. Dafür, daß es 
auch eine moralische und geistige Wiedergut­
machung für die Opfer des Faschismus gibt, 
haben wir alle durch unsere Haltung und 
Gesinnung Sorge zu tragen. (Beifall bei SPÖ 
und FPÖ.) 15.26 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. 

Die Debatte ist geschlossen. - Schlußwort 
wird keines gewünscht. 

Wir gelangen zur Ab s ti m m u n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 
790 der Beilagen in der Fassung des Aus­
schußberichtes 813 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Der Gesetzentwurf 
ist somit auch in dritter Lesung ein s tim -
mi g an gen 0 m m e n. 

7. Punkt: Bericht des Finanz- und Budgetaus­
schusses über die Regierungsvorlage (737 der 
Beilagen): Bundesgesetz zur Schaffung eines 
Fonds zur Verwaltung der Rückstellungen für 
Zinsen bei Nullkuponfinanzschulden des 
Bundes (Nullkuponfondsgesetz) (808 der Bei-

lagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 7. Punkt der 
Tagesordnung: Nullkuponfondsgesetz. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Veleta. 

Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Veleta: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Der gegenständliche Gesetzent­
wurf ist auf neue Entwicklungen auf den in­
und ausländischen Kredit- und Kapitalmärk­
ten zurückzuführen, die dem Bund bei Auf-

nahme von Nullkuponfinanzschulden im Ver­
gleich zu herkömmlichen Kreditoperationen 
kostengünstigere Konditionsgestaltungen 
ermöglichen. Die Zinsen für diese Finanz­
schuldenaufnahmen werden am Ende der 
Laufzeit kumuliert ausbezahlt. Die hieraus 
entstehenden budgetpolitischen Probleme sol­
len durch Schaffung eines Fonds mit eigener 
Rechtspersönlichkeit entschärft werden. Der 
Bund überweist alljährlich die errechneten 
Zinsen für die gegenständlichen Kreditopera­
tionen an den Fonds, der diese. Beträge best­
möglich veranlagt und am Laufzeitende der 
entsprechenden Finanzschuld die insgesamt 
überwiesenen Mittel samt erwirtschafteten 
Erträgen an den Bund abführt. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
erwähnte Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung am 4. Dezember 1985 in Verhandlung 
genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzent­
wurf mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß somit den 
A nt rag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(737 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie­
gen, bitte ich, in die Verhandlungen einzuge­
hen. 

Präsident: Ich danke dem Herrn Berichter­
statter für seine Ausführungen. General- und 
Spezialdebatte werden unter einem durchge­
führt. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Dr. 
Steidl. 

15.29 

Abgeordneter Dr.Steidl (ÖVP): Herr Präsi­
dent! Meine Damen und Herren! Der Herr 
Finanzminister muß in seinem nicht benei­
denswerten Bemühen, von Jahr zu Jahr ein 
größeres Budgetdefizit zu finanzieren, natür­
lich jede Finanzierungsmöglichkeit nützen 
und sich dabei auch in Marktnischen bege­
ben. Die Marktnische Nullkuponanleihe ist 
allerdings weder eine österreichische Erfin­
dung noch der Stein der Weisen für die Finan­
zierung. 

Die Österreichische Volkspartei, meine 
Damen und Herren, ist nicht so hinterwäldle­
risch, das Finanzierungsinstrument der Null­
kupon anleihe grundsätzlich abzulehnen. Der-
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artige Anleihen sind zu begrüßen, wenn damit 
Projekte finanziert werden, die eine lange 
Anlaufzeit haben und deren Erträge erst in 
vielen Jahren, wenn auch dann kumuliert, 
abreifen. 

Wenn die Österreichische Volkspartei das 
Gesetz zur Schaffung eines Fonds zur Verwal­
tung der Rückstellungen für Zinsen bei Null­
kuponfinanzschulden des Bundes ablehnt, 
dann aus mehreren Gründen. Nullkuponanlei­
hen, die nicht projektbezogen und projektge­
bunden sind, sondern ausschließlich der 
Finanzierung des Budgetdefizits dienen, sind 
ein weiterer Versuch, den tatsächlichen Stand 
der Verpflichtungen des Bundes zu ver­
schleiern. 

Es ist ja nicht so, daß der Herr Finanzmini­
ster von vornherein beabsichtigt hat, die sich 
jährlich ergebende Verpflichtung aus der 
Nullkuponanleihe auszuweisen. Die verspä­
tete Einrichtung des Rückstellungsfonds ist 
vielmehr der Ausdruck des schlechten Gewis­
sens, weil er bei seinem Verschleierungsver­
such von der Opposition ertappt wurde. Wäre 
nämlich der Finanzminister von vornherein 
willens gewesen, eine solche Einrichtung zu 
schaffen, dann hätte er das bereits vor Bege­
bung der Anleihe tun müssen, denn es kann 
ja nicht so sein, daß der Nationalrat nur das 
Vollzugs organ des Finanzministers ist, daß er 
vor vollendete Tatsachen gestellt wird und 
das zu tun hat, wofür der Finanzminister 
schon längst die Tatsachen geschaffen hat. 

Zweitens: Ich kann mich auch dem Argu­
ment des Finanzministers nicht anschließen, 
daß die Nullkuponanleihe besonders billig sei. 
Laut Notierung, wie sie in der "Presse" vom 9. 
12. dargestellt ist, hat die österreichische 
Staatsschuld zum 3. 12. 1985 eine durch­
schnittliche Rendite von 7,59 Prozent. Bei der 
Nullkuponanleihe liegt allerdings die Verzin­
sung' darüber. Wo die Verbilligung bezie­
hungsweise die Ersparnis sein soll, ist mir 
nicht klar. 

Außerdem: Die Ausstattung jeder Anleihe 
ist doch eine Frage von Verhandlungen und 
ist bestimmt von der jeweiligen Marktlage. 
Mit Entschiedenheit muß sich die Österreichi­
sche Volkspartei aber gegen den Vorwurf des 
Abgeordneten N owotny - ein Vorwurf, den 
er im Finanzausschuß erhoben hat - zur 
Wehr setzen, nämlich die Österreichische 
Volkspartei verschwende Steuer geld, wenn 
sie der Schaffung des Fonds nicht zustimme. 
Ich stelle eindeutig und unmißverständlich 
fest, daß der Fonds mit den Konditionen der 

Nullkuponanleihe überhaupt nichts zu tun 
hat. 

Und im übrigen, Herr Professor Nowotny: 
Bei der Begebung der Anleihe wurden weder 
Sie gefragt, noch ist die Opposition gefragt 
worden. Diese Anleihe wurde vom Finanzmi­
nister, weil er finanzieren mußte, begeben 
und hat mit der Rückstellung, mit dem Fonds 
überhaupt nichts zu tun. Wohl aber, meine 
Damen und Herren, erheben wir den Vor­
wurf, daß mit dieser neuen Einrichtung auch 
neue Kosten gebärt werden. 

Es ist für uns nicht glaubwürdig, daß ein 
derartiger Fonds in seiner Verwaltung nichts 
kosten wird, denn dieser Fonds wird in ver­
hältnismäßig kurzer Zeit über Milliarden ver­
fügen, Milliarden, die laut Gesetz bestens ver­
anlagt werden müssen. Und man kann mir 
nicht einreden, daß eine solche Veranlagung 
sozusagen mit der linken Hand durchgeführt 
werden muß. Auch solche Veranlagungen 
bedürfen eines Verwaltungsapparates, der 
natürlich Kosten verursacht. 

Die Österreichische Volkspartei sagt 
schließlich auch deshalb nein zum Nullkupon­
fondsgesetz, weil der Umfang des Fonds nicht 
begrenzt und die Veranlagung der Gelder 
nicht eingeschränkt ist. Wir halten es nicht 
für sehr sinnvoll, ein Fondsvermögen von 
einigen Milliarden Schilling zu schaffen, 
wenn wir auf der einen Seite in einigen J ah­
ren nicht mehr wissen werden, wie das Bud­
getdefizit finanziert werden soll, und nur 
wegen der Diskrepanz zwischen dem Wesen 
der Zero-Bonds und der Kameralistik ein 
eigener Vermögens stock dotiert werden muß. 

Da die Veranlagung der Fondsgelder nicht 
eingeschränkt ist, kann es durchaus sein, daß 
sich der Bund das Fondsgeld selbst borgt. Es 
ist keinesfalls denkunmöglich, meine Damen 
und Herren, daß Fondsgelder in einer Arbeits­
marktanleihe angelegt werden, aus deren 
Erlös beispielsweise weitere Verherrlichungs­
filme des Gewerkschaftsbundobmannes Dal­
linger finanziert werden. Bei solchen Insichfi­
nanzierungen beißt sich ja letzten Endes die 
Katze in den Schwanz. 

Die Österreichische Volkspartei kann daher 
der Absurdität einer solchen Einrichtung mit 
den gegebenen gesetzlichen Regelungen ins­
gesamt keine positiven Aspekte abgewinnen. 
Sie ist dagegen, wie sie auch gegen die rapid 
steigende, durch Verschwendung und Unver­
mögen der Regierung mit verursachte Staats­
verschuldung ist. (Beifall bei der ÖVP.) 15.35 
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Präsident 

Präsident: Nächster Redner ist der Abge­
ordnete Nowotny. 

15.35 

Abgeordneter Dr. Nowotny (SPÖ): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Ich kann mich auch 
im Interesse meiner Kollegen hier kurzfas­
sen. Das Instrument der Nullkuponanleihe 
ist, wie ja mein Vorredner schon gesagt hat, 
eine neue Entwicklung auf den internationa­
len Finanzmärkten, die sicherlich keine 
beherrschende Sache ist, aber eben ein 
bestimmtes Marktsegment erfüllt. 

Es ist daher erfreulich, wenn heute Kollege 
Steidl gesagt hat, daß auch die ÖVP nicht 
prinzipiell gegen Nullkuponanleihen ist. Im 
Ausschuß war nämlich Ihre Begründung für 
die Ablehnung, daß Sie prinzipiell dagegen 
seien, und daraufhin mußte ich Ihnen vorhal­
ten, daß Sie eben dann offensichtlich nicht für 
die bestmögliche Gestionierung der Staats­
schuld sind, denn es ist eben ein Faktum, daß 
diese Nullkuponanleihe - und deshalb wird 
sie auch international begeben - für den 
Schuldner günstiger ist, weil sie eben ein 
ganz bestimmtes Marktsegment abdecken 
kann. 

In diesem konkreten Fall - und Sie kön­
nen ja nicht mit den Durchschnittsrenditen, 
sondern müssen mit den letzten Renditen ver­
gleichen - heißt das, daß für den Gesamtbe­
trag über die Gesamtlaufzeit eine Ersparnis 
an Zinskosten im Ausmaß von fast 100 Millio­
nen Schilling eingetreten ist, und auf diese 
100 Millionen Schilling würde die Österreichi­
sche Volkspartei verzichten. In diesem Sinn 
bedeutet das, daß Sie eben nicht bereit sind, 
hier möglichst sparsam zu wirtschaften. 

Nun gibt es einen Nachteil von Nullkupon­
anleihen. Das ist der, daß man sagen kann: 
Die Budgetwahrheit kann darunter leiden, 
weil eben die Zinsen kumuliert erst zum 
Schluß ausgezahlt werden. Um diesen einen 
möglichen Nachteil wettzumachen, wird nun 
die entsprechende Fondslösung getroffen. 
Das heißt, es wird eigentlich genau der Forde­
rung, ich würde sagen, der legitimen Forde­
rung der Volkspartei entsprochen, daß im 
Interesse der Budgetwahrheit auch die allfäl­
ligen Zahlungen bereits vorweggenommen 
werden. Genau das ist hier der Fall. 

Es ist von der ökonomischen Seite positiv, 
es ist von der juridischen Seite positiv, es ist 
letztlich auch im Interesse der Budgetklarheit 
positiv. Ich glaube also daher, daß Ihre Ableh­
nung eigentlich nur auf einem Mißverständ­
nis beruhen kann, und hoffe, daß hier bei der 

Volkspartei noch Lernprozesse einsetzen wer­
den. Wir werden dem zustimmen. (Beifall bei 
SPÖ und FPÖ.) 15.38 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Schlußwort wird keines gewünscht. 

Wir gelangen zur Ab s tim m u n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 
737 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Der Gesetzentwurf 
ist auch in dritter Lesung mit Me h r he i t 
an genommen. 

8. Punkt: Bericht des Finanz- und Budgetaus­
schusses über die Regierungsvorlage (758 der 
Beilagen): Bundesgesetz über die Veräuße­
rungen von unbeweglichem Bundesvermögen 

(814 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 8. Punkt der 
Tagesordnung: Bundesgesetz über die Veräu­
ßerungen von unbeweglichem Bundesvermö­
gen. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Kuba. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Kuba: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Der gegenständliche Gesetzent­
wurf geht auf Anträge der Generaldirektion 
für die Post- und Telegraphenverwaltung, der 
Generaldirektion der Österreichischen Bun­
debahnen und des Bundesministeriums für 
Bauten und Technik zurück, die Veräußerun­
gen von Liegenschaften in Salzburg und Wien 
betreffen, welche für Bundeszwecke entbehr­
lich sind. 

Nach der in den Erläuterungen zur Regie­
rungsvorlage zum Ausdruck kommenden 
Rechtsauffassung unterliegen die Bestim­
mungen dieses Gesetzentwurfes im Sinne des 
Artikels 42 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz 
n ich t dem Einspruchsrecht des Bundesra­
tes. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
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Kuba 

erwähnte Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung am 4. Dezember 1985 in Verhandlung 
genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzent­
wurf mit Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(758 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Herr Präsident! Für den Fall, daß Wortmel­
dungen vorliegen, bitte ich, die Debatte zu 
eröffnen. 

Präsident: Keine Wortmeldung. 

Wir gelangen zur Ab s tim m u n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 
758 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Der Gesetzentwurf 
ist somit auch in dritter Lesung ein s, tim -
mi g a n gen 0 m m e n. 

9. Punkt: Bericht des Handelsausschusses 
über die Regierungsvorlage (759 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Fernwärme­
förderungsgesetz geändert wird (817 der Bei-

lagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 9. Punkt der 
Tagesordnung: Änderung des Fernwärmeför­
derungsgesetzes. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Höll. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Höll: Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Der 
vorliegende Gesetzentwurf sieht eine Verlän­
gerung des Fernwärmeförderungsgesetzes, 
dessen Instrumentarium sich beim bisherigen 
Fernwärmeausbau bestens bewährt hat, um 
weitere drei Jahre vor. Gleichzeitig soll die 
für die Verlängerung erforderliche Novellie­
rung zum Anlaß genommen werden, das 

durch das Fernwärmeförderungsgesetz 
geschaffene Förderungsinstrumentarium zu 
erweitern und zu verfeinern: 

Neben der Ausdehnung der Förderungstat­
bestände auf Heizwerke, die überwiegend mit 
Biomasse betrieben werden, sieht der Gesetz­
entwurf unter anderem auch eine Erhöhung 
der Investitionssumme bis zu der im Einzel­
fall eine einmalige Geldzuwendung gewährt 
werden kann, den Wegfall der Beschränkung, 
daß die Kreditkosten nicht unter dem ERP­
Zinsniveau liegen dürfen, sowie eine aus­
drückliche Bestimmung, daß auch Fernwär­
meleitungen nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes gefördert werden können, vor. Indu­
strielle Unternehmungen, die keine Fernwär­
meversorgungsunternehmen sind, können 
künftig auch dann gefördert werden, wenn 
die Wärme nicht an Fernwärmeversorgungs­
unternehmen, sondern überwiegend an Dritte 
abgegeben wird. 

Der Handelsausschuß hat die gegenständli­
che Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
5. Dezember 1985 in Verhandlung genommen. 
In der Debatte ergriffen außer dem Berichter­
statter die Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Zitt­
mayr, Grabher-Meyer, Resch und Dkfm. DDr. 
König sowie der Vizekanzler und Bundesmi­
nister für Handel, Gewerbe und Industrie Dr. 
Steger das Wort. 

Die Abgeordneten Resch, Dkfm. DDr. 
König und Grabher-Meyer brachten einen 
Abänderungsantrag zu § 8 Abs. 2 der Regie­
rungsvorlage und die Abgeordneten Strache, 
Grabher-Meyer und Dkfm. DDr. König zu 
Artikel II der Regierungsvorlage ein. Außer­
dem hat der Ausschuß über Antrag des Abge­
ordneten Dipl.-Ing. Dr. Zittmayr die Feststel­
lung zu § 2 Abs. 3 Z 4 der Regierungsvorlage 
getroffen, daß unter den Begriff "sonstige 
Unternehmungen" auch Zusammenschlüsse 
von Land- und Forstwirten - ohne Rücksicht 
auf die Rechtsform - fallen, die Biomasse, 
zum Beispiel auch Hackschnitzel, gewinnen 
und daraus Fernwärme erzeugen. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzent­
wurf unter Berücksichtigung der obgenann­
ten Abänderungsanträge mit Stimmeneinhel­
ligkeit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Handelsausschuß somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregie­
rung vorgelegten Gesetzentwurf (759 der Bei­
lagen) mit den dem schriftlichen Ausschußbe­
richt angeschlossenen Abänderungen die ver­
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 
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Höll 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie­
gen, ersuche ich den Herrn Präsidenten, die 
Debatte zu eröffnen. 

Präsident: Ich danke dem Berichterstatter 
für seine Ausführungen. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. 

Zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeord­
nete König. 

15.44 

Abgeordneter Dkfm. DDr. König (ÖVP): 
Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Die Österreichi­
sche Volkspartei wird - wie schon dem 
ursprünglichen Gesetz - auch der Verlänge­
rung des Fernwärmeförderungsgesetzes ihre 
Zustimmung geben. 

Wir müssen allerdings festhalten, daß es 
dem Herrn Energieminister offenbar in die­
ser Legislaturperiode nicht gelungen ist, dem 
Versprechen der Regierungserklärung und 
des Energiekonzeptes, daß die Fernwärme zu 
einem Schwerpunkt der Energiepolitik 
gemacht werden soll, Rechnung zu tragen. Es 
sprechen die Erläuterungen für dieses Versa­
gen eine sehr deutliche Sprache, wenn dort 
etwa festgestellt wird, daß von dem für die 
Fernwärmeförderung vorgesehenen Betrag in 
dem dafür vorgesehenen Zeitraum nur die 
Hälfte in Anspruch genommen wurde. 

Ich darf daran erinnern, daß wir seinerzeit 
den Energiebericht des Herrn Energiemini­
sters und Handelsministers Dr. Staribacher 
hier im Parlament mit beschlossen haben, 
weil er nämlich zwei Dinge gesagt hat: 
Erstens hat er kritisch gesagt, daß die Fern­
wärme viel zu langsam ausgebaut wird, und 
zweitens, daß man viel stärkeres Gewicht auf 
die Abwärmenutzung, auf die Prozeßwärme 
und nicht auf die erzeugte Wärme legen muß. 
Das hat leider unter dem Energieminister 
Steger keine Berücksichtigung erfahren. 

Auch die Beratungen, die der Unteraus­
schuß des Handelsausschusses über ein Fern­
wärmewirtschaftsrecht geführt hat und die 
sehr weit gediehen sind, sind unter Minister 
Steger einfach schubladiert worden. 

Deshalb freuen wir uns, daß es jetzt mög­
lich war, mit den anderen Fraktionen einen 
gemeinsamen Entschließungs antrag dem 
Haus vorzulegen, der den Herrn Minister 
daran mahnen soll, noch in dieser Legislatur­
periode, aufbauend auf den Vorarbeiten, die 

im Unter ausschuß geleistet worden sind, eine 
brauchbare Vorlage für ein modernes Fern­
wärmewirtschaftsgesetz vorzulegen und auch 
die Koordination mit dem anderen leitungs ge­
bundenen Energieträger, der Gaswirtschaft, 
herzustellen. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit mit gro­
ßer Besorgnis feststellen - ich würde mei­
nen, daß das auch die Kollegen der Regie­
rungsfraktionen zum Anlaß nehmen sollten, 
ein sehr ernstes Gespräch innerhalb der 
Regierungskoalition über die Situation der 
Energierversorgung, der längerfristigen Ener­
gieversorgung, und im besonderen der Strom­
versorgung zu führen -: 

Wenn heute der Herr Energieminister in 
der Fragestunde auf den Vorhalt, den ich ihm 
gemacht habe an Hand der Äußerungen des 
Bundeslastverteilers, der dafür die primäre 
Sachverantwortung in unserem Lande trägt, 
daß die Entwicklungen des Stromverbrauchs 
und der Strombedarfsdeckung auseinander­
klaffen, das koordinierte Ausbauprogramm 
verzögert wird und daher die Gefahr einer 
Versorgungsschere , eines Versorgungseng­
passes entsteht, nichts anderes zu antworten 
weiß, als daß im ersten Halbjahr die Stromex­
porte größer gewesen wären als die Stromim­
porte, dann, bitte, ist das so hanebüchen, daß 
es wirklich Anlaß zur Besorgnis gibt, ob der 
zuständige Energieminister überhaupt die 
Tragweite der Entwicklung erkennt. (Abg. 
G r a b her - Me y e r: Hoppla! Hoppla! 
RoppIa!) 

Herr Abgeordneter Grabher-Meyer! Sagen 
Sie nicht "Hoppla!" , denn das ist sein Bundes­
lastverteiler . (Abg. G r a b her - Me y e r: 
... wie, Sie haben doch kein Alternativbei­
spiel vorgelegt!) Herr Abgeordneter Grabher­
Meyer! Ich werde Ihnen das gleich bieten. 
Wenn heute behauptet wird vom Herrn Ener­
gieminister, daß die ... (Neuerlicher Zwi­
schenruf des Abg. G r a b her - Me y er.) 
Wollen Sie mir zuhören oder wollen Sie stän­
dig dazwischenrufen? 

Wenn heute der Herr Energieminister 
behauptet, daß die Stromexporte größer seien 
als die Stromimporte, so weiß jeder, der in der 
Elektrizitätswirtschaft steht, daß wir nur 
Sommerstrom exportieren und hochwertigen 
Winterstrom dafür importieren uhd daß das 
Verhältnis etwa 3 zu 1 ist. Wir müssen also 
dreimal so viel exportieren, um ein Drittel 
hochwertigen Winterstrom zu bekommen. 
Das numerisch gleichzusetzen zeugt entweder 
von totaler Unkenntnis oder von einer bewuß­
ten Verniedlichung der gegenwärtigen Situa-
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Dkfm. DDr. König 

tion. (Beifall bei der ÖVP. - Neuerlicher Zwi­
schenruf des Abg. G ra b her - Me y e r.) 

Herr Abgeordneter Grabher-Meyer! Ich 
habe Verständnis dafür, daß Sie als General­
sekretär Ihrer Partei Ihren Parteiobmann 
verteidigen müssen. Aber ich spreche nicht 
vom Parteiobmann, sondern von dem Ener­
gieminister, der verantwortlich für die Repu­
blik ist. Der hat seine Verantwortung als 
Energieminister wahrzunehmen, und die ver­
nachlässigt er sträflich! (Neuerlicher Beifall 
bei der ÖVP.) 

Ich halte hier noch einmal fest: Wenn der 
Generaldirektor der Verbundgesellschaft und 
Bundeslastverteiler , der darauf vereidigt ist, 
dafür zu sorgen, daß im Ernstfall die notwen­
digen Maßnahmen getroffen werden, wörtlich 
erklärt - beziehungsweise ich lese hier -: 
Die Verantwortungsträger in diesem Land 
seien auf die Tragweite ihrer Entscheidungen 
hinzuweisen, betonte Fremuth. Die Verant­
wortung für die derzeitige Entwicklung mit 
ihren sich deutlich abzeichnenden wachsen­
den Risken könne die E-Wirtschaft nicht 
mehr ohne weiteres tragen, dann läuten alle 
Alarmglocken. 

Herr Abgeordneter Grabher-Meyer! Wenn 
ein Energieminister dazu nicht Stellung 
nimmt, sondern sich dahin flüchtet, daß 
momentan mehr Strom exportiert als impor­
tiert wird, wo man weiß, daß wir dreimal so 
viel exportieren müssen, als wir importieren 
müssen, dann ist das einfach ein Vernachläs­
sigen der Verantwortung, die er als zuständi­
ger Energieminister für diesen Staat über­
nommen hat. Und das kann man nicht hin­
nehmen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Dann wird es wieder, wie bei der VOEST­
ALPINE, heißen: Die verantwortlichen Mana­
ger sind schuld. - Die, bitte, haben rechtzei­
tig gewarnt. Der Energieminister , die poli­
tisch Verantwortlichen haben zu handeln! 
Man soll auch jetzt nicht sagen - der Abge­
ordnete Köck hat das heute sehr richtig in der 
Fragestunde gesagt -: Dafür bauen wir in 
Ungarn ein Kraftwerk. - Das ist ja nur eine 
Notlösung. Mit Recht hat Köck gesagt: Es 
stimmt uns sehr tra.vrig, daß unsere Leistun­
gen zwar im Ausland geschätzt werden, wir 
aber im Inland nicht bauen können. - Bitte, 
sehen wir denn nicht, daß damit die Ostab­
hängigkeit erneut erhöht wird? Wir müssen 
wieder Strom importieren, wenngleich das im 
Zuge eines Vertrages ist. Aber wir müssen 
importieren. Und bitte, die Republik muß für 
13 Milliarden Schilling an Ostkrediten die 
Haftung übernehmen. 

Ich spreche mich nicht dagegen aus, daß 
man mit Ungarn diese Kooperation durch­
führt, aber ich möchte auf die Risken hinwei­
sen. Ich möchte doch feststellen, daß das 
keine Alternative zur Sicherung der Energie­
versorgung im Inland sein kann. 

Das aber ist die Aufgabe des Energiemini­
sters. Da hat er nicht aus wahltaktischen 
Überlegungen zu meinen: Schieben wir das 
alles über die nächste Wahl, treffen wir keine 
Entscheidung. - Er hat die Verantwortung 
wahrzunehmen, zu der ihn heute auch sein 
Bundeslastverteiler aufgerufen hat. 

Wir als Opposition werden Sie aus dieser 
Verantwortung nicht entlassen. (Beifall bei 
der ÖVP.) 15.51 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abge­
ordneter Resch. 

15.51 

Abgeordneter Resch (SPÖ): Herr Präsident! 
Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Herr 
Kollege König, ich darf Ihnen mit einem 
Sprichwort antworten, das ein englischer Dra­
matiker geprägt hat ... (Abg. G ra f: "Mor­
genstund hat Gold im Mund!" - Abg. Re c h -
b erg e r: Das war ein Burgenländer! - Abg. 
Dr. Sc h ra n z: "Lügen haben kurze Beine!") 
Herr Präsident Graf! "Die Kritik an anderen 
hat noch keinem die eigene Leistung erspart." 

Herr Kollege König! Wenn Sie Ihre Sorgen 
hier zum Ausdruck bringen - die wir auch 
teilen, ich sage das ganz offen und ehrlich -, 
dann Ihre Sorgen und Ihre Bemühungen in 
Ehren, aber sagen Sie doch zu Zwentendorf 
ja, damit ist uns sicherlich mehr geholfen! 
(Beifall bei der SPÖ. - Abg. G r a f: Sagen 
Sie das dem Herrn Steger! Die Regierung 
emlg, beide Koalitionspartner mit einer 
Zunge - und wir fahren mit an! - Abg. Dr. 
K Ö n i g: Sie haben den falschen Energiemini­
ster!) 

Ich weiß, daß auch Sie, Herr Präsident 
Graf, ein Befürworter von Zwentendorf sind, 
aber Sie sind in einer furchtbaren Situation. 
(Abg. G r a f: Das scheinen Sie sich so vorzu­
stellen! So ist es aber auch schon gar nichtJ) 
Ihre Politstrategen haben Ihren Parteiob­
mann Dr. Mock in die Enge gedrängt und Sie 
damit gezwungen, aus parteipolitischen Über­
legungen einer Volksabstimmung über Zwen­
tendorf nicht zuzustimmen. (Abg. G r a f: Wer­
den Sie nicht dramatisch, Herr Resch!) Ich 
bin nicht dramatisch, mir geht es um die 
Sache, und ich würde alle, denen es hier um 
die Sache geht, ersuchen, auch ähnlich zu 
denken. (Beifall bei der SPÖ.) 
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Aber lassen Sie mich auf die Fernwärme­
versorgung in Österreich und zur heutigen 
Novelle zurückkommen. Wir wissen doch alle, 
daß der Fernwärmeversorgung in Österreich 
aus energiepolitischen und umweltpolitischen 
Überlegungen ein hoher Stellenwert 
zukommt. Bereits 1982 hat die sozialistische 
Alleinregierung diesem Umstand im zweiten 
Beschäftigungsprogramm Rechnung getra­
gen und für den bedeutenden Beschäftigungs­
effekt Förderungen zugesagt. Der Nationalrat 
beschloß deshalb ein Fernwärmeförderungs­
gesetz, befristet mit Ende 1985. 

Das zweite Beschäftigungsprogramm, der 
Energiebericht und das Energiekonzept 1984 
der Bundesregierung verlangen geradezu 
eine Fortführung der Fernwärmeförderung. 
Wir wollen damit einen weiteren zügigen Aus­
bau der Fernwärmeversorgung ermöglichen. 
Dadurch könnten die Importe und der Pri­
märenergieverbrauch gesenkt werden. 

Im Handelsausschuß konnte in kürzester 
Zeit Einigung erzielt werden, da sich im 
Unterschied zur Zwentendorfdebatte, Herr 
Präsident Graf, keine Politstrategen einge­
mischt haben. (Abg. G r a f: Nicht einmal 
einen Zwischenruf mache ich auf so etwas, 
Herr Kollege!) Bei den Beratungen im Unter­
ausschuß über ein Energiesicherungsgesetz 
stellten wir das Fehlen von geschlossenen 
Rechtsvorschriften in Energieteilbereichen 
fest, und ich darf daher, wie vom Kollegen 
König bereits erwähnt, folgenden Entschlie­
ßungsantrag einbringen: 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Resch, Dkfm. DDr. 
König, Grabher-Meyer und Genossen betref­
fend legistische Neuordnung des Gas- und 
Fernwärmerechtes. 

Im Zuge der Beratungen des parlamentari­
schen Unterausschusses des Handelsaus­
schusses zur Vorberatung der Regierungsvor­
lage eines Energiesicherungsgesetzes wurden 
die Abwärmenutzungen in Österreich einge­
hend diskutiert; dies war Anlaß einer umfas­
senden Erörterung der Situation der österrei­
chischen Fernwärmeversorgung überhaupt. 
Dabei hat der Unterausschuß wiederholt das 
Fehlen geschlossener Rechtsvorschriften für 
die Versorgung mit Fernwärme bemängelt 
und seinen Wünschen dahingehend Ausdruck 
verliehen, im Sinne der anzustrebenden ener­
giewirtschaftlich optimalen Koordination der 
leitungsgebundenen Energie das Rechtsge­
biet den neuesten energiewirtschaftlichen 

Erfordernissen gemäß zu gestalten. Auf 
Grund eines diesbezüglichen Berichtes des 
Unterausschusses hat der Handelsausschuß 
schließlich seinerzeit den Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie ersucht, den 
von ihm gemeinsam mit seinen Experten und 
dem Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie vorbereiteten Entwurf 
zur Grundlage eines dem Begutachtungsver­
fahren zuzuleitenden Entwurfes zu machen. 

Das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie hat diesem Entwurf 
Ende 1982 dem allgemeinen Begutachtungs­
verfahren zugeführt. 

Das Begutachtungsverfahren hat eine 
Ablehnung in mehreren wesentlichen Punk­
ten ergeben, so daß eine grundlegende Neu­
überarbeitung dieses Entwurfes erforderlich 
ist. Angesichts der Notwendigkeit, die Abhän­
gigkeit vom Erdöl weiter zu vermindern und 
zu diesem Zweck den Anteil der leitungsge­
bundenen Energieträger nach Möglichkeit zu 
steigern sowie zur Vermeidung volkswirt­
schaftlicher Fehlinvestitionen deren Einsatz 
bestmöglich zu koordinieren, erscheint es 
geboten, die legistische Neugestaltung des 
Rechtes der Fernwärmewirtschaft auch mit 
der notwendigen Reform des Gasrechtes zu 
verbinden. 

Inzwischen hat auch der Energiebericht 
und das Energiekonzept 1984 der Bundesre­
gierung die Neuregelung der Rechtskomplexe 
Gas- und Fernwärmeversorgung in seinen 
Maßmahmenkatalog aufgenommen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen 
daher folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Da die einheitliche legistische Ausgestal­
tung des Rechtes der leitungsgebundenen 
Energien Gas und Fernwärme ein vordringli­
ches energiepolitisches Anliegen darstellt, 
wird der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie ersucht, die legisti­
schen Arbeiten auf diesem Gebiet zum 
Abschluß zu bringen und dem Nationalrat zur 
parlamentarischen Behandlung zuzuleiten. 

Mit der Beschlußfassung dieser Gesetzes­
materie, meine sehr verehrten Damen und 

122. Sitzung NR XVI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 75 von 89

www.parlament.gv.at



10824 Nationalrat XVI. GP - 122. Sitzung - 13. Dezember 1985 

Resch 

Herren, und mit der Verlängerung des Fern­
wärmeförderungsgesetzes haben wir taugli­
che Instrumente zur Realisierung dieser 
Ziele. 

Das neue Fernwärmeförderungsgesetz 
bringt neben einer Verlängerung des Förde­
rungszeitraumes um weitere drei Jahre eine 
Reihe von Verbesserungen. So wird ein 12pro­
zentiger Investitionszuschuß für Einzelpro­
jekte bis 10 Millionen Schilling gewährt, Lei­
tungsinvestitionen stellen ebenfalls einen 
Förderungstatbestand dar. 

Damit wird etwa die Realisierung der Fern­
wärmeversorgung zwischen dem Kraftwerk 
Riedersbach und der Stadt Salzburg erst 
ermöglicht. Das wäre eine sinnvolle Nutzung 
von Abwärme. 

Es konnte aber auch eine Förderung von 
erfolglosen Bohrungen für Geothermie 
berücksichtigt werden. 

Entsprechend den im Energiebericht 1984 
enthaltenen Zielsetzungen wird mit dieser 
Novelle ein entscheidender Impuls für einen 
verstärkten Beitrag der Biomasse als regional 
bedeutender Energieträger ermöglicht. Somit 
kann in einem größeren Umfang ein billiger 
heimischer Energieträger nutzbar gemacht 
werden. Ich hoffe nur, daß uns diese Emitten­
ten nicht noch Schwierigkeiten bereiten wer­
den. 

Seit dem Ölschock im Jahre 1973 reißen die 
Diskussionen um die Energieversorgung der 
westlichen Welt nicht ab. Von der Wirtschafts­
politik ausgehend wird auch heute im priva­
ten und gesellschaftspolitischen Bereich sehr 
heftig und emotionsgeladen über Versor­
gungsmöglichkeiten beziehungsweise einzu­
schlagende Strategien der Energieversorgung 
der Welt diskutiert. 

Durch den Beitritt zur Internationalen 
Energieagentur in Paris hat sich Österreich 
verpflichtet, die vermehrte Verwendung von 
Erdöl und Erdgas zur Stromerzeugung, Spit­
zenstromerzeugung ausgenommen, nicht 
zuzulassen, das heißt, zukünftigen Bedarfszu­
wachs weitgehend durch andere Energieträ­
ger abzudecken. 

In Österreich wurden in den dreißiger Jah­
ren sowohl in Graz als auch in Wien erste Stu­
dien über die Wärmeversorgung aus Kraft­
Wärme-Kupplungsanlagen erstellt. Das erste 
Fernheizwerk wurde allerdings erst 1949 in 
Klagenfurt in Betrieb genommen. 1955 kamen 
weitere Fernheizkraftwerke dazu. Die hohen 
Anlageinvestitionen und daraus entstehende 
hohe Verluste in der Anfangsphase, techni-

sehe Probleme und das breite Vordringen des 
Öls mit entsprechend niedrigen Preisen 
machten die Planung und Realisierung von 
weiteren Fernheizkraftwerken aus betriebs­
wirtschaftlichen Gründen praktisch unmög­
lich, sodaß bis in die siebziger Jahre keine 
weiteren Anlagen in Betrieb genommen wur­
den. 

Erst der Ölpreisschock der siebziger Jahre 
ermöglichte es, der kapitalintensiven Fe rn­
wärmeversorgung auch aus betriebswirt­
schaftlicher Sicht näherzutreten. 

Wir wissen, daß Ende 1984 von der österrei­
chischen Fernwärmewirtschaft eine Wärme­
anschlußleistung von über 3 500 Megawatt 
erreicht wurde. Das bedeutet gegenüber 1972 
eine Steigerung von fast 400 Prozent und 
damit eine fast 3prozentige Deckung des 
gesamten Energiebedarfes unseres Landes. 
Wir haben in Österreich aber erst rund ein 
Drittel des ausbauwürdigen Potentials 
erschlossen. 

Im internationalen Vergleich schneidet die 
österreichische Fernwärmewirtschaft relativ 
gut ab, aber im Verhältnis zu den skandinavi­
schen Staaten sieht die Versorgung mit Fern­
wärme bei uns eher bescheiden aus. Wenn 
man bedenkt, daß sich der Weltenergiever­
brauch seit 1950 mehr als verdreifacht hat, 
dann kann man abschätzen, wie wichtig alle 
Möglichkeiten der Wirkungsgradverbesse­
rung sind. Kraftwerke ohne Kraft-Wärme­
Kupplung mit einem Wirkungsgrad von zirka 
40 Prozent stehen solchen mit Kraft-Wärme­
Kupplungen von bis zu 80 Prozent gegenüber. 

Für Heizungen bietet sich gerade die Nie­
dertemperaturwärme, das heißt Wärme aus 
Heizkraftwerken unter Ausnutzung der 
Kraft-Wärme-Kupplung, von Wärmepumpen, 
von geothermischen Quellen und aus Bio­
masse, geradezu an. Experten sind der 
Ansicht, daß in Österreich eine Abdeckung 
von zirka 20 Prozent des gesamten Nieder­
temperaturverbrauchs durch die energiespa­
rende, aber auch umweltfreundliche und 
arbeitsplatzsichernde Fernwärmeversorgung 
möglich ist. 

Erlauben Sie mir, Hohes Haus, einen 
Systemkostenvergleich für verschiedene Hei­
zungsarten zu bringen. Im Verhältnis zur 
Fernwärme kosten der Nachtstrom um 13 
Prozent, der Tagstrom um 57 Prozent, das 
Heizöl "extra leicht" um 70 Prozent mehr. 

Aber auch der Elektroheizung kommt 
natürlich regional unterschiedlich eine große 
Bedeutung zu, und nur derjenige, der die 
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Situation der Stromerzeugung in Österreich 
nicht genau kennt, kann zum Trugschluß 
kommen, daß sich die Elektroheizung über 
den unechten Preis in den Wärmemarkt quasi 
einschleiche. 

Es wäre volks- und betriebswirtschaftlich 
widersinnig, Wasser in der Nacht ohne Nut­
zung den Fluß hinab rinnen zu lassen oder 
kalorische Kraftwerke, die in Österreich eher 
für Grund- und Trapezlast ausgelegt sind und 
keine Schnellstarts erlauben, nicht mit Min­
destlast zu betreiben. Das heißt, Nachtstrom­
heizungen sind in dem Ausmaß sinnvoll und 
geradezu notwendig, wie auf Grund der Kraft­
werkstruktur elektrische Energie preisgün­
stig erzeugt wird. Der Anteil der Elektrohei­
zung beträgt in Österreich übrigens zirka 8 
Prozent. Er ist einer der geringsten in ganz 
Europa. (Abg. Dr. K ö n i g: Eine sehr wichtige 
Berichtigung zu den Aussagen des Herrn 
Energieministers!) 

Herr Kollege König! Ich habe heute nicht 
die Absicht, den Herrn Energieminister zu 
berichtigen, sondern die Dinge so zu bringen, 
wie sie sich auf Grund von verschiedenen Sta­
tistiken und Erfahrungen zeigen. (Beifall bei 
der SPÖ. - Abg. G ra f: Das meint ja der 
König! Das wollte er ja sagen!) 

Die Elektroheizung stellt in vielen Gebieten 
die einzige Alternative zur Einzelofenheizung 
dar und ist überdies wie die Fernwärme 
umweltfreundlich. Wir werden deshalb auch 
im Sinne der Konsumenten Angriffe auf den 
Strompreis für elektrische Nachtspeicherhei­
zungen verhindern. 

Beim Ausbau der Fernwärme, Hohes Haus, 
ist es wie beim Umweltschutz. Minister Dr. 
Kurt Steyrer sagte dazu: Beim Umweltschutz 
geht es um eine Politik der kleinen Schritte, 
aber von der Ungeduld getrieben, es besser zu 
machen! 

Mit dieser Novelle machen wir einen gro­
ßen Schritt. Deshalb geben wir diesem 
Gesetzentwurf gerne unsere Zustimmung. 
(Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 16.04 

Präsident: Der Entschließungsantrag ist 
genügend unterstützt, steht mit in Behand­
lung. 

Der nächste Redner ist Herr Abgeordneter 
Grabher-Meyer. 

16.04 

Abgeordneter Grabher-Meyer (FPÖ): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren des 

Hohen Hauses! Die Ausführungen des Abge­
ordneten König haben sich sehr wenig mit 
der eigentlichen Materie beschäftigt, sondern 
vielmehr mit dem offensichtlich psychologi­
schen Problem, das der Herr Abgeordnete 
König gegenüber dem freiheitlichen Energie­
minister , Handelsminister und Vizekanzler 
Steger hat. 

Man hört es schon direkt zwischen den Zei­
len heraus, daß der Abgeordnete König die 
Auffassung vertritt, daß der Stuhl, auf dem 
Dr. Steger sitzt, eigentlich ihm gehören 
müßte, nicht Dr. Steger. Ich kann Ihnen aber 
von hier aus sagen, Herr Kollege König, die­
ser Stuhl wäre Ihnen nicht nur um eine Num­
mer, sondern um viele Nummern zu groß. 
(Abg. Dr. K ö ni g: Auch der Schmidt würde es 
besser machen als der Steger!) Zu dieser Mei­
nung komme ich, wenn ich Ihre Ausführun­
gen von der Sachlichkeit her durchleuchte. 

Sie wissen genau, Herr Kollege König -
und wenn Sie es nicht wissen, dann hätten 
Sie die Pflicht gehabt, sich als Energiespre­
cher Ihrer Partei, der Sie, wie Sie es sich 
offensichtlich herausnehmen, sind, zu infor­
mieren; das hätten Sie leicht können -, daß 
die gegenwärtigen hohen Importe an Energie 
darauf zurückzuführen sind, daß auf Grund 
einer momentan günstigen Einkaufssituation 
und Preis situation die Lager für die Zeit, für 
die man dann daraus Strom erzeugt, beson­
ders günstig sind und daß die Lager aufgefüllt 
werden. Sie wüßten ganz genau, daß deshalb 
dieses Verhältnis, das Sie hier angeführt 
haben, völlig falsch und aus der Luft gegriffen 
ist und offensichtlich nur Ihrem Zorn darüber 
entspringt, daß hier statt Ihnen Energiemini­
ster Steger und damit die Freiheitlichen diese 
Position wahrnehmen. 

Es ist also durch nichts zu beweisen und 
durch nichts zu belegen, daß es ein Mißver­
hältnis zwischen Import und Export von Ener­
gie in Österreich gibt oder daß ein ungünsti­
ges Preisverhältnis herrscht. Es wird eben, 
Herr Kollege König, zu Zeiten, wo besonders 
günstig eingekauft werden kann, diese Ener­
gie eingekauft und eingelagert und dann, 
wenn für den Verkauf, für den Export dieser 
Energie besonders hohe Preise erzielt werden 
können, wird aus dieser vorhandenen, gela­
gerten Energie Strom erzeugt. 

Das wäre an sich das ganze Geheimnis, 
aber in Ihren Ausführungen ist natürlich 
davon nichts zu bemerken. Sie beschränken 
sich auf die sattsam bekannte Polemik, die 
Sie in diesem Bereich immer wieder vorbrin­
gen. Es wird aber deshalb Ihre Behauptung 

122. Sitzung NR XVI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 77 von 89

www.parlament.gv.at



10826 Nationalrat XVI. GP - 122. Sitzung - 13. Dezember 1985 

Grabher-Meyer 

nicht wahrer, auch wenn Sie keine Gelegen­
heit auslassen, wo immer Sie auch sind, 
immer wieder falsche, nicht beweis- und 
belegbare Behauptungen aufzustellen, wie Sie 
es heute neuerlich hier getan haben. 

Die Fernwärmeversorgung, Hohes Haus, 
befindet sich zurzeit, verglichen mit anderen 
Energieträgern, noch in der Aufbauphase. 
Dies zeigt sich darin, daß Fernwärme derzeit 
lediglich 7 Prozent des Endenergieverbrau­
ches für Raumheizung und Warmwasserbe­
reitung deckt, während Öl mit 39 Prozent 
nach wie vor die größte Bedeutung in diesem 
Versorungsbereich einnimmt, gefolgt von 
Kohle mit 18 Prozent, Gas mit 16 und Holz mit 
15 Prozent. 

Betrachtet man jedoch die Entwicklung der 
Fernwärme in Österreich im letzten J ahr­
zehnt, so wird sichtbar, daß sich dieser Ener­
gieträger in dem Zeitraum von 1972 bis 1984 
nahezu vervierfacht hat. Damit ist etwa ein 
Drittel des Fernwärmepotentials in Öster­
reich erschlossen. 

Fernwärme hilft zwar einerseits Geld für 
Energieimporte zu sparen, andererseits wird 
jedoch insbesondere für die Fernwärmelei­
tungssysteme relativ viel Anfangskapital 
benötigt. In der ersten Zeit können Fernwär­
meversorgungsunternehmen daher kaum 
Gewinne machen. 

In den vergangenen Jahren hat daher die 
Bundesregierung für einen zügigen weiteren 
Ausbau der Fernwärmeversorgung gemein­
sam mit den Ländern und großen Gemeinden 
ein umfangreiches Förderungsprogramm ent­
wickelt. Von besonderer Bedeutung ist dabei 
das Fernwärmeförderungsgesetz, das durch 
die heutige Novelle verlängert und auch noch 
zusätzlich verbessert wird. 

Neben der Verlängerung ist ein weiterer 
Schwerpunkt der beabsichtigten Novellierung 
des Fernwärmeförderungsgesetzes eine den 
Zielsetzungen des Energiekonzeptes 1984 der 
Bundesregierung entsprechende Ausdehnung 
der Förderungsmöglichkeit auf Heizwerke, 
die überwiegend mit Biomasse beheizt wer­
den. Die Bedeutung der Nutzung von Bio­
masse, wie zum Beispiel Hackschnitzel, liegt 
in der regionalen Energieversorgung. Damit 
kann niederwertiger Brennstoff zur Fernwär­
mebedarfsdeckung eingesetzt werden. 

Neu aufgenommen in das Gesetz wird auch 
die Bestimmung, daß eine Erzeugungsanlage 
nur dann gefördert wird, wenn sie mit Ein­
richtungen zur Verringerung von Umweltbe-

lastung nach dem Stand der Technik ausge­
stattet wird. Damit wird die bisherige Bestim­
mung des Fernwärmeförderungsgesetzes 
ergänzt, nach der bei der Gewährung einer 
Fernwärmeförderung darauf Bedacht zu neh­
men ist, daß sie zur Verbesserung der Umwelt 
durch die Verminderung der Gesamtemissio­
nen von Schadstoffen beiträgt. 

Die Umweltverträglichkeit ist demnach bei 
der Fernwärmeversorgung auf zwei Ebenen 
gewährleistet: Beim Abnehmer selbst werden 
vor allem Einzelofenheizungen, aber auch 
Zentralheizungen mit Heizöl oder festen 
Brennstoffen ersetzt, in den Kraftwerken 
werden alle Maßnahmen ergriffen, um den 
Schadstoffausstoß möglichst gering zu halten. 

Darüber hinaus wird in die Novelle zum­
Fernwärmeförderungsgesetz die Bestimmung 
aufgenommen, daß Geldzuwendungen in 
Höhe von maximal 12 Prozent der gesamten 
Investitionssumme des Projektes nunmehr 
für Projekte mit einer Gesamtinvestitions­
höhe von 10 Millionen Schilling - bisher 
5 Millionen Schilling - gewährt werden kön­
nen. 

Außerdem wurde im Falle von Zinsenzu­
schüssen die Untergrenze des ERP-Zinsni­
veaus gestrichen, wodurch Zinssenkungen 
auch im Falle einer Förderung voll zum Tra­
gen kommen können. 

Weiters können nach der Novelle die Unter­
nehmungen, die überwiegend nicht mehr aus­
schließlich Dritte mit Fernwärme versorgen, 
als förderungswürdig betrachtet werden. 

Zum Schluß kommend lassen Sie mich fest­
halten: Diese Novelle zum Fernwärmeförde­
rungsgesetz wird trotz gegenteiliger und fal­
scher Behauptungen des Oppositionsspre­
chers König selbstverständlich dem Ziel 
gerecht, daß dem Ausbau der Fernwärme die 
Priorität eingeräumt wird, so wie es in der 
Regierungserklärung niedergeschrieben 
wurde. 

In diesem Sinne geben wir dieser Novelle 
zum Fernwärmeförderungsgesetz mit den 
Abänderungsanträgen unsere Zustimmung. 
(Beifall bei FPÖ und SPÖ.) 16.12 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der 
Herr Staatssekretär Schmidt. 

16.12 

Staatssekretär im Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie Dr. Schmidt: 
Hohes Haus! Meine sehr geehrten Darren 
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und Herren! Ich möchte vor allem zu einem 
vom Herrn Abgeordneten König relevierten 
Punkt Stellung nehmen, nämlich zu seiner 
Behauptung, daß das Ziel der Regierungspoli­
tik im Bereich des Ausbaues des Fernwärme­
wesens nicht erreicht werden konnte. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Sie erinnern sich, daß im zweiten Beschäfti­
gungsprogramm der vorhergehenden Regie­
rung, der Alleinregierung, ein wesentlicher 
Schwerpunkt im Bereich des Ausbaues der 
Fernwärme gesetzt und damals ein mittelfri­
stiges Programm erstellt -w-urde. Dieses wurde 
modifiziert und ausgeweitet und im Rahmen 
des Energieberichts 1984 vom Hohen Haus 
zur Kenntnis genom~en. 

Wenn wir auch in den ersten Jahren der 
achtziger Jahre das prognostizierte Investi­
tionsvolumen nicht erreicht haben - das ist 
schon richtig -, so glaube ich doch behaupten 
zu können, daß nach den bisher vorliegenden 
Unterlagen inklusive der Investitionen, die im 
Jahre 1985 getätigt worden sind, dieses Volu­
men fast erreicht wurde. Denn, meine Damen 
und Herren, es freut mich sehr, Ihnen mittei­
len zu können, daß wir im Jahre 1985 ein 
Gesamtinvestitionsvolumen von etwa 4,1 Mil­
liarden Schilling entgegen den Prognosen von 
etwa 1,5 Milliarden Schilling zu verzeichnen 
haben werden. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 

Das zeigt, daß die Maßnahmen aufgrund 
des zweiten Beschäftigungsprogrammes des 
Jahres 1982 beziehungsweise aufgrund des 
damals beschlossenen Fernwärmeförderungs­
gesetzes, die Vielzahl von Initiativen in die­
sem Zusammenhang und die weiteren Initia­
tiven in dieser Legislaturperiode sehr wohl 
einen großen Erfolg bei den Investitionen in 
diesem Bereich mit sich gebracht haben. 

Die Daten des heurigen Jahres, nämlich 
was die Zunahme des Fernwärmeverbrauchs 
in den ersten drei Quartalen im Ausmaß von 
18 Prozent betrifft, und die 9 Prozent vom ver­
gangenen Jahr zeigen ja auch, daß diese 
Zuwachsraten wesentlich höher liegen, als 
dies in den anderen Bereichen der Energie­
verwendung der Fall ist. 

Auch das beweist eindeutig, daß der 
Schwerpunkt der Regierungspolitik im 
Bereich der Energiepolitik - und auch die 
Investitionsvorhaben für die nächsten Jahre 
zeigen dies deutlich - sehr wohl ein Schwer­
punkt ist, der erfüllt werden konnte. - Danke 
schön. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.) 16.15 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abge­
ordneter Scheucher. 

16.15 

Abgeordneter Scheucher (SPÖ): Herr Präsi­
dent! Herr Staatssekretär! Hohes Haus! 
Meine Damen und Herrenl Auf die Bedeu­
tung, die der Fernwärmeversorgung in Öster­
reich nicht nur aus energiepolitischer, son­
dern auch aus umweltpolitischer Sicht 
zukommt, wurde bereits hingewiesen. 

Angesichts der Tatsache, daß sich das Fern­
wärmeförderungsgesetz 1982 bestens bewährt 
hat und einer Verlängerung der Förderungs­
möglichkeiten dieses Gesetzes nichts im 
Wege steht, möchte ich im speziellen auf die 
regionalpolitische Bedeutung der Fernwärme 
eingehen. 

Da sich die Idee der Fernwärme auch in 
Österreich immer mehr durchsetzt, kommt 
der Verlängerung des Fernwärmeförderungs­
gesetzes ein besonderer Stellenwert zu. 

In diesem Zusammenhang ist vor allem 
wichtig, daß auch die Bundesländer die Fern­
wärmeinitiativen dieser Bundesregierung voll 
unterstützen und die ökologischen Vorteile 
der Fernwärme würdigen. Wenn aufgrund 
dieser Novelle zum Fernwärmeförderungsge­
setz auch die Zusammenarbeit zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden weiter ausge­
baut werden kann, wird es auch in Österreich 
möglich sein, das Tor in ein neues Fernwär­
mezeitalter aufzustoßen. 

Gerade die relativ schwierigen Verhandlun­
gen mit den Bundesländern haben unter 
anderem dazu beigetragen, daß die Möglich­
keiten, die mit dem Fernwärmeförderungsge­
setz 1982 geschaffen wurden, nicht in vollem 
Umfang zum Tragen gekommen sind. 

Die im Zeitraum 1983 bis 1985 zur Verfü­
gung gestellten Förderungsmittel wurden 
daher nie voll ausgeschöpft, so daß im vorlie­
genden Entwurf von einer Erhöhung des Inve­
stitionsrahmens Abstand genommen wurde. 

Wie schwierig die Verhandlungen mit den 
Bundesländern verlaufen, kann ich am besten 
am Beispiel der Steiermark aufzeigen. Hier 
bemühte sich der Bund über zwei Jahre, mit 
dem Land Steiermark eine Vereinbarung 
über gemeinsame Förderungsmaßnahmen 
zum Ausbau der Fernwärmeversorgung in 
der Steiermark abzuschließen. Daß in dieser 
für die steirischen Gemeinden so wichtigen 
Frage Landeshauptmann Dr. Josef Krainer, 
der sich so gerne ein grünes Mascherl 
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umhängt, der große Bremser war, geht aus 
der Beantwortung der schriftlichen parlamen­
tarischen Anfrage 826/ J der steirischen ÖVP­
Abgeordneten hervor. 

Erst am 31. Jänner dieses Jahres war es so 
weit, daß sich auch das Land Steiermark 
bereit erklärte, zur Finanzierung der vom 
Bund geförderten Vorhaben jeweils im Aus­
maß von einem Drittel der Bundesleistung 
beizutragen. . 

Ähnliche Schwierigkeiten gab und gibt es 
auch mit anderen Bundesländern. Diese 
Schwierigkeiten sind unter anderem auch 
eine Erklärung dafür, daß es, wie ich bereits 
ausgeführt habe, in der Vergangenheit nicht 
zur vollen Ausschöpfung der in den Budgets 
der letzten Jahre enthaltenen Förderungsmit­
tel gekommen ist. 

Meine Damen und Herren! Immer mehr 
Menschen erkennen heute, daß die Fern­
wärme für den einzelnen eine bequeme, sau­
bere und, wenn man von den Investitionsko­
sten wie Anschlußgebühren und Umrüstung 
absieht, billige Energieversorgung darstellt, 
die darüber hinaus auch der Volkswirtschaft 
beachtliche Vorteile bringt. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf 
ein Problem eingehen, das sich vor allem den 
kleineren Gemeinden stellt, wenn diese auf 
eine neue Wärmeversorgung umrüsten wol­
len. 

Es steht außer Frage, daß sich jede fort­
schrittliche Gemeindevertretung für eine sau­
bere und zukunftsorientierte Wärmeversor­
gung entscheiden wird. Fällt die Entschei­
dung auf die Fernwärme, so kommt es vor 
allem darauf an, daß diese flächendeckend -
ich wiederhole: flächendeckend! - und damit 
umweltfreundlich eingesetzt werden kann. 
Nur mit einer flächendeckenden Fernwärme­
versorgung kann auch erreicht werden, daß 
es zu einer weitgehenden Reduzierung des 
Hausbrandes, damit zu einer Verbesserung 
der Luftgüte und letztendlich zu einer Erhö­
hung der Lebensqualität kommt. 

Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, daß 
gerade der Hausbrand nicht unwesentlich am 
Waldsterben mitschuldig ist. 

Um ein Fernwärmeprojekt in einer kleine­
ren Gemeinde auch verwirklichen zu können, 
kommt der Frage der Wirtschaftlichkeit ein 
besonderer Stellenwert zu. Jedes Energiever­
sorgungsunternehmen wird einem derartigen 
Projekt nur dann nähertreten, wenn sich die-

ses für das Unternehmen auch wirtschaftlich 
rechnet. 

Ist die Wirtschaftlichkeit für ein Fernwär­
meprojekt gegeben - das wird in Großstäd­
ten und Ballungszentren eher der Fall sein als 
in kleineren Gemeinden, die kaum eine derar­
tige Anschlußdichte aufweisen -, dann wird 
es bei der Verwirklichung dieses Vorhabens 
kaum Probleme geben. 

Die Probleme der Fernwärmeversorgung 
beginnen daher für eine kleine Gemeinde in 
der Regel dort, wo die Wirtschaftlichkeit für 
das Energieversorgungsunternehmen trotz 
Förderung nach dem Fernwärmeförderungs­
gesetz nicht gegeben ist. 

Hohes Haus! Für jede fortschrittliche 
Gemeindevertretung wird es unbefriedigend 
sein, wenn es in der Gemeinde nur zum 
Anschluß des Rathauses, der Schulen und 
kommunaler Zentren sowie einiger öffentli­
cher Einrichtungen kommt, große Siedlungs­
gebiete aber, die abseits vom Zentrum liegen, 
nicht mehr mit Fernwärme versorgt werden 
können, weil sich das für das Energieversor­
gungsunternehmen nicht mehr wirtschaftlich 
rechnet. 

Die Frage, ob sich eine Fernwärmeversor­
gung wirtschaftlich rechnet, ist daher für jede 
kleinere Gemeinde von entscheidender 
Bedeutung und wäre im Zuge einer neuerli­
chen Novellierung zu diskutieren. 

Ein Schritt in diese Richtung wäre unter 
anderem, daß einem Fernwärmeabnehmer 
von einem Fernwärmeversorgungsunterneh­
men die Anschlußgebühr gestundet wird und 
die dem Fernwärmeversorgungsunternehmen 
aus dieser Stundung erwachsenden Zinsbela­
stungen seitens des Bundes für die Dauer von 
höchstens zehn Jahren mit maximal drei Pro­
zent jährlich gestützt werden. Diese Maß­
nahme würde zweifellos zu einer optimalen 
Anschlußdichte in den kleineren Gemeinden 
führen, die sich letztlich auch für jedes Fern­
wärmeversorgungsunternehmen wirtschaft­
lich rechnen würde. 

Eine Voraussetzung dieser Förderung wäre, 
daß es sich um Fernwärmeabnehmer handelt, 
die im ersten Jahr der Fertigstellung eines 
Leitungs ab schnittes ihre bisherige Heizung 
auf Fernwärme umstellen, und daß andere 
Gebietskörperschaften, in denen die Wärme­
abgabe erfolgt, aufgrund von Vereinbarungen 
zur Förderung beitragen. 

Meine Damen und Herren! Die Grundlage, 
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um überhaupt eine Fernwärmeversorgung 
ausbauen zu können, ist das Fernwärmeför­
derungsgesetz. Neben diesem Gesetz gibt es 
unter bestimmten Voraussetzungen auch 
noch weitere Möglichkeiten, auf die bereits in 
der Spezialdebatte zur Beratungsgruppe XIII, 
Bauten und Technik, hingewiesen wurde. 

Neben dem Fernwärmeförderungsgesetz 
kommt vor allem der Stadterneuerungsver­
ordnung 1984 eine besondere Bedeutung zu. 
Gemäß der Stadterneuerungsverordnung 1984 
zählt die Sanierung oder Verbesserung von 
Anlagen zur Ver- und Entsorgung, insbeson­
dere die Herstellung von Anschlüssen an 
Fernwärmeeinrichtungen, zu den förderbaren 
Maßnahmen. 

Diese Förderung kann jedoch von den 
Gemeinden nur subsidiär in Anspruch genom­
men werden, und zwar dort, wo die Belastung 
der Wohn umwelt aufgrund von Schadstoff­
emissionen in einem so hohen Ausmaß gege­
ben ist, daß die spezifischen Instrumente, wie 
zum Beispiel das Fernwärmeförderungsge­
setz, nicht mehr ausreichend greifen. 

Insgesamt werden im Wohnhaus-Wieder­
aufbau- und Stadterneuerungsfonds im näch­
sten Jahr Mittel in der Höhe von zirka 
350 Millionen Schilling für die Förderung von 
Stadterneuerungsmaßnahmen zur Verfügung 
stehen, davon 250 Millionen für Darlehen und 
zirka 100 Millionen Schilling für die Vergabe 
nicht rückzahlbarer Beiträge. 

Eine weitere Möglichkeit zur Förderung der 
Fernwärmeversorgung aus Mitteln des 
Umweltfonds gibt es bei einer betrieblichen 
Umstellung auf Fernwärme. Hier kann allen­
falls die reine Umstellungsmaßnahme geför-
dert werden. ' 

Diese Förderungen, die unter bestimmten 
Voraussetzungen für die Errichtung einer flä­
chendeckenden Fernwärmeversorgung neben 
der Förderung nach dem Fernwärmeförde­
rungsgesetz in Anspruch genommen werden 
können, werden noch durch Förderungen für 
private Fernwärmeabnehmer ergänzt. 

Private Fernwärmeabnehmer können unter 
bestimmten Voraussetzungen auch Zuwen­
dungen nach dem Wohnhaussanierungsge­
setz 1984, nach dem Wohnhausförderungsge­
setz 1984 sowie steuerliche Begünstigungen 
erhalten. 

Um diese Förderungen für die Anschluß­
werber einer Gemeinde optimal nützen zu 
können, ist eine entsprechende Koordinie-

rung notwendig. Hier wird es bei den fern­
wärmeinteressierten Gemeinden liegen, ihren 
Gemeindebürgern ein umfassendes Bürger­
service anzubieten. 

Hohes Haus! Nicht unerwähnt möchte ich 
die arbeitsmarktpolitische Bedeutung der 
Fernwärme lassen, die dazu beiträgt, beste­
hende Arbeitsplätze abzusichern und neue zu 
schaffen. Wie bereits zu Beginn festgestellt, 
ist der Fernwärmeanteil am inländischen 
Energieverbrauch noch sehr gering. An uns 
liegt es, die ausreichend vorhandenen Reser­
ven an Fernwärme energie- und umweltpoli­
tisch zu nützen. 

Die vorliegende Novelle zum Fernwärme­
förderungsgesetz gibt uns dazu die Möglich­
keit. Meine Fraktion wird daher dieser 
Novelle zum Fernwärmeförderungsgesetz, die 
auch dem Energiebericht 1984 der Bundesre­
gierung Rechnung trägt, gerne ihre Zustim­
mung geben. (BeHall bei SPÖ und FPÖ.) 16.27 

Präsident: Nächster Redner: Abgeordneter 
Frizberg. 

16.27 

Abgeordneter Dr. Frizberg (ÖVP): Herr Prä­
sident! Hohes Haus! Abgeordneter König hat 
schon unsere generelle Zustimmung zur Fern­
wärmeförderung dargestellt, ich darf daher 
nur zU einigen Details Stellung nehmen. 

Es ist von der Fachkompetenz des Mini­
sters Steger gesprochen worden. Mir als jun­
gem Abgeordneten steht es zweifellos nicht 
zu, eine persönliche Kritik am Handelsmini­
ster zu üben. (Abg. G r a f: Aber natürlich! 
Das hat mit dem Alter nichts zu tun!) 

Ich bin seit immerhin acht Jahren in der 
Engergieversorgung tätig, aber trotzdem 
möchte ich jemand Höheren zitieren. Ich 
habe hier eine APA-Meldung, der zufolge die 
Kärntner SPÖ unter ihrem Landeshaupt­
mann Wagner folgendes zum Energieminister 
sagt: "Steger wird unter anderem Sachkennt­
nis abgesprochen." - Ich glaube, das genügt, 
dem ist nichts hinzuzufügen. (BeHall bei der 
ÖVP.) 

Mein Vorredner von der Sozialistischen 
Partei hat zur Fernwärmeversorgung im 
Bezirk Voitsberg Stellung genommen; ich darf 
da einiges an Fakten ergänzen. Ein Faktum 
ist nämlich, daß die SPÖ-dominierte 
Gemeinde Köflach Fernwärme nicht wollte, 
sondern einen Beschluß gefaßt hatte, Erdgas 
zu verwenden, eine Erdgasversorgung aufzu­
bauen, was zur Konsequenz gehabt hätte, daß 
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nach dem Willen dieser SPÖ-dominierten 
Gemeinde die Abwärme aus dem Braunkohle­
Kraftwerk Voitsberg 3 der ÖDK mit der hei­
mischen Braunkohle den Bach hinunterge­
schwommen wäre. Das sind die Fakten, 
meine Damen und Herren! 

Es bedurfte einer massiven Initiative unse­
rer Landesregierung, unseres Landeshaupt­
mannes Krainer, damit die Gemeinde Köflach 
und die STEWEAG klargestellt bekamen, daß 
in erster Linie - entsprechend dem steiri­
schen Energieplan - Fernwärme eingesetzt 
werden muß. Am Land ist also bei uns nichts 
gescheitert. 

Ich darf sagen, daß eine parlamentarische 
Anfrage des Abgeordneten Neumann und sei­
ner ÖVP-Kollegen dazu beigetragen hat, daß 
in der SPÖ-dominierten Region Köflach end­
lich ein Umdenken stattgefunden hat. (Beifall 
bei der ÖVP.) 

Das Land Steiermark ist dabei, eine Pio­
nierrolle im Aufbau der Fernwärmeversor­
gung zu übernehmen, denn nicht nur in Voits­
berg, sondern auch beim Fernheizkraftwerk 
Mellach wird die Abwärme zur Gänze genutzt 
werden und einen Beitrag dazu leisten, daß in 
Graz der umweltschädigende Hausbrand 
zurückgedrängt wird. 

Das wird allerdings nur dann gelingen, 
wenn die Stadtwerke Graz endlich ihrer Koor­
dinierungsfunktion innerhalb der Energien 
Erdgas, Strom und Fernwärme nachkommen. 
Ich hoffe, daß ein neuer Koordinierungsmann 
als Nachfolger des freiheitlichen Herrn 
Tengg, der mittlerweile in eine Vorstands­
funktion bei den Donaukraftwerken hinaufge­
hievt wurde, dieser Funktion besser nach­
kommen wird. 

Es ist festzuhalten, daß Fernwärme nicht 
nur aus der Kraft-Wärme-Kupplung bei Kraft­
werken zu verwenden ist, sondern daß ein 
besonderer Schwerpunkt, wie schon Abgeord­
neter König festgehalten hat, auch bei der 
industriellen Abwärmenutzung vorzusehen 
ist. 

Die Steiermark hat bereits den Auftrag 
erteilt, einen Abwärmekatalog zu erarbeiten, 
und es gibt auch bereits industrielle Abwär­
menutzung wie zum Beispiel bei den TAL­
KUM-Werken Naintsch bei Weißkirchen. 

Besonders möchte ich jedoch die Anstren­
gungen der Landwirtschaft hervorheben, die 
zum Aufbau von Fernwärmeversorgungen 
enorme Anstrengungen unternimmt. Auf 

Basis Biomasse, speziell Holz, sind besonders 
in der Steiermark einige Heizzentralen ent­
standen, sodaß heute bereits mehr als 8,3 Pro­
zent des Energieverbrauches auf Biomasse 
beruhen. An Heizzentralen darf ich beispiels­
weise erwähnen: Leutschach, Obdach und die 
geplante Anlage in Arnfels. 

Auch in anderen Bundesländern wird die­
ser Entwicklung Rechnung getragen. Ich 
erwähne zum Beispiel Niederösterreich, wo in 
Ybbs die Verwertung von Hackschnitzeln aus 
einem Sägewerk erfolgt, immerhin mit 5 MW, 
und zwar durch die private Firma Wüster, 
durchaus im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Handel, Gewerbe und Indu­
strie, aber zumeist auf Initiative von Privaten 
und der Landwirtschaft. 

Die Förderung von Biomasse-Heizwerken 
und Nahwärmeversorgungen ist nunmehr 
durch diese Fernwärmeförderungsgesetz­
Novelle gesichert. 

Ich darf aber festhalten, daß die bisherige 
Förderung offensichtlich viel zu wenig gegrif­
fen hat, und hier muß ich dem Herrn Staats­
sekretär leider widersprechen. 

Herr Staatssekretär! Ich glaube, Sie haben 
bei den Milliardenbeträgen, die Sie genannt 
haben, das zweite Beschäftigungsprogramm 
mit den Förderungen der Fernwärme ver­
wechselt. Denn im Finanz- und Budgetaus­
schuß hat der Herr Vizekanzler betont, daß an 
Fernwärmeförderungsmitteln überhaupt nur 
18 Millionen Schilling 1985 ausgenützt wur­
den, was nicht heißt, daß das die Gesamtinve­
stitionen sind. 

Aber jedenfalls steht fest, daß von den För­
derungsmillionen nur weniger als die Hälfte 
tatsächlich ausgenützt wurde, und da stellt 
sich die Frage, woran das liegt: Liegt es an der 
Vollziehung durch den Bundesminister und 
das Bundesministerium, oder liegt es daran, 
daß die Förderungsmittel in Relation zum 
hohen Kapitalbedarf beim Ausbau der Fern­
wärmenetze zu niedrig sind? 

Ich darf jedenfalls vergleichsweise nur 
erwähnen, daß es der Bundesrepublik 
Deutschland gelungen ist, jährlich mehr als 
500 Millionen D-Mark - mehr als 500 Millio­
nen D-Mark! - an Förderungsmitteln tat­
sächlich auszunützen. 

Es ist jedenfalls festzuhalten, daß Ihr Ener­
giekonzept, das der Fernwärme höchste Prio­
rität einräumt, bisher offensichtlich nicht 
glaubwürdig war, denn sonst könnten diese 
Mittel nicht unausgenützt bleiben. 
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Zusammenfassend darf ich sagen, daß wir 
von der Volkspartei dieser Novelle zum Fern­
wärmeförderungsgesetz als Verbesserung, als 
Schritt in die richtige Richtung unsere 
Zustimmung erteilen, was aber nicht darüber 
hinwegtäuschen darf, daß wir eine große 
Fernwärmenovelle noch vor uns haben wer­
den, wenn wir das Ziel, Fernwärme soll erste 
Priorität haben, verwirklichen wollen. (Beifall 
bei der ÖVP.) 16.33 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. 

Die Debatte ist geschlossen. - Schlußwort 
wird keines gewünscht. 

Wir gelangen zur A b s tim m u n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 
759 der Beilagen in der Fassung des Aus­
schußberichtes 817 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Einstimmig angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Der Gesetzentwurf 
ist somit auch in dritter Lesung ein s tim -
mi g an gen 0 m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entschließungsantrag der Abgeord­
neten Resch, König, Grabher-Meyer und 
Genossen betreffend legistische Neuordnung 
des Gas- und Fernwärmerechtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die­
sem Entschließungsantrag ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. - Das 
ist ein s tim m i g an gen 0 m m e n. (E 52.) 

10. Punkt: Bericht des Verkehrsausschusses 
über die Regierungsvorlage (709 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Fernmelde­
investitionsgesetz geändert wird (FMIG-

Novelle 1985) (830 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 10. Punkt der 
Tagesordnung: Fernmeldeinvestitionsgesetz­
Novelle 1985. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Brennsteiner. Ich bitte ihn, die Debatte zu 
eröffnen. 

Berichterstatter Brennsteiner: Herr Präsi­
dent! Hohes Haus! Der gegenständliche 
Gesetzentwurf sieht eine Erstreckung der 
Bestellermächtigung bis zum Jahr 1990 und 
Anhebung des Gesamtbestellvolumens 1964 
bis 1990 auf insgesamt 152800 Millionen 
Schilling vor. Weiters soll der zweckgebun­
dene Anteil der Fernsprechgebühreneinnah­
men zur Vermeidung einer höheren Zinsenbe­
lastung für die Inanspruchnahme von Fremd­
mitteln ab 1988 von 40 auf 43 Prozent angeho­
ben werden. 

Der Verkehrsausschuß hat die Regierungs­
vorlage in seiner Sitzung am 6. Dezember 
1985 in Verhandlung genommen und nach 
einer Debatte einstimmig beschlossen, dem 
Nationalrat die Annahme des Gesetzentwur­
fes zu empfehlen. 

Der Verkehrsausschuß stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(709 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie­
gen, bitte ich, in die Debatte einzutreten. 

Präsident: Ich danke für die Berichterstat­
tung. 

General- und Spezialdebatte werden unter 
einem durchgeführt. 

Zum Wort kommt Herr Abgeordneter 
König. 

16.37 

Abgeordneter Dkfm. DDr. König (ÖVP): 
Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Wir werden der 
vorliegenden Gesetzesvorlage unsere Zustim­
mung geben, weil sie in die richtige Richtung 
geht: Sie setzt den Anteil der Mittel der 
zweckgebundenen Einnahmen für den Aus­
bau des Fernmeldewesens hinauf, wenn auch 
nur um 3 Prozent, aber es geht in die richtige 
Richtung. 

Ich möchte allerdings schon darauf verwei­
sen, daß das immer noch um fast 10 Prozent 
unter jenem Betrage liegt, um viele Milliar­
den unter jenem Betrage liegt, der in den 
siebziger Jahren zur Verfügung stand. 

Der Herr Minister hat darauf verwiesen, 
daß die Selbstfinanzierungsquote, die wir bei 
der Post- und Telegraphendirektion haben, 
sehr hoch ist, eigentlich im Vergleich zu ande­
ren Unternehmen erfreulich hoch. Das 
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stimmt schon, Herr Minister, aber wir müs­
sen auch sehen, daß es sich dabei um 
Zukunftsinvestitionen handelt, die hochrenta­
bel sind und die darüber hinaus, wenn man 
sie über den Kapitalmarkt finanziert, beacht­
liche finanzielle Belastungen bringen. Die 
Verschuldung bei der Post beträgt bereits 
20 Milliarden Schilling. Das muß man bitte 
sehen! 

Zu Recht weisen daher, und zwar erstmals, 
die Erläuterungen in der Vorlage auf jenen 
Umstand hin, den die Opposition bisher 
immer vergeblich aufgezeigt hat. Hier heißt 
es nämlich: 

Die Beibehaltung des Zweckbindungs­
schlüssels von 40 Prozent auch nach dem 
Jahre 1987 würde im Hinblick auf die Notwen­
digkeit, weitere Fremdmittel verstärkt aufzu­
nehmen, zu einer höheren Zinsenbelastung 
führen. - Und bei 20 Milliarden, das weiß 
jeder, ist die Zinsenbelastung beachtlich. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie, 
Herr Minister, wenn Sie mir Ihr geneigtes 
Ohr leihen (Bundesminister Dkfm. La ci n a: 
Immer!), ganz kurz auf etwas hinweisen, von 
dem ich glaube, daß es sehr, sehr wichtig ist. 

Es hat am 26. November dieses Jahres eine 
hochinteressante Veranstaltung seitens der 
Firma Schrack in Wien stattgefunden, bei der 
man sich unter Präsenz internationaler 
Experten mit der Frage der Glasfaserübertra­
gungstechnik befaßt hat. Es hat der wissen­
schaftliche Berater der Bundesrepublik 
Deutschland Dr. Franz Arnold über Einfüh­
rungsstrategien dieser Glasfasern in Europa 
gesprochen. 

Meine Damen und Herren! Dieser Berater 
hat - unwidersprochen von der gesamten 
Fachwelt - auf zwei Dinge verwiesen: Er hat 
erstens darauf verwiesen, daß jene Staaten, 
die es verabsäumen, den Aufbau eines Kabel­
netzes mit modernen Glasfasern durchzufüh­
ren, in der wirtschaftlichen Entwicklung in 
Europa industriell absolut und relativ zurück­
fallen werden, da diese Glasfasern die Über­
tragungstechnik der Zukunft sind und da in 
der modernen zukünftigen industriellen und 
postindustriellen Gesellschaft der Informatik 
größte Bedeutung zukommen wird. 

Er hat zweitens darauf hingewiesen, daß 
diese Investitionen über zehn Jahre hinweg 
nur mit Hilfe öffentlicher Mittel durchgeführt 
werden können, weil sie sich natürlich im 
Aufbau betriebswirtschaftlich nicht rechnen. 

Wenn wir beides zusammenfügen, sehen 
wir: Es ist absolut notwendig, daß ein großer 
Teil der Erträge, die aus dem heutigen Tele­
phonnetz stammen, also aus der heutigen 
Übertragungstechnik, investiert werden, 
damit wir das System der Zukunft gleichzeitig 
mit den anderen europäischen Staaten errich­
ten. 

Wenn man weiß, daß diese Glasfasern ein­
mal sogar die Satellitentechnik ersetzen wer­
den, dann kann man ermessen, welche Bedeu­
tung dieser Infrastruktur für die österreichi­
sche Industrie und ihre Konkurrenzfähigkeit 
zukommt. 

Ich glaube, wir sollten das berücksichtigen 
und den heutigen Beschluß zum Anlaß neh­
men, nicht stehenzubleiben auf diesem 
Gebiet, sondern mit einer weiteren Novellie­
rung dafür zu sorgen, daß diese zukunftswei­
sende Technik auch in Österreich Einzug hal­
ten kann. (Beifall bei der ÖVP.) 16.40 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abge­
ordneter Helmuth Stocker. 

16.40 

Abgeordneter Helmuth Stocker (SPÖ): Herr 
Präsident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! 
Mit dem von der sozialistischen Alleinregie­
rung initiierten und vom Nationalrat am 
16. Juli 1971 verabschiedeten Fernmeldeinve­
stitionsgesetz wurde schon damals eine 
wesentliche Finanzierungsbasis für die bisher 
so erfolgreich verlaufene Investitionstätigkeit 
der Österreichischen Post- und Telegraphen­
verwaltung geschaffen. 

War nämlich der Vorläufer dieses Gesetzes, 
das vom Hohen Haus vor mehr als 20 Jahren 
beschlossene Fernsprechbetriebsinvesti tions­
gesetz, praktisch ausschließlich auf die Finan­
zierung eines nationalen Fernsprechnetzes 
abgestimmt, so trug das neue Fernmeldeinve­
stitionsgesetz bereits den neuen technischen 
Entwicklungen auf dem Fernmeldesektor in 
hohem Maße Rechnung. Die Finanzierungs­
möglichkeit wurde auf alle Fernmeldedienste 
ausgedehnt, sodaß es in der Folge zu einer 
umfassenden und bedarfsorientierten Erneu­
erung und Erweiterung des österreichischen 
Datenvermittlungs-, Fernschreib- und Fun­
knetzes kommen konnte. 

Diese Entwicklung ist aufgrund der großen 
Nachfrage insbesondere für die sogenannten 
neuen Dienste durchaus noch nicht abge­
schlossen. 

Hohes Haus! Die Post- und Telegraphenver-
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waltung stellt die ..für einen modernen Indu­
striestaat wie Osterreich unentbehrliche 
Infrastruktur auf dem weiten Feld des Post­
und Fernmeldewesens in einem anerkannt 
hohen Maße und in hoher Qualität zur Verfü­
gung. 

Die günstige Ergebnisentwicklung bei der 
Post- und Telegraphenverwaltung wird sich, 
meine Damen und Herren, nach den vorlie­
genden Prognosen auch im kommenden Jahr 
fortsetzen. Besonders stark steigen werden 
dabei die Einnahmen aus den sogenannten 
neuen Diensten, das sind vor allem die öffent­
lichen Personenrufdienste, der Bildschirm­
text und das Autotelefon. Hier wird für 1986 
mit einer Erhöhung von rund 500 Millionen 
Schilling auf rund 1,6 Milliarden Schilling 
gegenüber 1985 gerechnet. 

Das Investitionsvolumen der Post- und 
Telegraphenverwaltung mit 15,1 Milliarden 
Schilling wird um 800 Millionen Schilling 
höher sein als 1985. Das bedeutet eine Steige­
rung um respektable 5,6 Prozent. 

Aber was noch wichtiger ist, meine Damen 
und Herren: Der Großteil des gesamten aus 
diesen Investitionsvorhaben resultierenden 
Auftragsumfanges, das sind nahezu 96 Pro­
zent, entfällt auf die österreichische Wirt­
schaft. Das bedeutet wiederum, daß durch die 
Post- und Telegraphenverwaltung direkt 
22 000 heimische Arbeitsplätze gesichert wer­
den. 

Der Investitionsschwerpunkt, meine 
Damen und Herren, wird auch im kommen­
den Jahr eindeutig im Fernmeldebereich lie­
gen. Und hier sind an erster Stelle wieder die 
Maßnahmen zur Erneuerung und Erweite­
rung des Fernsprechnetzes zu nennen. So 
wird der Gesamtstand an Fernsprechhaupt­
anschlüssen von 2 640 000 zum Ende 1984 auf 
voraussichtlich 2 820 000 Ende 1986 ansteigen. 
Bis zum Jahr 2000 rechnet man mit einer wei­
teren Steigerung der Teilnehmerzahl auf 
etwa 4 Millionen. 

Hohes Haus! Vorrangiges Ziel des Fernmel­
dedienstes ist der vollständige Abbau der 
Telefonwarteliste. Durch eine forcierte Her­
stellung von Telefonanschlüssen konnte die 
Zahl der nicht kurzfristig herstellbaren 
Anschlüsse per Mitte 1985 bereits auf unter 
45000 gesenkt werden. Vor zehn Jahren, 1974, 
waren es immerhin noch 192350. 

Dementsprechend erhöhte sich auch die 
Dichte der Telefonanschlüsse. Sie liegt zurzeit 
bereits bei über 35 Hauptanschlüssen je 100 

Einwohner, eine Zahl, die im internationalen 
Vergleich durchaus bestehen kann. 

Der Ausbau des österreichischen Fern­
sprechnetzes, meine Damen und Herren, voll­
zieht sich aber auch unter Beachtung einer 
wichtigen sozialen Komponente. Es ist in 
Österreich nämlich auch den sozial Schwä­
cheren der Zugriff zum Telefon nicht ver­
wehrt. Mit Ende August 1985 waren 265 269 
Personen von der Entrichtung der Fern­
sprechgrundgebühr inklusive der Gesprächs­
gebühr für eine Stunde Ortsverkehr befreit. 
Der damit verbundene Gebührenausfall von 
über 567 Millionen Schilling ist jedoch im 
Hinblick auf den sozialen Aspekt, wie ich 
meine, durchaus vertretbar. 

Hohes Haus! Als einen weiteren Schwer­
punkt betrachte ich den Ausbau des Fern­
sprechnetzes im ländlichen Raum. Seit Mitte 
der siebziger Jahre wird der Telefonausbau 
im ländlichen Raum mit Nachdruck betrie­
ben. Die sozialistische Alleinregierung hat 
damals die dafür notwendigen Voraussetzun­
gen geschaffen. Wesentlich mehr als die 
Hälfte der Investitionsmittel für Ortsnetzaus­
bauten wird seither für die Erschließung länd­
licher Bereiche aufgewendet. Dazu kommen 
seit 1979 jährlich noch mindestens 300 Millio­
nen Schilling, um die Telefonkabel noch 
näher an die Gehöfte heranzuführen. 
Dadurch konnten die von den Teilnehmern zu 
entrichtenden Anschlußkosten erheblich 
gesenkt werden. 

In diesem Zusammenhang, meine Damen 
und Herren, verdient es aber auch erwähnt zu 
werden, daß die eigenen Kosten der Post je 
Telefonanschluß auf dem Land mit zirka 
80 000 Schilling rund dreimal so hoch liegen 
wie im städtischen Bereich. 

Hohes Haus! Die Post ist angesichts der 
rasanten Entwicklung im Bereich der Tele­
kommunikation insbesondere im Hinblick auf 
das rasche Vordringen der Mikroelektronik 
dazu übergegangen, neue elektronische Fern­
meldeeinrichtungen und darauf beruhende 
neue Dienstleistungen einzurichten. Letztlich 
bieten gerade elektronische Kommunika­
tionssysteme vielfach die Möglichkeit, im Ver­
laufe der Zeit traditionelle Postdienste, wie 
etwa Briefe oder Telegramme, Zug um Zug zu 
ersetzen. Um ein umfassendes und ausgewo­
genes Kommunikationssystem flächendek­
kend, vor allem aber kostengünstig, anbieten 
zu können, muß sich die Post dieser neuen 
technischen Möglichkeiten bedienen. 

Meine Damen und Herren! Die vorzeitige 
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Ausschöpfung der bis 1986 reichenden Bestel­
lermächtigungen ist zu einem wesentlichen 
Teil auf die zeitliche Vorziehung von Auf­
tragsvergaben im Rahmen des zweiten 
Beschäftigungsprogramms der Bundesregie­
rung im Jahre 1982 zurückzuführen. Der 
Erfolg daraus war ein zweifacher: Zum einen 
konnte damit ein wirksamer Beitrag zur 
Arbeitsplatzsicherung geleistet werden, zum 
anderen konnte eine marktkonforme Befrie­
digung des Wunsches der österreichischen 
Wirtschaft, aber auch der Bevölkerung insge­
samt nach neuen Fernmeldediensten erreicht 
werden. 

Hohes Haus! Die heute zur Beschlußfas­
sung heranstehende Fernmeldeinvestitions­
gesetz-Novelle 1985 sieht auf dem Fernmel­
desektor für die Jahre 1985 bis 1990 Investitio­
nen von 68,8 Milliarden Schilling vor. Damit 
wird, meine geschätzten Damen und Herren, 
die Realisierung der mittelfristigen Investi­
tionsplanung der Post- und Telegraphenver­
waltung gesichert. Das bedeutet aber gleich­
zeitig eine Sicherstellung der Auftragslage in 
den einschlägigen heimischen Wirtschafts­
zweigen, insbesondere in der hochqualifizier­
ten österreichischen Fernmeldeindustrie. 

Ich erblicke daher in dieser Maßnahme 
einen weiteren gewichtigen Beitrag der sozia­
listisch-freiheitlichen Bundesregierung zu 
einer offensiven Beschäftigungspolitik. (Bei­
fall bei SPÖ und FPÖ.) 16.49 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abge­
ordneter Hintermayer. 

16.49 

Abgeordneter Hintermayer (FPÖ): Verehr­
ter Herr Präsident! Herr Minister! Es wäre 
sehr verlockend, jetzt den vielen Zahlen, die 
mein Kollege Stocker aufgezählt hat, noch 
weitere hinzuzufügen. Aber in Anbetracht des 
späten Freitag-Termines möchte ich mich 
kurz fassen. 

Mit dem einstimmigen Beschluß der 
Novelle zum Fernmeldeinvestitionsgesetz 
ermöglichen wir der Österreichischen Post­
und Telegraphenverwaltung den weiteren 
zügigen Ausbau unserer Fernmeldeeinrich­
tungen, die heute nicht mehr wegzudenken 
wären. Diese Einrichtungen tragen zur Kom­
munikation zwischen Stadt und Land, zur 
Verständigung der Menschen in allen Län­
dern auf dieser Welt bei. 

Bis 1990 werden insgesamt seit Beschluß 
dieses wichtigen Gesetzes 152 Milliarden 
Schilling in den Bereich des Fernmeldewe-

sens investiert werden können beziehungs­
weise investiert worden sein: eine beachtliche 
Summe, die sicherlich auch dazu beiträgt, 
viele, viele Arbeitsplätze in Österreich zu 
sichern. 

Die Freiheitliche Partei stimmt dieser 
Novelle zum Fernmeldeinvestitionsgesetz 
gerne zu, um der Post- und Telegraphenver­
waltung auch weiterhin ein effizientes Arbei­
ten zu ermöglichen. Die Postverwaltung kann 
damit auch die an sie gestellten Anforderun­
gen erfüllen, so wie sie es in den letzten J ah­
ren nach bestem Gewissen getan hat. (Beifall 
bei FPÖ und SPÖ.) 16.51 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesminister Lacina. 

16.51 

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr Dkfm. Lacina: Sehr geehrter 
Herr Präsident! Hohes Haus! Nur in aller 
Kürze. 

Ich darf danken für die Anregung des 
Herrn Abgeordneten König und darf auf fol­
gendes hinweisen: Er hat von einer Veranstal­
tung gesprochen, die von der Post- und Tele­
graphenverwaltung im Rahmen einer Veran­
staltungsreihe zum Thema Optoelektronik 
durchgeführt wurde. Es hat schon vorher eine 
zum Thema Mikroelektronik gegeben, und 
auch unser Technologieförderungsprogramm 
ist ja darauf abgestimmt. 

Zum zweiten nur zur Information: Im Fern­
verkehr, das heißt im Bereich des Weitver­
kehrsnetzes, haben wir heute nur mehr den 
Einsatz von Glasfasern in Österreich. Es wer­
den in diesem Bereich keine Kupferkabel 
mehr verlegt, sodaß wir auch hier durchaus 
die Zeichen der Zeit erkannt haben. 

Danke sehr, Herr Präsident! (Beifall bei 
SPÖ und FPÖ.) 16.52 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. 

Die Debatte ist geschlossen. - Schlußwort 
wird keines gewünscht. 

Wir gelangen zur Ab s tim m u n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 
709 der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. Einstimmig angenommen. 
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Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Der Gesetzentwurf 
ist somit auch in dritter Lesung a n gen 0 m -
men. 

11. Punkt: Bericht des Ausschusses für wirt­
schaftliche Integration über die Regierungs­
vorlage (831 der Beilagen): Notenwechsel zwi­
schen der Republik Österreich und den Euro­
päischen Gemeinschaften über die vorläufige 
Weiteranwendung von mit 31. Dezember 1985 
außer Kraft tretenden Abkommen und Ver­
einbarungen zwischen Österreich und Portu­
gal beziehungsweise Spanien (836 der Beila-

gen) 

Präsident: Wir gelangen zum 11. Punkt der 
Tagesordnung: Notenwechsel zwischen der 
Republik Österreich und den Europäischen 
Gemeinschaften über die vorläufige Weiteran­
wendung von mit 31. Dezember 1985 außer 
Kraft tretenden Abkommen und Vereinbarun­
gen zwischen Österreich und Portugal bezie­
hungsweise Spanien. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Eigruber. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröff­
nen. 

Berichterstatter Eigruber: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Im Hinblick auf den Beitritt Por­
tugals und Spaniens zu den Europäischen 
Gemeinschaften mit Wirkung vom 1. Jänner 
1986 werden Verhandlungen über Übergangs­
protokolle zu den Freihandelsabkommen zwi­
schen Österreich einerseits und den Europäi­
schen Gemeinschaften und den Mitgliedstaa­
ten der Europäischen Gemeinschaften für 
Kohle und Stahl andererseits geführt. Für 
den Fall, daß diese Verhandlungen nicht 
rechtzeitig abgeschlossen werden, sieht der 
gegenständliche Notenwechsel vor, daß für 
den Zeitraum zwischen dem 1. Jänner 1986 
und dem 28. Feber 1986 die mit 31. Dezember 
1985 außer Kraft tretenden Abkommen und 
Vereinbarungen zwischen Österreich einer­
seits und Portugal beziehungsweise Spanien 
andererseits vorläufig weiter anzuwenden 
sind. Durch diesen Notenwechsel sollen fol­
gende Staatsverträge weiter angewendet wer­
den: 

a) Vereinbarungen zwischen Österreich 
und Portugal: 

Übereinkommen zur Errichtung der Euro­
päischen Freihandelsassoziation aus 1960. 

b) Vereinbarungen zwischen Österreich 
und Spanien: 

Übereinkommen zwischen den EFI'A-Län­
dern und Spanien samt Anhängen sowie 

Abkommen zwischen der Republik Öster­
reich und Spanien betreffend den Handel mit 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen samt 
Briefwechsel und Anhängen aus 1980. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Integra­
tion hat die gegenständliche Regierungsvor­
lage in seiner Sitzung am 11. Dezember 1985 
in Verhandlung genommen. 

Als Ergebnis dieser Beratung stellt der Aus­
schuß für wirtschaftliche Integration einstim­
mig den An t rag, der Nationalrat wolle 
beschließen: 

Der Abschluß des Staatsvertrages: 

Notenwechsel zwischen der Republik Öster­
reich und den Europäischen Gemeinschaften 
über die vorläufige Weiteranwendung von mit 
31. Dezember 1985 außer Kraft tretenden 
Abkommen und Vereinbarungen zwischen 
Österreich und Portugal beziehungsweise 
Spanien (831 der Beilagen) - dessen Bestim­
mungen verfassungs ändernd sind - wird 
genehmigt. 

Herr Präsident! Für den Fall, daß Wortmel­
dungen vorliegen, bitte ich, in die Debatte ein­
zugehen. 

Präsident: Wortmeldungen liegen keine vor. 

Wir gelangen nunmehr zur A b s tim -
m u n g über den Antrag des Ausschusses, 
dem Abschluß des vorliegenden Staatsvertra­
ges, der verfassungs ändernd ist, in 831 der 
Beilagen die Genehmigung zu erteilen. 

Mit Rücksicht auf den verfassungsändern­
den Charakter stelle ich zunächst im Sinne 
des § 82 Abs. 2 Ziffer 1 der Geschäftsordnung 
die für die Abstimmung erforderliche Anwe­
senheit der verfassungsmäßig vorgesehenen 
Anzahl der Abgeordneten fest. 

Ich bitte nunmehr jene Damen und Herren, 
die dem Abschluß des gegenständlichen 
Staatsvertrages ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Ein s tim -
mig angenommen. 
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Ausdrücklich stelle ich die verfassungsmä­
ßig erforderliche Zweidrittelmehrheit fest. 

Damit ist das Erfordernis des Artikels 44 
Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
erfüllt. 

12. Punkt: Bericht des Ausschusses für wirt­
schaftliche Integration über die Regierungs­
vorlage (805 der Beilagen): Abkommen, durch 
welches das Befristete Abkommen zwischen 
Österreich und der Europäischen Wirtschafts­
gemeinschaft über eine gemeinsame Diszip­
lin betreffend den gegenseitigen Handel mit 
Käse verlängert wird, samt Notenwechsel (837 

der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 12. Punkt der 
Tagesordnung: Abkommen, durch welches 
das Befristete Abkommen zwischen Öster­
reich und der Europäischen Wirtschaftsge­
meinschaft über eine gemeinsame Disziplin 
betreffend den gegenseitigen Handel mit 
Käse verlängert wird, samt Notenwechsel. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Pfeifer. 

Berichterstatter Pfeifer: Das gegenständli­
che Abkommen wurde im Integrationsaus­
schuß behandelt und einstimmig um ein Jahr 
verlängert. 

Namens des Integrationsausschusses 
b e a n t rag e ich die Genehmigung dieses 
Abkommens. - Danke schön. 

Präsident: Keine Wortmeldung. 

Wir gelangen nunmehr zur A b s tim -
m u n g über den Antrag des Ausschusses, 
dem Abschluß des gegenständlichen Staats­
vertrages samt Notenwechsel in 805 der Beila­
gen die Genehmigung zu erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. Das ist einstimmig 
angenommen. 

13. Punkt: Bericht des Immunitätsausschus­
ses über das Ersuchen des Landesgerichtes 
für Strafsachen Wien um Zustimmung zur 
behördlichen Verfolgung des Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Wendelin Ettmayer (791 

der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zum 
13. Punkt der Tagesordnung: Bericht des 

Immunitätsausschusses über das Ersuchen 
des Landesgerichtes für Strafsachen Wien um 
Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des 
Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Wendelin 
Ettmayer. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Auer. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Auer: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich bringe den 
Bericht des Immunitätsausschusses über das 
Ersuchen des Landesgerichtes für Strafsa­
chen Wien um Zustimmung zur behördlichen 
Verfolgung des Abgeordneten zum National­
rat Dr. Wendelin Ettmayer. 

Der Immunitätsausschuß hat dieses Ersu­
chen in seiner Sitzung am 26. November 1985 
beraten und einstimmig beschlossen, dem 
Nationalrat zu empfehlen, dem gegenständli­
chen Ersuchen nicht zuzustimmen. 

Der Immunitätsausschuß stellt somit als 
Ergebnis seiner Beratung den An t rag, der 
Nationalrat wolle beschließen: 

1. Es wird festgestellt, daß ein Zusammen­
hang zwischen der von dem genannten Priva­
tankläger behaupteten strafbaren Handlung 
und der politischen Tätigkeit des Abgeordne­
ten zum Nationalrat Dr. Wendelin Ettmayer 
besteht. 

2. Einer behördlichen Verfolgung des Abge­
ordneten zum Nationalrat Dr. Wendelin Ett­
mayer wird nicht zugestimmt. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorlie­
gen, Herr Präsident, ersuche ich, die Debatte 
zu eröffnen. 

Präsident: Wir gelangen, da keine Wortmel­
dung vorliegt, zur Ab s tim m u n g über den 
Antrag des Ausschusses in 791 der Beilagen, 

1. das Bestehen eines Zusammenhanges 
zwischen der behaupteten strafbaren Hand­
lung und der politischen Tätigkeit des Abge­
ordneten Dr. Wendelin Ettmayer festzustellen 
und 

2. der behördlichen Verfolgung des Abge­
ordneten Dr. Ettmayer ni c h t stattzugeben. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. Das ist ein s tim m i g 
ange no m me n. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 
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Ich gebe bekannt, daß in dieser 122. Sitzung 
die Anfragen 1784/J bis 1788/J eingelangt 
sind. 

Die n ä c h s te Sitzung des Nationalrates 
berufe ich für Montag, den 16. Dezember 1985, 
um 11 Uhr mit folgender Tagesordnung ein: 

Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1986 samt 
Anlagen (740, Zu 740 und 777 der Beilagen) 

Beratungsgruppe XV: Gesundheit und 
Umweltschutz 

Beratungsgruppe VII: Soziale Verwaltung 
und 

Beratungsgruppe III: Äußeres. 

Die heutige Sitzung ist ge s c h los sen. 

Schluß der Sitzung: 16 Uhr 59 Minuten 

Österreichische Staatsdruckerei. 2283 5 
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